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Vorwort

/ ?

Fortpflanzungspolitik  ist die Gesamtheit der M aßnahmen, mit deren 
Hilfe der laufende Bevölkerungsersatj im Wechsel der Menschenalter 
gesteuert w erden soll.

Die Fortpflanzungspolitik  gliedert sich, wenn wir uns auf ihren 
qualitativen Teil beschränken, in zwei große Zweige verschiedener Ziel- 
setjung:

1. Innerhalb  einer Bevölkerung sollen rassisch verschiedene E rb
ström e gesondert und in ih rer Geschiedenheit erhalten werden ( R a s 
s e n -  Pflege).

2. Innerhalb  einer Bevölkerung, sei sie rassisch-stämmisch gemischt 
oder einheitlich, soll der Bestand an leiblich und seelisch gesundem 
Erbgut gegen V erdrängung durch kranke oder schlechte Erbanlagen ge
schürt w erden (R a s s e - Pflege oder Erbpflege im engeren Sinn).

Das erstgenannte Ziel kann in verschiedener Weise näher bestimmt 
werden. So kann z. B. n u r die Sonderung rassisch verschiedener Elemente 
angestrebt sein, ohne die einzelnen Rassen ihrem  Eigenwert nach rang
mäßig verschieden einzuschären; es käme dann nur darauf an, jedes ver
tretene Rassenelem ent möglichst rein zu erhalten. Das U rteil des M inder
wertes und Unerwünschtseins trifft in  diesem Fall nicht e i n e  R a s s e  
als solche, sondern alle oder näher bestimmte einzelne R a s s e n 
m i s c h u n g e n .  W ird aber ein innerhalb der Bevölkerung vertretenes 
Rassenelem ent als solches m inderbew ertet, so ist das fortpflanzungspoli
tische Ziel sowohl A bw ehr gegen das Eindringen dieses Rassengutes in 
die E rbström e der übrigen Bevölkerung als auch möglichste zahlen
mäßige Beschränkung der reinen V ertre ter dieser Rasse.

In  beiden eben genannten Fällen kann es die Fortpflanzungspolitik 
bei gröberen Unterscheidungen zwischen H auptrassen bewenden lassen 
oder w eitergehend einzelne Unterrassen in einer W ertrangfolge anordnen.

Die Rassenpflege bewegt die öffentliche Meinung der deutschen 
Gegenwart außerordentlich stark. Troțjdem w ird sie in  diesem Buch 
kaum  berüh rt. D er Verfasser will damit nicht etwa eine ablehnende 
Stellungnahm e zur Rassenpolitik bekunden. E r beschränkt sich auf E rb
politik, weil das seiner Fachzuständigkeit entspricht. Die empirische Ge
sellschaftslehre hat nämlich beim heutigen Stand ih re r Erkenntnismög-
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lichkeiten nur wenig zur Rassenpolitik beizutragen, deren E rkenntnis
grundlagen in erster Linie die A nthropologie, Völker- und K ultur- 
Psychologie zu beschaffen haben, über deren Zielsețjung weltanschauliche 
Entscheidung das lețjte W ort spricht.

Desto gewichtiger ist das Einrederecht der Gesellschaftslehre in  die 
Fragen der Erbpflege. Daß dieser Zweig der Fortpflanzungspolitik auch 
gegenwärtig nicht h in ter den rassenpflegerischen zurücktreten und ver
säumt werden darf, bekundete Reichsinnenminister Dr. F r i c k  mit 
allem wünschbaren Nachdruck in der Ansprache, die er am 28. Juni 1933 
vor dem Sachverständigenbeirat fü r Bevölkerungs- und Rassenpolitik 
hielt.

Die Gesellschaftslehre hat bisher in ih rer Zurückgezogenheit auf 
theoretische Problem e und aus einer ihrem  Wesen als politischer Hilfs
wissenschaft widersprechenden Scheu vor pragmatischen A useinander
setjungen versäum t, das Ihre zur K lärung erbpflegerischer Fragen bei
zusteuern. Der Versuch w ird h ier gemacht. E r wird zeigen, daß sichere 
Antw orten noch w eitere soziologische Sonderforschungen erheischen.

Die vorliegende A rbeit ist schon im W inter 1932/33 abgeschlossen. 
Das seither erschienene Sterilisierungsgesetj stimmt m it den hier vertre
tenen Forderungen w eithin überein. Dennoch ist die A rbeit nicht über
holt, zumal ihr H auptteil der K ritik  einer positiven Erbpflege gilt, die 
im genannten Gesetj nicht berührt ist.

Th. G.
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Einleitung.
Der bevölkerungsgeschichtliche Augenblick.

Zu jeder Zeit sind lebende Bevölkerungen der Stoff, in dem Gesell
schaft wirklich ist, an dem Geschichte geschieht, und auf den Schultern 
lebender Menschen ruht die Welt der objektiven K ultur. In alle Zeit 
hängt geschichtliches Leben davon ab, daß die Erneuerung des mensch
lichen Geschlechts, die Erfüllung des natürlichen Lebensraumes und der 
S tand der objektiven K ultur m iteinander im Einklang stehen.

In  der F rü h ze it der M assenindustrie und an  der Schwelle m oderner G roßtechnik 
h a t M a 1 t h u s (1760— 1834) das nach ihm benannte  Bevölkerungsgesetj entdeckt. Es 
lau te t: eine B evölkerung hat in jedem  Augenblick die Neigung, sich über jene Zahl 
von Menschen hinaus zu verm ehren, die au f dem vorhandenen Raum  m it den v e r
fügbaren  w irtschaftlich-technischen H ilfsm itte ln  bei einem  gegebenen Stand der Lebens
h a ltu n g  bestehen können. Die natürliche Bewegungstendenz de r B evölkerung w irkt 
dem nach ständig  als A ntrieb , die E rnährungsm öglichkeiten des bew ohnten E rdraum es 
s tä rk e r , d. h. m it w irksam eren technischen M itte ln  auszunütjen, um den sich m ehren
den Menschen das Dasein zu sichern (Ausw eitung des N a h r u n g s s p i e l r a u m e s  
o d er de r B evölkerungskapazitä t).

Noch w ar aus de r Zeit des M erkantilism us d ie M einung lebendig, steigende Volks
zah l sei ein  Zeichen volksw irtschaftlicher B lüte, noch w urde vom im perialistischen 
und w ehrpolitischen Denken ein reichliches Bevölkerungsw achstum  als U n terp fand  der 
W eltgeltung  und S tärke e in e r N ation  be trach te t —  da bekam  das Bevölkerungsgesetj 
des M a 1 t h u s im öffentlichen Denken eine prophetisch-pessim istische W endung: die 
Entw icklung der G roß-Technik und M assenindustrie ließ die B evölkerung noch viel 
schneller wachsen, als selbst M a 1 t h u s au f G rund se iner m it falschen F ak to ren  an- 
geste llten  Rechnung v erm utet h a tte ; das A u ftre ten  eines zahlreicher werdenden P ro 
le ta ria ts , dessen H altung  und Ansprüche die soziale O rdnung bedrohten , ließ die 
F u rch t vor Ü bervölkerung und ihren  sozialen Folgen en tstehen . W ird die künstliche 
E rw eiterung  des N ahrungsspielraum es m it dem W achstum der B evölkerungen ü b e r
h a u p t, besonders aber in den L ändern  de r Hochzivilisation, Schritt halten  können? 
Aus jen e r Stim m ung schreiben sich die zahlreichen Versuche her, zu berechnen, w ie
viele Menschen die E rde im H öchstfall e rnäh ren  kann und wann beim  gegenwärtigen 
Z eitm aß  der V erm ehrung die äußerste  G renze erreicht sein w ird. Die Schälungen 
schwanken zwischen nicht ganz 6 bis 7,8 M illiarden; danach w äre die obere Grenze 
zwischen den Jah ren  2030 und 2090 erreicht. Die Zahlen haben freilich wenig p ra k 
tischen W ert, weil das Schwanken der V erm ehrungsgeschw indigkeit und die w eitere 
S te igerung de r technischen M öglichkeiten, die E ntdeckung neuer Rohstofflager und 
an d ere  Z u k u n ftfak to ren  nicht in der Rechnung stehen. D a ß  aber solche Überlegungen 
an geste llt w urden, legt Zeugnis davon ab, in welcher R ichtung die bevölkerungs
politischen Sorgen sich dam als bew egten: wie lange w erden sich die Menschen noch 
verm ehren dürfen , ohne sich einzuengen?

Geiger, Erbpflege. 1



2 E in leitung

Um das Ja h r 1880, zur Zeit der g roß industrie llen  E n tfa ltu n g  in D eutschland, 
sețjt der Neo-M althusianism us ein ; e r em pfiehlt im In teresse  de r gesellschaftlichen 
W o hlfah rt und zum Schut} gegen die zunehm ende V erarm ung b re ite r  Volksschichten 
(Pauperism us) die absichtsvolle und künstliche K le inhaltung  der Fam ilien , also e ine  
quan titativ -e indäm m ende B evölkerungspolitik .

S either hat sich in den europäischen L ändern  das B la tt gewendet. Das Bild de r 
B evölkerungsbew egung in F rankreich  weckte schon vor dem  großen K rieg  neue B e
sorgnis, und in  Deutschland v e rläu ft die Entw icklung seit dem K rieg in  Bahnen, die 
noch m ehr ins T rübe zu führen  scheinen. Stockung des Nachwuchses, B evölkerungs
schwund und E n ta rtu n g  der Nachkom m enschaft sind die G efahren , von denen w ir 
uns heu te  bedroh t fühlen. Ihnen gegenüber m uß die B evölkerungspolitik  neue W ege 
einschlagen.

Das Gesamtbild der gegenwärtigen Bevölkerungslage mag —  vor
behaltlich der näheren Einzelheiten —  hier vorerst im Um riß entw or
fen sein.

Indem neu entstehendes Einzelleben absterbendes erseht, wird die 
Bevölkerung in ähnlicher Weise erneuert, wie ein Organismus, der 
verbrauchte Zellen abstößt und neue aus sich erzeugt. Die Volksgenossen 
sterben —  das Volk besteht fo rt; aber lețjthin ruh t doch sein Bestand 
auf der Summe der Einzelleben. Damit es nicht aussterbe, muß der 
jährliche Zugang auf lange Sicht mindestens so groß sein wie d er Abgang. 
Nicht auf die Zahl der Geburten, sondern auf das Zahlenverhältnis der 
Gehurten und Todesfälle kommt es also rechnerisch an. Seit S ü ß m i 1 c h 
wissen wir noch dazu, daß zwischen den beiden Größen eine A rt von 
naturgese^lichem Verhältnis besteht; in  einigem Grade folgt die eine in 
ih rer Bewegung der andern. Die hochzivilisierten Bevölkerungen zeigen 
längst sinkende Geburtenziffern. Was aber so an neuem Menschenmaterial 
aushlieb, haben verbesserte Lehenspflege und H eilkunst durch Senkung 
der Sterbeziffern reichlich ersetjt. Die Bevölkerungsbewegung verläuft 
also in m ehr wirtschaftlicher Weise als früher; weniger neues Lehen wird 
gezeugt —  dafür ist in noch höherem  Maß die D auer gezeugten Lebens 
verlängert worden.

Da jed e r Mensch zunächst Jah re  h indurch  A ufw endungen fü r  A ufzucht und 
E rziehung verursacht, ehe e r  sich durch eigene Leistung ern äh ren  und se in e r M itw elt 
nütjen  kann, ist es fü r  ein  Volk günstig, w enn die K i n d e r -  u n d  J u g e n d 
s t e r b l i c h k e i t  sink t; desto w eniger junge Menschen nehm en ja dann ih re  „E  r  - 
z i e h u n g s s c h u l d “ m it ins Grab. Es kom m t nicht so sehr auf die Zahl d e r 
G eborenen als auf die Zahl d e rer an, die das A lte r der gesellschaftlichen L eistungs
m ündigkeit erreichen. Die Ziffer der R e p r o d u k t i o n s - I n t e n s i t ä t  drückt aus, 
e in  wie g roßer Teil jedes G eburten jahrgangs dieses R e ifea lte r erre icht. Die Frage, 
ob und  inw iew eit etw a u n te r  bestim m ten U m ständen d ie E rha ltu n g  g e fäh rd e ten  
jugendlichen Lebens doch volkspolitisch bedenklich sein kann, b leibe v o re rs t zurück
g este llt; im allgem einen b ed eu te t Sinken des K indersterbens, daß  pflegliche Nach
w uchsbew irtschaftung an d ie Stelle des R aubbaus g e tre ten  ist.

Die Senkung der a l l g e m e i n e n  S t e r b l i c h k e i t  v e rän d e rt den  Volks
k ö rp e r in  an d ere r W eise. Je  höher die K u ltu rs tu fe  eines Volkes und je  fe in e r d ie
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beru flich e  L eistung eines e inzelnen Menschen, desto sp ä ter im Leben liegt d ie 
Schwelle de r B eru fsre ife . H ochkultu ren  bedingen daher aufs große Ganze gesehen 
eine „ä lte re  B evölkerung“  als m inder entw ickelte K ultu ren . D er U nterschied des 
jugendlichen und unjugendlichen B evölkerungstypus ist also durch den K u ltu rstan d  
m itbestim m t. Das Leben des e inzelnen Menschen e rfü llt  sich in der H ochkultur spä ter, 
sein W ert fü r die G esam theit w ird durch e rhöh ten  B ildungsaufw and gesteigert. Es 
lieg t d ah er im In teresse  de r G esam theit, die L ebensdauer des E inzelnen zu v e rlän 
gern. A ber auch h ie r  sind  G renzen gesetzt: ü b e ra lte rtes  Leben be laste t das Volk m it 
w irtschaftlich passiven Volksgenossen. D er A ufw and fü r die w irtschaftlich n o c h  passive 
Jugend  ist p roduk tiv , d e r A ufw and fü r  das w irtschaftlich w i e d e r  passive A lter und 
d auernd  beru fsu n fäh ig e  K ranke  ist es nicht. Die S teigerung des A ltersdurchschnitts 
i n n e r h a l b  der G renzen de r A rbeitsfäh igkeit h a t n u r zur Folge, daß der S til des 
k u ltu re llen  Volkslebens unjugendlich w ird. Das kann jenseits e iner nicht k la r b e 
stim m baren  G renze als gesellschaftlicher Nachteil em pfunden  w erden; die Ju g en d 
bew egung war von ih rem  A nbeginn und ist bis heu te  ein  P ro te st gegen V ergreisung 
des K u ltu rleb en s und in den großen politischen Bewegungen der G egenw art ist dies 
E lem ent d e r Jugendbew egung noch nachweisbar. —  Endlich aber: die Schwelle de r 
B eru fsre ife  w ird hinausgerückt, die obere A ltersgrenze der körperlichen B erufsfäh ig
ke it mag nam entlich bei geistigen B eru fen  sehr hoch liegen —  aber die A lters-Spanne 
der physischen Fortp flanzungsfäh igkeit än d ert sich dam it kaum. Je  m ehr altes Leben 
e rh a lten  w ird, desto g rößer w ird der A nteil der nicht m ehr fortpflanzungsfähigen 
Volksgenossen und zugleich w erden durch H inausschieben der W irtschaftsm ündigkeit 
im m er g rößere  T eile vom L ebensabschnitt der F ortp flanzungsfäh igkeit jedes E inzelnen 
fü r d ie w irkliche F o rtp flan zu n g  verlo ren . (Spätes H eira tsa lte r.)  Beruflich-soziale und 
physische R eife  fa llen  zeitlich auseinander.

W enn die Volksvermehrung bei sinkender Geburtenziffer durch 
V erlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer erreicht wird, nähert 
sich das Volk allmählich dem s e n i l e n  Typus. Das Zeitmaß des Bevöl- 
kerungsersațjes wird langsamer. Da aber die Lebensverlängerung nicht 
ins U nbegrenzte fortgehen kann, da insbesondere der Lebensabschnitt 
der Fortpflanzungsfähigkeit sich hei den Einzelnen nicht wesentlich ver
schiebt, kann fü r eine greisenhafte Bevölkerung der Augenblick kommen, 
wo der fortpflanzungsfähige Teil des Volkes nicht m ehr ausreicht, um 
den nötigen Nachwuchs hervorzubringen. Zunächst wird dieser Zustand 
sich infolge der langen „ U m s c h l a g z e i t “ d e r  G e n e r a t i o n e n  
noch nicht in der Gesamtheit der Bevölkerung ausdrücken; die Folgen 
zu schwachen Nachwuchses bei sinkender Sterblichkeit werden erst dann 
in vollem Umfang sichtbar, wenn die schwachen Nachwuchsjahrgänge 
selbst ins Fortpflanzungsalter eingetreten sind; dann aber ist es schon 
zu spät. Etwa ah 1940 wird sich der Geburtenausfall der Kriegsjahre 
(3 Millionen) und der Geburtenschwund der Nachkriegszeit in unserer 
Volksentwicklung fühlbar machen; um diese Zeit übernehmen die Jah r
gänge 1915— 1918 die Aufgabe der Lebenserneuerung. Wenn nicht die 
durchschnittliche F ruchtbarkeit pro Kopf bei der sinkenden Zahl der 
Fortpflanzungsreifen erheblich steigt, werden diese Jahrgänge einen viel 
geringeren Nachwuchs haben als irgendeine bisherige Generation.
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N euerdings wird diese Erscheinung m it einem  einprägsam en W ort „H  y p o t h e k  
d e s  T o d e s “ genannt. Zwanzig, dreiß ig  Jah re  h indurch kann  ungenügender N ach
wuchs durch V erlängerung des Lebens der Lebenden vertuscht w erden; a b e r einm al 
und dann m it einem  Schlag, tre ib t der Tod seine S teuer durch ein  M assensterben 
der Greise ein. Dann w ird ein Bevölkerungsschwund, der sich seit Jah rzeh n ten  schlei
chend und heimlich v o rb e re ite t hat, in jähem  Zusam m ensacken de r B evölkerung offen
bar. Das ist der große U nterschied zwischen Frankreich  und dem  N achkriegsdeutsch
land: F rankreich  hat längst vor dem K rieg eine verhältn ism äßig  b e jah rte  B evölke
rung gehabt, die sich kaum  noch verm ehrte , aber Zugang und A bsterben sind seit 
langem so ausgeglichen, daß kaum  ein  plötyliches Absacken zu befü rch ten  ist. Inw ie
weit Frankreich  diese Ausgeglichenheit nur durch H ereinnahm e afrikanischen B lutes 
erreicht, bleibe h ier au ß er B etracht. A nders bei uns: w enn F ru ch tb ark e it und Ge
burtenhäufigkeit sich n icht ändern , steh t uns um 1960 de r Umschwung zum  B evölke
rungsschwund bevor.

Unsere Lage ist bevölkerungspolitisch sehr widerspruchsvoll. Der 
Stand der Welt- und Volkswirtschaft scheint zu zeigen, daß w ir zu viele 
Menschen haben. Es gehört schon viel unbeküm m erter Mut dazu, größeren 
Fortpflanzungseifer einem Volke anzuempfehlen, das Millionen A rbeits
lose erhalten muß. Unbegründet optimistisch ist die Hoffnung, höhere 
Volkszahl erweitere den Binnenm arkt fü r Landwirtschaft und Industrie, 
schaffe also Arbeits- und Lebensmöglichkeit fü r jene, die heute zwangs
weise feiern, und ermögliche darüber hinaus eine neue Blüte. D aran ist 
zwar richtig, daß in einer jugendarmen Bevölkerung die Zahl der A nbieter 
von A rbeitskraft im V erhältnis zur Zahl der nur-konsum ierenden Jugend 
hoch ist; in einem an wirtschaftlich passiver Jugend reichen Volk dagegen 
haben die verhältnism äßig wenigen arbeitsfähigen Erwachsenen reichlich 
zu tun, um den G üterbedarf fü r sich selbst und die nichtarbeitende Be
völkerung zu decken. Aber das wirkliche Problem  ist doch: w o v o n  
werden noch m ehr Menschen leben? —  nicht: w e r  erzeugt durch seine 
Arbeit, was Alle zum Leben brauchen? Vielleicht kann die deutsche 
Landwirtschaft bei bester Organisation das heutige Volk und noch ein 
paar Millionen m ehr mit Boden- und Viehwirtschaftserzeugnissen ver
sorgen; gesteigerte Menschenzahl bedeutet aber auch verm ehrten Bedarf 
an Industriew aren. Das schafft neue gewerbliche A rbeitspläne, aber Fabri
ken werden nicht nur durch menschliche A rbeit in Gang gehalten, die 
A rbeitskraft muß den Stoff haben, den sie in NuȘgut und W are ver
wandelt; also wächst der Bedarf an Rohstoffen, die uns größtenteils im 
eigenen Lande fehlen. Womit sollen wir sie kaufen, wenn die rohstoff- 
besițjende Außenwelt nicht der Leistung deutscher A rbeitskraft bedarf, 
mit der allein wir bezahlen können? Wenn außerdem  die europäischen 
Märkte unserer Industrie nicht jene Ausfuhrüberschüsse abw erfen, mit 
deren Geldertrag wir die Rohstoffe von überseeischen Ländern kaufen 
können? — An der Tatsache einer relativen Übervölkerung im gegen
wärtigen Zeitpunkt ist nicht zu zweifeln, und dennoch droht binnen
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wenigen Jahrzehnten ein Bevölkerungsschwund, der nicht etwa den 
Lebenden freien Raum schafft, sondern fortschreitend jene Verödung 
unserer K ultur und W irtschaft besiegelt, die durch die W eltwirtschaft
stockung schon eingeleitet ist.

Soviel von der Gefahr des Bevölkerungsschwundes. Die Erbpflege 
hat mit ihr unm ittelbar nichts zu tun ; w ird sie doch geradezu als quali
tative Bevölkerungspolitik von der quantitativen unterschieden. M ittelbar 
besteht aber doch ein enger Zusammenhang. Man dürfte sagen: „quanti
tativ —  qualitativ“ ist weniger ein Gegensa^ der Maßnahmen selbst, als 
vielmehr der Gesinnungen, aus denen heraus Bevölkerungspolitik getrie
ben werden kann. Auch qualitativ gem einte Bevölkerungspolitik muß auf 
die Menge sehen; G r o t j a h n  hat das sehr nachdrücklich betont. Manche 
heutige Eugeniker denken sogar vielleicht schon wieder zu sehr in Quan
ten, wenn sie darauf hinweisen, reichliche Fortpflanzung gestatte, ja 
erzwinge eine brutale Ausmerze m inder tüchtigen Einzellebens und diene 
damit der Art.

Im m erhin hat ein Volk um som ehr Grund, die Güte seines Nach
wuchses zu überwachen, je sparsam er es sich fortpflanzt. Zunächst schon 
deshalb, weil geringe Geburt- und Sterbeziffern eine längere Umschlag
zeit, einen zäheren Fluß im Wechsel der Menschenalter bedingen. Das 
einzelne Menschenleben bedeutet also heute tatsächlich m ehr für das 
Volk im Ganzen. Dem Einzelnen ist eine längere Zeitspanne hindurch 
sein Teil am Wohl und Wehe des Volksganzen anvertraut; er kann 
länger f ü r  das Ganze leben —  aber auch länger v o n  ihm schmaroțjen, 
kann in einem langen Leben m ehr fü r sein Volk leisten —  ihm aber 
auch m ehr schaden. Da wir auch das Leben des Leistungsunfähigen bis 
an die Grenzen der Möglichkeit erhalten, belastet so ein Nur-Verhraucher 
unsern Nahrungsspielraum länger und schwerer als seinesgleichen in 
früherer Zeit, wo der Schwerkranke oder Defekte elend umkam. Die 
öffentlichen Ausgaben für Ballastmenschen sind oft berechnet und mit 
den Aufwendungen fü r Gesunde verglichen worden. W ird auch dabei 
manchmal etwas zu schwarz gesehen, so sind doch solche Aufwendungen, 
die Sicherungsbedürfnis der Gesellschaft und Menschlichkeit uns aufer
legen, aufs Ganze gesehen unwirtschaftlich, wie hoch oder gering sie 
immer sein mögen. Sie drücken uns umsomehr, je knapper der w irt
schaftliche Lebensspielraum an sich fü r die Brauchbaren und Gesunden 
wird; und der ist heute wahrlich durch die Verküm merung der Volks
und W eltwirtschaft knapp genug.

Eine rein bevölkerungstheoretische Überlegung kommt hinzu: je 
kleiner die Geburtenjahrgänge sind, desto m ehr sind wir im Interesse 
der Erhaltung des Bevölkerungsstandes darauf angewiesen, sie mit mög
lichster R eproduktionsintensität aufzuziehen, d. h. wir müssen umsomehr
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darauf bedacht sein, die Kinder- und Jugendsterblichkeit zu senken. Das 
ist durch Lebenspflege und ärztliche Kunst allein nicht zu schaffen, wenn 
nicht der Nachwuchs selbst durch G esundheit und W iderstandsfähigkeit 
ein dankbares Objekt dieser Mühe und Hege ist.

Die Notwendigkeit qualitativer Bevölkerungspolitik bei wenig zahl
reicher Fortpflanzung offenbart sich aber erst in ihrem  ganzen Umfang, 
wenn wir das Schicksal der künftigen Geschlechter ins Auge fassen: in 
der G efahr der E n t a r t u n g .  Die Bevölkerungen waren zu allen Zeiten 
mit Teilbeständen erbkranken oder m inderw ertigen Lebens belastet. 
Inwieweit solche untüchtigen Einzelleben früher durch eine rauhe Um
welt wirksamer als heute ausgemerzt wurden, mag im Augenblick dahin
stehen. Für Bevölkerungen mit durchschnittlich hoher allgem einer Frucht
barkeit sind die M inderwertigen zwar ein Ballast, aber ih r Nachwuchs 
ist keine Gefahr. E r wird nur dem nächsten Geschlecht in gleicher Weise 
Ballast sein. Anders bei unseren heutigen Bevölkerungen; da wird der Bal
last zur drohenden Lawine. W ir finden noch Gelegenheit, uns mit der E nt
artungsangst auseinanderzusețjen. Der bekannte S a ț: „je besser der E rb
stamm, desto dünner der Nachwuchs“ w ird in dieser Allgemeinheit der ern
sten Prüfung nicht standhalten. Aber etwas Richtiges ist daran: daß nämlich 
bestim mte Gruppen E rbkranker und D efekter den allgemeinen Rückgang 
der Fruchtbarkeit nicht oder doch nicht in gleichem Maße mitmachen, 
weil ihnen gerade jene Hemmungen fehlen, die den gesunden und nor
malen Volksgenossen zur Einschränkung des Kindersegens veranlassen. 
Im m er war die Fruchtbarkeit der einzelnen Menschen und Menschenpaare 
verschieden; solange die Bevölkerung sich aber im D u r c h s c h n i t t  
reichlich fortpflanzt, kann auch die gleich starke Fortpflanzung der 
M inderwertigen zur Not in Kauf genommen werden, obzwar ih r Nach
wuchs nicht gerade erwünscht ist. Wenn aber E rbkranke sich dauernd 
erheblich stärker fortpflanzen als der Durchschnitt der Gesunden, müssen 
sie allmählich überwuchern. Was wird in 200 Jahren sein, wenn Schwach
sinnige, Geisteskranke, Epileptiker durch sieben G enerationen hin in 
jeder einzelnen pro K opf m ehr Nachkommen zeugen und gebären als 
der Durchschnitt der Gesunden? Sie werden zur Lawine, deren Masse, 
so klein sie heute noch ist, im geometrischen V erhältnis wächst und am 
Ende das gesunde Erbgut u n ter sich begräbt.

Mit dieser angsterfüllten Frage und der aufrü ttelnden  A ntw ort 
bricht die Stunde der bewußten Erbpflege an. Seit langem beschränken 
die Angehörigen der gehobenen Volksschichten ihren Nachwuchs. Damit 
war kein dringendes sozialbiologisches Problem  gestellt, solange länd
liche Bevölkerung und gewerbliche A rbeiter sich reichlich verm ehrten. 
Seit dem Kriege s e țt  auch in diesen Kreisen die Geburtenbeschränkung 
ein. Viele Eugeniker beklagen das als eine „R ationalisierung“ des Nach-
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Wuchses, offenbar aus der Blickrichtung auf eine von ihnen gewünschte 
Rückkehr zur „N atürlichkeit“ , und weil ihnen das Schlagwort R ationali
sierung als ein Inbegriff alles W idernatürlichen gilt.

A ber es ist nicht reckt logisch, die private „Fortpflanzungspolitik“ , 
die in einer R a t i o n i e r u n g  des Nachwuchses besteht, u n te r dem 
Namen einer „ R a t i o n a l i s i e r u n g “ zu verurteilen, sodaß es scheinen 
könnte, als solle durch bevölkerungspolitische Gegenmaßnahmen der 
N a t u r  w ieder zu ihrem  Recht verholfen werden. Das träfe  n u r im 
Einzelfall zu, soweit die Anwendung em pfängnisverhütender M ittel und 
die Vernichtung em pfangener Frucht verhindert wird. Aufs Ganze ge
sehen wird durch planvolle Bevölkerungspolitik überhaupt, durch die 
Erbpflege im besonderen keineswegs die N atur wieder zur H errschaft 
gebracht; das ist weder möglich, noch wäre es wünschenswert. Im  Gegen
teil: der Schaden, den eine von der W illkür des Einzelnen gesteuerte 
G eburtenrationierung dem Volksganzen zu stiften droht, muß behoben 
w erden, indem die kurzsichtige Nachwuchssteuerung seitens der Einzel
nen durch eine weitschauende im Sinne des Gemeinwesens ersețjt wird. 
Das heiß t aber nicht, den Weg der Rationalisierung abbrechen, sondern 
ihn erst folgerichtig zu Ende gehen.

Erbpflege bringt nicht die Geseke der N atur gegen die Künstlichkeit 
menschlichen Handelns wieder zur Geltung, sondern sie se^t den Weg 
der K ultu r folgerichtig fo rt; sie selbst ist, wo sie W irklichkeit wird, 
ein neues verschmițjtes System, der rachsüchtigen N atur ein Schnippchen 
zu schlagen.

Umschau über Theorie und Praxis.
Erbpflege bedeutet: wir begnügen uns nicht m ehr damit, die Men

schenmassen, die uns m it jedem neuen Menschenalter beschert w erden, 
hinzunehm en, wie sie sind, und sie zum W ohl der Mitwelt wie zum 
eigenen From m en jedes Einzelnen pfleglich zu behandeln; wir wollen 
schon den Ausfall des Nachwuchses selbst beeinflussen, suchen ihn so zu 
gestalten, daß die pflegliche Behandlung desto reicheren Erfolg verheißt. 
Im Bild gesprochen: je edler der Stoff, desto edleres Erzeugnis kann 
sorgsame A rbeit daraus schaffen. So sețjt also —  das, ist der Sinn der 
Erbpflege —  die Sorge fü r die Zukunft des Menschengeschlechtes schon 
beim natürlichen Ursprung des neu zu erw artenden Lebens selber an, 
beim Vorgang der Zeugung.

Erbpflege ist also ein Stück praktischer Volkspolitik. Wie jede 
Praxis, die planvoll und zielsichtig auf ein vorausberechnetes Ergebnis 
hin betrieben werden soll, bedarf sie einer wissenschaftlichen Grundlage
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in doppelter Stufung: die r e i n e  T h e o r i e  durchleuchtet erkenntnis- 
mäßig das Tatsachenfeld, auf dem die Praxis sich entfalten soll; sie schafft 
dam it die Voraussetjungen fü r eine P r a g m a t i k ,  also fü r eine Lehre 
von den möglichen Zielen und den zu ih rer Erreichung geeigneten 
M itteln.

Um diese D reite ilung  k la r  durch führen  zu können, ist h ie r  in A nlehnung an 
G a l t o n s  ä lte ren  A usdruck „Stam m espflege“ (s tirp icu ltu re , 1865) das W ort E rb 
pflege benützt. Es soll n u r  das geplante System  des praktischen H andelns selbst be
deu ten . D er Ausdruck „E ugenik“ den G a 1 1 o n e rst 1883 schuf, und der se ither 
neben  dem  W ort „R assenhygiene“ e ingebürgert ist, bezeichnet ja le id e r —  zum Schaden 
fe h le rfre ie r  V erständigung —  sowohl das erbpflegerische H andeln  selbst, als auch die 
pragm atische Lehre davon, ähnlich wie „Pädagogik“ fü r die T ätigkeit des E rziehens 
und  fü r d ie W issenschaften davon gebraucht w ird. M it einem  sinnentsprechenden, aber 
ungew ohnten  F rem dw ort k ö n n te  m an die E rbpflege als „Eugenese“ von der W issen
schaft der Eugenik unterscheiden.

G elehrter Z unftstreit ist in einer nicht nur an den Fachmann gerich
teten  Schrift am Un-Oort, aber einige Klärung der Zuständigkeitsfrage 
ist doch unvermeidlich. Eugenik, als eine Pragm atik, die sich auf den 
Menschen bezieht, muß mindestens teilweise im Bereich der Gesellschafts
wissenschaften liegen, weil eben nichts am Menschen, am wenigsten seine 
Fortpflanzung, ohne Rücksicht auf seine Gesellschaftlichkeit gedanklich 
voll erfaß t werden kann. E u g e n i k  ist also e i n  G r e n z g e b i e t ,  
a u f  d e m  N a t u r -  u n d  S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e r  g e m e i n s a m  
z u  a r b e i t e n  b e r u f e n  s i n d .  Jeder muß freilich vom Fach des 
andern  soviel K enntnis erworben haben, daß er m i t ihm zu arbeiten 
vermag, nicht blind und taub an ihm v o r ü b e r  läuft.

Die t h e o r e t i s c h e n  Grundlagen der Eugenik entstammen zu 
vielen verschiedenen Fachwissenschaften, um sie erschöpfend aufzuzählen 
und den Anteil einer jeden abgrenzend zu bestimmen: ich nenne voran 
die Biologie, Anthropologie, Medizin, dann die Psychologie, Genealogie, 
Soziologie und Ökonomik. Das sind m ehr umfangreiche und unterein
ander verschiedene Gebiete, als daß heute ein E inzelner auch nur die 
H aupterkenntnisse eines jeden umfassen, geschweige denn sie alle be
herrschen könnte.

Es leuchtet ein und gereicht der Aufgabe nicht zum Nachteil, daß 
jeder Forscher, der sich m it Eugenik beschäftigt, deren Problem e vor allem 
vom Standort seiner Heimatwissenschaft her sieht und beleuchtet. Dem
nach herrschen in diesem H eft die Betrachtungsweisen und Erkenntnis
m ittel der Soziologie vor, und ich stehe nicht an, beizufügen: der Be
weggrund fü r das Erscheinen dieser Studie ist gerade, daß die sozio
logische Schauweise in eugenischen Dingen gegenüber der biologisch-ärzt
lichen in den H intergrund getreten zu sein scheint. Das erk lärt sich teils 
aus der forschungsgeschichtlichen Entwicklung der theoretischen Grund-
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lagen, teils aus der personellen Zusammensețjung des Anhangs der Be
wegung, teils endlich aus der allgemeinen geistigen Lage der Zeit.

1. Die N aturw issenschaften haben in so fern  ein  Recht au f den V o rtr itt  in euge- 
nischen Dingen, als es darum  geht, beim  natürlichen  U rsprung des Lebens m it k ü n st
lichen M aßnahm en einzuse^en. Vor a llem  müssen also biologische G rundlagen ge
geben sein. Solange es d a ran  feh lte , m uß te  die W erbung fü r Erbpflege noch reichlich 
phan tastisch  erscheinen; sie fand auch w enig Echo. Das ist seit de r Jah rh u n d ertw en d e  
anders geworden.

Als Sir Francis G a 11 o n (1822— 1911) im Jah re  1865 zum erstenm al den G e
danken  de r Erbpflege verkündete, k o n n te  e r  sich n u r auf das W erk seines V ette rs 
D a r w i n  (1809— 1882) über die „E n tsteh u n g  de r A rten “ (1859) und auf seine 
e igenen genealogischen und biom etrisch-statistischen Beobachtungen berufen . Die S tu 
die von G regor M e n d e l  (1822— 1884) ü b er P flanzenbastarde, von der die neuere  
E rb lichkeits leh re  ausgeht, stam m t zw ar aus dem  gleichen Ja h r 1865, wie G a 1 t o n s 
e rs te r  A u fru f, aber G a 1 1 o n w ußte  nichts von M e n d e l  und h a t seine th eo re 
tischen S tud ien  abseits von dessen E ntdeckung aufgebaut. So kam  e r übrigens dazu, 
die M ethode der Zwillingsforschung zu entw ickeln, die heu te  in hoher B lüte steh t. 
( Ih r  H a u p tv e rtre te r  ist v o n  V e r s c h u e r.) E r lern te  M e n d e l s  Erbgesetje e rs t 
nach d e r Jah rh u n d ertw en d e  kennen, nachdem  sie 1900 anläßlich der dam als neuesten  
Forschungen  von C o r r e n s ,  T s c h e r m a k  und d e  V r i e s  de r V ergessenheit 
en trissen  w orden w aren. D am it beg in n t de r bew underungsw ürdige A ufstieg der n e u 
zeitlichen E rblichkeitslehre, au f deren  G ebiet sich seitdem  ein kaum  noch überseh 
bares S chrifttum  angesam m elt hat. D ie allgem eine E rb lichkeitslehre  a rb e ite t nach 
M e n d e l s  V organg teils m it dem Z üchtungsexperim ent an Pflanzen, jețjt wohl noch 
m eh r m it Zuchtversuchen an T ie ren ; neuerd ings ist die Taufliege (D rosophila m elano- 
gaster) ein  aus versuchstechnischen G rü n d en 1) bevorzugtes O bjekt. Bis zu welchem 
G rad  d e r K ü h nheit das erbbiologische E xperim en t schon gediehen ist, d a fü r dies eine 
B eispiel: bei P ilzen  ist es schon gelungen, m it fe instem  W erkzeug („M ikrom anipu la
to r“ ) einzelne K eim körperd ien  aus dem  K eim gut zu en tfe rn en  und aus so verstü m 
m elten  E rbbeständen  Z uditergebnisse zu gew innen. W erden au f diesen Wegen a ll
gem eine, im P rinz ip  auch fü r  den Menschen gültige Ergebnisse oder dodi H inweise 
d a fü r  gew onnen, in  welcher R ichtung U ntersuchungen anzustellen  sind, so b ieten  die 
schon bei G a 11 o n entw ickelte Z w illingsforschung, die b iom etrisd ie  S ta tistik  und die 
bio-genealogische D urcharbeitung von F am ilienstäm m en u n m itte lb a re  Quellen fü r eine 
beso n d ere  E rb lichkeitslehre  vom Menschen.

Nachdem  es der E rb lichkeitslehre  gelungen war, V ererbungsgesetje zu finden, in 
a n d ern  F ällen  wenigstens in ziem lich genauen Z ahlen anzugeben, m it welcher Häufig
k e it sich bestim m te E igenschaften au f die Nachkom m enschaft vererben, waren die 
e rsten  w irklich exak ten  G rundlagen  fü r  eine Eugenik  gegeben. K önnen so die N a tu r
w issenschafter m it zw ar noch unvollständigen, aber gesicherten Tatsachen aufw arten , 
so sind d ie Sozialw issenschafter n icht in gleich glücklicher Lage; das ist in de r Sache 
selbst und im W esen der Sozialw issenschaften begründet. In  der Sache deshalb, weil 
d ie  fü r  sich genom m en k laren  und durchsichtigen „ N atu r“ -Tatsachen gerade in ih re r  
V erflechtung m it sozialen G egebenheiten  sehr viel schwieriger zu fassen sind, de r 
Soziolog also eine noch h e ik lere  A ufgabe zu e rfü llen  hat, als de r V ererbungsbiolog. 
Im  W esen de r Sozialw issenschaften lieg t fe rn e r ü b erh au p t ein  geringerer G rad ob
je k tiv e r  Sicherheit; ihnen ist das E rk en n tn ism itte l des E xperim entes versagt. Im  Reich

x) D er G enerationen-U m schlag d a u ert n u r 10 Tage, d ah er können binnen ku rzer 
Z eit B eobachtungen ü ber den E rbgang  durch viele G enerationen angeste llt werden.
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der sozialen E rscheinungen herrscht das P rin z ip  des G eistes und wo es sich um geistig 
beg ründete  Tatsachen handelt, ist kein  noch so gew issenhaftes U rte il von jed er sub
jek tiven  W illkür frei.

Das ist n u r ein G rund m ehr, um zu fo rd ern , daß in den g e s e l l s c h a f t s w i s 
s e n s c h a f t l i c h e n  Fragen  der E ugenik dem  Soziologen der V orrang zu lassen sei. Je  
leichter anscheinend ein  W issensgebiet auch dem  U rte il des Laien zugänglich ist, desto 
gefährlicher ist das L aienurte il. Is t die S u b jek tiv itä t der M einung schwer durchschau
bar, ist es leicht, m ehrere  w idersprechende A nsichten über d ie gleiche Sache e in 
leuchtend zu begründen, so v e rfä llt  der Laie um so leichter bestechenden Schlüssen; 
um so leichter auch m acht e r  m it ihnen au f das lesende Publikum  Eindruck. Dann 
ist es doppelt notw endig, daß de r N aturw issenschafter bei B ehandlung de r eugenischen 
Fragen, die außerha lb  seines Fachbereiches liegen, Zurückhaltung übe, und daß er 
jenseits de r Fachgrenze dem  m it de r V eran tw ortung  des Spezialisten belasteten  sozial
wissenschaftlichen Fachm ann das W ort lasse.

2. D er neueste Stand de r V ererbungsw issenschaft ha t ab er geradezu ein  M iß
trauensverhältn is zwischen Biologen und Soziologen geschaffen. Ohne de r grundsätz
lichen E rö rte ru n g  über die M ilieufrage h ie r  schon vorzugreifen , sei n u r  festgeste llt: 
angesichts der Ergebnisse unserer V ererbungslehre  ist die M ilieu-Theorie a lte r  Form  
auf dem G ebiete der Geschichtsphilosophie sowohl als de r Psychologie und Soziologie 
nicht m ehr zu halten . Es steh t jetjt m indestens fest, daß die M öglichkeiten, durch 
U m w eltgestaltung und E rziehung au f den Menschen einzuw irken, sehr begrenzt sind. 
Die Sozialw issenschafter gelten im m er noch —  im wesentlichen gewiß zu U nrecht —  
als A nhänger der M ilieulehre; diese u n te r  Biologen v e rb re ite te  Ansicht schafft bei 
ihnen ein gefühlsm äßiges W iderstreben  gegen die Soziologie, m acht dem  überzeugten 
V ererbungstheore tiker von vornhere in  verdächtig , was de r Soziolog ihm  etwa zu 
sagen hat. Das M ißtrauen w ird dadurch noch genährt, daß de r Soziolog wirklich nicht 
um hin kann, den M ilieugedanken vor de r Verketzerung zu schüfen, d ie ihm  droht. 
H ier ist in der geistigen Lage de r Z eit ein  G rund  fü r die A bdrängung der Sozial
w issenschaften aus dem  eugenischen A rbeitsbereich  gegeben. W ohl ist der M ilieu
glaube, dieses a lte  Inventarstück, aus der Psychologie und M oralphilosophie der eng
lischen A ufklärung, nicht m ehr zu h a lten ; kein  v e rn ü n ftig er Mensch w ird m ehr die 
Überschätzung der U m w eltw irkungen verteid igen wollen, de r das 19. Ja h rh u n d e rt ve r
fallen  w ar; die E rkenntn is, daß ein  unveränderbares E rbgut dem  Schicksal des Men
schen den Rahm en vorzeichnet, ist fü r unser W eltb ild  und unser soziales H andeln 
unerm eßlich wichtig. A ber eine um w älzende neue E rkenntn is s te ig e rt sich doch gar 
zu leicht zur A usschließlichkeit e in e r Ideologie, das Pendel schlägt nach der andern  
Seite aus. V iele Biologen (und M ediziner) sind heu te  geneigt, die B edeutung der 
Um welt um ebensoviel zu unterschätzen, wie sie f rü h e r  zu hoch angeschlagen wurde. 
Der Sozialw issenschafter, dessen A rbeitsgegenstand gerade „d ie  U m w elt“ in einem  
w eitesten Sinne ist, kom m t so in die wenig erquickliche Lage, gegen den Strom  einer 
zeitgem äßen öffentlichen M einung zu schwimmen. Im  Fachschrifttum  selbst sind die 
Folgen deutlich zu beobachten; w er etwa den Aufsatz über „Eugenik  und E u b io tik“ 
von A. E 1 s t e r  im H andw örterbuch der S taatsw issenschaften liest, sp ü rt aus A ufbau 
und W ortlau t, wie der V erfasser sich als Sozialw issenschafter in eine V erteid igungs
stellung gedrängt sieht. Wo ab er das gegenseitige V erständnis d e r F ach v ertre te r durch 
ideologische H em m ungen d e ra rt erschw ert ist, re iß t die Zusam m enarbeit ab ; in 
unserem  Fall fü h rt das zur V erdrängung oder zum resign ierten  Rückzug der Sozial
w issenschafter aus dem  A rbeitsbereich  der Eugenik, weil die Biologie durch den Glanz 
ih re r  jüngsten  F o rtsch ritte  den V orsprung hat.

3. Noch deutlicher w ird das Ü bergew icht des naturw issenschaftlichen Denkens 
in d e r W e r b u n g  fü r Erbpflege, also in de r eugenischen Bewegung. G roße Teile
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d e r Ä rzteschaft, die als Schul- und F ürsorgeärzte , in de r K assenpraxis, als E h eb erate r 
in  de r Sprechstunde, einen tie fen  E indruck von de r N otw endigkeit erbpflegerischer 
M aßnahm en em pfangen, sețjen sich fü r  den eugenischen G edanken m it e iner B e
g e iste rung  ein, d ie dem  Ä rz testand  große E hre  macht und die jețjt ih re  ersten  gesetj- 
geberischen F rüch te  trug . Daß sie als Ä rzte die Tatsachen vor allem  m it den Äugen 
des naturw issenschaftlich  geschulten Menschen sehen, ist n u r na türlich . Doch w ird  
gerade in  d e r W erbung fü r  praktische M aßnahm en das Ü bergew icht eines in  b e 
stim m ter Fachrichtung gebundenen Denkens gefährlich: en tw eder w ird nämlich dabei 
übersehen , daß die an  sich richtig  e rfaß ten  natürlich-physischen Tatsachen in gesell
schaftliche A bläufe  e in g eb ette t sind und dadurch eine andere  B edeutung bekom m en; 
oder —  und das ist vielleicht noch schlimmer, —  der naturw issenschaftlich geschulte 
B e u rte ile r  e rk en n t die W ichtigkeit de r hereinsp ielenden  sozialen Tatsachen, bezieht 
sie in  seine G edankengänge ein, v e rfä llt  aber dabei jenen Irr tü m e rn , die jeden Spezia
listen  bedrohen , sobald e r  in  einen ihm  fachlich frem den Bereich ü b erg re ift. Manche 
E rzeugnisse des eugenischen Schrifttum s, und zw ar leider gerade des volkstüm lich ge
ha ltenen , au f w erbende W irkung im Volk abzielenden, bekunden die G röße dieser 
G e fah r au f S chritt und T ritt .

So w iederho lt sich u n te r  den P rak tik e rn , was vorhin fü r das V erhältn is u n ter 
den F achgelehrten  fe stg es te llt w urde, in verschärftem  Maße. Die sozialwissenschaftlich 
geschulten P ra k tik e r , v e rä rg e rt d a rü b er, daß von ärztlicher Seite o ft sozialpolitische 
und fü rso rg e risd ie  M aßnahm en als geradezu erbschädlich in Bausch und Bogen ve r
u r te il t  w erden , geraten  in eine O ppositionsstellung, die auch sie w ieder ü ber das Ziel 
h inausschießen läß t; unversehens w erden sie zu G egnern de r eugenischen B estrebungen, 
s ta tt  desto  e ifr ig e r an der A ufgabe m itzuarbe iten . Sie schalten sich se lber bis zu einem  
gewissen G rade aus.

Solange es sich um die rein theoretischen Grundlagen handelt, darf 
(und soll sogar) der Fachspezialist, ohne nach rechts und links zu blicken, 
den Erkenntnism ethoden seines Faches folgen, die eigenen Erkenntnis
m ittel bis zum äußersten Punkt, also in einer gewissen Einseitigkeit, aus
schöpfen. N ur so werden die höchsten theoretischen Erfolge erzielt. Im 
Zusammenhang des Wissenschafts-Systems ist dafür gesorgt, daß die 
Ergebnisse benachbarter Wissenschaften an den Grenzen und Rändern 
ausgeglichen und aufeinander abgestimmt werden. In  der Pragm atik aber 
tu t synthetische Schauweise not, weil w ir es da nicht m ehr mit abstrak
ten Begriffen, wie in der Theorie, sondern m it konkreten Tatsachen 
höchst zusamm engesetjter N atur zu tun  haben. Am bedenklichsten aber 
wird die Facheinseitigkeit in der W erbung fü r einen neuen Gedanken; 
der Fachm ann kann durch eigene kritische Überlegung bberspițjte Ein
seitigkeiten ausgleichen und zurechtrücken, der Laie kann es meist nicht, 
keinesfalls ist es ihm ohne weiteres zuzumuten. Ihm muß ein neues Ge
füge von praktischen M aßnahmen schon in einer abgewogenen Gestalt 
nahegebracht w erden, in der alle hereinspielenden Gesichtspunkte wohl 
bedacht und aufeinander abgestimmt sind.

H ier hat die Soziologie eine dringende und wichtige Aufgabe. Die 
G efahr, daß ein Naturalism us zum Siege kom m t, der sich bei praktischer 
Gestaltung menschlicher Dinge b itte r rächen muß, ist aufgezeigt. Ein
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krasses Beispiel dafür ist B. B a v i n k, dessen Buch über Eugenik jetjt 
beschlagnahmt und verboten wurde. Es darf von vornherein kein Zweifel 
darüber bestehen, daß in soziologischer Betrachtung alles sehr viel p ro 
blematischer wird, als es bei rein biologisch-ärztlicher Beurteilung schien. 
Der Soziolog wird etwas W asser in den feurigen Wein des eugenischen 
Optimismus gießen müssen. Daß er sich damit bei begeistert ta tendursti
gen Eugenikern wenig beliebt macht, ist klar. Aber je unbeliebter er 
zu werden in G efahr ist, desto m ehr ist er verpflichtet, das Odium auf 
sich zu nehmen. Das ist der Dienst, den er der großen Sadie zu leisten hat.

In den nadifolgenden Erörterungen werden daher die sozialwissen- 
schaftlichen Ansprüche auf M itarbeit in eugenisdien Dingen angemeldet. 
Das wird das überall durchscheinende Thema sein, auch dort, wo an die 
naturwissenschaftlich-medizinischen Tatsachen angeknüpft werden muß.

Es v ersteh t sid i von selbst, daß de r Soziolog sich im H inblick au f d ie b io 
logischen G rundlagen des eignen U rte ils zu en tha lten , die Festste llungen der Fach
leute h inzunehm en und n u r  d a rü b er zu berichten  hat.

Ich möchte ausdrücklich d a rau f hinweisen, daß eine soziologische K ritik  an  „ d e r  
Eugenik“ oder an „ d e r eugenisdien  Bewegung“ in Bausch und Bogen ein U nding w äre. 
Wie überall, so sind auch h ier im K reis der naturw issensd iaftlichen  Fachleute se lbst 
die M einungen gete ilt. Vom extrem en N aturalism us bis zu sehr besonnener Z urück
ha ltung  findet sich fast jede A btönung. Im  fachlichen Schrifttum  zeichnen sich 
H. M u c k e r m a n n ,  G. J u s t  und m anche andere  durch m aßvoll wägendes U rte il 
aus. Sie sind es auch, d ie sich gelegentlich genötig t sehen, die Bewegung als solche 
gegen die G efahr zu schützen, in die sie durch weniger überlegene und m inder ü b e r
legt u rte ilende  A nhänger gleich B a v i n k gebracht w ird, die d u rd i B egeisterung e r 
sehen, was ihnen an gründlicher Sad ikenntn is feh lt. M u c k e r m a n n  w arn t m eh r 
als einm al vor Unterschätzung der Sozialpolitik  und W ohlfahrtspflege, J u s t  h ä lt es 
m it gutem  G rund fü r notw endig, in dem ersten  Aufsatz de r von ihm herausgegebenen 
Sam m lung „W eltanschauung und Eugenik“ zu erst abzuw ehren, was Eugenik n i c h t  
ist, sie also von dem  V erdacht eines w ilden E xtrem ism us zu reinigen, in den sie 
d u rd i einige F a n a tik e r gebracht w orden ist.

Die Bewegung selbst h a tte  in de r „Deutschen G esellschaft fü r Rassenhygiene 
(E ugenik)“ eine fast offiziell zu nennende V ertre tung , ehe nodi fü r diese F rag en  
beim  R eichsinnenm inisterium  eine besondere A m tsstelle  e ingerich tet w urde. D ie Leit- 
sätje dieser Gesellschaft —  was im m er m an an ih ren  E inzelheiten  k ritik b e d ü rftig  
finden mag —  verra ten  die ruhige und besonnene H and des kundigen G eleh rten , das 
neue Gesețj selbst ist in noch höherem  G rade m aßvoll. Die Vorschläge e inzelner A u to 
ren dagegen zeugen o ft von recht unbeschw ertem  D raufgängertum .

A uf den folgenden B lä tte rn  wird die K ritik  bei bestim m ten Lehrsätzen und 
F orderungen  ansețjen. Sie kann  also im m er n u r jene S ch rifts te lle r treffen, bei denen 
sich die k ritis ie rten  Sätze finden —  auch do rt, wo abkürzend  von „d er eugenischen 
Bewegung“ oder „dem  Schrifttum “ die R ede ist. Im m erh in  sind einige nicht stich
h a ltige  Lehrsätze G em eingut fast de r ganzen eugenischen L ite ra tu r. A ber auch dabei 
sind U nterschiede zu m achen: wenn etw a die zu schwache Fortp flanzung  de r sozial 
gehobenen Schichten als eugenisch bedenklich bezeichnet w ird, so ist das in Form  e in e r 
Ü berlegung und E rw ägung durchaus am Plațz. In dieser Form  tr i t t  das T hem a bei 
den wissenschaftlich ernstzunehm enden  Schrifts te lle rn  auf. E ine Schar e ifrig er W erber 
bem ächtigt sich aber des Satzes, als sei e r ein  Axiom, und beg rü n d et auf ih n  ein
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Program m . In  so v e rg rö b e rte r Form  offenbart eine ursprünglich vorsichtiger g e faß te  
These o ft e rs t ih re  Schwächen. A ber gerade die beinahe anonym en, von w enig be 
kannten  V erfassern  stam m enden A ufsäße volkstüm licher A rt sind besonderer B e
achtung w ert. Dem B eobachter sagen sie über die W ertstim m ung des eugenischen 
Denkens m ehr, als d ie Fachschriften von Rang. Tatsächlich haben sie aber auch be 
deu tende W irkung; denn sie w enden sich w erbend an  ein b reites Publikum , an Ä rzte, 
L ehrer und  andere  B erufskreise , die der F rage besonderes In teresse  entgegenbringen, 
machen also G em einurte il und öffentliche M einung.

Jed en fa lls  m uß vor a lle r soziologischen K ritik  zwischen dem  V erfasser und seinen 
L esern K la rh e it d a rü b er bestehen: bestim m te Säße sind au f ih re  Z uverlässigkeit zu 
p rü fen ; n ie und nim m er kann  beabsichtigt sein, durch rechthaberischen S tre it w e rt
volle und lebensw ichtige B estrebungen zu stören . Im  G egenteil: die K ritik  w ird  sich 
gegen Säße wenden, deren  Ü bertre ibung  auch von wirklich berufenen  na tu rw issen 
schaftlichen V e rtre te rn  de r E ugenik als belastend  em pfunden  w ird. Sie kan n  also 
diesen veran tw ortungsvollen  V orkäm pfern  v ielleicht sogar w illkom m en sein, so fe rn  
sie G ründe vo rb ring t, die dem  N aturw issenschafter nicht ohne w eiteres geläufig sind. 
W enn dan n  unbe leh rb are  N atu ra lis ten  schon eine W iederau ferstehung  de r M ilieu
th eo rie  w itte rn  —  und dagegen w e tte rn  — , wo auch n u r angedeu te t w ird, daß nicht 
n u r  E rbgut, sondern  auch U m w elt Schicksal sei —  so ist m an dagegen leider m achtlos. 
Ich kann also n u r  hoffen, unvoreingenom m en überlegende Fachnachbarn in d e r A b
w ehr b lin d er B efangenheit au f m einer Seite zu finden.

Die Sozialwissenschaften sind am Aufbau der Eugenik in m ehr
facher Hinsicht beteiligt.

1. G a 11 o n, der U rheber der Eugenik, hat mit schöner englischer 
Selbstverständlichkeit im mer wieder betont, es gehe darum, b r a u c h 
b a r e  u n d  w e r t v o l l e  B ü r g e r  heranzuzüchten. Damit ist zunächst 
in  der eugenischen Z i e l l e h r e  den Sozialwissenschaften geradezu ein 
Vorrang eingeräum t. G a 11 o n seihst hat auch sehr ausgedehnt mit sozial
wissenschaftlichen Grundlagen gearbeitet, das Problem  der verschieden 
starken Fortpflanzung in einzelnen Gesellschaftsschichten nimmt bei ihm 
einen bedeutenden P lag ein. Wohl gehört zur bürgerlichen B rauchbar
keit auch G esundheit des Leibes und Geistes; aber zwischen dem, was 
der Biolog n o r m a l  nennt, und der b ü r g e r l i c h e n  B r a u c h b a r 
k e i t  ist doch ein erheblicher Unterschied. Es ist vielleicht der bedenk
lichste Übergriff des biologischen Naturalismus, daß im mer wieder soziale 
und physische W ertungen m iteinander verquickt werden.

2. Die Bedingungen, un ter denen das physische Leben des Menschen 
zustande kom m t und sich en tfa lte t, sind gesellschaftlich gestaltet. Diese 
W elt gegebener Tatsachen ist Ausgangslage und Einsațjpunkt der E rb 
pflege; die Soziologie ist berufen, an der Klärung und verstehenden E r
fassung dieser Tatsachen m itzuarbeiten. Dies ist ih r Anteil an der 
„ S o z i a l b i o l o g i  e“ .

3. Die Absichten der Erbpflege können nur durch gesellschaftliche 
Maßnahmen erreicht werden. Sei es, daß aufgrund gesețlicher Vorschrif
ten direkt regelnd in den Vorgang der Zeugung und G eburt eingegrif-
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fen wird, sei es, daß m ittelbar durch Schaffung günstiger oder ungünsti
ger Bedingungen die Fortpflanzung bestim m ter Personenkreise gefördert 
oder gehemmt wird. Die Sozialwissenschaften sind also am Ausbau der 
erbpflegerischen T e c h n i k  beteiligt. So ist es z. B. Sache der Sozial
wissenschaften, darüber zu urteilen, welchen Einfluß die Einführung eines 
bestimmten Steuer-, Lohn- oder Siedlungssystems fü r die Fortpflan
zungsfreudigkeit der betroffenen Volksschichten haben kann.

4. Endlich sind die erbpflegerischen M aßnahmen in das gesamte 
Gefüge der Volkspolitik einzupassen. Die Erbpflege ersetjt ja nicht, 
sondern ergänzt und verbessert die schon bisher geübten volkspolitischen 
Bemühungen. Es ist ein ausgewogenes V erhältnis der gegenseitigen E r
gänzung und Unterstützung zwischen m ehreren Einzelsystemen politi
schen Handelns auszuklügeln: quantitative und qualitative Bevölkerungs
politik; Erbpflege und Lebenspflege, insbesondere Umweltpflege, Sozial
hygiene, Sozialpolitik und Fürsorgew esen; Lohn-, Steuer- und W irt
schaftspolitik -—■ das alles und noch viel m ehr kommt in Betracht. Dabei 
soll durchaus zugegeben werden, daß die Erbpflege nicht bloß als ein 
neues Elem ent zum Bau der bereits vorhandenen Maßnahmen hinzu
kommt, sondern daß aller Anlaß besteht, diese überkommenen M aß
nahmen selbst un ter erbpflegerischen Gesichtspunkten zu überprüfen ; 
das ist ja gemeint, wenn wir ein „ausgewogenes V erhältnis“ fordern. Die 
Beihe der eben angegebenen Arbeitsgebiete zeigt zur Genüge, daß die 
Sozialwissenschaften auch beim p o l i t i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n  
E i n b a u  d e r  E r b p f l e g e  m itzusprechen haben.



Kritik der Voraussetzungen und Absichten.
I. Art und Einzelwesen.

Wenn w ir den Biologen hören, so scheint es manchmal, als sei „die 
Rasse“ , „die A rt“ , „das Volk“ der eigentliche Gegenstand der Erbpflege 
und somit auch der eugenischen Wissenschaft. Das Schrifttum rückt mit 
Vorliebe solche ganzheitlichen Begriffe in den V ordergrund und w ette rt 
gelegentlich recht heftig gegen den „Individualism us“ . Diese Haltung ist 
zunächst aus dem Sinn der Erbpflege zu verstehen, dann aber einer K ritik 
zu unterziehen.

Erbpflegerisches H andeln setjt in der Tat einen Wandel in der bis
her gewohnten Bewertung des Einzellebens und der Persönlichkeit vor
aus. Das. Aüftauchen des eugenischen G e d a n k e n s im 19. Jahrhundert 
kann aus der biologischen F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e  seit L a m a r c k  
begriff(en w erden; eine eugenische B e w e g u n g  wäre in der S o z i a l 
g e s c h i c h t e  des 19. Jahrhunderts unverständlich. Die theoretischen 
Quellen entspringen in der Wissenschaft des neubürgerlichen Jahrhun
derts, die W illensmotive aber in  der Dekadenz und dem endlichen Zu
sammenbruch der gestrigen Welt.

Die Eugenik gibt unserm Gesellschaftsdenken eine von Grund aus 
neue W endung. Indem  sie auch das leibliche Leben der Völker un ter 
Gewissensverantwortung nimmt, steigert sie die Geschichtlichkeit deä 
Menschendaseins, macht sie die Sicht auf die Zukunft doppelt verbind
lich fü r unser T reiben in der Gegenwart. D er Gedanke der Eugenik ist 
denn auch von Anbeginn so sehr m it Weltanschauung geladen, daß schon 
G a 11 o n ein „drittes Studium“ der Eugenik mit den W orten kennzeich
nete: es habe die Erbpflege gleich einer neuen Religion im sittlichen 
Gewissen der V ölker zu verankern.

Eine in ih re r Allgemeinheit schwer bestim mbare G rundhaltung des 
gegenwärtigen Denkens und einzelne k lar an ihm zutage tretende Züge 
machen große Teile des Volkes in hohem Grade aufgeschlossen fü r den 
Gedanken der Erbpflege.

Innerhalb  des „neuen Naturalism us“ , der sich seit den Tagen der 
bürgerlichen Jugendbewegung vorbereitet, und dessen Saat nach dem 
Krieg aufging, sind drei charakteristische Züge zu unterscheiden. Nicht
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überall finden sich alle drei, und wo sie gemeinsam au ftre ten , sind sie 
vielfach verschlungen, wohl auch verbogen.

1. D e r  k r i t i s c h e  N a t u r a l i s m u s  d e r  K u l t u r m ü d i g 
k e i t  ist als Rückschlag gegen das güter-selige, objektivistische K ultur
denken der bürgerlichen Sättigungszeit zu begreifen. In  der Jugend
bewegung hatte dieser Naturalism us die Form el: beseeltes Leben gegen 
objektiven Geist, unbelastete Jugend gegen verkalkte Erwachsenenwelt. 
Im pädagogischen Denken der Jugendbewegung wird der Gegensaß dahin 
zugespițjt, daß Erziehung nichts m ehr m it Ü berm ittlung der K ulturgüter
bestände zu tun habe, sondern selbst und autonom  K u ltu r schaffe 
(W y n e k e n ) . Der philosophische Vitalismus B e r g s o n  scher Prägung 
ist dieser W ertstimmung ebenso verw andt, wie die Geschichts- und K ul
turtheorie  der neueren Gesellschaftslehre. Es hat seinen guten Grund, 
daß T ö n n i e s ’ Theorie der Gemeinschaft nicht nur der S tart einer 
neuen, eigentlich deutschen Soziologie war, sondern der in ih r enthaltene 
kulturstilistische Gegensaț} „Gemeinschaft —  Gesellschaft“ (leider in 
arger V erballhornung) durch die Jugendbewegung volkstümlich ge
worden ist.

Der Krieg hat dann unsere seit der Jahrhundertw ende schon wan
kende Sicherheit in der W ertwelt des 19. Jahrhunderts vollends zer
schlagen. Nackt und ernüchtert gingen wir aus ihm hervor. D er Glaube 
an den Fortschritt der Menschheit auf dem Weg der H äufung von K ul
turgüterbeständen und ih rer V erbreitung u n ter den V ölkern, das ganze 
Gedankengut der besiț- und güterseligen neubürgerlichen Aufklärung, 
wich einer trüben  Stimmung mutlosen Entsagens. In  diese Stimmung 
schlug S p e n g l e r s  Kulturpessimismus ein.

Dem W ort vom „H inabtauchen zu den ewigen Quellen des Lebens“ 
wachsen Schwingen. Buch und Bücherweisheit verlieren ihre Ansehens
macht. Von den endgültigen H ervorbringungen des Menschen w endet sich 
die junge G eneration ab und besinnt sich der ewig-bewegten hervor
bringenden K räfte. T rieb steht gegen Idee, Seele gegen Geist, Gestaltung 
gegen Leistung, Gesinnung gegen K ulturgut auf. Tatform  und F utur 
rücken in der Gram m atik der Seele an die Stelle von Leideform  und 
Perfektum . In der Pädagogik tr it t  „E ntfaltung“ als Grundsațj gegen 
das „Lernen“ auf, im Freizeittreiben Sport und Leibesübung gegen „Bil
dung“ und L iteratur.

In  diesen Ström ungen liegt viel gesunde Abwehr einer maßlosen 
L iterarisierung unseres geistigen Lebens. Insoweit bedeutet die neue 
Geisteslage die B e r e i t s c h a f t  z u r  B e s i n n u n g  a u f  d i e  A b h ä n 
g i g k e i t  k u l t ü r l i c h e n  L e b e n s  v o m  n a t ü r l i c h e n .  Damit ist 
die Aufgeschlossenheit fü r eugenische Gedanken gegeben. U nter der 
Hand könnte aber bei Teilen der jungen G eneration aus gesunder
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Skepsis gegen den literarischen Bildungsstil eine Abkehr von der geisti
gen K u ltu r überhaupt werden. Aus dem Wölkenkuckucksheim gar zu 
verstiegener Ideengebäude zur wohlgegründeten Erde herabgeholt und 
ernüchtert, ist die öffentliche Stimmung geneigt, auch diese Umkehr zu 
übertreiben, indem sie entw eder das Geistige grundsätzlich verleugnet 
oder Gemüt und Willen derart gegen Idee und Begriff überbetont, daß 
sogar schon die Entthronung der Wissenschaft durch den gestaltenden 
W illen verkündet wurde.

Solche Ü bertreibungen schlagen da und dort spürbar auf das euge- 
nische Denken zurück; die Eugenik ist insofern ideologisch gefährdet, 
als der N aturalism us der K ulturm üdigkeit dazu führen kann, daß im 
Sinne einer kulturrevolutionären „Rückkehr zur N atur“ die leiblich-ani
malische Gesundheit übermäßig betont w ird; darüber könnte dann die 
Tatsache achtlos beiseite geschoben werden, daß doch immerhin für den 
Menschen andere M aßstäbe, auch seiner physischen Tauglichkeit gelten, 
als die rein  naturwissenschaftlich-biologischen. Häufiger noch äußert sich 
der N aturalism us dieser Form darin, daß der Stand der objektiven K ultur 
in einseitiger Abhängigkeit vom Menschenmaterial gesehen wird, während 
doch beide, objektive K ultur und lebendes Menschenmaterial, die F ak
toren des jeweiligen K ulturstandes sind.

2. D er neue Naturalism us tu t sich in einem „Geschichtsdenken mit 
um gekehrten Vorzeichen“ kund. Das historische Bewußtsein verändert 
im „H inabtauchen zu den ewigen Quellen“ die Blickrichtung. Die Ver
gangenheit ist in dem Maße entw ertet, wie ihre W ertwelt uns enttäuscht 
hat. Die Gegenwart versagt sich in ih rer Hoffnungslosigkeit unsern 
Lebenswiinschen, die nächste Zukunft ist zu trübe und unsicher, um E r
w artungen in  sie zu sețjen. So  s t r e c k t  s i c h  d i e  h i s t o r i s c h e  
S i c h t l i n i e  i n  e c h t  r e v o l u t i o n ä r e r  W e n d u n g  n a c h  v o r n ,  
d er Zeitgenosse beheim atet sich in einer fernen Zukunft, die schon nicht 
m ehr die seine, sondern die seiner Nachfahren ist.

Diese Neigung zum Zukunftdenken auf weite Distanz über den eige
nen Tod hinweg ist die zweite Chance, die unsere Zeitstimmung dem 
eugenischen Gedanken gibt. N u r  e i n e  B e v ö l k e r u n g ,  d i e  in  
i h r e m  n a t i o n a l e n  P a t h o s  d i e  e i g e n e  Z u k u n f t  m i t  u m 
f ä n g t ,  i s t  d e m  G e d a n k e n  d e r  E r b p f l e g e  z u g ä n g l i c h .  An 
sich ist also die erhöhte Bereitschaft, einer bessern Zukunft Gegenwarts
opfer zu bringen, ein w ahrer Segen; vor 125 Jahren  hat eine ähnliche 
Stimmung den G rund zur W iedererhebung des Volkes gelegt. Dennoch 
b irg t das Z ukunftdenken eine sehr ernste Gefahr. Es kann dazu verleiten, 
Bestehendes allein um seiner Gegenwärtigkeit willen zu verpönen, es 
desperat und beinahe selbstquälerisch verfallen zu lassen und schwer 
d iskontierbare Wechsel auf die Zukunft zu ziehen. Diese Gefahr droht

Geiger, Erbpflege. 2
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dort, wo das Zukunftdenken die geschichtliche K ontinuität zerbricht, wo 
es willentlich die Gegenwart und nähere Zukunft überspringt, um v o r
greifend in einer ferneren einen neuen Anfang zu set$en.

Diese Geistesverfassung führt gegenüber der Gegenwart oft gerade
zu zum Fatalismus, in seltsam scheinendem W iderspruch zu der A ttidüde 
unbändigen Tatendranges. Das B ekenntnis zu einem irrationalen  Schick
sal ist wohl zu begreifen bei einer G eneration, die sich zwanzig Jah re  
hindurch in der W ehr gegen eine K ette von Verhängnissen erschöpft hat 
und die verlernte, fü r sich selbst noch etwas zu hoffen.

Auch dieser Gegenwart-Fatalismus ist in der eugenischen und erb 
pflegerischen L itera tu r als Stimmungsfarbe da und dort unverkennbar; 
ihm entspringt eine manchmal recht leichtherzige A rt, die Rücksicht auf 
die Lebenden h in ter die Sorge fü r eine gesunde Nachwelt zurücktreten 
zu lassen. Ein leiser Anklang steckt in  dem Lehrsațj vom „Prim at der 
Erbpflege vor der Lebenspflege“ . Von da aus führen  viele Stufen bis zu 
ideologisch hemmungslosen V erlautbarungen, die schlechthin brutale 
Aufopferung der H ilfsbedürftigen (nicht etwa nur physisch und psychisch 
M inderwertigen) zum eugenischen Postulat erheben.

3. Ein d ritte r Grundzug des neuen Naturalism us ist das o r g a n i -  
z i s t i s c h e  D e n k e n .  Lfm seinetwillen scheiden wir ihn als „neuen“ 
Naturalismus vom mechanistischen Naturalism us der achtziger Jahre, in 
dessen Gedankenwelt der Milieuglaube beheim atet war. Auch das Orga
nismusdenken ist schon in der bürgerlichen Jugendbewegung vorgebildet; 
sie hat ja das seither am O rt und U nort so beliebte W ort „organisch“ zu 
ih rer magischen Form el erhoben. F ür sie war es die Abwehr gegen die 
V erkrustungen des objektiven Geistes. Im Kultur- und Gesellschaftsden
ken macht der Organismusbegriff den Weg von Bild und Vergleich zum 
strik te gemeinten W esensurteil. Das kulturell-soziale Leben w ird in das 
Begriffsgerüste der Biologie gezwängt, auf biologische Kategorien zurück
geführt. Der Mensch ist endlich nur noch abhängiges Glied oder Zelle. 
Diese Stimmung fängt S p e n g l e r s  Schau vom organischen Leben und 
Tod der K ulturen ab. Die objektive K ultur w ird en tthront und die 
K ultur- oder Völkerseele auf den Schild erhoben.

Soweit dabei das Lebendige wieder über seine Hervorbringungen 
gesetzt und d e r  A n s p r u c h  g a n z h e i t l i c h e n  D e n k e n s  g e g e n 
ü b e r  d e n  a t o m i s i e r e n d e n N e i g u n g e n  d e s  n a i v e n  I n d i 
v i d u a l i s m u s  angemeldet wird, hat die Gedankenwendung ihren guten 
geistesgeschichtlichen Sinn. Dabei b leibt es aber nicht, sondern das Ge
m eindenken landet auf diesem Weg bei einer Haltung, die gern als 
schlechthin idealistisch gepriesen wird, weil sie allerdings den Verzicht auf 
eigensüchtige Lebensansprüche in sich birgt, deren weltanschaulicher 
H intergrund aber nichtsdestoweniger rein materialistisch ist. Es handelt
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sich nur nicht um einen ökonomischen M aterialismus, sondern um einen 
biologischen. Die strik te Anwendung des biologischen Organismusbegriffs 
auf soziale Ganzheiten ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Zwischen O rga
nismen und sozialen Ganzheiten bestehen wohl manche Ähnlichkeiten, die 
es rechtfertigen möchten, sie beide einem gemeinsamen Oberbegriff u n te r
zuordnen, aber doch eben als zwei verschiedene Formen innerhalb seiner. 
Der vergleichende Hinweis auf den Organismus mag auch manchen 
Wesenszug an der sozialen Ganzheit ins Licht setjen; die Gefahr, der V er
gleich möchte un ter der H and zum strikte gemeinten Wesensurteil werden, 
ist aber so groß, daß der Vergleich selbst am besten unterbleibt, zumal 
das, was mit ihm darstellerisch bezweckt wird, auch auf weniger verfäng
liche Weise erreichbar ist. Soziale Ganzheiten sind geistiger N atur und 
gehören einer höheren Ordnung an, als die Organismen, die sich uns als 
stofflich begrenzte, dinghafte Gegebenheiten darstellen. Die höhere Reali
tät soldier Geistes- und Wirkens-Zusammenhänge gedanklich zu erfassen, 
dazu gehört freilich ein gut Teil m ehr geistige Sdiaukraft. Wo die aber 
fehlt, wird auch das Bild des leiblichen Organismus nidits nütjen; im 
Gegenteil, der unvollkommene, weil hinkende Vergleich verballhornt den 
wahren Tatbestand, wird der höheren W ürde der geistig-sozialen Lebens
ganzheiten nicht gerecht.

D er kulturphilosophische und soziologische Organismus dringt auch 
in Eugenik und Erblichkeitslehre ein, und zwar haben wir hier ein ideo
logisches Bestandstück, das leider nicht nur die volkstümliche, sondern 
zum erheblichen Teil auch die wissenschaftliche L itera tu r belastet. „D ie 
A rt“ wird zu einer substanzialen Ganzheit um gedeutet, zum einheitlichen 
„Wesen“ höherer Ordnung erhoben, und nicht selten erscheint das E rb 
gut gleich wie die Seele dieses Wesens, an dem der Mensch nur dienende 
Zelle ist.

G laubt doch z. B. B a v i n k in  der Sam mlung „W eltanschauung und E ugenik“ 
neben de r indiv idualen  und sozialen noch eine organische E th ik  begründen zu m üssen, 
der er m it heftigsten  A usfällen  gegen die U nzulänglichkeit der sozialen das W ort 
redet. N un ist schon die T rennung  von ind iv idualer und sozialer E th ik  insoweit v e r
feh lt, als es sich dabei ja nicht um zw eierlei E th ik  m it verschiedenen sittlichen 
Maximen handelt, sondern  um e i n e  E thik , in deren Maxime die W erte der P e r 
sönlichkeit wie die de r G em einschaft zum E inklang zu bringen sind. Vollends im I r r 
tum  ist aber B a v i n k, wenn er offenbar u n ters te llt, in der sozialen E th ik  hand le  
es sich n u r um Pflichten gegenüber an d ern  Menschen oder gar n u r darum , die 
Schwächeren aus e in e r A rt von M itleidsideologie heraus zu fö rdern , wogegen seine 
organische E th ik  „von de r G esam theit ausgeht“ . In  W ahrheit en th ä lt der G edanke 
e iner sozialen E th ik  schon das in sich, was ve rnünftigerw eise  m it e iner organischen 
gewollt w erden kann . Denn die soziale E th ik  e rfa ß t den M itmenschen nicht als m ein  
bloßes „G egenüber“ , sondern  k ra f t  u nserer gem einsam en G liedschaft in einem  sozialen 
Lebensverband. Zu U nrecht erweckt B a v i n  k  in heftigen  W endungen den E indruck, 
als beziele die soziale E th ik  ü berhaup t, die der Kirchen im besonderen, n u r das W ohl
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des einzelnen M itmenschen, nicht aber zugleich oder sogar in e rs te r  L inie das des 
Lebensverbandes. Was den K atholizism us angeht, so b ring t d e r sak ram en ta le  C h a ra k te r  
de r Ebe, die V erankerung  de r Fam ilie  (als k le in ste r K reis b e isp ie lh a ft)  in de r „ n a tü r 
lichen O rdnung“ schon die überlegene W ertgeltung  d e r sozialen  G anzheiten  zum  
Ausdruck. E in einziger Blick in die Sozialethik des so h e f tig  geschm ähten deu tschen  
Idealism us (z. B. in die N a t  o r  p’s), m üßte den U nbefangenen  be leh ren , daß aiuch 
h ier der V orw urf a b p ra llt, die E igengeltung de r sozialen G an zheiten  und in sb eso n d ere  
die „eugenische Pflicht“ habe da rin  keine H eim sta tt. Denn, daß  e ine  Soziale th ik , die 
soziale L ebensverbände als W ertverw irklichungen b ezieh , d am it zugleich no tw en d ig  
deren  geistige und leibliche Z u k u n ft als sittliche Ziele u m faß t, b e d a rf  angesichts der 
w esenhaften Geschichtlichkeit allen sozialen Lebens k e in e r ausdrücklichen B e tonung  
m ehr.

Schlechthin unrichtig  ist B a v i n k’s B ehauptung  (S. 120 f .) , P flichten, wie e tw a  
die heldische A ufopferung  fü r das V aterland  oder der n ich t m in d e r heroischen H in 
gabe des berufenen  Genies an seine geschichtliche Sendung seien in  d e r in d iv id u a len  
und sozialen E th ik  n icht zu bergen. W ir haben diese und  a n d ere  T a ten  d e r p e rsö n 
lichen A ufopferung  fü r  das Ganze nicht n u r im m er als s ittliche  Pflicht angesehen und 
geübt, ohne b isher eine „organische E th ik “ zu kennen, sie h a tte n  auch in u n se rn  
ethischen Lehren ih ren  system atischen O rt.

Zur V erm eidung von M ißverständnissen: wenn B a v i n  k, von H aus aus wohl 
N aturw issenschafter, das B edürfn is ha t, ein  ethisches System  zum  eigenen G ebrauch 
durch ein besonderes K ap ite l „organische E th ik “ zu bereichern , so ist das eine F rag e  
seines Geschmacks im System atisieren. N ur d u rf te  e r  n icht den A nschein erw ecken, 
als stelle der In h a lt dieses K apite ls neue sittliche F ord eru n g en  da r, w ährend  sie  in 
W irklichkeit n u r den „beiden an d ern  K ap ite ln “  de r b isherigen  E th ik  entnom m en 
sind. W er die Ph ilosophie  des deutschen Idealism us und d ie  M oraltheo log ie  g enauer 
kennt, kann d a rü b er n icht im Zw eifel sein.

Offenbar w alte t da ein arges M ißverständnis insofern , als zwischen den sittlichen 
W e r t e n  und den sittlichen I n s t a n z e n  nicht un tersch ieden  w ird : soziale G anz
heiten  sind bedeutsam ste  sittliche W erte ; sittliche Instanz is t ab e r s te ts n u r  d ie P erson  
im Angesicht ih re r  G o ttheit.

Um den F orderungen  p lanvoller E rbpflege G eltung zu verschaffen, auch sow eit 
sie h a rte  E ingriffe in das Lebensrecht des E inzelnen no tw endig  m acht, b e d a rf  es 
also keineswegs e in e r neuen „organischen“ E th ik . Nichts ist nö tig , als daß d e r s i t t 
liche W ille bere it sei, in p rak tischer E rfü llung  de r a llgem einen  s ittlich en  M axime 
die Folgerung aus neu gew onnener w issenschaftlicher E rk en n tn is  zu ziehen. Denn 
Erbpflege kann nicht sittliche Pflicht sein, so lange sie n icht w issenschaftlich be 
g ründet ist; ist aber de r sittlichen E rkenntn is die M öglichkeit und N otw endigkeit 
erbpflegerischen H andelns einsichtig gemacht, so fä llt d ie  neue  A ufgabe von selbst 
u n te r  die V erbindlichkeit de r allgem einen sittlichen M axime.

Erbpflegerisches H andeln setjt in der Tat einen W andel in der bisher 
gewohnten Bewertung des Einzellebens und der Persönlichkeit voraus. 
Entw eder muß es gelingen, die Menschen selbst so zu erziehen, daß sie 
ih r Gegenwartdasein und die freie Entfaltung ih re r Lebenswünsche zu
gunsten nationalen Zukunftdenkens geringer als b isher bew erten, daß sie 
also aus V erantw ortung fü r die Zukunft des Volkes auf willkürliche 
Lebensentfaltung teilweise freiwillig verzichten; oder das Gemeinwesen 
als solches muß zu zwangsweisen Eingriffen in die persönliche Freiheit
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des Einzelnen schreiten. Der erste Weg wäre der einer Erziehung zur 
p r i v a t e n  Erbpflege, der zweite ist der Weg der gesetjlich gewähr
leisteten ö f f e n t l i c h e n  Erbpflege.

Erbpflege ist nicht möglich, ohne daß die jeweils lebenden Men
schen auf ihren W ert als S tam m halter beurteilt und je nach dem Aus
fall des U rteils verschieden behandelt werden. Die Einzelleben haben 
nicht m ehr unbedingten und gleichen, sondern bedingten und verschie
denen W ert. Insofern  liegt der Gedanke der Erbpflege auf der Linie eines 
ethischen Kollektivism us und die Abwehr der Eugeniker gegen den ethi
schen Individualism us ist nicht nur verständlich sondern durchaus be
rechtigt. Erbpflege w ird im Hinblick auf das Ganze eines menschlichen 
Gemeinwesens betrieben ; dem Zukunftwohl dieses Ganzen müssen von 
den Lebenden persönliche G egenwartopfer dargebracht werden.

Diese s i t t l i c h e  T e n d e n z  der Erbpflege sagt aber nichts über 
die W e s e n h e i t  d e s  G e g e n s t a n d e s  der Eugenik aus. Was der 
Gegenstand der Eugenik sei, muß aus deren Grundbegriff, dem der F o rt
pflanzung, entwickelt werden. Fortpflanzung aber ist keine Funktion 
irgendw elcher sozialen Gebilde, wie immer sie heißen mögen. Die Sub
jek te  der Fortpflanzung sind im mer einzelne Menschen beiderlei Ge
schlechts in Paarung. E r b s t ä m m e  werden fortgepflanzt, nicht aber 
pflanzen sich V ölker oder sonstwie abgegrenzte gesellschaftliche Gebilde 
fo rt. Darum ist h ie r wohlweislich der Ausdruck „Artpflege“ durch „E rb
pflege“ ersetjt, weil in ihm zwar das Erbgut als Gegenstand der Pflege 
festgehalten, aber keine weitergehende Aussage über die generative 
G anzheit gemacht ist.

Diese Abwehr eines nicht sachgemäßen Ganzheit-Denkens gilt in 
e rste r Linie fü r die biologisch-naturwissenschaftliche Seite der Eugenik. 
Es ist sehr bedenklich, wie da manchmal der lebende Mensch zum bloßen 
Stoff herabgew ertet w ird, der als Baustein fü r eine mystische Ganzheit 
brauchbar oder unbrauchbar sei, zum bloßen „T räger der Artentwick
lung“ . Richtigerweise w ird der absolute und gleiche W ert gegenwärtiger 
Menschenleben b estritten ; vergessen wird aber, daß der Zielgegenstand 
der Eugenik nicht irgendeine rassische oder artliche Ganzheit sein kann, 
sondern wieder nichts anderes als: die Menschenscharen der nächsten 
G eneration. Denn die Rasse selbst ist kein „W esen“ fü r sich, sondern 
der K ollektivbegriff von Lebewesen artlicher Verwandtschaft, wenn man 
will: ein Inbegriff von M erkmalen, k ra ft deren die M erkmalsträger als 
zusammengehörig e rk an n t werden und sich verbunden fühlen.

A udi „die erbgesunde Fam ilie“ kann nicht, wie M u c k e r m a n n  
m eint, O b j e k t  der Erbpflege sein. Erbgesundheit der Familien ist 
Z i e l ,  nicht aber die Fam ilie Gegenstand der Erbpflege. Das ist schon 
deshalb unmöglich, weil die Familie in jeder G eneration neu begründet
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wird und in jeweils nicht voraussehbarer Weise aus der Gesellung zw eier 
E hepartner erst entsteht. Die Erbpflege sețjt nicht an der Familie als 
Substanz ein, sondern sie will die Entstehung oder Neugründung von 
Familien überwachen.

Gewiß haben es Erbpflege und Eugenik zielhaft nicht mit den ein
zelnen „Individuen“ zu tun, sondern m it M a s s e n  von solchen und mit 
deren Durchschnittswert. Sie müssen sich also Sammelbegriffe schaffen: 
die B e v ö l k e r u n g  und das Insgesamt ih re r E r b m a s s e .  Gegenstand 
der Erbpflege und Eugenik kann aber nicht die G a n z h e i t  V o lk  oder 
N a t i o n  sein; ih r Gegenstand ist die S u m m e  B e v ö l k e r u n g ;  sie 
will durch das W erk, das sie an der Bevölkerung verrichtet, dem Volk 
als Ganzheit dienen. Volk und Nation sind keine natürlich-biotischen 
Größen, sondern geschichtlich-soziale. Alles, um deswillen wir ein Volk 
als Ganzheit ansehen, ist E inheit des Geistes und der seelischen Funk
tionen. Darum ist Volk oder N ation dem naturwissenschaftlichen Denken 
wesensgemäß entzogen. Die Unterscheidung wäre gedanklich notwendig, 
selbst wenn wir unseren N ationen und V ölkern erbbiologisch einheitliche 
„A rten“ und „Bassen“ zuordnen könnten. Das ist bekanntlich nicht der 
Fall. Der Mensch, insbesondere der abendländische Kulturmensch, ist 
biologisch gesehen ein Bastard mit einer nach ihrem Erbgut unentw irrbar 
m annigfaltigen Ahnenreihe. Der beliebte Ausdruck „N ationalbiologie“ 
kann daher nicht bedeuten: Biologie der N ation als natürlicher Lebens
ganzheit, sondern nur Gesellschaftsbiologie in Beschränkung des Blick
feldes auf den politischen Lebensraum der Nation.

Wenn der Nation in W irklichkeit eine artlich oder rassisch einheit
liche Substanz gegeben wäre, eine Rassensubstanz, an der volkspolitisches 
H andeln unm ittelbar ansetjen könnte, —  so bedürfte es ja nicht der Mühe 
um Rassenscheidung. Die Forderung nach Scheidung der Rassen zeigt ja 
gerade, daß die rassisch einheitliche Substanz der Nation keine gegebene 
Tatsache, sondern ein gegen die andersgeartete W irklichkeit von heute 
erstrebtes Ziel ist. Wer trotjdem  im Sinne einer Tatsachenfeststellung 
Nation und Rasse in Deckung bringt, nimmt damit ein volkspolitisches 
Ziel gedanklich vorweg; dies wäre das sicherste M ittel, es nie zu erreichen.

In der bei manchen Eugenikern beliebten Gedankeneinstellung auf 
ein nationales Naturganze stecken drei gedankliche Motive: Das eine 
ist erwähnt: der n a t i o n a l e  K o l l e k t i v i s m u s  als praktisch-sittliche 
Forderung wird ohne weiteres zugleich zu einem U rteil über die Wesen
haftigkeit der N ation gemacht. Die Entw ertung des Einzellebens zu
gunsten einer artlichen Ganzheit aber e rinnert in seltsamer Weise an 
die vergangenen Zeiten des b i o l o g i s c h e n  Z w e c k d e n k e n s ,  wie 
wir es wohl heute noch in volkstümlichen biologischen Darstellungen 
finden. Eine Denkweise, in der „die N atur“ oder „die A rt“ als zweck-



I. A rt und Einzelwesen 23

haft handelnde Wesen personifiziert werden. Endlich verrät sich in der 
Setjung der „A rt“ oder „Rasse“ als em pirisch-konkreter Ganzheiten mit 
Eigenleben das Ü b e r g r e i f e n  d e s  b i o l o g i s c h e n  D e n k e n s  i n  
d i e  K a t e g o r i e n  d e r  S o z i o l o g i e ,  die es tatsächlich mit Ganz
heiten zu tun hat, aber eben nicht mit physisch gegebenen, sondern mit 
geistig-geschichtlichen.

Die Soziologie ihrerseits unterscheidet sehr sorgfältig zwischen den 
ganzheitlichen Sozialgebilden selbst und den Menschen-Vielheiten, an 
denen sie in Erscheinung treten. Soweit die Soziologie als Hilfswissen
schaft der Eugenik in Frage kommt, ist sie sich wohl bewußt, daß es sich 
hier, in der „Biosoziologie“ , nicht um die sozialen Ganzheiten selbst, 
sondern um deren Trägerschaf ten, nicht um „das Volk“ sondern um 
„die Bevölkerung“ als Substanz des Volkes handelt.

Das Umdenken geistig-sozialer Lebenszusammenhänge in biosoziale 
Ganzheiten ist aber nicht nur begriffssystematisch falsch, nicht nur ein 
Schönheitsfehler der Darstellung, sondern es führt auch zu praktisch 
schwerwiegenden Irrtüm ern . W ir lesen nicht nur von „Fortpflanzung 
eines Volkes“ , was als bildliche und abgekürzte Redeweise noch hingehen 
mag; nein, es wimmelt im eugenischen Schrifttum von Sätjen und Lehr- 
sätjen, die sich auf die „Fortpflanzung sozialer Schichten“ , auf die „F o rt
pflanzung von Religionsgemeinschaften“ beziehen. „Fortpflanzung einer 
Fam ilie“ ist insofern ein zulässiger Ausdruck, als die Familie heutiger 
Form  der soziale Rahmen ist, in dem der Erbstamm auftritt. Ein Volks
stamm ist zwar schon geschichtlich-soziales Gebilde, wir denken ihn uns 
aber noch so fest auf der Grundlage eines durch Gemeinsamkeit der E rb
masse bedingten Menschenschlages ruhend, daß hier der Ausdruck „F o rt
pflanzung des Stammes“ noch hingehen mag; im Hinblick auf eine moderne 
Staats- und K ulturnation kann von dergleichen schon nur noch im bild
lichen Sinne die Rede sein. Ganz widersinnig wird es aber im Bezug auf 
Gesellschaftsschichten oder sonstige soziale Gebilde, in die der Mensch 
nicht ein für allemal eingeboren wird. Die Behandlung sozialer Gebilde 
von der A rt der Gesellschaftschichten als „Fortpflanzungsgemeinschaf
ten“ wird freilich damit gerechtfertigt, daß im wesentlichen innerhalb 
solcher Schichten Gonnubium bestehe, d. h. in den meisten Fällen die 
E hepartner der gleichen sozialen Schicht angehören und Ehen zwischen 
Schichtfremden verhältnism äßig selten seien. Die Richtigkeit dieser An
nahme wäre noch nachzuprüfen. Bestimmt ist aber —  selbst wenn sie 
zuträfe — die Behandlung von Berufsgruppen, wie etwa der Volksschul
lehrer, Postbeam ten u. dgl. als generativer Einheiten falsch; mag es näm 
lich sogar richtig sein, daß meist M änner aus dem M ittelstand Frauen aus 
dem M ittelstand heiraten, so gilt das doch gewiß nur innerhalb ziemlich 
weit nach einer allgemeinen sozialen Ranglage abgesteckter Grenzen,
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nicht aber fü r so enge Zirkel. L ehrer heiraten Töchter m ittle re r oder 
höherer Beamter, diese heiraten Töchter von H andw erksm eistern oder 
K aufleuten usw. Zum zweiten kommt es aber gar nicht so sehr auf das 
Connubium an, als vielm ehr auf das persönliche V erhältnis des einzelnen 
Menschen zu seiner Schicht, d. h. darauf, ob seine Schichtzugehörigkeit 
durch die Geburt bestim m t wird oder nicht. W enn es richtig ist, daß 
M ittelständler meist Frauen aus dem M ittelstand heiraten, so trifft das 
doch ebenso auf die aus der A rbeiterschaft aufgestiegenen wie auf die 
geborenen M ittelständler zu. Mit andern W orten: die alten, streng g e 
s c h l o s s e n e n  S t ä n d e ,  an die der Mensch durch Recht und S itte 
lebenslang gebunden war, könnten zur Not in bildlicher Ausdrucksweise 
als generative Einheiten bezeichnet werden, nicht aber unsere heutigen, 
durch die soziale Freizügigkeit, durch die Möglichkeit des persönlichen 
Auf- und Abstiegs o f f e n e n  Gesellschaftsschichten.

Nein, sowohl die artliche Gemischtheit unserer m odernen Bevölke
rungen als auch ihre soziale S truktur verbieten es streng, sie als E inheiten  
zu betrachten, die „sich fortpflanzen“ . Nur Menschen als T räger von E rb 
stämmen pflanzen sich in  Paaren fort. Jede ausdehnende Anwendung des 
Fortpflanzungsbegriffs auf weitere soziale Lebenskreise, wenn auch zu
nächst nur bildlich gemeint, bringt die Gefahr m it sich, daß sie an irgend
einem Punkt un ter der Hand zu einem logischen Fehler füh rt. Damit 
ist eine kritische Bemerkung vorweg genommen, die nachmals fü r die 
Frage des Verhältnisses zwischen Erbw ert und sozialer Lage besondere 
Bedeutung erlangt.

K ehren wir also zur Bevölkerung als summenhaftem Sammelbegriff 
und zur nationalen Erbmasse als dem Insgesamt der in einem geschicht
lichen Augenblick in der Gesamtheit der Volksgenossen ruhenden Erb
anlagen zurück. Die nationale Erbmasse ist keine einheitliche, rechen
bare Größe, sondern Inbegriff der Erbw erte, deren Träger die in einem 
gegebenen Augenblick lebenden Menschen sind. Die Erbpflege richtet ihre 
Absicht darauf, daß der Durchschnitts- und Gesamtwert des Erbgutes in 
der nächsten und jeder folgenden G eneration möglichst höher, keinesfalls 
geringer sein möge. Aber wie heute, so auch morgen und in alle Zeit se$t 
sich die „nationale Erbmasse“ zulețjt als Summe aus den Erbbeständen 
aller einzelnen, jeweils lebenden Menschen zusammen.

Aus diesem l o g i s c h e n  G runde und in Ansehung der b i o l o g i 
s c h e n  Tatsache, daß einmal gegebenes Erbgut nicht durch menschliche 
Kunst verändert werden kann, ist der Ausdruck „A ufartung“ eigentlich 
ungenau. Auch er hat nur Sinn m it Bezug auf die A r t  a l s  D u r c h 
s c h n i t t  aus einer großen Anzahl Einzelwesen. Die Erbpflege kann nur
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darin bestehen, den Durchschnittswert aufzubessern, indem sie die Zahl 
der Einzelwesen aus unterdurchschnittlichen Erblinien in der folgenden 
G eneration verm indert und womöglich die Vermehrung der überdurch
schnittlich w ertvollen Linien fördert. Damit ist das Schema des erbpflege
rischen H andelns gegeben: norm ale Fortpflanzung des m ittelw ertigen, 
Ausjäte des m inderw ertigen, Verm ehrung des hochwertigen Erbgutes. 
So gliedert sich g e d a n k l i c h  das Gefüge erbpflegerisdien Handelns in 
positive und negative M aßnahmen: A u s l e s e  und A u s m e r z e ,  Förde
rung und U nterdrückung. Es wird sich freilich zeigen, daß dieses P ro 
gramm leichter im gedanklichen Schema form uliert ist, als die darin 
vorausgese^te unterscheidende W ertung sich durchführen läßt, und gar 
erst die entsprechend abgestimmten Einzelmaßnahmen zu erm itteln sind.

II. Erbgut und Umwelt.
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Vererbung und Umwelt 

hat zwei Seiten; einmal handelt es sich darum, in welcher Weise die bei
den Prinzipien gemeinsam das Persönlichkeitsbild des einzelnen Men
schen bestimmen; zum zweiten aber darum, welche Rolle die Umwelt fü r 
das w eitere Schicksal des Erbgutes im Wandel der G enerationen spielt. 
W ir behandeln zuerst die zweite Frage.

L a m a r c k  (1744— 1829) ba t bekanntlich angenom m en, daß Eigenschaften, d ie 
von einem  Indiv iduum  durch aktive Anpassung an die Um welt erw orben sind, von 
ihm u n ter U m ständen ve rerb t w erden können. Nach der L a m a r c k’scben T heorie 
h ä tte  also d ie Um welt u n m itte lb a r artb ildende  und artw andelnde K ra ft. Diese T heorie  
läß t sich nach unserm  heutigen biologischen Wissen nicht m ehr halten. D a r w i n  
(1809— 1882) b a t sie dadurch ersetjt, daß er eine große Fülle  von V ariationsm öglich
ke iten  in de r G rupp ierung  von erblichen M erkm alen bei den Lebewesen annahra; 
von diesen unzähligen V arian ten  der G esam tanlage sollten angeblich die am w enigsten 
anpassungsfähigen zum U ntergang v e ru rte ilt  sein, w ährend die A npassungsfähigsten 
(the  fittest) überleben  und sich fortpflanzen. D a r w i n  fü h rt also die E ntstehung  
n eu er V arian ten  schon auf innere  Ursachen zurück. Daß aber die V arian te  zur A rt 
w ird, d. h. sich im Erbgang stabil e rh ä lt, ist de r auslesenden und ausm erzenden W ir
kung der U m w elt zu verdanken  (S elek tionstheorie). Die Um welt ist aus der positiven 
in d ie negative Rolle verd räng t. Die A nnahm e der allm ählichen E ntstehung  n eu er 
A rten  in einem  langen A usleseprozeß, der viele G enerationen hindurch w ährt, ist 
dann seit de V r i e s  (geh. 1848) durch die M utationstheorie  ersetzt; sie nim m t das 
sp ru nghafte  A u ftre te n  ganz neuer, in der A hnenreihe noch nie dagewesener, aber 
von nun an v e re rb b a re r E igenschaften an.

Auch h ie r  b e ru h t das E n t s t e h e n  der neuen Form  auf re in  inneren B e
dingungen, die noch nicht w eiter gek lärt sind, aber die E r h a l t u n g  der neuen 
Form  als A rt ist davon abhängig, ob ihre B esonderheit sich im V erhältn is zur U m 
w elt als zweckm äßig erw eist oder nicht. D er Selektionsgedanke b leib t also gültig, 
kann aber sehr viele Erscheinungen nicht erk lären . A usgebildete F lügel z. B. b e 
gründen sicher eine Ü berlegenheit de r geflügelten Wesen im D aseinskam pf, aber die
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Flügel tre ten  nicht m it einem  Schlage, sondern  zunächst in  unausgeb ildeten  V o r
form en auf. Solche ersten  Ansäge, die w eder zum  F liegen  noch auch zum F la tte rn  
dienen, begründen k e inerle i Ü berlegenheit im D aseinskam pf —  u n d  dennoch seg t 
sich die A usbildung des neuen Organs folgerichtig  durch  v iele G en era tio n en  h in  fo r t , 
um endlich jene V ollendung zu erreichen, in de r es w irk lich  e inen  V orte il bedeu tet- 
Solche L inien der Phylogenese sind m it de r S e lek tio n sth eo rie  n ich t e rk lä rt.

Die kopernikanische W endung t r i t t  m it dem G edan k en  d e r „gerich te ten  M u ta 
tio n “ ein. E r bezieht sich au f eine K e tte  von Sprüngen , d ie  alle  „o rthogenetisch“ 
au f der L inie zu e in e r E xtrem form  liegen. D er Begriff d e r O rthogenese ist erstm als bei 
N  ä g e 1 i (1817— 1891) als „P rogression“ angedeu te t, dan n  von E i m e r  (1843— 1898) 
ausgebildet. Dabei mag sich zunächst das n e u a u ftre te n d e  M erkm al als belanglos e r 
weisen, allm ählich aber zur A usbildung e in e r nüglichen n eu en  E igenschaft fü h ren . 
W eitere  M utationssprünge entw ickeln dann, ohne R ücksicht au f sinnvolle  A uslese, 
eine E xtrem form , die sich im K am pf ums D asein n icht als besonders zweckm äßig zu 
erw eisen braucht, vielleicht sogar höchst unzweckm äßig ist. B ek an n te  B eispiele sind 
das M am m ut m it den  gekrüm m ten H auzähnen  oder de r T orfh irsch  m it seinem  
Riesengew eih; w eit davon e n tfe rn t, daß die U m w eltauslese diese E x trem b ild u n g  be 
günstigen könnte, sta rb en  v ielm ehr die genann ten  A rten  verm utlich  gerade an  der 
B ehinderung durch die H auer bzw. das Geweih endlich aus. Es scheint, als gehe vom 
E rbgu t selbst ein  A nstoß aus, in dessen R ichtung sich d ie w e ite re  E ntw icklung nach 
einem  „biologischen Beharrungsgeseț}“  law inenartig  u n d  ohne Rücksicht au f die 
Zweckm äßigkeit d e r N eubildung fo rtseß t. D er D ase inskam pf w ird  vielleicht sogar 
erschw ert, bis er endlich —  n unm ehr doch ausm erzend  —  gerade  den U ntergang  der 
A rt he rb e ifü h rt. H ie r w ird  also dann „d ie  lebensunfäh ige  A r t“  ausgem erzt, nicht 
m ehr „die A rt“  durch sinnvolle Ausm erze ih re r  leb en sun tüch tigen  E x em p lare  e rh a lten . 

Im Arbeitsbereich der Eugenik kommt es aber nicht auf die Frage 
Umwelt und A rtentstehung“ , sondern auf andere Form en der Umwelt

wirkung an.
Der Kernsatj der neuzeitlichen E rblichkeitslehre lau tet, daß jedes 

Lebewesen mit einem Bestand von Erbanlagen ausgerüstet ist, die grund- 
sätjlich nicht durch Umwelteinflüsse verändert —  und zw ar weder ver
bessert noch verschlechtert —  werden können. D am it ist nicht gesagt, die 
Umwelt gehe spurlos am Menschen vorüber; E rziehung und Lebensbedin
gungen üben wohl ihre W irkung aus, aber m it zwei Einschränkungen:
1. Diese W irkungen treffen nur die Persönlichkeit, haben auf den Ausfall 

ihres etwaigen Nachwuchses keinerlei Einfluß, sind also erbbiologisch 
belanglos [Ausnahmen folgen später].

2. Auch im Hinblick auf die Persönlichkeit ist die U m w eltw irkung inso
fern  beschränkt, als das Erbgut ihnen eine unübersteigbare Grenze 
setjt. Durch Umwelteinwirkung kann die Persönlichkeit nur im 
Rahmen der ih r erbmäßig gegebenen Möglichkeiten geform t werden. 
Der Engländer würde sagen, es sei unmöglich, „to  m ake silk purses cut 
of sows ears“ .

In diesem Sinne unterscheidet die Erblichkeitslehre zwischen der
Erbanlage (Genotypus) und dem Erscheinungsbild (Phänotypus) des 
Menschen; dabei sind im Erscheinungsbild auch die form enden Einflüsse
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der Um welt (M odifikation) inbegriffen. Für soziologische Betrachtungen 
ist sogar eine noch feinere, dreifache Unterscheidung zweckmäßig. Die 
Erbanlage um faßt nämlich alle in dem Lebewesen ruhenden Keime, wie 
sie aus der Verschmelzung väterlichen und m ütterlichen Erbgutes bei der 
Befruchtung hervorgegangen sind. Ganz abgesehen davon, wie diese An
lagen sich u n te r der E inw irkung der Umwelt entfalten, müssen sie von 
vornherein nicht alle offen und en tfa ltbar auftreten.

W ir un tersch e id en  ja e inen  dom inanten und einen rezessiven Erbgang. Sind 
näm lich die E lte rn  hinsichtlich  eines E rbm erkm ales (z. B. A ugenfarbe) verschieden
a rtig , so treffen  bei d e r B efruch tung  zwei w idersprechende E rb fak to ren  zusammen, 
d e r Nachkom m e ist im H inblick  auf dieses M erkm al „heterozygot“ oder „ungleich- 
e rb ig“ . D ie M erkm ale steh en  n u n  zueinander in verschiedenem  V erhältn is: ist das 
eine M erkm al d o m in an t oder durchschlagend, so überdeckt es seinen K onkurren ten , 
d e r deshalb  rezessiv  (überdeckbar, zurückweichend) genannt w ird. Doch kann nicht 
von e in e r A nlage gesagt w erden , sie sei schlechthin durchschlagend oder zurück
weichend, v ie lm ehr k an n  sie im V erhältn is zu e in e r K o n k u rren tin  dom inant, im 
V erh ältn is zu e in e r a n d ern  rezessiv sein. U ebrigens g ib t es auch noch die d ritte  
Form  d e r in te rm ed iä re n  V ererb u n g : der Nachkomme zeigt eine Mischung der e lte r 
lichen M erkm ale.

Aus d e r rezessiven  V ererb u n g  erg ib t sich: auch abgesehen von den U m w elt
einflüssen kom m t in d e r E rscheinung des Menschen nicht alles zur G eltung, was 
e r  an E rb an lag en  h a t;  rezessive M erkm ale bleiben bei ihm  la ten t, b ie ten  also der 
m odifizierenden U m w elt gar ke in en  A ngriffspunkt. Sie m endeln aber bei einem  Teil 
se iner K in d e r w ied er heraus, insbesondere dann, wenn etw a sein Fortp flanzungs
p a r tn e r  eb en fa lls  la te n t m it d e r gleichen E rbanlage b e h a fte t ist.

Aus diesem G runde unterscheiden wir drei gestufte Begriffe:

1. die E r b - G e s a m t a n l a g e ,  die alle, auch die überdeckten E rb 
anlagen um faßt;

2. die o f f e n e  E r b a n l a g e ;  darin fehlen die überdeckten Erbanlagen, 
die an der Person  nicht in Erscheinung treten  können, aber dennoch 
vererbbar sind;

3. das E r s c h e i n u n g s b i l d ,  das die offenen Erbanlagen in ih rer durch 
die U m w eltw irkungen geprägten Form erfaßt. Die Umwelt kann ja 
n u r auf die offene Erbanlage wirken.

Die U nterscheidung von 2 und 3, die fü r den Biologen nicht w eiter 
belangreich ist, ermöglicht uns eine strenge gedankliche Absonderung der 
Um w eltw irkungen vom Anlagetypus. Es versteht sich am Rande, daß die 
Typen 1 und 2 n u r g e d a n k l i c h e  A b s t r a k t i o n e n ,  Arbeitshilfs
begriffe sind, denn w eder läßt sich feststellen, welche Erbanlagen der 
Mensch verdeckt in  sich träg t (Erbgesamtanlage), noch bekommen wir je 
ein in  seiner U rsprünglichkeit reines Bild der durch keinerlei Lebens
lagen geform ten offenen Erh-Anlage zu sehen, weil ja schon im M utter
leib U m w elteinw irkungen stattfinden (intra-uterines Milieu).
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Im  schematischen Bild stellt sich das Verhältnis der drei Begriffe zu
einander etwa so dar:

E r b - G e s a m t a n l a g e  E r s c h e i n u n g s b i l d
(Genotypus) (Phänotypus)

Die Gesamtheit der äußeren Daseinsumstände und -Bedingungen, 
denen das Lebewesen ausgesețt wird, stellen an die offene Erbanlage be
stimm te Anforderungen. Das Lebewesen bew ährt sich in und an seiner 
Umwelt oder es versagt ih r gegenüber und geht daran zugrunde. Auch 
innerhalb der A rten w ildlebender Tiere, deren einzelne V ertre te r ja ver
hältnismäßig wenig individuelle Unterschiede aufweisen, tre ten  doch im 
Erbgang gelegentlich sogenannte Minus-Abweicher auf; Organe oder 
Fähigkeiten, die notwendig sind, um sich in der Umwelt durchzusetjen, 
fehlen entweder oder sie sind unzulänglich ausgebildet. Im rauhen N a tu r
m ilieu sind solche Minus-Abweicher zum Untergang verurteilt. Die Um 
welt schafft also zwar keine neuen A rten, wahrscheinlich nicht einmal 
konstante, d. h. im w eiteren Erbgang sich erhaltende A barten. W ohl aber 
bew irkt sie eine Hochhaltung des Art-Typus, indem sie erblich m inder
wertige Lebewesen ausjätet und nicht zur Fortpflanzungsreife auf
wachsen läßt.

Daß überhaupt Minus-Abweicher auftreten  können, ist entw eder auf 
den (seltenen) Fall einer Sprungvariation ( d e V r ie s s c h e  M utation) 
zurückzuführen oder darauf, daß die Fehleigenschaft überdeckt im E rb
gut der V orfahren vorhanden war. Natürlich w ird nur der seiner o f f e 
n e n  Erbanlage nach m angelhafte Nachkomme ausgejätet. Sofern die 
Fehleigenschaft überdeckt schon bei den V orfahren vorhanden war, w er
den seine Geschwister vielleicht teilweise in der Erbgesam tanlage ebenfalls 
m inderw ertig sein. Diese überdeckten schlechten Keime können bei ihren 
Nachkommen wieder offen in Erscheinung treten  („herausm endeln“). Die 
M inderw ertigkeit wird also da und dort wieder auftreten ; aber es ist 
wenigstens erreicht, daß der in der offenen Anlage M inderw ertige sich 
nicht fortpflanzt. Die m anifeste M inderw ertigkeit bleibt dadurch eine 
zwar wiederholte, aber in jedem Einzelfall einmalige Erscheinung, sie 
träg t nicht weiter zur Verschlechterung der Erbmasse bei.

Nun läßt sich „Lebens- und Um welttauglichkeit“ nicht auf eine 
allgemeine Formel bringen. Was in der einen Umwelt Mangel ist, muß
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es nicht in einer andern, es kann in ih r sogar ein Vorteil sein. Ange
nommen, norm al ausgebildete T iere einer A rt werden in eine andere, als 
die bisher gewohnte Umwelt gebracht: in der nächsten Generation tr it t  
ein Minus-Abweicher auf, der in der früheren Umwelt der Vernichtung 
verfallen wäre; in der neuen Umwelt kann er bestehen, er pflanzt sich 
also fo rt, im Laufe der G enerationen verm ehrt sich die Zahl dieser 
„M inusabweicher“ , kann u n ter Umständen allmählich durch ständige 
Kreuzung von Abkommen der „gesunden“ und „defekten“ Stämme zur 
Norm der ganzen A rt in dieser neuen Umwelt, zur Lokal-Variante, w er
den. D er Vorgang, auf dem diese Erscheinung beruht, heißt mit dem 
Ausdruck von W e i s m a n n  (1834— 1914) „Panm ixie“ , d. h.: allgemeine 
Mischung. Damit ist gemeint: während sonst die Abweicher von der 
Paarung m it norm alen V ertretern  der A rt durch Ausmerze ausgeschaltet 
sind, kann sich h ier Erbgut der verschiedensten V ariationen untereinander 
kreuzen. Insofern  kann doch in gewisser Weise behauptet werden, die 
Umwelt „schaffe“ eine neue A bart; wohl muß das Erbgut zunächst einmal 
gegeben sein, daß aber aus der Minusah w e i c h u n g  eine Ab a r t  wird, 
ist auf das neue Milieu zurückzuführen, in dem eben die betreffende 
Eigenschaft (wie etwa die B lindheit der Grottenolme) kein Minus m ehr 
bedeutet.

So sind unsere H austiere  nicht n u r „ au f bestim m te Plusabw eicbungen hin ge
züchtet“, w obei „p lus“  ja n u r das dem  Menschen Erw ünschte bedeu tet, sondern bei 
ihnen  haben sich auch M inus-Abweichungen allgem ein durchgesețjt, z. B. In s tin k t
verluste , m it denen d ie T iere  in  de r Pflege des Menschen bestehen können, im N a tu r
m ilieu  ab er zugrundegehen  m üßten .

Beim Menschen liegen die Dinge grundsățțlich anders als bei den 
wildlebenden Tieren. E r hat genau genommen kein Natur-Milieu m ehr, 
e r hat seine Umwelt künstlich gestaltet. Man könnte sagen, der Subjekt- 
Objekt-Bezug zwischen Lebewesen und Lebenswelt ist beim Menschen 
verändert, die O bjektw elt ist „subjektiv besegt“ oder in die subjektive 
Sphäre hereingenommen. Der Weg der K ultur und Zivilisation, im H in
blick auf das V erhältnis zur Umwelt ausgedrückt, bedeutet: der Mensch 
verändert seine Umwelt derart, daß dank den überlieferbaren und häuf
baren Leistungen der vorangehenden Generationen die Ansprüche, die 
das Natur-M ilieu an ihn stellt, geringer werden. Freilich nur in bestimm
te r  Hinsicht geringer. Das „rauhe“ Natur-Milieu ist kulturell „gem ildert“ , 
indem es zum Kultur-M ilieu umgeschaffen ist. Das nackte Bestehen in 
der Umwelt ruh t auf m inder harten  Voraussetjungen. Wo der N atur
mensch sich allein k ra ft seiner ererbten Anlagen und Fähigkeiten halten 
oder untergehen m uß, kommen dem Kulturmenschen die in Generationen 
und Jahrhunderten  gespeicherten Bewältigungsmittel (Kulturbestände) 
zu Hilfe.
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D er K ulturm ensch ist daher n icht etw a das se iner K o n stitu tio n  nach anpassungs
fähigste Lebewesen, sondern  eigentlich gerade um gekehrt: e r  ha t es dank seinen  
technischen H ilfen  nicht nötig , sich anzupassen. B ei V erpflanzung eines M enschen
stammes aus der gem äßigten  Zone in d ie A rk tis b e steh t n icht die W ahl: en tw ed er 
segen sich im  E rbgang die D ich tbehaarten  durch A usm erze de r G la tth äu tig en  durch, 
oder de r ganze Stam m  s tirb t aus. Das w äre ak tive  A npassung an d ie  U m w elt. D er 
Mensch schießt E isbären  und z ieht ihre F elle  ü b er; e r  p aß t die U m w elt sich an.

Oda O lb  e r g  sagt richtig: der Kulturm ensch mit vollw ertiger E rb 
anlage behält nach Bewältigung seiner Umwelt einen K raftüberschuß zur 
freien Verfügung fü r Luxusleistung, fü r Leistung „auf V orrat“ der 
nächsten G enerationen; sogar der m indertaugliche „Minus-Abweicher“ 
kann noch bestehen. Dabei ist das gedankliche Experim ent gemacht, die 
„normale Umwelttauglichkeit“ des Naturmenschen als M aßstab an den 
Kulturmenschen anzulegen; das ist s ta tthaft, um einen theoretischen Ge
dankengang zu entwickeln, ist aber praktisch falsch. Denn es w ird sich 
gleich zeigen, daß es gar nicht um ein mengenmäßiges „genug“ , „m ehr“ 
und „zu wenig“ geht, sondern um ein „so“ und „anders“ .

Sofern der K ulturstand die nackte Lebensfristung um som ehr erleich
tert, je höher er ist, kann man bildlich von „kulturbedingter E n tartung“ 
sprechen (O lb  e r g ) ,  einer „E ntartung“ , die zwingend m it dem K u ltu r
weg der Menschheit verbunden ist, die also — absurde Folgerung! —  nur 
durch Verzicht auf die K ultur selbst, durch Rückkehr zum N aturzustand 
beseitigt werden könnte. Der Ausdruck „E ntartung“ drückt h ier einen 
Tatbestand aus, der nur dann E ntartung wäre —  w e n n  das Leben des 
Menschen reines N aturleben wäre. K ulturelle Erscheinungen werden un ter 
naturwissenschaftliche Normen gestellt. Unsere Instinkte sind verloren 
gegangen oder geschwächt; w ir haben dafür unsern V erstand. Frauen mit 
zu engem Becken sind im N aturzustand todgeweihte Minus-Abweicher, 
denn sie sterben in den Wehen samt dem K ind; dank unserer G eburts
hilfe bleibt die Frau am Leben —  und vererb t das enge Becken an ihre 
weiblichen Kinder. D arf man das „E ntartung“ nennen? Solange unsere 
ärztliche Kunst nicht verloren geht, sondern im Gegenteil sich noch weiter 
entwickelt, ist eben das enge Becken beim Kulturmenschen keine Minus- 
Abweichung, obwohl sie es bei jedem anderen Säuger wäre.

Richtig ist also: der hohe Stand der K ultu r ermöglicht Lebewesen 
das Dasein und damit die Fortpflanzung, die im N aturzustand als Minus- 
Abweicher durch die Umwelt ausgemerzt würden. Die Zahl und Streu
breite der umwelt-relativ lebenstauglichen V arianten wird also durch die 
K ultur erhöht. Das ist neben der vielfachen Kreuzung der H auptgrund 
dafür, daß die Menschen sogar innerhalb eines Kreises, den wir als 
„Abstammungsgemeinschaft“ bezeichnen (Stamm, Volk), so ungeheuer 
verschiedenartig von Anlage sind. Darum ist auch die Variationsstreuung 
wahrscheinlich heute viel größer als in älteren  Zeiten, und darum  ist sie
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bei den wildlebenden Tieren am geringsten: je näher dem absoluten 
N aturzustand, desto schärfer vollzieht sich die Ausmerze in einer streng 
norm ierten  Richtung. D a s  N a t u r - M i l i e u  s t a n d a r d i s i e r t ;  im  
K u l t u r - M i l i e u  i s t  V a r i a t i o n  T r u m p f .  Die Abweicher sind 
lebenstauglich und können sich fortpflanzen, die Abweichung nimmt also 
zahlenmäßig im Erbgang zu.

So einfach, wie es bisher schien, sind aber die Dinge doch nicht. Auch 
das Kultur-M ilieu stellt seine besondern Anforderungen an die (soziale) 
Lebenstiichtigkeit, nur sind es andere als die Forderungen des Natur- 
Milieus. In  der natürlichen Umwelt kommt es vor allem auf die kö rper
lichen und die niederen psychischen Fähigkeiten an; darin stellt unsere 
K ulturum w elt im großen Ganzen geringere Anforderungen (obwohl die 
Frage begründet wäre, ob das Natur-M ilieu des Südsee-Insulaners Festig
keit gegen jene Giftdäm pfe verlangt, denen unsere chemische Industrie 
ih re A rbeiter aussețjt). Jedenfalls aber werden in der K ulturw elt höhere 
geistige A nforderungen gestellt.

In  e in e r Schrift aus der V orkriegszeit, die sehr beweglich über die k u ltu r 
bed ing te  E n ta rtu n g  de r M enschheit klagt, fand  ich die Feststellung, es sei eine 
Schande fü r  uns E uropäer, daß die A m erikaner au f G rund ih re r  In te llig en zp rü f
m aßstäbe L eute  als schwachsinnig bezeichneten, die bei uns als „dum m e K erle“ , aber 
als noch norm al m it durchgehen. Das liege wohl an den schärferen  A nforderungen  
des w irtschaftlichen D aseinskam pfes in A m erika. W enn das zutrifft, zeigt es gerade, 
daß  m it ste igender K u ltu r die A nforderungen  zwar vielleicht in e iner H insicht 
sinken, in e in e r an d ern  aber strenger werden. In  der Nachkriegszeit, die auch uns in 
E uropa e in  soviel schärferes Tem po gebracht hat, ist inzwischen de r „dum m e K erl“ 
von anno 1900 auch schon au f eine noch schlechtere Zensur herabgesunken —  nicht 
weil er düm m er geworden, sondern  weil der Z ensurm aßstab  h inaufgeschraubt ist.

W ir schließen diese Gedankenkette mit der Feststellung: der Über
gang zum Kultur-M ilieu und dessen weitere geschichtliche Wandlungen 
verändern  zwar die Ansprüche an Lebenstauglichkeit, verringern sie sogar 
vielfach in körperlicher Hinsicht, verschärfen sie aber dafür in anderer 
Richtung. Das allein ist aber noch nicht das Entscheidende; wichtiger ist 
die Tatsache, daß im Kultur-M ilieu nicht nur die Streubreite der lebens
fähigen V arianten tatsächlich gesteigert wird, sondern daß um gekehrt der 
K ulturprozeß dieser individuellen Streuung sogar b e d a r f .  Die fein 
verästelte objektive K ulturleistung kann nur arbeitsteilig und arbeits- 
gliedrig im Zusammenwirken zahlreicher Sondertypen vollbracht werden.

Damit ist nicht die G efahr der kulturbedingten Entartung in den 
Wind geschlagen; ih r U rsprung ist nur erheblich verwickelter, als es 
scheint, wenn m an bloß nach biologischen Gesichtspunkten urteilt.

E in B eispiel: biologisch gesehen ist die (erbliche) Z ahnfäu le  bestim m t eine 
„M inus-Abweichung“ ; sie ist auch fü r den davon B efallenen  eine L ast; das wilde 
T ie r ginge daran  zugrunde, es w ürde m it se iner B eute nicht fertig . D er Mensch läß t 
sein G ebiß p lom bieren  oder ersehen —  und v e re rb t die Z ahnfäu le  au f seine Nach
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kom m en; sie n im m t auch offenbar zu. Es ist denkbar, daß sie bei uns in ab seh h re r 
Z eit ebenso allgem ein w ird, wie d ie erbliche K urzsichtigkeit bei C hinesen und 
Jap an ern . Eine wenig e rfreu liche Aussicht, aber keine a la rm ierende  G efah r fü r  unere 
k u ltu re lle  Z ukunft.

Andere Erscheinungen geben m ehr zu denken: eine V ariante, die 
rein  biologisch als m inderw ertig zu gelten hätte , kann, solange sic in 
begrenzter Zahl und in m ilder Form  auf ritt, sozial durchaus brauchiar, 
vielleicht sogar relativ hochwertig sein; wird sie aber im w eiteren Irb- 
gang verm ehrt oder zu höheren Graden gesteigert, so kann an irgtnd- 
einem Punkt der Entwicklung der soziale W ertm aßstab doch w ieder oiit 
dem biologischen zusammenfallen. Das gilt z. B. vor allem fü r Abvei- 
chungen von der psychischen Norm. Leichte Psychopathien sind nicht nur 
sozial-kulturell unbedenklich, sondern ih r Erbkreis stellt sogar in ten- 
nensw erter Zahl wertvollste Sonderbegabungen. Aber eine Ü berzab in 
gleichem Sinn Abnorm er oder ein k leiner Schuß zu viel beim einzelien 
Menschen kehrt das Vorzeichen um.

E ine bekannte  Scherzfrage, die dem  exam in ierenden  P ro fesso r in den Kund 
gelegt w ird, lau te t: „ Is t U n fru ch tb a rk e it erblich“ ? Die F rage ist viel w eniger u n 
sinnig als sie k lingt. V erm inderte  F ru ch tb ark e it scheint in  der T at erb lich  zu sen 1). 
Sie ist biologisch gesehen eine M inus-Abweichung, fü r  den gesellschaftlich lebeiden 
Menschen ist es aber belanglos, ob seine Zeugungs- und  G ebärfäh igkeit fü r  30 oder 
n u r  fü r  10 K inder ausreicht, da ja  n icht m ehr als 4 zur E rh altu n g  de r A rt lö tig  
sind  und die A ufzucht von sehr viel zah lreicherer Nachkom m enschaft sozial kaum 
em pfeh lensw ert ist. Durch P aaru n g  re la tiv  fortpflanzungsschw acher E xem plare  rann  
ab er endlich die Zahl de r abso lu t U n fruch tbaren  in  e in e r kom m enden G eneration  
so groß w erden, daß der biologische M inus-Abweicher in einen sozialen umschlägt, 
das he iß t: den F o rtb estan d  des Gem einwesens g e fäh rd e t. (V erallgem einerung des Gal- 
tonschen Beispiels de r u n fru ch tb aren  E rb in n en  in der englischen A risto k ra tie .)

Das H auptproblem  liegt nicht in der Milde des a l l g e m e i n e n  
M i l i e u s  der K ulturw elt, sondern darin: in der hochkultivierten Welt 
w ird fü r Lebewesen, die nicht n u r biologisch gesehen Minus-Abweicher 
sind, sondern die sich auch in der allgemeinen sozialen Umwelt nicht 
halten könnten, ein S o n d e r - M i l i e u  geschaffen. Der Schizothyme ist 
zwar biologisch gesehen nicht vollwertig, aber er kann sozial vielleicht 
glänzend bestehen, leistet fü r seine Mitwelt, was irgend sie als Gegen
gabe fü r sein tägliches B rot von ihm fo rdern  kann. Ist aber der Im be
zille (Schwachsinn m ittleren  Grades) auf das angewiesen, was e r  in 
einer arbeitsteiligen Gesellschaft als Entgelt fü r seine N ulleistung  erw ar
ten kann, so verhungert er troțj der kulturbedingten Milde des allge
m einen Milieus: fü r  ihn werden daher lebenspflegerisch besondere Bedin-

x) D arum  liest m an in  ärztlichen Z eitschriften  je tjt schon den R atschlag, b e i der 
G attenw ahl Personen m it zahlreicher G eschw isterschaft zu bevorzugen.
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gungen geschaffen, er wird mit erheblichem Aufwand gefüttert und ge
hegt —  und kann sich fortpflanzen.

Das K ernproblem  der „kulturbedingten E ntartung“ ist in der huma
nitär-pflegerischen Umwelt-Begünstigung des in jeder Hinsicht Lebens
untüchtigen zu sehen. Daraus sind an späterem  O rt Folgerungen für das 
politische H andeln zu ziehen. Ganz anders liegen die Dinge in den Fällen 
eines Gebrechens, das den Menschen zwar einer Milieu-Begünstigung 
bedürftig  erscheinen läßt, ihn aber nicht h indert, im übrigen sozial nüt}- 
liche Leistung zu vollbringen. Auch seine Milieu-Begünstigung bedingt 
zwar einen gesellschaftlichen M ehraufwand, aber es stehen ihm Aktiva 
gegenüber. H ier ist dann zwischen dem persönlichen und dem generativen 
W ert des Menschen zu unterscheiden. Der Defekte ist fü r seine Person 
zu r N ot brauchbar bis hochwertig, aber seine Fortpflanzung bringt die 
G efahr m it sich, daß die nächste G eneration mit D efekten beladen werde, 
die auch sozial unbrauchbar sind. U nter allen Umständen sind aber 
Vollgesunde den nur un ter besonderer Milieu-Begünstigung Brauchbaren 
vorzuziehen.

Das Problem  der kulturbedingten E ntartung wäre also etwa so zu 
form ulieren: die durch unsere hochgesteigerte K ultur erreichte Erleich
terung  des Bestehens im Milieu soll fü r eine möglichst große Zahl der 
jeweils lebenden Volksgenossen nu^bar sein; gleichzeitig müssen wir uns 
aber davor schüfen, daß die nächste G eneration noch weitergehender 
Um weltm ilderung bedarf, oder daß die Zahl derer wächst, die an der 
unteren Grenze der Existenzfähigkeit auch im gem ilderten Milieu stehen. 
Das muß entw eder gelingen, oder der K ulturfortschritt versackt minde
stens zum erheblichen Teil als „unproduktiver“ Aufwand. Der K ultur
fortschritt m ildert das Milieu —  im m ilderen Milieu genügt geringere 
W iderstandsfähigkeit zur Lebensfristung —  der Überschuß bleibt fü r pro
duktive K ulturleistung verfügbar —  hat aber die Milieu-Milderung ein 
Sinken des Durchschnittes der absoluten Tüchtigkeit zur Folge, so ist zu
nächst der K ulturfortschritt m it Gestehungskosten belastet, dann kommt 
der Punkt, an dem K ultureffekt und Tüchtigkeitsschwund sich aufheben, 
die Menschheit „ tr i t t  auf der Stelle“ , und endlich kann sich das V erhält
nis um kehren: der Tüchtigkeitsschwund schreitet schneller vorwärts, als 
der K ulturprozeß m it seinen Erleichterungen folgen kann. Die Lebenden 
sind dann k ra ft ihres schrumpfenden Kapitals an Fähigkeiten nicht mehr 
in der Lage, jene Steigerung der objektiven K ultur zu vollbringen, die 
notwendig wäre, um fü r die nächste noch weniger widerstandsfähige 
G eneration das gleiche Größenverhältnis zwischen Anforderungen und 
Bestandstüchtigkeit zu gewährleisten: die K ultur ist der Verödung und 
dem Verfall preisgegeben. Es ist klar, daß ein soldier Weg des „endo- 

Geiger, Erbpflege. 3
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genen K ulturverfalls“ , wäre erst einmal der Scheitelpunkt erreicht, in 
halsbrecherischer Kurve abw ärtsführen m üßte.

Unser Kultursystem  ist nicht vollständig —  von der dem Menschen 
versagten Vollkommenheit gar nicht zu sprechen — , solange sein Effekt 
sich selbst teilweise aufhebt. Es heißt den K ulturprozeß folgerichtig 
durchgestalten, wenn es gelingt, die Auflage an relativer E ntartung, die 
bisher auf ihm lastet, herabzusetjen. Dabei kann es sich aber nicht darum  
handeln, die zivilisierte Menschheit w ieder zu der U m w elthärte des N atur
zustandes zurückzuzüchten, sondern: die biologischen „M inusvarianten“ 
insoweit zu erhalten, als sie gesellschafts- und kultur-relativ  brauchbar 
sind, aber zu verhindern, daß sie zu dem Punkt fortschreiten, an dem die 
Begriffe der biologischen und kulturell-sozialen Minus-Abweichung zusam
menfallen.

E ine und dieselbe F e rtig k e it oder B egierde kan n  in  tau sen 
derle i Form en und R ichtungen spielen, kann  tausend  w id ersp re 
chende Phänom enen bew irken, kann  in tausend C h arak teren  andere  
gemischt erscheinen, und  tausend ungleiche C h arak tere  und H an d 
lungen können w ieder aus e inerle i Neigung gesponnen sein, wenn 
auch der Mensch, von welchem die Rede ist, nichts w eniger denn 
eine solche V erw andtschaft ahnet. Stünde einm al wie fü r  die 
übrigen Reiche der N atu r, auch fü r das Menschengeschlecht ein 
Linnäus auf, welcher nach T rieben und N eigungen klassifizierte, 
wie sehr w ürde m an erstaunen , wenn m an so m anchen, dessen 
L aster in e in e r engen bürgerlichen Sphäre und in de r schmalen 
Um zäunung der Geseke jetjt ersticken m uß, m it dem  U ngeheuer 
B orgia in e i n e r  O rdnung  beisam m en fände.

F. v. S c h i l l e r ,  D er V erbrecher aus ve rlo ren er E hre.

Die Erblichkeitslehre weist nach, daß das E r b g u t  im wesentlichen 
den W irkungen der Umwelt entzogen ist. Das L e b e w e s e n  ist aber 
nicht allein durch seine Erbanlage bestimmt, sondern durch die Begegnung 
seiner offenen Erbanlage mit einer irgendwie gestalteten Umwelt. Dieses 
V erhältnis zwischen Erbanlage und Umwelt bringt ja der Begriff des E r
scheinungsbildes zum Ausdruck.

Die Anlage selbst kann im e r b b i o l o g i s c h e n  Sinne nicht ver
ändert werden; aber auch der erscheinungsbildlichen Form ung durch 
Erziehung und sonstige Einwirkungen der Umwelt ist die Erbanlage des 
Menschen nur in begrenztem Maße zugänglich. Dieser K ernsațj der E rb
lichkeitslehre bedingt eine grundsätjlich neue Einstellung zum Gedanken 
des K ulturfortsd irittes. Soziale Gestaltung und Kulturentwicklung voll
ziehen sich nicht in der gesicherten, ins Überpersönliche entrückten 
Sphäre angehäufter Bestände des objektiven Geistes; alle menschliche 
K ulturleistung ist „adressiert“ , sie wendet sich wiederum an Menschen 
und es kommt darauf an, ob und wieweit die Adressaten sich angespro
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chen fühlen, einen empfänglichen Resonanzboden darstellen. Die kö rper
liche und psychische Beschaffenheit der B e v ö l k e r u n g  bildet in jedem 
geschichtlichen Augenblick die Voraussetjung dafür, ob das V o l k  seiner 
überkomm enen K ultur gewachsen ist, ob es sie w eiterführen kann oder 
veröden lassen muß. Soziale Gestaltung und objektive K ulturgüter haben 
nur noch relativen W ert, wenn wir wissen, daß von ih rer Höhe die F ör
derung der Menschheit und der geschichtlichen Menschengemeinschaften 
weder allein noch auch nur überwiegend abhängt, sondern daß vielmehr 
diese Schöpfungen selbst als Inhalte gesellschaftlichen Lebens nur 
erhalten  werden können, solange die jeweils lebenden Menschen ih rer 
erhm äßigen Beschaffenheit nach hältige Gefäße fü r den überkommenen 
K ulturstoff sind. D er K ulturstand ist in jeder G eneration aufs neue an 
die lebenden Einzelwesen gebunden. In unserm kulturphilosophischen 
Denken verschiebt sich notwendig der Akzent von „K ultur als Schatj 
überkom m ener K ultur b e s t ä n d e “ auf: „K ultu r als geisthaltiges 
L e b e  n “ .

Insofern  ist also der Blick auf die Gestaltung des n a t ü r l i c h e n  
L e b e n s  der Menschheit von morgen durchaus berechtigt und ku ltu r
politisch notwendig. Aber auch diesem Zukunftdenken ist eine sinn
gemäße Grenze gesetjt.

Zugegeben, daß wirklich der Mensch nicht besser gemacht werden 
kann, als er ist, daß Erziehung und Umweltgestaltung nichts aus ihm 
herauszuholen vermögen, was nicht in ihm steckt, so berechtigt das noch 
lange nicht zu jener Geringschätjung gegen erziehende und umwelt
gestaltende M aßnahmen, wie sie leider auch einige sehr angesehene 
Schriftsteller an den Tag legen. Es sei nur an Sätje etwa folgenden In
halts erinnert: „w ir gestalten die Umwelt zu schonend, heben ihre aus
m erzende W irkung auf; unsere Ärzte heilen zuviel. Das w irkt erbschäd
lich (dysgenisch). Es wäre viel richtiger, m ehr Volksgenossen im Kampf 
ums Dasein umkommen zu lassen, als dem ausmerzenden Milieu in den 
Arm zu fallen.“ Ein ärztlicher Eugeniker (Dr. E. G o l d b e r g )  versteigt 
sich zu der Forderung: die „asozialen“ Volksgenossen bzw. ihren Nach
wuchs „auszuhungern“ . Auch von sonst sehr gemessen denkenden Euge- 
nikern w ird im m erhin der Sațj vertreten, die Erbpflege habe den Vorrang 
vor der Lebenspflege. Das scheint m ir ganz analog dem Streit darüber 
zu sein, ob zuerst die Henne oder das Ei gewesen sei.

Die Vor-Bewertung der Erbpflege mag aus der N euheit des Ge
dankens psychologisch begreiflich sein, sachlich zu rechtfertigen ist sie 
wohl kaum.

1. D er Lehrsațj „Umwelteinwirkungen sind erbbiologisch belanglos“ 
heißt: d er T räger schlechten Erbgutes wird dadurch, daß er unter günsti
gen Umweltbedingungen lebt, keinen bessern Nachwuchs haben, und um
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gekehrt: die Nachkommen des Trägers guter Anlagen w erden dadurch 
nicht erblich schlechter bedacht, daß der V orfahr u n ter schlechten Um
weltbedingungen lebte. Selbst wenn das richtig ist, (es scheint nach neue
ren Forschungen nicht einmal so sicher), dann bleibt im m erhin zu be
achten, daß ja h ier nur von der Gesamtanlage (Genotypus) die Rede ist, 
während es die Gesellschaft unm ittelbar mit der Persönlichkeit (Phäno- 
typus) zu tun hat. Erziehung und Umwelt sind die Bedingungen, un ter 
denen sich eine gegebene Anlage entwickelt und en tfa lte t. Die Anlage ist 
nur eine Chance, ein Rahmen von Möglichkeiten. E in Rahm en gewiß, 
über den der Mensch nicht hinauskann; ob er ihn aber ausfüllt oder nicht, 
hängt von den H ilfen oder Hemmungen ab, die von seiner Umwelt aus
gehen. Nichts kommt aus dem Menschen, was nicht in ihm ist; wieviel von 
dem „Angelegten“ aber herauskom m t, wie weit die offene Erbanlage 
erscheinungsbildlich en tfalte t wird, das hängt von der Umwelt und von 
der Lebenspflege ab. Sorgsame Erziehung, gesunde Lebensbedingungen 
machen aus einem Verbrecher von Anlage keinen hochwertigen Menschen; 
aber sie können bis zu einigem Grade den aktiven Durchbruch der schlech
ten Eigenschaften verhindern, und darauf kommt es doch der Mitwelt 
an. —  Was aber wichtiger ist: Erziehungsmangel und U ngunst der Um
welt können den Anlagebestand größerer oder k leinerer Teile der leben
den Generation an der vollen Entfaltung behindern, brachlegen und ver
kümmern. Die einzelnen Erbeigenschaften sind der Umweltwirkung in 
verschiedenem Grade aufgeschlossen, manche sind sehr plastisch (umwelt
labil), andere w ieder sehr s tarr und widerstandsfähig (um w eltstabil).

Gewiß ist es g rober U nfug, wenn heu te  noch gelegentlich Säße geschrieben 
w erden wie dieser: „S trafm eth o d en  sind nicht angebracht, wenn w ir wissen, —  und 
w ir wissen es —  daß die K rim in a litä t ausschließlich auf soziale U rsachen zurückgeht“ . 
(F. K l e i s t ,  „Jugend  h in te r  G itte rn “, Jena  1931, S. 9 ). A ber um  keines H aares B reite  
besser ist der Satj eines n am h aften  ärztlichen Eugenikers: „D aß G eistesk rankheiten  
und Psychopathien auch bei V erbrechen —- Zahl, Schwere, A rt —  leg te  Ursache sind, 
ist unzw eife lhaft.“

Die W ahrheit liegt in de r M itte: H. W. G r u h l e  ha t an  105 Insassen  einer 
Fürsorge-E rziehungsanstalt festgeste llt: 45%  w aren psychisch, davon 4 1 %  auch k ö r
perlich gesund. 55%  w aren psychisch irgendw ie abnorm , jedoch n u r  29%  ausge
sprochen k ran k h aft, die an dern  26%  standen  n u r  jenseits de r N orm . Von den 29%  
K ran k h aften  w aren 20%  von G eburt an schwachsinnig. In  59%  der F älle  w ar die 
Um welt ausschlaggebende Ursache de r V erw ahrlosung, und zw ar in  18%  der Fälle 
allein , in 41%  zu etw a gleichen Teilen m it der Anlage, bei 21%  w ar H aup tg rund  
der V erw ahrlosung die Anlage, jedoch u n te r  M itw irkung de r U m w elt, n u r  in  20%  
der Fälle  die Anlage a llein . Es genügt festzuste llen , daß also w enigstens 59%  der 
jungen Leute durch geeignete U m w eltgestaltung das Schicksal d e r V erw ahrlosung 
h ä tte  e rsp a rt w erden können. Und nicht n u r ihnen, sondern  auch d e r G esellschaft, die 
sie nun als V erw ahrloste au f dem  H alse hat.

Daß die erbmäßig gegebenen Chancen in keinem  Fall fü r die nächste 
G eneration verloren sind, ist kein Trost. W ir leben im m er noch z u e r s t
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in  der jeweiligen Gegenwart und d a n n  in der Zukunft. Sollen wir den 
S paren  aus der Hand fliegen lassen, um die Taube auf dem Dach zu 
jagen? Im Hinblick auf das kommende Geschlecht ist es gewiß wichtig, ob 
die B rauchbarkeit des Lebenden m ehr durch Erbanlage oder m ehr durch 
Umwelthege erreicht ist. Auf die jeweils lebende Generation gesehen 
kommt es aber vor allem auf einen möglichst hohen Grad der Brauch
barkeit der Einzelnen an; besser, sie wird durch weitgehende Lebens
pflege entwickelt, als infolge m angelhafter Umweltgestaltung trotj bester 
Anlagen vernachlässigt. Die erblich gegebenen Möglichkeiten der l e b e n 
d e n  G eneration, die wir nicht durch Lebenspflege auf den Höchststand 
ih re r sozialen B rauchbarkeit entwickelt haben, sind mit dem Tod der 
Lebenden ein fü r allemal dahin und vertan. Sehen wir aber auf die 
n ä c h s t e  Generation! Treiben wir eigentlich Erbpflege, um erstklassige 
Genotypen zu züchten, oder um brauchbare Menschen zu haben? Wenn 
w ir bei der heutigen G eneration zugunsten der morgigen Abstriche an 
Lebenspflege machen, so folgerichtig auch bei der nächsten zugunsten der 
übernächsten. D er Gedanke, zur lețjten grotesken Folgerung durch
gedacht, w ürde bedeuten: es kommt uns nur auf die Güte des (imagi
nären) E rbtypus an; fü r die erscheinungsbildliche Entfaltung der E rb
anlage durch Lebenspflege zu sorgen, wäre Nebensache.

Die w ohlberechtigte Feststellung, daß w ir bisher die charakter
gestaltende K ra ft der Um welteinwirkungen überschätjt haben und daß 
w ir besondern lebenspflegerischen Aufwand an hoffnungslose Fälle ver
schwenden, fü h rt, wenn sie dogm atisiert wird, zu gefühlsmäßiger Abnei
gung gegen Lebenspflege überhaupt. Um Gerechtigkeit walten zu lassen, 
sei gesagt, daß die wissenschaftlich ernsthaften V ertre ter des Erbpflege- 
Gedankens sehr wohl die Notwendigkeit eines Zusammenwirkens von Erb- 
und Lebenspflege anerkennen und daß die meisten „begeisterten H alb
laien“ , wenn m an ihnen die lebten Folgerungen aus ihren dogmatischen 
V erkündungen vor Augen führte , gewiß erklären würden, „ d a s  woll
ten sie doch gar nicht“ .

2. In  anderer Richtung ist es viel schwerer, eine Verständigung zu 
erzielen: Der „Abbau der Umweltpflege“ hätte eugeniscb einen guten 
Sinn, wenn er n u r bedeutete: „w endet nicht soviel kostbare Mittel auf, 
um Anbrüchige durchzuschleppen!“ Es ist richtig, daß im Naturzustand 
die U m w elthärte eine gerechte Auslese trifft, indem sie die Untüchtigen 
ausmerzt. Die Voraussetjung dafür ist aber, daß innerhalb eines Lebens
verbandes alle die gleichen Umweltchancen haben. Gerade das ist im 
K ulturm ilieu nicht der Fall. W ir setjen fü r die Menschen verschiedener 
Soziallagen ungleiche Umweltbedingungen, begünstigen die einen und 
benachteiligen die andern. Eine besondere Umweltpflege zugunsten der
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umweltlich benachteiligten Schichten bedeutet also, jene Ungleichheit der 
Umweltchancen wenigstens einigermaßen m ildern, die gerade die W irk
sam keit der Auslese stört. Es ist sonderbar, daß soviele Eugeniker zwar 
gern und beinahe sehnsüchtig auf die ausmerzende W irkung der rauhen 
Umwelt hinweisen, aber nicht sehen oder anerkennen, daß in  unserer 
K ulturw elt das Milieu in den einzelnen Sozialschichten sehr verschieden 
scharf ausmerzt, daß die Gleichheit der Bewährungsbedingungen, die 
Gleichheit der Chancen fehlt.

H ier tu t sich ein Ausblich auf, der sehr zu denken gibt: wenn Anlage 
und Umwelt in ih rer Begegnung das Schicksal des Lebewesens ausmachen, 
so bekommt die Umwelt als schicksalbestimmender F ak to r umso größeres 
relatives Gewicht, je ungünstiger sie ist, denn in ebendem Maße engt sie 
den Entfaltungsspielraum  fü r die Anlage ein. Im Beispiel gesprochen: 
fü r die K inder der „A rm en“ sind Begabungsunterschiede, die bei ge
pflegten K indern eine sehr erhebliche Entwicklungschance bedeuten, 
durch den Druck der chancenlosen Umwelt praktisch eingeebnet. Der 
absolute K raftaufw and, dessen es zur Überwindung des Um weltwider
stands bedarf, ist so hoch, daß mäßige relative Begabungsunterschiede 
belanglos werden. —  Aber wir greifen der Frage „E rbw ert und soziale 
Schichtung“ vor, die erst nachher zusammenhängend zur E rörte rung  steht.

3. Es scheint sich aber zu allem Überfluß neuerdings im m er deut
licher herauszustellen: die Annahme, die Q ualität des Erbgutes sei für 
Umweltwirkungen unangreifbar, gilt gar nicht so allgemein. Die L a 
m a  r c k sehe Lehre von der Vererbung der durch aktive Um weltanpas
sung erworbenen Eigenschaften ist freilich erledigt, dagegen dürften 
heute zwei Tatsachen gesichert sein:

a) Es gibt äußere Einwirkungen, die erbschädlich sind. W ir wissen 
es bestimmt von der Röntgenstrahlung und der Syphilis. F ü r den Alko
holismus ist es nicht einw andfrei nachgewiesen. Sein Einfluß auf die 
Erbmasse ist aber dadurch recht wahrscheinlich gemacht, daß im Nach
wuchs der Trinkerehen die Knaben mit 152/100 überwiegen, w ährend im 
Geburtendurchschnitt nur 107 Knaben auf 100 Mädchen kommen. Sind 
solche Keimeinflüsse möglich, so besteht der Verdacht, daß es auch andere 
gibt. Mindestens ist aber nachweisbar, daß Trunksucht d er M utter die 
Leibesfrucht vorgeburtlich in  der späteren körperlichen und geistigen 
Entwicklung schädigt —  und das ist praktisch ebenso schlimm, wie eine 
Schädigung der Erbanlage selbst.

b) Viel wichtiger ist aber die Beobachtung, daß bei der Taufliege 
durch Röntgenbestrahlung auf künstlichem Wege M utationen, ja sogar 
vorausberechenbare Ä nderungen des Erbgutes (gerichtete M utationen) 
erzeugt werden können. So gelang es 1927 dem Forscher M u l l e r  in 
Texas, an einem einzigen Nachmittag vierzig M utationen festzustellen,
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während die N atur nur alle Jubeljahre einmal eine M utation hervor
bringt. Schon dam it war der Verdacht gegeben, auch andere natürliche 
S trahlungen (Sonnenlicht usw.) könnten das Erbhild beeinflussen. Jețjt 
ist durch neueste Forschungen dargetan, daß Kälte, Feuchtigkeit, starkes 
Licht bei der Taufliege bestimmte M utationen hervorrufen. Die Änderung 
geht also zwar nicht zuerst im Erscheinungsbild vor sich, wie L a m a r c k  
annahm , aber die Umwelt ruft an der Erbgesamtanlage des Lebewesens, 
auf die sie w irkt, zunächst eine überdeckte (latente) Änderung hervor, 
die dann beim Nachkommen in der offenen Erbanlage auftritt.

Daß dieser Nachweis gerade fü r klimatische und verwandte Um
weltw irkungen geführt ist, hat eine unabsehbare Bedeutung fü r die 
menschliche Erblichkeitslehre und die Frage der sozialpolitischen Um
weltpflege. Wenn K älte, Feuchtigkeit, Luft- und Lichtlosigkeit etwa auch 
beim Menschen m utativ  oder keim ändernd wirken sollten —  dann sind 
schlechte W ohnverhältnisse nicht nur persönliches Schicksal, sondern erb
schädlich; ihre Besserung ist dann nicht „falsche M itleidswirtschaft“ son
dern  planvolle Erbpflege. Gewissenhafterweise ist zu betonen: vorerst 
besteht n u r die Möglichkeit, vielleicht einige Wahrscheinlichkeit, doch ist 
noch nicht schlüssig erwiesen, daß beim Menschen zutrifft, was an der 
Taufliege durch den Versuch erprobt ist. F rühere Bemühungen, M utatio
nen durch Alkoholwirkung bei T ieren nachzuweisen, sind nicht allgemein 
als schlüssig anerkannt.

III. Entartung und Auspowerung.
Die Frage der E ntartung war schon im Zusammenhang mit dem Um

w eltproblem  berührt. Wenn wirklich das Fehlen einer scharfen Auslese 
in unserer ku lturell gem ilderten Umwelt eine allgemeine Entartung be
dingt, so muß sie gegenwärtig schon sehr weit vorgeschritten sein. Aber 
es kommt darauf an, w e l c h e  Erscheinungen wir als Entartung ein- 
schățțen wollen. Schon früher ist hervorgehoben: obgleich der Kampf de3 
Menschen gegen die Naturmächte durch tausend künstliche H ilfsm ittel 
erleichtert ist, stellt doch unser K ulturm ilieu nicht schlechthin geringere 
sondern nur anders geartete Anforderungen. Die Kulturschöpfungen mil
dern  zwar die H ärte  der n a t ü r l i c h e n  Umwelt und sețjen insofern 
das Mindestmaß der Anforderungen fü r das Bestehen im Daseinskampf 
herab; aber sie selbst machen ein neues, das K u l t u r - M i l i e u  im enge
ren Sinne aus, und dieses wiederum stellt an den Menschen neue, vorher 
unbekannte A nforderungen. Neue W ertm aßstäbe treten  in Geltung; die 
K ultu r verm indert nicht die Ansprüche, die das Leben an den Menschen 
stellt, sondern verschiebt sie n u r auf eine andere Ebene. Die neuen und 
auf dem Wege der menschlichen K ultur ständig wachsenden Ansprüche
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betreffen in erster Linie die Leistungsfähigkeit des zentralen  N erven
systems und der H irnrinde. Dieser Vorgang der „C erebration“ , der 
extrem en Ausbildung des Menschen zum „Bündel Nerven und grauer 
Masse“ , ist wohl als Ergebnis einer gerichteten M utation zu verstehen.

Jedenfalls ist die etwaige Einbuße an körperlicher W iderstands
kraft, an V italität und Instinktsicherheit durch einen Gewinn an geisti
gen Gaben ausgeglichen. Damit ist ohne Entscheidung über W ert oder 
Unwert des Gewinnes nur die Tatsache selbst festgestellt. Die W ertfrage 
ist praktisch schon deshalb belanglos, weil am Tatbestand nichts zu ändern  
ist. Niemand w ird behaupten können, daß auch dieser Hauptausgleich 
gegenüber verlorenen Fähigkeiten, die geistigen Gaben, im lețjten K u ltu r
abschnitt von der E ntartung ergriffen worden wären. Die geistige Lei
stungsfähigkeit innerhalb der Bevölkerung ist im großen Ganzen erheb
lich gestiegen. Das beweist an sich nichts fü r eine Verbesserung der E rb
masse in dieser Hinsicht, denn unser Erziehungs- und Bildungswesen en t
faltet heute die geistigen Anlagen in den breiten Volksmassen viel sorg
samer als früher. A ber noch viel weniger ist ein Schluß auf Rüdegang 
der geistigen Erbanlagen statthaft.

W enn neuerdings am erikanische In te llig en zp rü fu n g en  an  Erw achsenen zu dem  
anscheinend e rschütternden  Schluß g e fü h rt haben, die h u n d e rt M illionen E inw ohner 
der USA. h ä tte n  ein durchschnittliches In te llig en za lte r von n u r 14 Ja h ren , 45 M il
lionen käm en nie über die In te lligenzstu fe  der 12jährigen, und n u r  1%  sei hoch
begabt, so ist d a rau f —  ganz abgesehen von zahlreichen E inw änden gegen d ie F es t
stellungsm ethode —  zu sagen: „d ie  In te llig en za lte r“ sind D urchschnittsm aßstäbe, d ie 
nicht als N o r m e n  a u f g e s t e l l t ,  sondern  als „N  o r  m a 1 e“  beobach te t sind. 
W enn es w ahr w äre, daß d ie Erwachsenen zu so großem  Teil nicht ü b e r die In te ll i
genzstufe der 12jährigen hinauskom m en, dann ist nicht dies E rgebnis erschreckend, 
sondern  de r M aßstab falsch. Es ist überdies von v o rnhere in  bedenklich, die In telligenz  
von Erwachsenen und K indern  m ite in an d er zu vergleichen, weil e in  P rü fm u ste r  
(T est), das fü r K inder au fgeste llt ist, notw endig die kennzeichnenden in te llek tu e llen  
Fäh igkeiten  eines Erwachsenen u n te r  den Tisch fa llen  läß t; es p rü f t  n u r, was am 
K ind zu p rü fen  ist. Das, w'odurch ein  norm al entw ickelter E rw achsener sich von 
K indern  unterscheidet, w ird  durch K inder-T ests nicht g ep rü ft; es ist dann  kein 
W under, daß de r Erwachsene nach dem  T est „so unentw ickelt wie e in  12 jähriger“ 
erscheint. Es ist sogar sehr fraglich, ob ü b erh au p t allgem eine In telligenzvergleiche 
bei norm alen  (nicht schwachsinnigen) Erwachsenen m ethodisch möglich sind; bei K in 
dern kann man noch q u a n tita tiv  Entw icklungs g r a d e  unterscheiden, Erwachsene da 
gegen sind durch die ganz ungleichartige A usbildungs r  i c h t  u n g q u a lita tiv  so sta rk  
verschieden, daß Vergleiche n u r in n erh a lb  sehr eng b egrenzter K reise an n äh e rn d  b e ru fs
verw andter Personen zulässig sind. Die In te llig en zp rü fu n g en  w erden fü r  vererbungs
wissenschaftliche U ntersuchungen noch m ehr dadurch en tw erte t, daß  sie niem als 
geistige B e g a b u n g e n ,  sondern  im m er n u r  den jew eiligen E n t w i c k l u n g s 
s t a n d  de r In telligenz festste llen  können. Was im m er getan  w erden  m ag, um die 
U ngleichheit de r A usbildungsbedingungen auszuschalten, es ist p rak tisch  n icht e n t
fe rn t in dem  Maße du rch führbar, wie es fü r  U rte ile  ü b er den E rb w ert nö tig  wäre. 
W enn das P rü fergebn is in  A lters-S tadien  („In te lligenz-A lter“ ) ausgedrückt wird, so 
macht ja schon der M aßstab selbst die Ausschaltung de r Um welt und E ntw icklungs



I I I .  E n ta rtu n g  und Auspowerung 41

bedingungen  unmöglich. Die E inw irkung de r Schule ist noch e inigerm aßen k o n tro llie r
bar, k an n  also m it leidlichem  A nnäherungsw ert in Rechnung gestellt w erden; ab er 
die V ersch iedenheiten  de r vor- und  nebenschulischen in te lligenzfö rdernden  Einflüsse 
en tz iehen  sich jed e r Messung. G erade bei de r In telligenz  wiegen aber die äu ßern  
B edingungen besonders schwer, denn u n te r  allen Anlagen gehört sie zu denen, die 
am m eisten  um w eltlabil sind.

Das E rgebnis de r erw ähn ten  am erikanischen U ntersuchungen sagt höchstens so 
viel aus: d e r durchschnittliche Entw icklungsstand am erikanischer 12 jähriger von heu te  
ist dank d e r guten  Schulbildung so hoch, daß sie einem  großen Teil de r in ihrem  
U rsp rungsland  schlecht beschulten Erwachsenen der vorigen G eneration  an In telligenz 
gleichstehen.

A udi sonst ist kaum irgendwo eine nennensw erte Herabsegung der 
erblichen Eigenschaften nachzuweisen, auf die es in unserer so gestalte
ten sozialen W elt ankommt. Die W iderstandsfähigkeit des N e r v e n 
s y s t e m s  ist kaum je auf so harte  P roben gestellt worden, wie durch 
unser aufs äußerste gesteigertes Arbeitstem po und die unaufzählbaren 
seelischen Belastungen, denen uns das m oderne Leben aussegt. Vielfadi 
wird aus der angeblich steigenden K rim inalität auf ein Abgleiten der 
moralischen W ertigkeit geschlossen; wenn sich zeigen ließe, daß die Fälle 
anlagebedingter Rechtsverlegung zunehmen, und in der Hauptsache nur 
sie, dann wäre der Schluß erlaubt. Gerichtschronik und K rim inalstatistik 
legen die gegenteilige Annahme nahe: es m ehren sich vor allem die klei
nen Eigentum svergehen, sichtlich un ter dem Umwelteinfluß steigender 
E xistenznot; die großen Vermögensdelikte der Bankiers, K aufleute, Indu
striellen —  u n ter dem Einfluß der W irtschaftsflaute; die K orruptionsver
gehen der Beam ten, teils aus wirtschaftlicher Not, teils deshalb, weil die 
veränderte  Rechtsstellung, geringere soziale Einschägung und ungleich
artige Auslese des Berufsbeam tentum s dessen berufsständischen Zusam
m enhalt gelockert und damit ind irek t auch die Verbindlichkeit der Be
rufsehre angefressen hatte. Vier Jahre Krieg mögen auch die Ehrfurcht 
vor dem frem den Leben wohl etwas eingeschläfert haben. -—- Die junge 
G eneration ist bei ungenügender Erziehung aufgewachsen. Seit dem Krieg 
bewegen w ir uns in einer A tm osphäre der Unsicherheit und Beunruhi
gung; eine politische, wirtschaftliche und seelische Erschütterung jagt die 
andere. Die Schicksale der legten 20 Jahre: H unger und erzieherische 
V erw ahrlosung der K inderzeit, bei vielen älteren Menschen der Zusam
menbruch ih re r Existenz, die Ratlosigkeit der aus ih rer Berufslaufbahn 
Geworfenen —  das und manches andere sind genug der E rklärungen für 
ein  Anschwellen der um weltbedingten K rim inalität. Bedenkt man dazu 
noch, daß Umwelteinflüsse auch bei dem durch Erbschicksal moralisch An
brüchigen m itspredien, so bedarf es zur Erklärung einer erhöhten K rim i
nalitä t wahrlich nicht der Annahme, das E rbgut sei verlo ttert.
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Auf der andern Seite erleben w ir Proben einer D isziplin, die un
bedingt fü r einen hohen Stand des moralischen Durchschnittes spricht. 
D er W eltkrieg selbst war eine wahrlich harte  und doth von F ro n t und 
H eim at im allgemeinen glänzend bestandene Probe. Daß Erw erbslose in 
reichlicher Zahl straffällig w erden, ist nicht zu verw undern; daß aber 
von den Millionen Dauererwerbslosen überhaupt noch einer auf den 
Wegen wandelt, die das Geset} vorzeichnet —  darin liegt das W under.

Vergleichen w ir überdies in w eiter raffendem Griff frühere  Zeiten 
m it der unsern, so sticht das m oderne Großstadt- und Industrieleben von 
der m ehr bäuerlichen und kleinstädtischen V ergangenheit durch seine 
vermannigfachten Ansprüche an Disziplin und moralische E igenverant
w ortlichkeit ab. In  D orf und K leinstadt, wo jeder jeden kennt, wo einer 
dem andern T räger eines N a m e n s  ist, wird das H andeln und das Ge
wissen des Menschen, „seine soziale Angst“ , von einer öffentlichen Mei
nung mächtig beherrscht; ganz anders jedenfalls als in den großen W ohn
zentren , wo die Anonym ität des Asphalts jeden fü r den andern  zur be
langlosen N u m m e r  macht. Die gesellschaftlichen Riesengebilde, voran 
im Arbeitsleben die hundert- und tausendköpfigen Belegschaften durch
ra tionalisierter Fabriken, uniform ieren den Menschen in einem Maße, 
stellen ihn un ter den Zwang von Schematen, wie nie zuvor, weisen der 
Entscheidungswillkür einen im mer schmaler beschnittenen Bezirk von 
„Privatleben“ zu. In  solchem äußeren Lebensrahm en als sittliche Persön
lichkeit zu bestehen, wäre den Menschen früherer Geschlechter gewiß 
nicht besser als uns, wahrscheinlich gar nicht gelungen. Es handelt sich 
jețjt nicht um die romantische Frage, ob die spezifische „M assenm oral“ 
nicht im Vergleich zum sittlichen Stil früherer Zeiten zu beklagen sei. 
Im  Augenblick ist wesentlich, daß der Mensch nur mit dieser besondern 
M oral in der W elt der G roßorganisation bestehen kann, und daß der 
Durchschnitt in dieser W elt seine Tauglichkeit bew ährt. Die w ar nicht von 
Anfang gegeben. E rinnern  wir uns der industriellen F rühzeit, als die neu 
entstehende Schicht der städtischen Fabrikarbeiterschaft noch im wesent
lichen aus landflüchtigem D örflertum  und gescheitertem H andw erk kam. 
Von jener ersten G eneration versanken viele in der neuen Lebenswelt 
entw urzelt und haltlos, gingen moralisch und physisch v o r die Hunde. 
Damals hat die „neue Umwelt“ bestim m t sehr scharf gesiebt und hat die 
G eneration um weltfester, traditionssicherer A rbeiterschaft ausgelesen, als 
die wir unsere Vierzigjährigen schälen dürfen. In  der jungen und jüng
sten G eneration sieht es übler aus, aber höchstwahrscheinlich nicht auf 
G rund des Erbgutes, sondern infolge einer — bei dem Lebenden kaum 
noch heilbaren —  Um weltmodifikation durch Arbeitslosigkeit und man
nigfaltige Not.
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Wie aber steht es um den k ö r p e r l i c h e n  Zustand unserer Bevöl
kerung? A udi h ier sind alle Vergleiche unsicher, weil zuviele Faktoren sich 
in einer Gesamtwirkung verflechten. Daß die durchsdinittliche K örper
größe gegenüber frü h erer Zeit zugenommen hat, steht fest. N ur ist nicht 
ausgemacht, daß dies ein körperlicher Vorzug sei; außerdem  ist diese V er
änderung des durchschnittlichen Erscheinungsbildes wohl kaum auf E rb
vorgänge zurückzuführen, sondern darauf, daß die Bedingungen des 
Körperwachstum s fü r den Einzelnen besser geworden sind: die Maschine 
verm indert die körperliche Sdiw erstarbeit, das Geseß verbietet K inder
arbeit und die K örperübung nimmt in allen Volksschichten zu. Der „ver
fe inerte“ gestreckte K örperbau ist vor allem städtischer Typus, setjt sich 
bei den vom Lande zugewanderten Fam ilien im m er w ieder durch; auch 
das spricht fü r  Um weltbedingtheit der zunehmenden durchschnittlichen 
K örpergröße.

Der allgemeine Gesundheitszustand entzieht sich zuverlässigem 
historischen Vergleich; die durchschnittliche Lebensdauer spricht fü r 
einen besseren Gesundheitszustand — aber sie ist in erster Linie durch 
ärztliche K unst und verbesserte Lebenspflege bedingt. Es wird ja sogar 
angenommen, daß gerade die Kunst der Lebenserhaltung der Ausmerze 
in  den Arm falle und dam it die Erbmasse schädige. Anderseits sagen 
Zahlen über verm ehrtes A uftreten  einzelner K rankheiten nichts; teils 
deshalb, weil die neueste Entwicklung der Medizin viel bestim mtere 
Diagnosen zuläßt, manche K rankheiten erst in den letjten 50 Jahren  
ihrem  Wesen nach erkannt sind. Auch läßt die Häufigkeit einzelner 
K rankheiten nicht auf durchschnittliche Verschlechterung der Erbmasse 
schließen. W enn die Krebse zunähmen, wie man eine Zeitlang annahm, 
wäre es durch die Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer e r
k lärt, denn K rebs ist eine spezifische A lterskrankheit. Aber es steht weder 
fest, daß die K rebse im V ordringen sind, noch sind sie eine E rbkrank
heit. Dagegen sind viele K rankheiten im Abnehmen —  und zwar nicht 
n u r die Epidem ien, die durch hygienische M aßnahmen teils ganz fe rn 
gehalten, teils erfolgreich bekäm pft werden.

Alles in allem: es ist nicht nachzuweisen oder auch nu r glaubhaft 
zu machen, daß unsere heutigen Erbgutbestände im großen Ganzen 
schlechter gew orden sind, als sie früher waren. Dagegen ist der erschei
nungsbildliche Stand unserer Bevölkerung offenbar sogar besser ge
worden.

Trotjdem  ist denkbar —  wenn auch nicht beweisbar —  daß die un
serer exakten B eurteilung entzogene Erbmasse doch in der einen oder 
andern Hinsicht schon bisher Schaden gelitten hat. Zweitens ist die Ge
fah r künftiger Artschädigung infolge der Verschiebung der F ruchtbar
keitsziffer gegeben. Endlich bedürfte es zur Rechtfertigung erbpflege
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rischer Maßnahmen nicht einmal einer Entartungsgefahr, der vorgebeugt 
werden muß; es wäre ja nur umso erfreulicher, wenn eine „erbliche E n t
lastung“ , eine Hebung des Durchschnittes, möglich wäre. Das w ar ja sogar 
G a l t o n s  ursprüngliche Phantasie: er sprach davon, wie w underbar es 
wäre, wenn wir die Erbmasse der Bevölkerung so aussieben könnten, daß 
der Gesamtdurchschnitt auf dem Niveau läge, das die w ertvollere H älfte  
des Volkes heute hält.

Wie steht es also mit den G efahren der Zukunft? Sie liegen auf 
zwei Linien:
1. Bedrohen uns die T räger ausgesprochen schlechten Erbgutes durch un

verhältnism äßig reichliche V erm ehrung mit E n t a r t u n g ?
2. Pflanzen sich die T räger besonders hochwertigen Erbgutes um so viel 

schwächer als der Bevölkerungsdurchschnitt fo rt, daß uns A u s 
z e h r u n g  der Erbmasse droht?

Den beiden Fragen entspricht die Unterscheidung a u s m e r z e n d e r  
und a n r e i c h e r n d e r  Erbpflege. Da nur eine nach Umfang und Rich
tung bekannte G efahr durch praktische M aßnahmen bekäm pft w erden 
kann, liegt der Schwerpunkt eugenisdier Untersuchungen bei der A uf
nahme des Gefahrenhefundes. Von ihrem  Ergebnis hängt in  e rste r Linie 
ab, welche erbpflegerischen Einzelziele v ertre tbar sind, welche zunächst 
zurückgestellt oder grundsätzlich abgelehnt werden müssen. E rst in  zwei
te r  Reihe kommt die Frage nach den zur Erreichung der Einzelziele ge
eigneten M aßnahmen.

Die Begriffe der E ntartung und Auszehrung, die Absichten der Aus
m erze und Anreicherung setjen eine m ehr oder m inder gegliederte 
R a n g o r d n u n g  d e r  E r b w e r t e  voraus. Die gilt es also vorzuberei
ten. Dabei empfiehlt es sich, zuerst von den Erscheinungen auszugehen, 
die mit erheblicher Sicherheit festzustellen sind und über deren U nw ert 
kein Streit möglich ist. Dann erst ist nach Möglichkeiten fe inerer Rang
abstufung zu fragen, und endlich w ird das Problem  des eugenischen W ert
urteils überhaupt auf Grund dieser Vorbereitung zu erö rtern  sein.

1. E r b k r a n k h e i t e n  u n d  E n t a r t u n g s g e f a h r .

Von den etwa 70 bis 80 vererbbaren K rankheiten des K örpers und 
Geistes, die körperlichen M ißbildungen inbegriffen, spielen die kö rper
lichen Defekte eugenisch eine geringere Rolle als die geistigen; teils des
halb, weil es im abendländischen K ulturm ilieu fü r das Gedeihen des 
Gemeinwesens m ehr auf die im w eitesten Sinne geistigen Fähigkeiten des 
Einzelnen ankom m t, teils aber, weil die G efahr des Überwucherns Be
lasteter infolge ungehem m ter V erm ehrung gerade bei geistig D efekten in 
besonderem  Maße besteht.
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Ich nenne n u r d ie w ichtigsten K ran k h eiten  und M ißbildungen, deren  V ererb 
b a rk e it gesichert ist: H asenscharte, W olfsrachen, M ißbildungen an H änden, Füßen 
und K nochenbau; Z ahnfäu le ; A ugenstar und einige andere  A ugenfehler, vor allem  K u rz 
sichtigkeit, Nacht- und F a rb en b lin d h eit; eine R eihe von H au tk ran k h e iten , N ervenge
schwülste, M uskelschwund, N eigung zu Gicht, A rterienverkalkung , Z uckerkrankheit 
(h ie r  w irken  U m w eltfak toren  und Lebensweise in hohem  G rade „auslösend“ m it), 
Basedowsche K ran k h eit, Fettsuch t, B lu te rk ran k h e it. Besonders wichtig sind: T au b 
stum m heit, Chorea H un tin g to n  (eine erbliche N ervenkrankheit, d ie wegen ih rer 
äußeren  Ä hnlichkeit m it der In fek tio n sk ran k h eit V eitstanz den Nam en Chorea m it d ie 
ser gem ein h a t), E pilepsie. Beim Schwachsinn unterscheidet m an eine erbliche und eine 
e rw orbene Form . R eine E rb d efek te  sind aber die G eisteskrankheiten  der Schizophrenie 
und des m anisch depressiven Irreseins m it den ihnen zugehörigen Psychopathien. Die 
H ysterie  s te llt wahrscheinlich zusam m en m it Rauschgiftsüchten, phantastischer L ügen
h a ftig k e it und an d ern  E rscheinungen der seelischen H altlosigkeit einen eigenen E rbkreis 
dar. Auch ü b er die E inordnung  der Parano ia  herrscht noch nicht volle Ü bereinstim m ung.

„A lkoholism us“ ist in dieser A llgem einheit keine E rb k ran k h e it, sondern t r i t t  
en tw ed er fü r  sich als Sucht (hysterisch-H altlose) oder in V erbindung m it andern  
E rb k ran k h e iten  (Q uartalsuff bei E pilepsie, m anisch-depressiver Psychopathie) als 
d e ren  B egleiterscheinung auf. A lkoholism us findet sich besonders in den Stam m 
bäum en von E p ilep tik ern  und Schwachsinnigen. Die E rblichkeit von Krebs und 
T uberku lose  w ird h eu te  allgem ein geleugnet, obwohl es H äufung von Krebs- und 
T u b erk u lo se fällen  in einzelnen Fam ilien  gib t; die E rscheinung w ird so e rk lä rt, daß 
zw ar jedes E inzelwesen die K ran k h eit in seiner Um welt neu erw irb t, daß aber die 
U nem pfänglichkeit fü r  die K ran k h eit erblich ist; wo dieses M erkm al der „ H ärte “ 
feh lt, findet der K ran k h eitse rreg er guten  Boden —  und zwar um so besseren, je
m ehr d ie Um welt- und L ebensverhältnisse ihn begünstigen.

Die genannten k ö r p e r l i c h e n  M ißbildungen und K rankheiten 
sind zw ar un ter allen Um ständen unwillkommen. Die eugenische B eurtei
lung hat aber eine Reihe von Gesichtspunkten gegeneinander abzuwägen:
1. Die M erkm alträger können, auch wenn sie seihst (offene Erbanlage) 

krank oder m ißgestaltet sind, infolge norm aler, vielleicht überragen
der Geistesgaben persönlich durchaus wertvoll sein. Dann kann der 
D efekt in Kauf genommen werden.

2. Ist aber der E rbfehler hochgradig ausgeprägt, so kann der M erkmal
träger überhaupt oder nach kurzer Berufslaufbahn zur w irtschaft
lichen Passivität verurteilt sein; er ist fü r das Gemeinwesen Ballast. 
Welche W erte er im persönlichen V erkehr m it Angehörigen und 
Freunden en tfa lte t, entzieht sich naturgem äß jeder allgemeinen Be
urteilung und ist volkspolitisch belanglos.

Die ärztliche Kunst kann vielleicht soweit heilen, daß auch der 
Schwerkranke wieder leidlich arbeitsfähig wird, demnach als Person 
nicht ganz nuțjlos ist. Oder sie kann, wo keine Heilung möglich ist, 
doch wenigstens das Leben künstlich erhalten.

3. W ieweit es aber auch im einzelnen Fall gelingen mag, den E rbkran
ken zu heilen, oder am Leben zu erhalten —  un ter allen Umständen 
ist seine F o r t p f l a n z u n g  unerwünscht. Denn seine Nachkommen
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sind —  je nach der Form  des Erbganges m it verschieden hoher W ahr
scheinlichkeit —  von dem gleichen D efekt bedroht. Daß auch u n te r 
ihnen wieder Menschen sein k ö n n e n ,  bei denen der D efekt durch 
besondere W erte anderer A rt wettgemacht wird, darf fü r die E rb 
politik keine Rolle spielen; denn es besteht kein Grund zu der A n
nahme, daß etwa die Zahl der Hochbegabten z. B. u n ter den B lutern  
besonders groß sei. K örperlich gesunde Hochbegabungen sind u n te r 
allen Um ständen den körperlich D efekten oder K ranken vorzuziehen.

4. Nun wird aber gerade durch die K unst der Heilung und Lebensfristung 
solchen physischen Minus-Abweiehern die Chance der Fortpflanzung 
erst gegeben oder doch erw eitert. Die E ntartung droht h ier nicht auf 
dem Wege eines Überwucherns belasteter Linien infolge überdurch
schnittlich starker Fortpflanzung; es scheint ja bisher nichts dafür zu 
sprechen, daß körperlich E rbkranke oder M ißgestaltete m ehr Nach
kommen in die W elt setjen als Gesunde. Die Gefahr liegt höchstens 
darin, daß K ranke oder verdeckt Belastete in gesunde Erblinien ein- 
heiraten und so die Belastung in der bisher gesunden Erbmasse im mer 
w eiter verbreiten.

Die erbpflegerische Aufgabe besteht also h ier darin, folgende E r
wägungen gegeneinander auszugleichen:
1. Das Interesse, das die Gesamtheit daran hat, daß jeder nun einmal 

lebende Volksgenosse, soweit irgend möglich, zu gesellschaftlicher N u l
leistung instand gesețjt wird. (Sozialhygienischer Gedanke.)

2. Die Menschenpflicht, den K ranken zu heilen, dem U nheilbaren und 
seinen Angehörigen das geliebte Leben zu erhalten. (Individualhygieni
scher Gedanke.)

3. Das Interesse des Gemeinwesens daran, daß Erbfehler, die den W ert 
der Persönlichkeit beeinträchtigen, sich nicht w eiter als bisher ver
breiten, möglichst sogar im Lauf der G enerationen zurückgestaut w er
den. (Erbpflegerischer Gedanke.)

Unvergleichlich viel größer sind die Gefahren der schweren Nerven
krankheiten, Geisteskrankheiten, Psychosen und Sinnesdefekte: Chorea 
H untington, Epilepsie; Schizophrenie, Paranoia, manisch-depressives 
Irresein , H ysterie; Schwachsinn, erbliche Taubheit (Taubstum m heit). 
Aber auch hier sind sorgfältige Unterscheidungen notwendig.

Die Geisteskrankheiten stellen dem Eugeniker eine besonders 
schwierige Aufgabe, weil m it ihnen bestimmte seelische A barten erbgesețj- 
lich verknüpft sind. D er Voll-Schizophrene, der manisch-depressive Irre  
sind nur Ballast. Betrachten wir aber die Nachkommenschaften solcher 
Geisteskranker, so ist das Bild anders.

U n ter den (insofern  gleicherbigen) K indern  zweier Schizophrener sind 53%  
w ieder schizophren, 29%  psychopathisch, über die andern  18%  ist ein  unbedingt
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sicheres U rte il  n icht möglich. Is t n u r e i n  E lte r  schizophren, so ist e rfah ru n g s
gem äß zu e rw arten , daß 9— 10%  der K inder ebenfalls schizophren, 34— 42%  psycho
pathisch w erden , 48— 57 %' de r K in d er b leiben verm utlich  in den G renzen des 
N orm alen.

K in d e r zw eier m anisch-depressiver E lte rn  sind zu 62,5%  ebenfalls manisch- 
depressiv, die an d ern  37,5%  sind Psychopathen; geistig norm ale  K inder sind ü b e r
h au p t n icht zu e rw arten . W ar n u r  ein  E lte r m anisch-depressiv, so folgen ihm  30 bis 
33%  d e r K inder, ru n d  ebensoviele sind Psychopathen, das le ț te  D ritte l ist geistig 
norm al.

D ie E rbzah len  fü r  M anisch-depressive sind also noch viel ungünstiger als fü r  
Schizophrene. Beide K ran k h eiten  sind verhältn ism äßig  häufig. U n te r 10 000 Menschen 
sind in Südbayern  etw a 85 m it Schizophrenie b ed ro h t (die K ran k h eit bricht vielfach 
e rst in re ife ren  L ebensjahren  aus); die G efährdung durch m anisch-depressives Irrse in  
ist 41 a u f  10 000.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daß bei einseitiger Belastung die 
Zahl der wahrscheinlich kranken K inder verhältnism äßig gering (bei 
Schizophrenie nur 9— 10%), daß aber um gekehrt gerade die H eirat zwi
schen K ranken und Gesunden besonders bedenklich ist, weil sie gesundes 
Erbgut fü r die Zukunft entw erten kann. Am schwersten wiegt aber, daß 
offenbar Zusammenhänge zwischen den Psychopathien, also den leich
teren  Form en der Belastung und besonderen, sozial wertvollen Begabun
gen bestehen. Sogar Schwerstbelastete können Geniales leisten, ehe sie 
ih r Erbschicksal dem Irrsinn  verfallen läßt: Anselm Feuerbach, Auguste 
Comte, Fourier, van Gogh waren schizophren. —  L u x e n b u r g e r  hat 
neuerdings auf die Häufigkeit manisch-depressiver Belastung in den höhe
ren B erufen hingewiesen und zieht daraus den Schluß, daß offenbar leich
te re  Form en der in  den „zykloiden“ Erbkreis gehörenden Psychopathien 
verhältnism äßig oft m it bedeutender Begabung, vor allem m it gesteiger
tem  sozialen V erantwortungsgefühl (übertriebene Skrupelhaftigkeit) ver
bunden sind.

W ie beachtenswert diese Zusammenhänge zwischen G eisteskrank
heiten, Psychopathien und endlich sogar den C haraktertypen innerhalb 
des Norm albereichs sind, geht daraus hervor, daß K r e t s c h m e r  und 
andere die gesunden Menschen nach Typen einordnen, deren Extrem 
bilder aus dem Bereich der G eisteskrankheiten und Psychopathien ge
nommen sind. Jedenfalls ist sicher, daß aus den Erbkreisen, die sich um 
G eisteskrankheiten gruppieren, neben vollkommen wertlosen Ballast
existenzen und m inderw ertigen Psychopathen auch gut bis hoch begabte 
Psychopathen und durchaus brauchbare, wenn auch abnorme Menschen 
hervorgehen. Der Verschiedenheit der seelisch-geistigen Eigenarten, die in  
den einzelnen Erbkreisen vorherrschen, verdanken wir dann m ehr oder 
m inder s ta rk  ausgeprägte Sondertypen im Bereich der Norm, fü r die das 
fein  verästelte Leistungs-System unseres K ulturlebens nicht nur seine 
Plätje hat, sondern deren es geradezu bedarf.
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Auch hier steht also der Eugeniker vor der schweren und v eran t
wortungsvollen Aufgabe, Wege zu suchen, auf denen e r  die G efahr der 
E ntartung bannen und zugleich unerwünschte Begleiterscheinungen ver
meiden kann.

Eindeutig und klar liegt das Problem  fü r den S c h w a c h s i n n ,  weil 
er, auch in seinen leichteren Form en, un ter allen Um ständen den M en
schen erheblich entw ertet, in der schwersten Form  der Id io tie  die geistig
seelische Persönlichkeit vernichtet. Die Zahl der Schwachsinnigen ist nicht 
zuverlässig erm ittelt, wird es auch nie sein, weil die leichtesten Schwach
sinnsgrade den Übergang zum Schwachbegabten Norm alen bilden. Einen 
gewissen A nhaltspunkt könnte die Zahl der in A nstalten in tern ierten  
Jugendlichen zusammen mit den Hilfsschulkindern ergeben, wenn die 
Summe der beiden Gruppen m it der Gesamtheit der Jugendlichen en t
sprechender Altersklassen verglichen würde. Da aber auf dem Lande m it 
seiner verhältnismäßig hohen Schwachsinnsziffer die Hilfsschule vielfach 
fehlt und, da wegen der geringeren geistigen A nforderungen als „dum m “ 
durchgeht, wer nach städtischen Begriffen schon hilfsschulreif debil wäre, 
ist auch dieser Weg unzuverlässig. D er Schwachsinn bedenklicherer Grade 
w ird m it etwa 1% der Gesamtbevölkerung anzunehm en sein. Leider ken
nen wir neben dem erblichen Schwachsinn auch Form en, die auf Schädi
gungen vor und hei der G eburt (Zangengeburt) oder im frühen  K indes
alter (Schädelverletjungen) zurückgehen, die also nicht erblich sind. Es 
gibt noch keinen zuverlässigen Weg, um die „genuine“ und „erw orbene“ 
Form  diagnostisch zu unterscheiden. D er Stammbaum kann A nhalts
punkte geben, aber auch das füh rt nicht im mer zum Ziel. Sogar nach 
genauester Durchforschung der Fam ilienverhältnisse in jedem  einzelnen 
Fall muß z. B. ein B erliner A nstaltsarzt (P I  eg  e r )  9% seiner Fälle als 
unsicher bezeichnen. Es scheint, daß etwa 3A bis 2A der Schwachsinnsfälle 
auf Vererbung beruhen, und zwar liegt der Schwerpunkt des erblichen 
Schwachsinns wahrscheinlich bei den m ittleren  Graden (Im bezillität).

Der Schwachsinn ist u n ter allen Erbdefekten auch deshalb am mei
sten bedrohlich, weil die Schwachsinnigen infolge ih rer Hemmungslosig
keit und des vielfach abnorm gesteigerten Geschlechtstriebes zu besonders 
reichlicher Fortpflanzung neigen und weil die durchschnittliche E rberw ar
tung fü r die Nachkommen Schwachsinniger sehr hoch ist. H ier besteht 
nicht nur die Gefahr, daß im Lauf der G enerationen der M inderw ertig
keitskeim in bisher gesunde Linien eingeschleppt wird. Je m ehr in der 
gesunden Bevölkerung die Nachkommenschaft beschränkt w ird, desto 
größer wird der Vorsprung, den die Schwachsinnigen bekom m en. Sie sind 
bei ihrem  Geisteszustand den hemmenden Überlegungen unzugänglich, 
durch die der verantwortlich denkende Mensch an unbegrenzter F o rt
pflanzung verhindert wird. H eute ist die Zahl der Schwachsinnigen noch
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verhältnism äßig klein; die Nachkommenschaftsbeschränkung ist aber als 
allgemeine Erscheinung noch jung, bei der Industriearbeiterschaft und im 
Bauerntum  hat sie erst nach dem Krieg richtig eingesețjt. Bleibt es dabei 
auf der einen Seite, und läßt man anderseits die Schwachsinnigen sich in 
a lter Weise verm ehren, so werden sie im Laufe der nächsten G eneratio
nen zuerst langsam, dann aber rapide zunehmen. W er die Rechnung auf- 
machen will, m uß nicht nur die durchschnittlichen K inderzahlen Norm aler 
m it denen Schwachsinniger vergleichen, sondern vor allem auch beachten, 
daß der Generationenwechsel bei den Schwachsinnigen viel schneller vor 
sich geht. Schon als Fürsorgezöglinge sețjen sie oft ihren Stamm fort. An 
den klassischen Beispielen einiger Familien, in denen Schwachsinn, T runk
sucht, P rostitu tion  und K rim inalität „erblich“ auftreten , den Kallikaks, 
Jukes, Zero und einigen andern, wird nicht nur gezeigt, wie stark die 
V erm ehrung ist, sondern auch, welchen Ballast an Schädlingen uns solche 
Fam ilien bescheren und welche Kosten fü r sie aufgewendet werden 
müssen.

T rog d ieser unb estritten en  Tatsachen sind die Aussichten doch nicht ganz so 
trü b e , wie es au f den ersten  Blick scheint. Die F ru ch tb ark e it ist anscheinend gerade 
beim  erblichen Schwachsinn etw as geringer als beim  erw orbenen. Die schweren 
Id io ten  und sonstige in A n sta lten  V erw ahrte  fa llen  an sich fü r die Fortpflanzung aus. 
In  den m it Schwachsinn erblich be lasteten  Fam ilien ist aber auch die K in d e rs te rb 
lichkeit seh r v iel höher als im  D urchschnitt der Bevölkerung. Das kann  m ehrere  
G rü n d e  haben : vielleicht s teh t m it der Schwachsinn-Belastung K urzleb igkeit in e rb 
lichem  Z usam m enhang. V ielleicht sp ie lt auch die H äufigkeit des A lkoholism us in 
Schw achsinnfam ilien eine R olle; e r  w irk t ja fruchtschädigend und zwar gerade im 
S inne e in e r B egünstigung de r S terb lichkeitsfak toren . Auch sind Schwachsinnige in der 
K inderpflege genau  8o veran tw ortungslos wie in der F ortp flanzung  selbst und lassen 
ih re  B ru t verkom m en. Endlich aber leben die erblich Schwachsinnigen m eist in ä rm 
lichen w irtschaftlich-sozialen V erhältn issen , haben also nicht die M öglichkeit e in e r 
sorgsam en K inderpflege. W elche G ründe im einzelnen m aßgebend sein m ögen, jed en 
fa lls ste llen  die m it erblichem  Schwachsinn be lasteten  Fam ilien  fü r  die nächste G e
n e ra tio n  w eniger Fortp flanzungsfäh ige, als es nach der Zahl der G eborenen scheint; 
v iele  ste rb en  a u f  dem  W eg von de r G eburt bis zur Geschlechtsreife weg.

Die U ntersuchungen über die Fam ilienverhältn isse  von H ilfsschulkindern , die in 
S tu ttg a rt, B erlin -R ein ickendorf, Rostock und in anderen  S täd ten  angeste llt w urden, 
scheinen a lle rd ings zu zeigen, daß die Fam ilien  de r H ilfsschulkinder sehr viel fru ch t
b a re r  sind als a lle  andern . A ber e in  U rte il, wie etw a „d ie  H ilfsschü lere lte rn  sind die 
einzige B evölkerungsschicht, die sich ausreichend (und m ehr als das) fo rtp flan z t“  ist 
dennoch durch d ie  Ergebnisse nicht gerech tfertig t. Denn H ilfsschülereltern , die ü b e r
h au p t keine „B evölkerungsschicht“ sind, w erden da m it den nach ganz an d ern  M aß
stäben  geb ildeten  G ruppen bestim m ten sozialen Ranges verglichen. W enn wirklich die 
H ilfssch ü lere lte rn  so k inderre ich  (4,5 p ro  Ehe) und „die A ngestellten  und kleinen 
B eam ten“ so k in d era rm  (1,7 p ro  Ehe) sind, so sind doch solche G ruppen  nicht v e r
gleichbar; es k an n  durchaus sein, daß innerha lb  der G esam theit der A ngestellten  und 
B eam ten e inzelne G ruppen  V ollw ertiger ebenfalls an K inderre ichtum  über dem  D urch
schnitt de r gesam ten  Schicht Stehen. Ü berdies sind die E rgebnisse, selbst wenn sie 
das F ru ch tb ark e itsb ild  de r untersuch ten  S t a d t  bevölkerungen richtig  ausdrückten, 
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bei w eitem  nicht allgem ein schlüssig, denn gerade die S tadtbevölkerungen  pflegen 
den K indersegen besonders sta rk  e inzusd iränken , viel m ehr als die Landbevölkerung. 
D ie Schwachsinnigen aber, bei denen ja eben die verstandesm äßigen H em m ungen 
feh len , w erden sich in jedem  M ilieu ziem lich gleich s ta rk  verm ehren. Ih r  Nachwuchs- 
V orsprung muß also in den S täd ten  sehr viel g rößer sein, als au f dem Lande, und 
dem gem äß w ürde fü r die G esam tbevölkerung das Bild weniger besorgniserregend aus- 
fallen, als fü r die untersuchten  Groß- und M itte lstäd te .

Die E pileptiker sind ziemlich zahlreich, doch w irkt hier in noch 
höherem  Grade als bei den Schwachsinnigen eine gesteigerte K indersterb
lichkeit entlastend. Im Stammbaum einer Epileptikerfam ilie (nach O b e r 
h o l z e r )  finden sich un ter den 54 Abkömmlingen eines Paares in drei 
G enerationen 22 im frühen K indesalter Verstorbene, nur 32 überlebten 
die Kindheit. In  der ersten und zweiten G eneration haben von 20 ins 
fortpflanzungsfähige A lter Aufgewachsenen nur 11 selbst wieder Nach
kommen gehabt. Da Epilepsie sich überdeckt vererbt, besteht hier, wie 
bei Schizophrenie die G efahr einer zunächst unsichtbaren A usbreitung in 
der gesamten Erbmasse, so daß dann nach G enerationen die Fälle zu
nehmen müssen, in denen je zwei überdeckt Belastete sich heiraten; dann 
w ird beim größten Teil der K inder die Epilepsie offen auftreten. Diese 
G efahr ist z. B. in Südschweden heute schon sehr groß; darum hat Schwe
den ein strenges Eheverbot fü r E pileptiker eingeführt.

Zum Schluß stelle ich nach v o n V e r s c h u e r  die geschälten Zahlen 
der heute in Deutschland vorhandenen, mit schweren Erbfehlern belaste
ten Personen zusammen:

B l i n d ...........................................  13 000
T a u b s ta m m ................................  15 000
M iß g es ta lte t................................  52 000
Epilepsie . . . . . . .  60 000
S c h iz o p h re n ie ..........................  80 000
Manisch-depressives Irresein  20 000
Schw achsinn............................. 60 000

Z u s a m m e n ............................... 300 000
also, auf 64 Millionen Einw ohner verrechnet, knapp 5 pro Tausend.

Die andeutend und in Auswahl dargestellten Erscheinungen, insbe
sondere der Schwachsinn mit seiner starken Verm ehrungstendenz, mögen 
in hohem Grade besorgniserregend sein; aber die Frage künftiger Ver
schlechterung der durchschnittlichen Erbmasse muß doch auch von einer 
andern  Seite her gesehen werden. Wenn einzelne E rbfehler zur Zunahme 
neigen, so kann die dorther drohende E ntartung  doch teilweise oder ganz 
durch das Zurücktreten anderer Schäden wettgemacht werden. So nimmt 
z. B. die Syphilis m it ihren vielleicht die Keime selbst, bestim m t aber 
die Frucht schädigenden W irkungen derart ah, daß unsere jungen Medi
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ziner kaum noch die nötige Erfahrung in den Kliniken darüber sammeln 
können. Daß der Alkoholismus fruchtschädigend w irkt und in den Fam i
lien Schwachsinniger eine nicht ganz geklärte aber sehr bedeutende Rolle 
spielt, steht fest; seine keimschädigende W irkung w ird verm utet, ohne 
schlüssig nachgewiesen zu sein. Angesichts dessen ist es doch nicht un
wichtig, daß der Alkoholverbrauch in Deutschland so stark zurückging, 
wie es die nachstehende Zusammenstellung zeigt:

Jah r
P ro  K opf d e r B evölkerung

V e r b r a u c h
B ier Schnaps

1912/13 102,1 1 2,80 1

1930/31 74,7 1 0,75 1

Solche Erscheinungen müssen unm ittelbar oder auf Umwegen gün
stige W irkungen auf die Erbmasse der Gesamtbevölkerung ausüben.

Da und dort hören wir Ärzte darüber klagen, daß die Tuberkulose
bekämpfung zum V erderb des Erbgutes beitrage: früher starben sehr 
viele Tuberkulöse in  jungen Jahren, heute erhält ihnen raffinierte H eil
kunst das Leben und läßt sie sich fortpflanzen. Tuberkulose ist allerdings 
keine E rbkrankheit, sondern beruht auf Infektion, man verm utet aber, 
daß die Unempfänglichkeit dafür eine erbliche Plus-Eigenschaft sei. Im 
m erhin bliebe dann: die früher durch tödlichen K rankheitsverlauf voll
zogene Auslese der Tuberkulose-H arten ist unwirksam gemacht. Greifen 
wir aber w eiter zurück, so ist das Bild eher um gekehrt: das ländliche 
Leben bietet wenig Infektionsgefahr; in der überwiegend bäuerlichen Zeit 
wurden also auch die an sich Empfänglichen seltener von der K rankheit 
befallen, ihre Empfänglichkeit konnte sich gar nicht herausstellen. Das 
städtische Leben hat die Infektionsgefahr gesteigert und hat damit zu
nächst eine sehr scharfe positive Auslese gebracht, die vorher nicht sta tt
fand. Wir stellen nur den alten Zustand wenigstens teilweise wieder her, 
wenn wir einerseits die größten Gefährdungsquellen unserer städtischen 
Umwelt (W ohnungselend!) verstopfen, anderseits die Infizierten heilen. 
In der trotj aller H eilkunst verbleibenden Tuberkulosesterblichkeit ist 
dann im mer noch eine positive Auslese wirksam.

U nter keinen Um ständen darf eine einzelne Erscheinung heraus
gegriffen und von ih r aus ein allgemeines U rteil über die Zukunft der 
gesamten Erbmasse gefällt werden. Verbesserung oder Verschlechterung 
der gesamten Erbmasse sind das Endergebnis der Verschiebung sehr 
zahlreicher F aktoren; zeigt sich vielleicht auf der einen Linie eine Ten
denz zum schlechteren, so kann das für die allgemeine Erbprognose doch 
durch Schwundtendenzen anderer Defekte aufgewogen werden.
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2. A u s p o w e r u n g  u n d  s o z i a l e  S c h i c h t u n g .
Das eugenische Schrifttum stellt die „ungenügende Fortpflanzung 

der wertvollsten Teile des Volkes“ m it kaum geringerer Sorge fest, als 
die ungehemmte Verm ehrung der Defekten. Angenommen vorerst, die 
Tatsache seihst treffe zu, so wäre sie wirklich ebenso bedenklich wie ein 
Überwuchern der M inderw ertigen; denn der Durchschnittswert kann 
ebenso durch Verküm mern der oberen wie durch Verbreiterung der un
teren  Zone herabgesețjt werden. Nach welchen M aßstäben wird aber die 
Hochwertigkeit bestim m ter Volksteile eingeschățjt? Das U rteil der Min
derw ertigkeit kann sich jeweils auf e i n e n  erblichen D e f e k t  stüßen, 
das Urteil der Hochwertigkeit aber bezieht sich sinngemäß auf das G e 
s a m t b i l d  der Anlagen. (Dabei mag vorerst auf sich beruhen, wie 
schwer es ist, den E r b  w ert einer Person zu beurteilen, da uns doch un
m ittelbar stets nur das E r s c h e i n u n g s b i l d  gegeben ist.) Vollwertig 
im Sinne der Eugenik sind norm ale Durchschnittsmenschen. M inderwertig 
sind die Träger erheblicher E rbfeh ler auch dann, wenn sie daneben ein
zelne wertvolle, ja überwertige Eigenschaften haben: der schwere D efekt 
ist eine Hypothek, die den W ert des sonstigen Erbgutes verschlingt. 
Hochwertig ist der T räger überdurchschnittlich hoher Erbw erte, die auch 
sonst nicht etwa durch wesentliche psychische oder physische Mängel 
geschmälert werden.

Die M inderw ertigkeit kann also wenigstens im Erscheinungsbild 
durch ärztlichen Befund festgestellt und m ehr oder m inder k lar belegt 
werden. Die Hochwertigkeit aber ist Inhalt eines U rte ik , das die P er
sönlichkeit nach allen Richtungen, mit allen Eigenschaften in ih rer unen t
w irrbar zusammengesetjten Ganzheit erfaßt. Da versagt der exakte Weg 
des ärztlichen oder charakterologischen Befundes; so werden denn Ver
halten, Fortkom m en und Stellung des Menschen in der Gesellschaft zum 
Gradmesser. G a 11 o n, zu dessen Zeit ja eine exakte erbbiologische G rund
lage noch fehlte, hat schon w eithin mit dem Maßstab der allgemeinen 
sozialen W ertigkeit gearbeitet: die geringe Kinderzahl der Adelsfamilien 
und der Genies spielt in seinen W erken eine hervorragende Rolle. Offen
bar drückt sich da der Einfluß der Darwinschen Lehre aus; der Selek
tionismus, ins Soziologische übersetjt, hat ja die Form el: „der Tüchtige 
setjt sich durch“ —  „w er sich durchsetjt, ist der Tüchtigste“ . In  gerader 
Linie bis aufs Äußerste getrieben, führt das zu der Lehre von L a p o u g e : 
das lebenschädigende Milieu der untersten Gesellschaftsschichten spielt 
die Rolle eines Exekutors. Die Umweltnachteile verderben nicht w ert
volles Leben, sondern vollstrecken nur das U rteil, das im sozialen W ett
bewerb schon gesprochen w orden ist. Die natürliche Folge der Entdeckun
gen unserer Erblichkeitslehre wäre gewesen, daß die Eugeniker sich dank
bar auf den festen Boden zurückzogen, der sich ihnen da bot; sta tt dessen
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wird der fragwürdigste Teil der Hinterlassenschaft G a l  t o n s  gerade 
von einigen Eugenikern naturwissenschaftlicher H erkunft m it besonderer 
Sorglichkeit gepflegt. Die Eugenik wird auf diese Weise mit Fehlurteilen, 
mindestens m it U nklarheiten belastet, die im Aufbau einer pragmatischen 
Lehre verhängnisvoll sind.

Dabei sind zwei Form en der Auspowerungslehre zu unterscheiden, 
von denen wir die in ihren pragmatischen Folgerungen weniger bedenk
liche vorweg nehm en: sie geht von der Annahme aus, G enialität und 
Hochbegabung seien ebenso erblich, wie gewisse geistige Defekte, stellt 
dann die K inderarm ut als charakteristische Erscheinung in den Familien 
Höchstbegabter fest und schließt daraus, daß also gerade dieses w ert
vollste Erbgut nur sehr spärlich weitergegehen werde, demnach im Lauf 
der Zeit versickern müsse. Die Tatsache, daß die Hochbegabungen im 
allgemeinen ziemlich kinderarm  sind, ist kaum zu bestreiten. So hat F. 
G i e s e  (wenn auch nicht in eugenischer Frageabsicht) bei rund 10 000 
„öffentlichen Persönlichkeiten“ von heute folgende Feststellungen über 
den Fam ilienstand gemacht:

Leistungsgebiet
Fam ilienstand in %

ledig k inderlos
verheirate t

es haben
K inder

K ü n s t l e r ................................. 51,4 17,8 30,9
G eistesw issenschafter . . 55,7 10,9 34,3
N aturw issenschafter . . . 53,0 10,9 36,2
P r a k t i k e r ............................ 45,7 10,8 43,5
T e c h n i k e r ............................ 32,1 12,2 55,8

Das sind wirklich recht dürftige Fortpflanzungsziffern, zumal bei den 
Fam ilienvätern diejenigen m it nur 1— 2 K indern bestimmt noch in der 
M ehrzahl sind.

Etwas ganz anderes ist es aber, ob m an diese geringen Fortpflanzungsziffern im 
eugeniscben Sinne so besonders bedauern  soll. W ir sind bis jețjt gerade über die V er
erbung  geistiger Sonderbegabungen n u r sehr d ü rftig  u n terrich te t. Die Erbgesetje, die 
h ie r  w alten, scheinen höchst verw ickelt zu sein; es h an d elt sich bei künstlerischer, 
m usikalischer und wissenschaftlicher Begabung verm utlich um Eigenschaften, die nicht 
durch einen einzigen E rb fak to r (Gen), sondern  in schwer durchschaubarem  Zu
sam m enw irken m eh re rer Gene (polym er) Zustandekom men und offenbar zudem  m eist 
„überdeckbar“ (rezessiv) ve rerb t w erden. Da also erbbiologisch exakte Tatsachen
kenntnisse vorerst noch fehlen, bem üht m an sich durch U ntersuchung de r Stam m bäum e 
gen ialer Persönlichkeiten  wenigstens E rfahrungsta tsachen zu sam meln. Eine Reihe von 
F am ilien  w erden im m er w ieder als klassische Fä lle  e rw ähnt, Bach (M usik), B ernouilli 
(M athem atik ), D arw in, G alton, W edgewood (N aturw issenschafter), T izian (M aler), 
Feuerbach (M aler, G eleh rte), Siemens (Technik) u. a. m. So w ertvoll solche U n te r
suchungen sind, die Fam ilien  der Genialen geben doch eine zahlenm äßig zu schmale 
Basis ab, als daß die Ergebnisse verallgem einert w erden dü rften , zumal uns vielfach



54 K ritik  de r V orausse^ungen und Absichten

die K enntnis der E inzelheiten  feh lt. Bei den B ath ’s wissen w ir im m erhin, daß  die 
V ererbung der M usikalitä t durch m ehrfache H e ira t m it Frauen  aus ebenfalls m usi
kalisch begabten Fam ilien  u n terstü tjt w urde.

Zum Überfluß zeigen aber gerade die G enie-Stam m bäum e fa ta le  Zusam m enhänge 
zwischen G enialitä t und geistigen sowie charakterlichen Mängeln. So w erden zw ar 
Möricke, H ölderlin , U hland, Schelling, O ttilie  W ilderm uth , K arl Gerok, K epler, Hauff, 
K ern er, Hegel, Vischer und noch andere  Größen au f eine gemeinsam e U rahn in , die 
„schwäbische G eistesm utter“ R egina B ardili, geb. B u rk h a rd t, zuriickgeführt. H ö ld erlin  
wurde schizophren. Hauff’s M utter und O nkel w aren k ra n k h aft abnorm , seine G ro ß 
m u tte r  melancholisch, Möricke w ar körperlich  schwach und neurasthenisch, sein e in e r 
B ruder ha tte  P aranoia , ein an d ere r verkam . Von den ungenialen M inderw ertigen 
aus dem großen Stam m  kündet keine Geschichte. D ie Feuerbachs waren zwar m it hohen 
Gaben, aber auch m it G eisteskrankheit und Psychopathie erblich ausgestattet. L a n g e -  
E ic b b a u m s  Buch über Genie, Irrsin n , R uhm  gibt in dieser R ichtung viel zu denken. 
F ü r  allgem eine „wissenschaftliche Begabung“ scheint übrigens festzustehen, daß  sie 
zw ar im Erbgang m ehrm als w ieder a u f tr i t t ,  aber dabei zurückgeht (R egression). Es 
m acht doch auch nachdenklich, daß Genies zwar o ft aus Fam ilien stamm en, die schon 
die eine oder andere  durch Leistung b ekann t gew ordene Persönlichkeit hervorgebrach t 
haben, daß aber in ih re r  Nachkom m enschaft selten eine zweite überragende G röße 
auftauch t. Sogar die „T alen te“ , die uns im Nachwuchs hervorragender M änner be
gegnen, sind nicht belegkräftig . D er Name des großen V orfahren  gibt ihnen einen 
so günstigen S tart, wie er jedem  an d ern  versagt ist. Gewiß ist, daß manches bedeu tende  
T alen t anonym er H erk u n ft im Leben nie zu Ö ffentlichkeit und Ruhm  den W eg findet, 
de r den T räger eines berühm ten  Namens b re it und w ohlgeebnet e in lädt.

Dazu kom m t eine soziologische Überlegung. D ie besondere Leistung des Genies 
und Talentes, seine öffentliche Mission, v e rträg t sich im allgem einen nicht gu t m it 
Fam ilienpflichten. G roße M änner sind häufig u n v e rh e ira te t, und wenn sie he ira ten , 
ist die Ehe o ft herzlich schlecht. W er de r M enschheit und der W eltgeschichte gehört, 
d a rf  nicht durch k leine Sorgen des A lltags und V eran tw ortung  fü r eine Fam ilie  ge
bunden sein. In so fern  kann ein g u ter Sinn in der K inderlosigkeit der H öchstbegabun
gen liegen. Es scheint, als ob die G esellschaft k ra f t  eines sozialen Gesetjes d ie  ü b e r
ragenden Leistungen ih re r  Genies dam it bezahlen m üßte, daß sie ihnen d ie F o r t
pflanzung, A ufgabe des guten D urchschnittsbürgers, e rläß t. W ar doch bei vielen a lten  
V ölkern  das Zölibat fü r die T räger bestim m ter S onderfunktionen , die auf seltenen 
B egabungen beruhen, sogar gesellschaftliche E inrich tung  (H oheprieste rschaften ). E ine 
Gesellschaft, deren  K u ltu rstan d  solche einm aligen H öchstleistungen fo rd ert, kann sich 
den Luxus leisten, diese Ausnahm em enschen vom Fortpflanzungsgeschäft freizusețjen. 
Aus dem Durchschnitt, ja aus de r H efe manchm al, gehen diese ganz großen B egabungen 
von Zeit zu Zeit als einm alige B lüten, als Geschenke eines unerforschbaren  N a tu r
spiels hervor.

Zum Schluß ist auch noch zu erwägen, was denn die Hochbegabungen —  von den 
saecularen  Genies gar nicht zu reden —  zahlenm äßig bedeuten . F. G i e s e  findet fü r 
das heutige D eutschland deren  10 000. Das sind 0 ,016% . Die Zahl ist so gering, daß 
d ie trad itio n e lle  K in derarm ut dieser „Schicht“  uns n u r dann m it dem A ussterben 
d e r Hochbegabungen bedrohen könnte, wenn die Aussichten auf hochbegabten Nach
wuchs in diesen R eihen um  ein v ielhundertfaches hö h er wären, als beim  guten  D urch
schnitt. Die H erk u n ft von F. G i e s e ’s 10000 zeigt das G egenteil: die Hochbegabten 
sind keine generative G ruppe, sondern  tauchen in jed e r G eneration  aufs neue aus dem 
D urchschnitt em por. W äre das nicht der Fall —  wir h ä tten  ja schon längst keine 
Hochbegabungen m ehr; in W irklichkeit feh lt es uns daran  so wenig, daß wir die 
besten  T alente brachliegen und verkom m en lassen können.
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Hat das Genieproblem  wegen der winzigen Zahl der Personen in der 
Hauptsache nur theoretische Bedeutung, so wird die Auspowerungsthese 
im Zusammenhang m it der Frage der s o z i a l e n  S c h i c h t u n g  p rak
tisch um so wichtiger. Eine Anzahl erbpflegerischer Vorschläge sind un
m ittelbar aus diesem Gedankenhezirk geschöpft. S i e m e n s  (Grundlage 
d er Rassen-Hygiene und Bevölkerungspolitik, München 1926) geht soweit, 
daß er es sogar als e r s t e  Aufgabe der Rassenhygiene bezeichnet, das 
„A ussterben“ der sozial höherstehenden Kreise aufzuhalten. Ihm scheint 
also die züchterische Bevorzugung der sozial Gehobenen wichtiger, als die 
Ausmerze der physisch und geistig M inderwertigen.

Die im mer gleiche Folgerungskette lautet: je höher der soziale Rang 
einer Volksschicht, desto geringer ihre durchschnittliche Kinderzahl und 
um gekehrt; indem überdurchschnittlich Begabte aus den unteren Schich
ten  in die oberen aufsteigen, verfallen sie der „sozialen Sterilisierung“ , 
d. h. sie passen sich der in der gehobenen Schicht üblichen K inderarm ut 
an; auf diese Weise werden die Quellen überw ertigen Erbgutes allmählich 
ausgeschöpft. Die Folgerung hat offenbar nur einen Sinn, wenn als be
wiesen angenommen werden darf, daß wirklich jeweils „die Besten“ von 
der Welle der sozialen Umschichtung nach oben getragen werden, wenn 
also die sozial gehobenen Volksteile als T räger überdurchschnittlich w ert
vollen Erbgutes betrachtet werden dürfen. Der Lehrsatj selbst ist Gemein
gut der Eugeniker; sie unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, daß die 
einen die Gleichung „soziale Stellung — Erbw ert“ prim itiv verallgemei
nern, die andern aber aus ehrlichem Bedürfnis nach Objektivität und in 
K enntnis der Lückenhaftigkeit der Urteilsvorausseßungen das V orhanden
sein wertvollen Erbgutes „in a l l e n  Volksschichten“ betonen —  um dann 
eugenische Lehrsätze und erbpflegerische Forderungen aufzustellen, die 
docli m ittelbar auf der Gleichung beruhen.

Die offenen und verdeckten Voraussetjungen dieser Gleichung sind 
also einer K ritik  zu unterziehen. Darin besteht gegenwärtig die H aupt
aufgabe des Soziologen auf dem Gebiet der Eugenik —  nicht um der 
glücklich so weit gediehenen eugenischen Planung den Boden fortzuziehen 
und sie in M ißkredit zu bringen sondern, um sie davor zu bewahren, daß 
sie sich durch ungenügend durchdachte Maßnahmen selbst in V erruf 
bringt. —

Die genaue Erforschung des Zusammenhangs zwischen sozialer Schich
tung und Fam ilienstand auf der einen Seite, sozialem Rang und körper
licher wie geistiger Tauglichkeit auf der andern Seite wäre tatsächlich 
sehr wichtig. Nach beiden Richtungen sind aber bisher nur sehr unvoll
ständige V orarbeiten geleistet. Die Volkszählung hat bisher nur die nicht 
erw erbstätigen K inder aufgenommen, hat also keine Grundlagen fü r E r
m ittlung des Familienvolumens in den verschiedenen sozialen Schichten
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geboten. In Begrenzung auf einzelne Wohngebiete oder Städte sowie auf 
einzelne kleinere Berufsgruppen sind die Fam ilienstand-Verhältnisse er
m ittelt, nirgends aber fü r die Gesamtbevölkerung eines größeren Gebiets. 
So h ilft man sich notdürftig  m it Teilerhebungen, deren M aterial zu knapp 
bemessen ist, um sichere Schlüsse zu ziehen. Welche Schwierigkeiten aber 
einem U rteil über den Zusammenhang zwischen sozialem Rang und E rb 
w ert entgegen stehen, wird gleich eingehend dargestellt. Daß weitere und 
in wesentlich verfeinertem  V erfahren durchgeführte Untersuchungen 
viele, auch für das praktische H andeln maßgebende Gesetjlichkeiten w ür
den aufdecken können, ist durchaus anzunehmen. Was wir aber heute 
wissen, rechtfertigt nur theoretische Vermutungen, die der weiteren F o r
schung als Arbeitshypothesen dienen können; praktisches Handeln und 
planvolle Politik w ürden Grundlagen von vielfach höherem Sicherheits
rang erfordern.

Da steht voran die Frage: ist denn wirklich die Fortpflanzung „um  
so dürftiger, je höher die soziale Stellung ist“ ? Legt man für den Nach
weis Berufsgruppen zugrunde, so m üßte man mindestens zwei Rang
pyram iden fü r die städtische und ländliche Bevölkerung konstruieren; 
gewöhnlich wird die Rechnung nur für die Stadtbevölkerung durchgeführt, 
die wegen der allgemein recht geringen Geburtenziffer ein wenig durch
sichtiges Bild gibt. Wohl ist die städtische Industriearbeiterschaft frucht
barer, als die A kadem iker; dazwischen stehen aber die bis in die jüngste 
Zeit herein keineswegs kinderarm  zu nennenden kleinstädtischen M ittel
schichten. Auf dem Lande ist es aber gerade um gekehrt, die L andarbeiter 
sind weniger fruchtbar, als die Bauern. Die Rechnung wird zudem gleich 
ganz anders, wenn man m it Aufwuchsziffern rechnet, auf die es doch fü r 
die Frage der V olksregeneration ankommt. Für Heidelberg (1921/22) ist 
z. B. festgestellt worden, daß zwar die durchschnittliche Kinderzahl in 
der Skala von den H andarbeitern  bis zu den Akadem ikern auf weniger als 
die H älfte sinkt, dafür ist aber die Jugendsterblichkeit in der A rbeiter
schaft viermal so hoch. Von 100 A rbeiterkindern sterben fast 21, ohne 
das 16. Jah r zu erreichen! Überdies gelten die Beobachtungen so u n ter
schiedlicher Fruchtbarkeit im wesentlichen fü r die Vorkriegszeit; es ist 
nicht recht logisch, auf der einen Seite darüber zu klagen, daß „jețjt auch 
schon die unteren Schichten ihren Nachwuchs rationieren“ und auf der 
andern Seite Besorgnis zu äußern, der Nachwuchs der oberen Schichten 
werde immer schwächer und werde von den Abkömmlingen der „m inder 
w ertvollen“ Volksschichten“ erdrückt. Gerade das volkspolitisch so ver
hängnisvolle allgemeine Umsichgreifen der Geburtenbeschränkung müß
ten diejenigen begrüßen, die in den Maßstäben sozialer Rangstellung den
ken: das Fortpflanzungshandicap der gehobenen Schichten ist ja damit 
beseitigt. Die Zählung von 1925 zeigt (nach B u r g d ö r f e r ) ,  daß in den
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Städten (Mittel- und Großstädten) die Zahl der fü r Einkom m ensteuer
ermäßigung in Betracht kommenden K inder auf je 100 Familien in gleicher 
Linie wie das Einkommen der E ltern  steigt, und auf dem Lande liegt das 
Maximum bei den Einkommen zwischen 1500 bis 5000 M ark; das sind 
keine typischen Einkom menstufen von Landarbeitern und Knechten, son
dern von kleinen bis m ittleren Bauern, also agrarischem M ittelstand. End
lich drückt —  heute traurig  genug —  die Arbeislosigkeit ungeheuerlich 
auf die F ruchtbarkeit der jüngeren A rbeitergeneration. Von den 6 Mil
lionen Arbeitslosen tragen leider sehr viele ihr Schicksal schon seit ihrem 
E in tritt „ins Erw erbsleben“ . Sie sind von der V erheiratung und F o rt
pflanzung bisher praktisch ausgeschlossen; und auch die schon V erheirate
ten wird das Schicksal der Arbeitslosigkeit nicht gerade verlocken, weitere 
K inder in die Welt zu setjen.

Der Saț} von der unterdurchschnittlichen Fortpflanzung der gehobe
nen Schichten ist im gegenwärtigen Zeitpunkt schon überholt und schleppt 
sich noch im mer durch das Schrifttum. Selbst wenn er aber fü r die Gegen
w art in vollem Umfange zuträfe, würde er eugenisch denkbar geringe 
Aussagekraft haben. Das soll gewiß nicht heißen, die Erforschung der 
durchschnittlichen K inderzahlen in den einzelnen sozialen Schichten sei 
zwecklos; sie ist fü r die Erkenntnisfindung in vieler Hinsicht höchst wich
tig. Wenn aber u n ter den H änden des soziologisch nicht genügend U nter
richteten die statistischen Massen zu generativen G ruppen umgedeutet 
w erden, kann nur heillose Verwirrung entstehen. Man muß einmal auf 
extrem e Beispiele einer solchen Reihenfolge von Bevölkerungsgruppen 
gestoßen sein, um voll zu erkennen, welches Unheil m it der Parallele von 
E rbw ert und sozialer Stellung angerichtet wird. Da werden etwa der 
Reihe nach m iteinander verglichen: Akadem iker; gewerbliche Selbstän
dige; m ittlere Beam te; Angestellte; untere Beamte; gelernte A rbeiter; 
ungelernte A rbeiter; L um penproletariat; Verbrecher; und am Ende folgen 
womöglich noch die Schwachsinnigen! Erstens sind das keine generativen 
G ruppen; zweitens sind sie außerdem  disparat gebildet: teils handelt es 
sich um Berufsschichten, teils um sozialen Auswurf, teils um K ranke. W er 
eine derartige Reihenfolge der sozialen „W ertigkeit“ aufzustellen ver
mag, in der die Arbeiterschaft als wertmäßig benachbarte Schicht neben 
das „L um penproletariat“ gestellt wird, der legt nicht nur von verbotener 
Unwissenheit Zeugnis ab; er bekundet einen Mangel an sozialem T akt
gefühl, der ihn unwürdig macht, im Namen einer so edlen und sozial
ethisch so wichtigen Sache wie der Erbpflege zu sprechen.

Wenn schon die verschiedene W ertigkeit der Angehörigen einzelner 
Gesellschaftsschichten angenommen wird und deshalb die spezifischen 
K inderzahlen untersucht werden, so muß man es dabei bewenden lassen, 
die Bevölkerung in berufliche oder sonst nach M erkmalen einer einheit
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liehen Reihe geschiedene G ruppen einzuteilen. Dazu gehören dann die 
„Schwachsinnigen“ oder „die E ltern  von Hilfsschiilern“ bestimmt nicht; 
auch dann nicht, wenn m an glaubt sagen zu können, sie stammten „vor
wiegend“ aus den Reihen der ungelernten A rbeiter; es gibt ja wohl 
auch in andern Soziallagen Schwachsinnige —  und zwar m ehr als von 
der Schule her zu zählen sind, denn bei leicht debilen K indern aus den 
gehobenen Schichten pflegt der Mangel der Anlagen durch günstigere E n t
faltungsbedingungen erscheinungsbildlich einigermaßen verschleiert zu 
sein.

„Lum penproletariat“ und Verbrechertum  sind aber keine mit B erufs
gruppen vergleichbaren sozialen Schichten. Beide se^en sich aus der Bärme 
a l l e r  echten sozialen Schichten zusammen. Hinsichtlich des V erbrecher
tums wird das niem and leugnen; beim L um penproletariat ist es dasselbe, 
n u r daß der fatale und unsinnige Ausdruck Lumpen-,p ro le ta r ia t“ dem 
bösartigen Vergleich mit dem echten P ro letaria t eine scheinbare Berech
tigung gibt, oder die Ausrede des „guten Glaubens“ schwer widerlegbar 
macht. Wer es schlimm treib t, rechnet zum „Lum penproletariat“ nicht nur 
Landstreicher und Dirnen, sondern findet über die H afenlungerer auch 
zu den Arbeitslosen, die ja noch vor ein paar Jahren  von „ernsthaften“ 
Menschen in Bausch und Bogen als arbeitsscheu bezeichnet werden d u rf
ten, ohne daß andere ernsthafte Menschen sich darüber em pörten. Die 
heutige Ausdehnung der Arbeitslosigkeit hat vielleicht wenigstens die eine 
gute Folge, daß dergleichen nicht m ehr ungerügt ausgesprochen werden 
kann. Anklänge an so törichte und bösartige U rteile finden sich leider 
auch neuerdings noch. In W ahrheit ist das Gesindel nicht die Schicht, die 
sich innerhalb der gesellschaftlichen Stufenfolge unten an die ih re r w irt
schaftlichen Stellung nach Besitzlosen anreiht, sondern jener Auswurf, der 
außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft steht, die G estrandeten und 
Deklassierten aller sozialen Zonen —  zumeist U ntermenschen, die vom 
M utterleib an geistig und moralisch, oft auefi* "körperlich, mTnderwe.rțîa. 
sind. Die Gruppe als solche steht dem P ro letaria t nicht um einen Deut 
näher als etwa den „A kadem ikern“ . Richtig ist höchstens, daß die aus 
dem Pro letaria t hervorgegangenen Untermenschen mangels aller äußeren 
Stütze alsbald beim Gesindel landen, und damit gleich als das erkennbar 
w erden, als was sie geboren sind. Sofern sie aus gehobenen Schichten 
stammen, pflegt die also betroffene Familie alles zu tun, um das Unglück 
und die Schande zu verbergen. In  diesen Reihen heißen die Untermenschen 
„verbum m elter Sohn“ oder „vor die Hunde gegangene Tochter“ . Aber 
m an läßt sie erst endgültig fallen, wenn sich die Familie an dem kost
spieligen Vertuschen der sauberen Streiche halb ru iniert hat. Darum lan
den sie erst am äußersten Ende ih re r Laufbahn in der sozialen Zone, in



I I I .  E n ta rtu n g  und A uspow erung 59

die sie von G eburt gehören —  oder sie werden fü r im mer in einer An
stalt vor den Augen der Welt verborgen.

Denken w ir uns die Bevölkerung ohne so offenkundige Fehler und 
in geeigneter Weise nach sozialen Gruppen aufgegliedert, so mag es durch
aus sein, daß diese sozialen Unterschiede sich gegenüber solchen der Be
gabung, Gesundheit und anderer erblich bedingter W erte nicht gleich
gültig verhalten. N i c e f o r o  hat in seiner „A nthropologie der nicht- 
besițjenden Klassen“ diese Frage untersucht. E r ist vorsichtig genug, 
Unterschiede des K örperbaus, vor allem der Schädelgröße, der Gesund
heit und Intelligenz nur als Tatsachen festzustellen. E r entscheidet nicht, 
ob und inwieweit a n g e b o r e n e  Unterschiede die soziale Eingliederung 
der Menschen bestimmen, wieweit um gekehrt die Unterschiede durch die 
in  den Milieus der einzelnen sozialen Schichten verschiedenen Entfaltungs
bedingungen verursacht, also e r w o r b e n  sind. Solche Studien müssen 
m it g rößter Energie gefördert werden, aber wir sind noch weit von der 
Möglichkeit en tfern t, eine Gleichung oder auch nur eine enge Beziehung 
zwischen dem sozialen Rang und dem Erbw ert des Menschen zu behaup
ten, noch viel w eiter von der Möglichkeit, ganze soziale Gruppen als be
sonders zuchtwürdig erbpflegerisch zu begünstigen. Dazu ist die Zahl der 
hereinspielenden F aktoren zu groß, die A rt ihres Zusammenwirkens zu 
verwickelt. W ir gruppieren sie um die drei Gedanken: „Erbw ert und P er
sönlichkeitswert“ , „Mechanismus der sozialen Auslese“ , und „Vielgestal
tigkeit der sozialen A nforderungen“ .

Nehmen w ir zunächst an, der Mechanismus der sozialen Auslese 
arbeite einw andfrei; er gebe, wie es das Ideal einer genossenschaftlichen 
V olksordnung wäre, den Menschen von der Wiege an die gleichen Bedin
gungen des Startes, der Entfaltung und des Erfolges. Dann wäre in der 
sozialen Stellung des Menschen ein U rteil über den W ert seiner o f f e 
n e n  Erbanlage enthalten, nicht aber ein U rteil über seinen Erbw ert, denn 
der bestim m t sich nach der G e s a m t a n l a g e .  Ein H andw erker z. B. hat 
drei Söhne und vier Töchter. Ein Sohn steigt ins höhere Beamtentum 
auf. W enn der Auslesemechanismus richtig gearbeitet hat, ist dieser eine 
der im offenen Erbbild bestausgestattete von den dreien. Durch seinen 
Aufstieg gerät er in eine Schicht, in der K inderarm ut typisch ist; auch er 
bleibt kinderarm , sein Stamm pflanzt sich von nun ab ungenügend fort, 
versiegt vielleicht. Was ist damit an Erbgut verloren? W ir wissen es nicht. 
Vielleicht sehr Kostbares, vielleicht auch nichts. Persönlich mag der Auf
gestiegene noch so hohe W erte haben, seine Gesamtanlage kann doch mit 
überdeckten Fehlern belastet sein, die im weiteren Erbgang offen hervor
tre ten  könnten. Dabei kommt es ja auch auf die Gesamtanlage der P a rt
nerin  an, mit der er sich fortpflanzt. Umgekehrt können die Nachkommen 
seiner persönlich m inder gut ausgestatteten Geschwister hervorragend
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tüchtig werden, weil bei ihnen überdeckte gute Anlagen der E ltern „her- 
ausmendeln“ oder nicht voraussehbare Aufspaltung und Verschmelzung 
beiderseitiger Anlagen einen günstigen Erbausfall herbeiführt.

Der Erbgang ist beim Menschen so verwickelt, daß eine Voraussicht 
auf den Erbausfall —  abgesehen von bestimmten, schon genau durch
forschten Erbfehlern —  unmöglich ist. Gegeben ist uns nur im m er das 
Erscheinungsbild; aus ihm suchen wir auf die Erbanlage zu schließen. 
Genaue Untersuchung des Stammbaums läßt uns ein wenig h in ter die 
Kulissen blicken; aber auch da sind wir auf die Erscheinungsbilder der 
V orfahren angewiesen, und wie dürftig ist unser Wissen um das P ersön
lichkeitsbild von Menschen, die vor nur 100 Jahren  starben! Bei Pflanzen 
und T ieren vergewissern wir uns nach dem Grundsat} „an ihren Früchten 
sollt ih r sie erkennen“ durch das züchterische Experim ent. Beim M en
schen geht das nicht an, und wenn es möglich wäre, nütjte es wenig. 
Denn beim Menschen gibt es keine „reinen Linien“ , d. h. keine Stämme 
wesentlich gleichartigen Erbgutes, das sich im Erbgang konstant offen
hart. Menschenkinder sind immer „polyhybrid“ , ihre E ltern sind im H in
blick auf sehr viele, ja auf die meisten M erkmale verschiedenerbig. D er 
Mensch ist seinem Wesen nach ein Bastard. Die Möglichkeiten verschiede
nen Erbausfalls durch Aufspaltung und Verschmelzung, des A uftretens 
neuer V arianten sind so groß, daß sie aller W ahrscheinlichkeitsberech
nung entrückt sind. Zudem bezieht sich eine rechenbare Wahrscheinlich
keit auf große Zahlen; der wirkliche Ausfall weicht umso stärker von 
ih r ab, je kleiner die Zahl der Fälle ist, und die ist auch bei den denkbar 
zahlreichsten menschlichen Kinderschaften rechnerisch winzig.

Mögen also die jeweils Tüchtigsten einer un tern  Schicht in eine obere 
aufsteigen; mögen sie in der Ankunftschicht deren relativer U nfrucht
barkeit verfallen, während die in der offenen Erbanlage m inder gut aus
gestatteten Geschwister in der Herkunft-Schicht Zurückbleiben und sich 
dort stärker fortpflanzen: daraus auf Auspowerung der Gesamtbevölke
rung zu schließen, ist zu gewagt. Man braucht darum nicht einmal so 
weit zu gehen wie O 1 b e r  g, der den Lehrsatj um kehrt UDd die freiwillige 
Beschränkung der K inderzahl un ter die Bestanderhaltungsziffer für 
einen Ausdruck der E ntartung hält. E r meint geradezu, es finde auf diese 
Weise eine Selbstausmerze erbbiologisch M inderw ertiger statt. Dieses 
U rteil ist genau so wenig erweisbar, wie die entgegengese^te Annahme 
der Erbüberlegenheit der Aufgestiegenen.

Im sozialen Aufstieg vollzieht sich aber nicht einmal eine klare 
Auslese aller erscheinungsbildlich Bestausgestatteten — auch dann nicht, 
wenn der Auslesemechanismus fehlerlos arbeitet. Die soziale Berufsaus
lese w irkt ja im wesentlichen nur beim männlichen Geschlecht. Wenn die 
m ithelfenden Familienangehörigen außer Acht gelassen werden, hatten
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w ir 1925 etwa 26,6 Millionen hauptberuflich Erw erbstätige; davon waren 
n u r 7,3 M illionen Frauen, aber 19,3 Millionen M änner. W ären also unter 
den sieben K indern unseres Handw erkers ein oder zwei Töchter mit 
ebenso glänzenden Gaben ausgestattet, wie der aufgestiegene Sohn, so 
blieben sie doch wahrscheinlich in ih rer sozialen Schicht zurück, heira te
ten ihresgleichen und kämen nicht in Versuchung, die sozial-übliche 
K inderarm ut einer gehobenen Schicht nachzuahmen. Dem beruflichen 
Aufstieg des Mannes entspräche bei den Frauen der Aufstieg durch 
H eirat. Diese Auslese vollzieht sich aber weder nach der Erbw ertigkeit 
noch auch nur nach M aßstäben des Tüchtigkeitsranges.

Wenn die Sorge darin besteht, daß die besten Erbbestände unterer 
Sozialschichten dadurch allmählich ausgeschöpft werden, daß in jeder 
G eneration die Tüchtigsten aufsteigen und sich dann in der A nkunft
schicht nur dürftig  fortpflanzen, so ist also diese Sorge schon deshalb 
nicht hinreichend begründet, weil Erbw ert und Persönlichkeitswert nicht 
übereinstim m en und weil auch die tüchtigsten Mädchen vom b e r u f 
l i c h e n  Aufstieg nur zum kleinsten Teil erfaß t werden.

Die Untersuchung des Aufstiegmechanismus1) macht aber einen noch 
viel dickeren Strich durch die Rechnung derjenigen, die über Auszehrung 
unserer Erbmasse unken. D er Auslesemechanismus w irkt w eder im posi
tiven noch im negativen Sinn einwandfrei: er träg t weder a l l e  Tüch
tigen noch träg t er n u r Tüchtige nach oben. Die Mängel setjen schon im 
Bildungsgang, ja vorher, an der Wiege ein.

Die institutioneilen B i l d u n g s p r iv i l e g i e n  sind zwar gefallen, 
aber die tatsächlichen Bildungs h a n d i c a p s  sind geblieben, und der 
beste Wille wird sie nicht beseitigen, höchstens um kehren können (Ruß
land). Wo durch vergleichende Intelligenzprüfungen die geistige Über
legenheit der K inder aus der Oberschicht nachgewiesen ist, besagt das 
doch recht wenig; es ist ja, wie schon früher betont, nur der E n t f a l 
t u n g s - S t a n d ,  nicht der A u s g a n g s - B e s t a n d  der geistigen Gaben 
verglichen. (Abgesehen davon ist auch die Bewertung nach der Intelligenz 
doch recht einseitig.) Dem Kind der Oberschicht fliegen schon im Spiel
a lte r aus seiner täglichen Umwelt tausend Dinge mühelos zu, die ihm 
einen unschätjbaren Vorsprung vor dem weniger gepflegten Kind der 
un teren  Schicht verschaffen. D er Vorsprung scheint dann teilweise da
durch ausgeglichen zu werden, daß die zuerst langsam entwickelten Kin
der der un teren  Schichten von einem bestimmten A lter an sehr schnell 
aufholen; VorausseȘung dafür ist aber gleichwertige Schulung.

’) Vgl. hierüber meine weit ausführlichere Darstellung: „Soziale Schichtung, na
türliche Auslese und das Problem der Generationen“ in Kölner Vierteljahrhefte für 
Soziologie, XII./2.



62 K ritik  de r Voraussetzungen und Absichten

Da haben wir das zweite H andicap; erst die K inderstube, dann die 
Schule. Wenn das Kind eines höheren Beamten nicht am Rande des 
Schwachsinns steht, so wird es zur höheren Schule geschickt, durchläuft 
sie auch, und sei’s mit Ach und Krach. Das Kind aus den unteren Schich
ten muß schon außergewöhnlich begabt sein, um in einen höheren Aus
bildungsgang einzuriicken; fü r ungezählte Begabungen, die dem guten 
Durchschnitt der Oberschicht gleichwertig oder überlegen sind, bleibt es 
bei Volks- und Fortbildungsschule. H at aber das Kind minderen sozialen 
Ranges den Weg in die höhere Ausbildung wirklich gefunden, so stellt 
das Durchhalten unvergleichlich viel höhere Anforderungen an die physi
sche und Nerven-K raft, als hei dem mit allen Hilfen ausgestatteten, sorg
sam geförderten Kind der oberen Schichten. So und so viele stranden 
unterwegs, nicht weil sie geistig versagen, sondern weil sich ihre K rä fte  
an den W iderständen erschöpfen, gegen die der durch Geburt begünstigte 
K onkurrent gar nicht erst zu käm pfen braucht.

Ist endlich der Weg der Ausbildung durchlaufen, so nütjen dem 
Abkömmling wohlgestellter E ltern  seine gesellschaftlichen V erbindun
gen in der Berufslaufbahn; der Em porköm m ling muß sich selber durch- 
sețjen, und nicht nur gegen sachliche Schwierigkeiten, sondern auch gegen 
den sozialen W iderstand, der eben dem Emporkömmling als solchem 
begegnet.

Nichts kann daran gedeutelt w erden: es ist fü r den, der aus der 
Oberschicht stammt, sehr viel leichter, s i c h  o b e n  z u  h a l t e n ,  als 
es fü r den unten Geborenen ist, n a c h  o b e n  z u  k o m m e n .  Eine 
genaue Untersuchung tausender von Fällen würde ergeben: im D urch
schnitt hat von zwei erscheinungsbildlich gleichwertigen W ettbew erbern 
der aus der Oberschicht stammende die besseren Chancen; ferner steht 
h in ter dem erscheinungsbildlichen W ert des Abkömmlings der O ber
schicht m ehr fördernde Umweltwirkung, beim Abkömmling der un tern  
Schichten muß die Anlage schon sehr w iderstandsfähig sein, um die Um 
w elthindernisse zu überwinden. Die Form el wäre erlaubt: die soziale 
H erkunft ist eine Ausgangslage; k r a f t  e i n e r  A r t  v o n  s o z i a l e r  
B e h a r r u n g s k r a f t  b l e i b t  d e r  D u r c h s c h n i t t  d o r t ,  w o  e r  
i s t .  Es gehört ein erheblicher Überschuß an Gaben und vitalen Energien 
dazu, von unten nach oben zu steigen, es gehört aber um gekehrt auch ein 
bedeutendes Maß von M inderw ertigkeit dazu, von oben nach unten zu 
sinken.

Im Beam tenstand waren sogar bestim mte Laufbahnen die belieb
ten Rückzugspositionen fü r die m inder erfolgreichen Abkömmlinge der 
Oberschicht; so etwa die höheren M ililärverw altungsstellen, bestimmte 
Stellungen in der Kom m unalverwaltung, auch im höheren V erkehrs
dienst, während um gekehrt die m ittlere Verwaltung oder der Volks-
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Schuldienst typische Aufstiegsstationen fü r gut begabte Abkömmlinge 
von A rbeitern, kleinen Angestellten, H andw erkern waren. Insofern ist 
der beliebte und im m er wieder abgedruckte Vergleich zwischen den K in
derzahlen der oberen, m ittleren und unteren Postbeam ten, nach dem die 
K inderzahl von unten nach oben abnimmt, nicht en tfern t fü r Auspowe
rung schlüssig. Ü berhaupt ist es schon ein grober Fehler, vergleichend 
m it Posten zu arbeiten, wie „obere Postbeam te“ , „Volksschullehrer“ usw. 
Wenn etwas Wesentliches ersichtlich gemacht werden soll, m üßten wenig
stens alle in annähernd gleichem Sozialrang stehenden Bevölkerungs
elemente jeweils zusammengefaßt und andern Rangklassen gegenüber
gestellt werden —  selbstverständlich, nachdem alle einzelnen Teilgrup
pen jeder größeren Gesamtheit sorgfältig analysiert sind. Bei Ver
gleichung so kleiner, m ehr oder m inder wahllos herausgegriffener Teil
gruppen spielen Zufälligkeiten eine zu störende Rolle.

Die nächste Frage richtet sich darauf: k ra ft welcher Eigenschaften 
setjt sich die Persönlichkeit überhaupt im sozialen Milieu durch? Sind es 
denn — jetjt abgesehen vom Unterschied zwischen Erbw ert und Persön
lichkeitswert —  notwendigerweise die zuchtwürdigen Eigenschaften? Ein 
jüngerer W iener Sozialpsycholog ( I c h h e i s e r )  hat vor kurzem den 
Versuch gemacht, dem Problem  des Erfolgs dadurch nachzugehen, daß er 
zwischen Leistungs- und Erfolgseigenschaften unterschied. Leistungseigen
schaften sind diejenigen, die ihren Träger zu gesellschaftlich objektiv- 
nü^licher Leistung von bestimmtem W ert befähigen. Erfolgseigenschaf
ten sind jene, k ra ft deren er sich und seine Leistung der Mitwelt gegen
über zur Geltung bringt. Nun ist es sicher, daß zwischen beiden kein 
strenger Unterschied im Sinne eines ausschließenden Gegensațjes gemacht 
werden kann. I c h h e i s e r  seihst hat die Frage noch nicht untersucht, 
wo Erfolgstüchtigkeit in Leistungstüchtigkeit umschlägt. Beim Politiker 
z. B. liegt es am nächsten zu sagen: der Erfolg entscheidet; bei ihm, dessen 
Leistung darin  besteht, seiner Zeit eine Gestalt zu geben, ist die Lei
stung selbst an den Erfoig gebunden. Oder der K ünstler, der Schrift
steller; gehört die Fähigkeit der „guten Nase“ , jenes Geschick, die h e rr
schende Geschmackstimmung abzufangen und ih r entgegenzukommen, 
zu seinen Leistungs- oder zu den bloßen Erfolgs-Eigenschaften? Jeden
falls entscheidet diese Geschicklichkeit m ehr, als der W ert der künst
lerischen Leistung vor dem Forum  der Kunst- und Literaturgeschichte, 
über den Erfolg und die W irkungsbreite des Werkes. Auch abseits solcher 
Zweifelsfragen stellen wir aber in hunderten von Fällen des Alltags fest: 
h ier hat sich m ittelm äßige Leistung mit Hilfe von geschickten Kniffen 
durchgesețjt und parad iert nun als Standardw ert.

I c h h e i s e r  z ieht aus se iner T heorie eine so in te ressan te  wie bedeutsam e päd
agogische Fo lgerung: D er E rfolgreiche wird b estau n t und hochgeschatp, weil die Menge
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nicht zwischen L eistung und Macht un tersche ide t; der E rfo lg  schmeichelt seinem S e lb s t
g efüh l, und da das B ew ußtsein, den E rfo lg  nicht ehrlich ve rd ien t zu haben, das 
G eltungsbedürfn is u n b e fried ig t läß t, u n terlieg t de r E rfo lgreiche e iner „S e lb s tv e r
schleierung des Erfolgsm echanism us“ . Von der Menge ve reh rt, ist es ihm  bequem , zu 
glauben, sein überragendes K önnen mache ihn  de r V erehrung  würdig. W enn der durch 
unechte M ittel e rre ich te  E rfo lg  aus sozial-sittlichen G ründen b ekäm pft w erden soll, 
k ann  m an das also n icht erreichen, indem  m an dem jungen Menschen p red ig t: der 
Tüchtige seßt sich durch! Ehrlich w äh rt am  längsten  u. dgl. Denn die leistungsb linde 
M itw elt s tra f t  solche schönen M aximen Lügen. D er also B eleh rte  m erk t im  L eben 
bald , daß der Tüchtige o ft am H ungertuch nagt, de r Schieber sich durchseßt, der 
B lender sich im R uhm  b ad et; daß Ehrlich ü b e rv o rte ilt w ird, ab er Lügen ■— w enn sie 
geschickt gelogen sind —■ recht lange Beine haben. Das e rfah ren  und m it den W ölfen  
heulen, ist Eins. D er Aufstiegs- und Erfolgsm echanism us kann  also n u r ve rb essert 
w erden, wenn die E rziehung bei de r B eurte iler-R olle , nicht bei der aktiven R olle 
anseß t: w erden die w ahren H in terg rü n d e  von E rfolgen entschleiert, w ird d ie öffen t
liche M einung zur E rfo lg sk ritik  gebildet, so h a t n iem and m eh r ein  In teresse  am B lend- 
E rfolg . Indem  ich den jungen Menschen als E rfo lg sb eu rte ile r der Illusion  des äußeren  
R uhm es beraube, e rziehe ich ihn  gleichzeitig als L eistungsträger zu ehrlicher L eistung; 
denn ich nehm e auch ihm  die M öglichkeit, eine nüch tern  u rte ilende  M itwelt zu b len 
den, wie er selbst sich von äußeren  E rfolgen an d ere r nicht blenden läßt.

Tatsächlich ist die Mitwelt nicht leistungs- sondern erfolgsorien
tiert. Die soziale Einschätzung des Menschen hängt leider nicht allein 
von seiner Leistungsehrlichkeit ab, sondern in oft höherem Grade von 
erfolgfördernden Eigenschaften anderer Art. Die Fähigkeit Beziehungen 
auszunützen, kräftige Ellenbogen, Sinn fü r geschickte Mache und „mise 
en scene“ , beharrliche Aufdringlichkeit, das sind Eigenschaften, die oft 
m ehr nützen als still und bescheiden vollbrachte Leistung. Bezeichnend 
ist dabei: wer „oben“ ist, kann sich sozusagen den Luxus leisten, seinem 
sachlichen Können zu vertrauen; er w ird damit allein nicht groß hervor
treten , aber seinen guten Weg machen. W er aber von unten nach oben 
kommen will, seßt sich ohne zusätzliche Erfolgsqualitäten mit bloßer 
überlegener Leistung nur selten durch. Gerade der Emporkömmling — 
darum  hat ja das W ort den peinlichen Beigeschmack —  mag wirklich die 
Genossen seiner sozialen Ausgangslage an In tellek t überragen, e r über
ragt sie aber noch sicherer durch Strebertum , Skrupellosigkeit, In trigen
talent. Jedenfalls w ird von zwei gleichen Begabungen gleicher Ausgangs
lage die mit zusätzlichen Erfolgsqualitäten ausgestattete viel leichter auf
steigen, als der stille leistungsehrliche A rbeiter. Ja, es kann durchaus sein, 
daß der geschickte B lender, die „R adfahrer“ natur, sogar ohne nennens
wertes sachliches K önnen das Rennen macht.

Solche Überlegungen geben zu denken, ob wirklich ein Versiegen 
des im Weg des Aufstiegs ausgelesenen Erbgutes durch typische K inder
arm ut in der Ankunftschicht immer so sehr zu bedauern ist. In tellek
tuelle W erte gehen vielleicht verloren, an moralischen wohl Zähigkeit
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und beharrliche Ausdauer; ob wir aber an W erten des Gemütes und 
sozialen C harakters viel ärm er werden, ist eine offene Frage. —

Die von Eugenikern viel vertretene Meinung, die soziale Stellung 
und der Lebenserfolg seien fü r den Persönlichkeitswert schlüssig, steht 
in einem eigenartigen W iderspruch zu ihren sonstigen Anschauungen über 
die auslesende K raft der kulturmenschlichen Umwelt. Da wird auf der 
einen Seite beklagt, daß unser Milieu nicht oder falsch auslese —  und 
diese Absage an den Darwinschen Selektionismus in der Fassung von 
L a p o u g e und A m m o n  ist auf den Menschen gesehen bestimmt weit
hin  richtig. Dann aber soll auf einmal der soziale Weg des Menschen 
fü r seinen Persönlichkeits- und Erhw ert schlüssig sein? H ier soll das viel 
gelästerte K ulturm ilieu richtig auslesen —  und man bekennt sich wieder 
zum sozial-darwinistischen S tandpunkt? Wie nahe liegt der Verdacht, 
daß hier unversehens und den Beteiligten sicherlich unbewußt eine Ideo
logie der sozial Erfolgreichen w altet, sagen wir es deutlicher, eine Ideo
logie der bürgerlichen, insbesondere der beam teten Intelligenz.

N ur ein einziges B eispiel: es läge doch gewiß am nächsten, in N i c e f o r o ’s 
Bahnen w eiterw andelnd  zu untersuchen, inw iew eit die A ngehörigen der oberen Schich
ten  körperlich, geistig, psychisch in befundm äßig  k o n tro llie rb a rer W eise überragen. 
S te llte  sich dann etw a heraus: bei den In te llek tu e llen  sind Schizophrenie und 
schizothym e Psychopathie doppelt so häufig als im D urchschnitt der G esam tbevölke
rung, so wäre das ein „S tra fp u n k t“ fü r die In te llek tu ellen . Jüngst hat nun der be 
k an n te  Psychopathologe L u x e n b u r g e r  festgeste llt, daß m auisch-depressive B e
lastung in den oberen Schichten re la tiv  viel häufiger ist, als im G esam tdurchschnitt. 
D araus schließt e r  nicht etw a, in d i e s e r  Hinsicht laste auf den oberen Schichten ein 
M angel, sondern um gekehrt: daraus gehe doch hervor, daß m an m it A usrottung der 
m anisch-depressiv B elasteten  zurückhaltend sein müsse. Die U berw ertigkeit der oberen 
Schichten w ird so unbezw eifelt als Axiom hingenom m en, daß eine k ran k h afte  Anlage, 
die in diesen Schichten sta rk  v e rb re ite t ist, schon dadurch sozusagen leg itim iert w ird. 
—  Um M ißverständnisse zu verm eiden; L u x e n b u r g e r  hat in der Sache w ahrschein
lich recht (auch h ier ist schon au f die re la tive  W ertigkeit m anisch-depressiver Anlage 
hingew iesen w orden); ihm selbst ist die sonderbare  U m kehrung des Schlußweges wohl 
gar nicht zum B ew ußtsein gekommen, und soziale Parte ilichkeit lag dem ernsten  
Forscher bestim m t fe rn . G erade deshalb ist der Fall so kennnzeichnend d a fü r, wie eine 
unbew iesene und unbew eisbare M einung durch häufige W iederholung d e ra rt zur 
D o k trin  w erden kann, daß G egenüberlegungen gar nicht m ehr auftauchen. —

Die Bewegung gegen Demokratie und Individualismus, fü r den 
Elitegedanken und den heroischen Kollektivismus wird gar zu leicht von 
den sozial Erfolgreichen zu ihren Gunsten ausgelegt. In W irklichkeit 
richtet sich aber die antidem okratische Bewegung nur gegen die Massen
vergottung und die M ehrheitsentscheidung als lețjten Schluß der poli
tischen W eisheit, nicht aber gegen Demokratie in dem allgemeineren Sinn 
einer genossenschaftlichen Volksordnung. Im Gegenteil: der Kampf 
gegen die D em okratie wird ja gerade im Zeichen eines herrschaftlich
genossenschaftlichen Denkens geführt. Sofern die Demokratie den Auf-

Geiger, Erbpflege. 5
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stieg der Besten propagierte, dam it also voraussetjte, daß es in jed er 
Soziallage „aufstiegswürdige Beste“ gebe, soweit gilt sie heute erst recht. 
Die Aufgabe ist höchstens die, zur T at zu machen, was bisher nur schöner 
Grundsațj war.

Das Elitedenken, insbesondere auf der kulturphilosophischen Linie, 
muß der Werbung für anreichernde Erbpflege willkommener E insațjpunkt 
sein. Auf diesem Wege aber ist die Eugenik mit dem Eindringen höchst 
bedenklicher Stimmungsmomente aus den Bezirken des klasseninter
essierten Denkens bedroht. Das Elite-Denken kann ja von jeder beliebi
gen Schicht zur Selbstrechtfertigung ih rer überlegenen Machtstellung he- 
nutjt werden. In  bestimmten Berufskreisen, die eine a ltüberlieferte  
Herrschaftsideologie noch immer pflegen, ist denn auch der Elitegedanke 
die Form einer Selbstproklam ation als zur Herrschaft berufene Schicht; 
nicht auf Grund des Blutes und der Abstammung, sondern in D arw in
scher Fassung auf Grund der erkäm pften sozialen Machtposition seihst. 
Und ganz im Sinne O t t o  A m m o n s  derart, daß nicht nur A ufw endun
gen fü r Rechtsbrecher und Anbrüchige, sondern allgemein Schut} und 
Hilfe fü r den wirtschaftlich Schwächeren als verfehlte M itleidswirtschaft 
verpönt werden.

Daß Anklänge an diese politische Ideologie der wirtschaftlich S tä r
keren teilweise in die erbpflegerische W erbung und in das eugenische 
Fachschrifttum eingedrungen sind, wird niemand leugnen können. Als 
eines von vielen Beispielen wähle ich B a v i n k s schon erw ähnten Bei
trag aus zwei Gründen: einmal, weil es sich hier deutlich nicht um v er
einzelte, durch U nklarheit m ißdeutungsfähige Form ulierungen handelt, 
sondern um eine den ganzen Text tragende Grundgesinnung; zum zwei
ten, weil B a v i n k nicht als beliebiger A ußenseiter angesehen w erden 
kann, sondern unter J u s t s  Führung gemeinsam mit ihm, M u c k e r 
m a n n  und K. V. M ü l l e r ,  also drei weithin bekannten, wissenschaftlich 
hochangesehenen Eugenikern au ftritt. D er Herausgeber betont sogar im 
Vorwort, er hätte  „keinen Autor heranziehen können, der seinen Gegen
stand mit größerer Sachkenntnis . . .  hä tte  behandeln können, als die drei 
M itarbeiter“ .

So vorbereitet finden wir in B a v i n k s  Beitrag neben vielen durch
aus anerkennensw erten Gedanken folgende Sätje:

„W ir stehen vor der unleugbaren Tatsache, daß die »soziale« Ge- 
sețjgebung, zum wenigsten in der heute vorliegenden Form, ganz ebenso 
wie sie die W irtschaft ru in iert hat, so auch, was noch viel schlimmer ist., 
die Gesundheit des deutschen Volkskörpers zu ruinieren im Begriff ist, 
indem sie automatisch dazu führt, daß alles Ungesunde, K ranke, 
Schwache, Schlechte sich nunm ehr ungehemmt auf Kosten des Gesunden, 
Starken und Guten ausbreitet“ (S. 115).
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Es ist wohlgem erkt von der „sozialen Gesetzgebung“ in Bausch und 
Bogen die Rede, also von der gesamten öffentlichen Sozialpolitik. Be
zeichnenderweise kommt das W ort „sozial“ ebenso wie „Idealismus“ 
beim Verfasser überhaupt nur in Gänsefüßchen vor. Wenige Seiten wei
te r  wird die Meinung in Sperrdruck noch „etwas gröber“ ausgedrückt: 
„ s o l a n g e  d e r  N e i d  d i e  H a u p t t r i e b f e d e r  d e r  G e s e t z 
g e b u n g  i s t ,  i s t  f ü r  d i e  E u g e n i k  n i c h t s  z u  h o f f e n “ .

Wenn die offizielle Eugenik sich nicht entschließt, ihrerseits von 
derartigen Ausfällen und sichtlich ideologisch absichtsvollen Entgleisun
gen mit aller D eutlichkeit abzurücken, kann es nicht ausbleiben, daß 
leider noch im m er weite Kreise der Bevölkerung sogar der wissenschaft
lichen Eugenik m it M ißtrauen begegnen. Moralische, soziale und sogar 
physische Diffamierung sind nicht der Weg, auf dem man große Bevölke
rungsteile fü r die Sache der Erbpflege gewinnt. Wie kann man sich zugleich 
darüber beklagen, die Arbeiterschaft habe fü r eugenische Belange kein 
Verständnis, weil sie dem Umweltglauben huldige? Troțj der bis zur 
Erm üdung in der eugenischen Fachliteratur betonten Tatsache, daß An
lage u n d  Umwelt das Bild des Menschen prägen, muß der Leser m an
cher A utoren den Eindruck gewinnen, als wüßten sie zwischen Umwelt- 
t h e o r i e und Umwelt g l a u b e n  nicht zu unterscheiden; jedenfalls wird 
der Ton oft genug schon gereizt, wo Nicht-Eugeniker auch nur ein Mit
w irken der Umwelttatsachen behaupten. So absonderlich das auch ist, 
manche beflissenen Eugeniker scheinen gelegentlich im E ifer des Gefechtes 
zu vergessen, wovon sie wissenschaftlich selbst überzeugt sind: daß näm 
lich die V ererbungslehre zwar den Milieu g 1 a u b e n zerstört, daß aber 
jede wissenschaftliche Eugenik mit der Annahme eines Zusammenwirkens 
von Anlage und Umwelt, also indirekt mit der Umwelt t h e o r i  e, steht 
und fällt.

Solange die eugenische Bewegung nicht jeden A n s c h e i n  von sich 
weist, als sei sie m it einem Dogma von der Zertrüm m erung der Sozial
politik  und der Ü berw ertigkeit der sozial Erfolgreichen belastet, wird 
jede vernünftige und durchgreifende Maßnahme wirklicher Erbpflege an 
der Opposition gegen d i e s e  A rt eugenischen Denkens scheitern. Solange 
die Auslesemechanismen so unzureichend und oft gegenauslesend wir
ken wie bisher, solange wirtschaftliche Drucklagen ganzer Schichten in 
solchem Grad innerhalb ih rer Angehörigen bestehende Anlage-Ungleich
heiten einebnen und deren Entfaltung unterbinden, wird diese unm ittel
bare Erfahrung durch ein gegenteiliges (und in seiner Verallgemeinerung 
falsches) Theorem  nicht abgetan werden können. Sozialpolitische Maß
nahm en sind, wie die wirklich wissenschaftlichen Eugeniker auch durch
weg anerkennen, notwendig; mit politisch-weltanschaulichen Ressenti
m ents gegen sie wird m an dem A rbeiter allerdings die Erbpflege ungenieß
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bar machen; das galt nicht etwa nur fü r den Kommunisten, Sozialisten 
oder Marxisten, sondern genau so fü r die Teile der Arheiterschaft, die 
an ganz andern Fronten  standen, und es gilt fü r die A rbeiterschaft von 
heute allgemein; sie e rfäh rt ihre Umweltbenachteiligung mit gleicher 
Schwere und zieht daraus die grundsätjlich gleichen Folgerungen.

Daß unsere soziale Gesetjgebung in einzelnen Punkten ungesund 
war, daß sie einer Revision in eugenischer Absicht bedarf, soll gar nicht 
bestritten werden. Das wird aber nicht gerade erleichtert, wenn die F or
derung so sehr m it dem E ifer und der H eftigkeit des Ressentiments ver
treten  wird, wie es bei B a v i n  k, P a u l i  und manchen andern geschieht.

Die positive Seite der Eliteideologie ist die These von der volksbio
logischen Ü berw ertigkeit der Oberschicht, insbesondere der Gebildeten. 
Sie knüpft im U rsprung an die repräsentativ  verstandene K u l t u r 
f u n k t i o n  der Bildungs-Schicht an („geistige F ührer“ ). Wieweit dieser 
Elitegedanke kulturtheoretisch begründet ist, wurde eingehend nach
geprüft. Zunächst steht nicht fest, daß die heutige Bildungsschicht auch 
künftig repräsentativ bleibt, ja wir dürfen eigentlich sagen, sie sei es 
schon nicht m ehr; zum andern enthält die Geltung dieser Schicht als 
ku lturfunktioneller E lite noch nicht zugleich und ohne weiteres die An
erkennung, sie sei auch volksbiologisch gesehen Elite.

H ier lauert aber eine besonders große G efahr fü r die O bjektivität 
des eugenischen Lehrgebäudes: wir sehen uns hier einem klassen- oder 
standesbefangenen Interessendenken gegenüber. Die Träger der euge
nischen Forschung und Forderung gehören der gebildeten Schicht an und 
sind damit unm ittelbar an der Verteilung der Wertgewichte im Sinne 
einer Erfolgs-Ideologie in teressiert, der G efahr der Befangenheit also 
doppelt ausgesețjt. Sie sind es dreifach, sofern die bürgerliche Intelligenz 
heute die Geltung ih rer repräsentativen K ulturfunktion mühselig zu ver
teidigen hat. So wird einmal un ter der H and aus der berufsideologischen 
Befangenheit in der Hochbewertung der eigenen K ulturfunktion eine 
H e r r s c h a f t s i d e o l o g i e  der Akadem iker, der sozial Erfolgreichen, 
mindestens verfilzen sich herrschaftsideologische Elemente mit den be
rufsideologischen; und sie drängen sich umsomehr vor, als sie mit dem 
Ressentiment der Schicht gegen Anfechtung und Abbröckeln ih rer H err
schaftsstellung geladen sind. Je schmerzlicher uns als bürgerlichen In te l
lektuellen, die an die Sendung des freischwebenden Geistes, an die Not
wendigkeit des theoretisch geschulten Fachkönnens glaubten, die G efähr
dung unseres Einflusses auf das Weltgeschehen trifft, desto m ehr sind wir 
in Gefahr, daß ein jeder seine Wissenschaft zum Anwalt der Geltungs
ansprüche der Schicht und ih rer Funktion mache. Beim Gelehrten von 
B eruf ist diese Versuchung insofern gedämpft, weil die theoretische 
O bjektivität als „w eltfrem de“ Gelehrten-Ideologie der Befangenheit in
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Herrschaftsinteressen der Schicht einigen Abtrag tu t; ungleich viel größer 
ist die Versuchung für jene, deren wissenschaftliche Betätigung nur einen 
Teil der sozialen Leistung neben der Ausübung eines praktischen Berufs 
darstellt.

Aus diesen Reihen der fachpublizistisch tätigen Ärzte, O berlehrer 
u. ä. stammen denn auch die meisten der Äußerungen, deren Befangen
heit in einer Schichtideologie der A kadem iker am klarsten zutage tritt. 
Ganz allgemein liegt auf dieser Linie, daß nicht etwa nur die traditionelle 
K inderarm ut der A kadem iker bedauert und auf Abhilfe gesonnen wird 
—  das ist an sich ganz in der Ordnung —  sondern: daß der Maßstab 
fü r die quantitative Bedeutung des Phänomens und fü r die W irtschaft
lichkeit der zu seiner Bekäm pfung aufzuwendenden M ittel verloren wird.

Gewiß gilt fü r den Ü berragenden ein anderes Recht, als fü r das 
Bäckerdutjend; der heroische Kollektivismus verlangt, daß die Scharen 
h in ter ih rer Gemeinschaft, dam it aber vielfach auch h inter den die Ge
meinschaft repräsentierenden, in ihrem  Namen wirkenden Führern zu- 

. rückstehen. Insofern  ist der moralische Zusammenhang zwischen dem 
Elitegedanken und dem heroischen Kollektivismus schon richtig gesehen. 
Aber: h in ter den b e s t e n  M ä n n e r n  haben die Scharen zurückzustehen, 
fü r  sie haben sie sich aufzuopfern —  nicht aber fü r eine soziale oder 
berufliche S c h i c h t ,  seien es die A kadem iker oder irgendeine andere.

Diesen Theorem en liegt überhaupt eine falsche, weil laienhaft ver
einfachte Vorstellung vom Verhältnis der sozialen Schichten unterein
ander zu Grunde. Die gewerbliche und agrarische W elt, die Welt der 
Angestellten und Beam ten mögen je fü r sich ihre soziale Rangordnung 
haben; unmöglich ist es aber, alle Schichten des Volkes rangmäßig in eine 
Reihe einzuordnen, ja auch nur einzelne Schichten der verschiedenen 
großen Berufssäulen m iteinander rangmäßig zu vergleichen. Reichsinnen
m inister Dr. F r i c k  hat diesen Gedanken sehr entschlossen ausgedrückt, 
indem  er sagte: „W ir kennen keinen Auf- und Abstieg im üblichen Sinne, 
denn fü r uns stehen die sozialen Schichten nicht vertikal über- und un ter
einander, sondern nebeneinander.“ Gerade darin sieht er den Sinn der 
ständischen Volksordnung.

Die soziale Schichtung ist nicht nur Ausdruck verschiedener sozialer 
Rangwerte, sondern auch inhaltlich verschiedener Sozialfunktionen der 
Berufe. Alle Untersuchungen über die typischen K inderzahlen sozialer 
Schichten setjen mit fast kindlich anm utender Selbstverständlichkeit die 
Akadem iker —  wenn es gut geht zusammen mit den U nternehm ern — 
an die Spitje. So werden bestim mte, fü r einzelne Berufe erforderliche und 
wertvolle Eigenschaften mit einem W ertvorrang ausgestattet. In W irk
lichkeit bedarf unsere Gesellschaft einer unermeßlichen Fülle von Be
gabungstypen. D er „unpraktische Akadem iker“ wäre ein miserabler
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Bauer, der feurig-musische K ünstler würde als A potheker jeden Tag 
Menschenleben auf sein Gewissen laden, weil er beim M orphium rezept 
die Dezimalstellen verwechselt; der gewissenhafte Gelehrte m üßte als 
Journalist versagen, wo es auf die Fixigkeit —  und den leichten Mut da
zu —  ankommt. W ir sind bei dem wichtigen Problem  der „V ielförm ig
k eit“ m oderner Bevölkerungen.

D er soziale Rang, die öffentliche Bewertung der einzelnen Berufe 
wird durch die Zeitanschauungen bestim mt, und zwar ohne Rücksicht auf 
die „objektive“ W ichtigkeit der Berufsleistung fü r den Bestand der Ge
sellschaft. Die zeitbedingte Einschätjung des Berufs aber verführt dazu, 
die fü r ihn erforderlichen Eigenschaften als schlechthin überlegen zu be
werten. Daraus ergibt sich ein w eiterer Fehler der Auspowerungstheorie, 
soweit sie sich auf den sozialen Rang als Maßstab stütjt. W ir sind ge
wohnt, den Akadem iker hoch zu bew erten; Einrücken in die Reihen der 
akademisch Gebildeten ist also ein sozialer Erfolg. Was sagt es über den 
Erhw ert aus? Bestenfalls —  wenn nämlich die Vermutungen hinsichtlich 
des Erbausfalles zutreffen —  daß die K inder des Aufgestiegenen Aussicht 
haben, wieder begabte Akadem iker zu werden. Nicht m ehr und nicht 
weniger. Aber die Zahl der Akadem iker, deren unsere Gesellschaft be
darf, ist ebenso wie die Zahl der H andw erker, A rbeiter, K aufleute, 
Bauern begrenzt.

Stellen wir einschränkend in Rechnung, daß bloße Erfolgsqualitäten 
den Ausschlag geben können, so spricht Aufstieg i n n e r h a l b  der sozia
len Herkunftschicht fü r eine gewisse persönliche Überlegenheit des E r
folgreichen. Wichtig wäre also für den Eugeniker, daß die Soziologen 
vor allem die Bedingungen des Aufstiegs i n der Schicht (persönlich und 
in der Geschlechterfolge) untersuchen; dabei könnte viel herauskommen. 
Leider galt das Interesse der Soziologen bisher im wesentlichen dem Auf- 
und Abstieg in der Form des Schicht-Wechsels. Dabei spielen sehr viele 
trübende Faktoren mit. Zunächst kann im Erbgang eine veränderte Be
gabungsrichtung eingetreten sein; dem Sohn eines hervorragenden H and
w erkers fehlt z. B. alle praktische Geschicklichkeit, aber er ist fü r begriff
liches Denken norm al begabt; so geht er, richtig gelenkt, in die höhere 
Schule und von da in die höhere B eam tenlaufbahn über und behauptet 
da recht und schlecht seinen Plațj. Die soziale W ertskala unserer Zeit 
präg t das zum Aufstieg. H in ter die Kulissen sehend müßten w ir anders 
urteilen: rangmäßiger Aufstieg, aber der V ater (und der vielleicht hand
werklich hochbegabte Bruder) sind in ih rer A rt w ertvoller, als der „Auf
gestiegene“ in der seinen. Ein zweites störendes Moment ist der soziale 
Ehrgeiz, der zu beruflicher Fehlleitung füh rt: der handwerklich hoch
begabte Junge eines kleinen Kaufm annes soll unbedingt „B eam ter“ wer

*
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den, weil der V ater „sich’s leisten kann“ . Solche Fehlerquellen fallen bei 
Beurteilung des Aufstiegs i n n e r h a l b  der Herkunftschicht fort.

U nter dem Blickpunkt der beruflichen Differenzierung erscheinen 
aber auch die Möglichkeiten sozialen Aufstiegs in anderm  Licht, und die 
Redeweise von der „Fortpflanzung sozialer Schichten“ offenbart sich zu
gleich in  ih rer ganzen Sinnlosigkeit. Der Übergang aus einer Schicht in 
eine andere ist als typische (nicht vereinzelte) Erscheinung immer nur 
möglich, sofern die als Aufstiegsziel ins Auge gefaßte Schicht fü r Zuzug 
aufnahm efähig ist. Tausende und abertausende hochbegabter A rbeiter
k inder werden nie in die geistige Oberschicht aufsteigen, weil es an Be
tätigungsmöglichkeit fehlt. Nicht der Leistungswert der Persönlichkeit 
bestim m t die Möglichkeit des Aufstiegs in eine andere Schicht, sondern 
zuerst und entscheidend die Fassungskraft des betreffenden Berufs
zweiges. Nun haben aber die Angehörigen einer gehobenen Schicht immer 
die begreifliche Tendenz, ihre K inder nicht sozial absinken zu sehen; 
wenn also etwa „die Beamtenschaft“ sich ausreichend fortpflanzt, wenn 
die Beamten von heute genug normaltauglichen Nachwuchs haben, um 
den bürokratischen A pparat von morgen zu sättigen, so sind die Aus
sichten fü r Em porköm m linge desto schlechter —  wie begabt sie immer 
sein mögen. Die grundsätjliche Durchlässigkeit der Schichten verhindert 
nicht, daß praktisch eine gehobene B erufsfunktion der Vercliqung ver
fällt. Insofern  kann K inderarm ut der oberen Schichten einen tiefen 
volkspolitischen Sinn haben: sie gibt die Gewähr, daß in jeder Generation 
eine Anzahl von Plätjen fü r hervorragend befähigte Emporkömmlinge 
frei w ird, Plätje, die bei genügendem Nachwuchs aus der eigenen Schicht 
m it deren M ittelm äßigkeiten besețjt würden. Die ungenügende F o rt
pflanzung ih re r Angehörigen sichert also die Schicht gegen kastenmäßige 
Absperrung.

Die Erscheinung typischer Berufsnachfolge in der Reihe der Gene
ra tionen  sagt aus zwei Gründen nicht viel über erbliche Berufsbegabung 
aus. D er eine G rund ist die eben erw ähnte Neigung, den Em porköm m 
ling auszusperren, solange aus dem Kreis der eigenen gehobenen Schicht 
genug A nw ärter hervorgehen; das ist e i n e r  der Gründe, weshalb zur 
Zeit relativ  hoher Fruchtbarkeit der Beamten-, Lehrer- und P fa rre r
fam ilien in der beam teten Intelligenz die Berufsnachfolge auch ohne 
Privileg an der Tagesordnung war. (Berufsnachfolge ist hier in einem 
w eiteren Sinne gemeint, es ist auch der Fall einbegriffen, daß der L ehrer
sohn Geistlicher wird usw.) Zum zweiten gehört aber die Berufsnachfolge 
stilgemäß zu einer traditionsseligen Zeit und hat dort durchaus ihren 
Sinn; nur hat sie m it Vererbung nichts Nachweisbares, mit dem Tradi- 
tionalism us als Gesellschaftstil alles zu tun. Es ist richtig, daß unsere 
alten  Lehrer-, Beamten-, Offiziers-Familien, die evangelischen P farrhäu
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ser immer wieder gute Lehrer, Beamte, Offiziere und Geistliche hervor
gebracht haben. Nur wird es recht schwer sein, daraus auf Vererbung 
von Sonderbefähigungen zu schließen. Das sind Berufsfunktionen, deren 
lehrbare Grundlagen jeder norm al Begabte erlernen kann. Der Rest ist 
Sicherheit in Dingen der B erufsehre und Standesm entalität. Gerade das 
sind aber Q ualitäten, für die das Aufwuchsmilieu des Elternhauses sicher 
viel wichtiger ist als ererbte „Begabung“ . Dem norm alen, weder fü r eine 
andersartige Sonderleistung (etwa künstlerisch) Begabten, noch auch en t
arteten  Sprößlingen einer alten Beamtenfamilie werden Lebensstil und 
Lebensanschauungen des Beamtentums von K indheit an zur zweiten 
N atur; in einer traditionell denkenden Epoche ist wirklich diese in der 
K inderstube erworbene Sicherheit des Standesdenkens eine wichtigere 
Qualifikation, als die fachlich-sachliche Tüchtigkeit des Außenseiters. Die 
Begleiterscheinung dieses Traditionalism us war etwa, daß der Beam te 
von 1860 den Sohn, der daran dachte, Schauspieler zu werden, genau so 
fü r einen „U ngeratenen“ hielt, wie den, der verbumm elte. Das Ausbrechen 
aus der T radition war schon fast „E ntartung“ , und nur großer Erfolg 
konnte in den Augen der E ltern  den rehabilitieren, der die Berufsnach
folge verweigert hatte. —

Da der Aufstieg E inzelner aus einer un tern  in eine obere Schicht 
als typische Massenerscheinung von der Aufnahm efähigkeit der Ziel- 
Schicht abhängt, müssen bei begrenzter Zahl der verfügbaren Aufstieg- 
plățje jeweils Scharen von Em porstrebenden in der Ausgangslage Zurück
bleiben, wie hoch im mer ihre Gaben sein mögen. Vielleicht ist das gut so. 
Diese von vornherein Verzichtenden oder im Aufstieg an den sozialen 
W iderständen Gescheiterten bilden das Reservoir, aus dem die nächste 
G eneration tüchtige Ersatjm änner fü r die verwaisten gehobenen Plätje 
schöpfen kann.

Um gekehrt können auch ganze Teile einer Schicht sozial absinken, 
ohne dadurch ihre M inderw ertigkeit zu beweisen, weil infolge einer 
Änderung der W irtschaftsstruktur die Zahl der verfügbaren Plățje in 
ih re r Schicht nicht fü r alle Schichtangehörigen ausreicht. Als im H andw erk 
über die M eisterstellen der num erus clausus verhängt wurde, sank nicht 
der Untüchtige zum lebenslänglich abhängigen Gesellen herab, sondern 
jeder, der nicht vom V ater eine W erkstatt erbte oder sie m it einer 
M eisterwitwe erheiratete. Wenn das bäuerliche Erbrecht die Teilung des 
Hofes verbietet, sinkt nicht der M inderwertige zum städtischen Industrie
arbeiter ab, sondern jeder, der nicht E rstgeborener ist. Als die Ausdeh
nung des selbständigen Handwerks Ende des 19. Jahrhunderts zum Still
stand kam und heute noch, wo eine W iederausdehnung wirtschaftlich 
unmöglich ist, kann man gewiß nicht sagen, der m inderwertige Nachwuchs 
alter Familien des Besig-M ittelstandes sinke ins Angestelltentum ah, ge
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nau so wenig, wie es um gekehrt eine Auslese von A rbeiterkindern ist, 
die seit 20 Jahren  zum Angestelltentum  „aufrückt“ —  aufrücken m u ß ,  
weil die Industriearbeit seit der technischen Rationalisierung keine nen
nenswerten, der Fruchtbarkeit der A rbeiterfam ilien entsprechenden Aus
dehnungsmöglichkeiten m ehr hat. Zweifellos finden sich in der ungelern
ten Arbeiterschaft von Haus aus unzulänglich Begabte, die nie einer 
gehobenen B erufsfunktion gewachsen wären. Aber darum geht es doch 
nicht an, die ungelernten A rbeiter schlechthin als erbm inderwertig zu 
bezeichnen. Als die Mechanisierung der Industrie den Bedarf an gelernten 
A rbeitern verm inderte, den an un- und angelernten A rbeitern steigerte, 
blieb H underttausenden von K indern gelernter A rbeiter, unabhängig von 
ih re r Begabung, nichts übrig, als zum A ngelernten herabzusinken. Wenn 
dann auch in den folgenden Generationen einzelne Abkömmlinge wieder 
aufstiegen, so w ar doch keine Massenchance dafür gegeben. D afür sind 
aber um gekehrt die Anforderungen gewachsen, die an den un- oder 
angelernten A rbeiter gestellt werden. Der torpid-debile Typus, der in der 
alten M anufaktur noch mit hinging, wird heute auch als U ngelernter aus 
dem Rahmen fallen. Arbeitsorganisation und technische V erfahren der 
heutigen Industrie  verlangen auch vom legten Mann kein kleines Maß 
von Tauglichkeit.

In  der Industriearbeiterschaft pflanzen sich heute Bauern- und H and
w erkertum  von ehegestern, im Angestelltentum  von heute pflanzen sich 
Kaufmanns-, H andw erker- und A rbeitersprößlinge von gestern fort. Nie
mals aber verm ehren sich soziale Schichten als solche unzureichend oder 
reichlich. H at die Gesellschaft von morgen höheren B edarf an Angestellten, 
so werden m orgen die A rbeiterkinder von heute Angestellte sein, hat sie 
verm inderten Bedarf an Beamten und Akadem ikern, so werden die Aka
dem ikerkinder von heute vielleicht morgen A rbeiter sein müssen —  und 
sie werden dadurch von Anlage nicht m ehr noch weniger wert, nur im 
sozialen Rang gehoben oder gedrückt.

Diese objektive Beschränktheit der persönlichen Aufstiegmöglich
keiten, der objektive Zwang zum persönlichen Abstieg, ganz ohne Rück
sicht darauf, welchen sozialen Rang dem Einzelnen seine Begabung zu
weisen würde, hat eine sehr wichtige soziale Folge. Havelock E l l i s  hat 
davon gesprochen, daß mit dem angeborenen Persönlichkeitsw ert eine A rt 
von sozialem A uftrieb verbunden sei, sodaß die Fähigkeiten und Gel
tungsansprüche dem Menschen eine A rt von spezifischem Sozialgewicht 
verleihen, k ra ft dessen er in eine Gleichgewichtslage, in das soziale F lui
dum jenes Sozialranges strebe, wo Rang und Anspruch in der Schwebe 
bleiben. Diese Gleichgewichtslage kann vom Einzelnen im persönlichen 
Aufstieg erreicht werden —  sofern die objektiven Um stände es nicht 
vereiteln. W erden aber beispielsweise durch Fehlen von Aufstiegsplätjen
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H underttausende in einer fü r ih r spezifisches Sozialgewicht zu tiefen 
Ranglage festgehalten, so wird aus dem individuellen A uftrieb ein kollek
tiver: die Sozialfunktion ist durch den gesellschaftlichen Bedarf als N ah
rungsboden objektiv vorgeschrieben. Ihre öffentliche Einschätjung ent
spricht aber nicht den Ansprüchen des sozialen Auftriebs. Die ganze 
Schicht drängt dann nach oben, streb t als solche für ihre Sozialfunktion 
höhere Geltung an. Die Industriearbeiterschaft, in den Anfängen der 
M anufaktur ein armseliger Haufe E ntw urzelter, bekommt Zuzug keines
wegs M inderwertiger, aber durch die Wirtschaftsentwicklung aus ih rer 
Ausgangslage Abgedrängter. Die Gleichgewichtslage muß wieder herge
stellt werden; die A rbeiterschaft als solche bekommt einen A uftrieb, ange
stoßen durch die Geltungsansprüche der Besten in ihren Reihen; es sețjt 
ein Vorstoß gegen die soziale Rangskala ein. Die Angestellten von heute, 
versprengte Kaufmanns- und H andw erkersöhne, fühlen sich in ih re r neuen 
abhängigen Lage unterbew ertet; die Rückkehr zur gewerblichen Selb
ständigkeit ist wirtschaftlich-objektiv versperrt. Die Folge: eine Bewegung 
des Standesbewußtseins, wie wir sie bei den Angestelltenverbänden in den 
lețjten Jahrzehnten beobachteten. Die ganze Schicht hat A uftrieb und 
strebt als solche diejenige Einschätjung an, in der sozialer Rang und 
sozialer Anspruch im Gleichgewicht sind. Es scheint fast, als bahne sich 
schon bei der jüngsten Schicht, den „Erwerbslosen von B eruf“ , eine ähn
liche Entwicklung an.

So kommen w ir zu einer m erkw ürdigen Abwandlung der Auspowe
rungsthese: massenhafte Möglichkeit persönlichen Aufstiegs entzieht einer 
unteren Schicht die m it dem stärksten sozialen Auftrieb ausgestatteten 
Elem ente und verm indert dam it den solidarischen A uftrieb der Schicht; 
die Zurückbleibenden erlahm en in der „sozialen Bewegung“ . Insofern  sind 
reichliche Chancen persönlichen Aufstiegs für den einzelnen Angehörigen 
einer un tern  Schicht günstig, eben darum  aber fü r die Schicht als solche 
umso ungünstiger, je besser der Auslesemechanismus funk tion iert; denn 
m it desto größerer Sicherheit wird sie nicht der gierigsten S treber, wohl 
aber der besten Begabungen beraubt und als Schicht tatsächlich in ihrem  
durchschnittlichen Persönlichkeits- (und Erb-?) -W ert gedrückt.

IV. Ausmerze — Anreicherung und die Skala der Erb werte.
Theoretisch wäre ausreichende Fortpflanzung des Durchschnittes, 

Fortpflanzungssperre fü r M inderw ertige und möglichst reichliche Ver
m ehrung der Hochwertigen der ideale Weg der Erbpflege. Um ihn aber 
in  der Praxis zu gehen, wäre nötig, daß mindestens diese drei Grade 
des Erbw ertes: m inderw ertig, durchschnittlich, hochwertig einigermaßen 
k lar zu trennen sind, und zwar m üßten die drei Ranggrade nach einheit
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lichem Maßstab unterscheidbar sein; gerade das ist aber noch nicht mög
lich und wir werden vielleicht nie so weit kommen. An früherer Stelle 
w ar schon bem erkt: das U rteil der M inderw ertigkeit stütjt sich auf be
stimm te, befundm äßig feststellbare Defekte, das Urteil der Hochwertig
keit aber muß sich sinngemäß auf die Gesamtpersönlichkeit beziehen.

D er unauffällige Durchschnitt wird also von zwei in begrifflich 
ungleichartiger Weise gebildeten Gruppen flankiert: die „Belasteten“ sind 
eine biologische K ategorie, die hervorragend Tüchtigen aber eine K ate
gorie des sozialen Erfolges. Zudem sind die beiden Flankengruppen im 
V erhältnis zum unauffälligen Durchschnitt so verschwindend klein, daß 
schon dadurch die Unterscheidung der drei Gruppen fü r die erbpflege
rische Praxis recht wenig ergiebig wird.

Ein vollständiges, innerhalb der leidlich erbgesunden Bevölkerung 
differenzierendes System erbpflegerischer Maßnahmen wäre streng ge
nommen nur denkbar, wenn wir im stande wären, das Erscheinungsbild 
menschlicher Persönlichkeit vererbungstheoretisch in seine Elemente auf
zulösen, die einzelnen Eigenschaften nach Punkten zu bewerten, jede 
erscheinungsbildliche Eigenschaft auf die E rbfaktoren zurückzuführen, die 
sie zustandebringen —  kurz, wenn w ir jedem charakterologisch zerglie
derten  Erscheinungsbild das vererbungswissenschaftlich entsprechend zer
g liederte Bild der Erbanlage zuordnen könnten. Das ist —  und bleibt 
wohl bis auf weiteres —  wegen der K om pliziertheit der Erb- und E n t
wicklungsvorgänge überhaupt, beim Menschen aber besonders, eine 
U topie. Und doch wäre nur dann eine restlose Rationalisierung des 
menschlichen Nachwuchses möglich, dergestalt, daß jedem Menschen auf 
G rund des „durchschauten“ Erscheinungsbildes sein Erbw ert nach Punk
ten zugemessen werden könnte.

Begrenzte Urteilsmöglichkeiten wären uns gegeben, wenn durch 
m ehrere G enerationen hin genaue Erb-Stammrollen über jeden Staats
bürger geführt wären. Sie würden wenigstens das Vorkommen ernster 
D efekte und erheblicher Überw erte im Stammbaum einsichtig machen. 
A ber auch so könnten erst nach Verlauf vieler Generationen einigermaßen 
stichhaltige W ahrscheinlichkeitsurteile gewonnen werden, weil die Kom
binationsmöglichkeiten beim menschlichen Erbgut infolge der Mannig
faltigkeit vorhandener V ariationen unabsehbar sind.

So bleiben uns nur zwei Wege:
1. Entw eder suchen w ir mangels hinreichend sicherer biologischer 

Allgemein-Diagnose geeignete Ersatjmaßstäbe fü r die Beurteilung des 
Gesamt-Erbwertes der jeweils lebenden Menschen. Diesen Maßstab glaubte 
m an im sozialen Erfolg oder Schichtrang gefunden zu haben. Der vorige 
Abschnitt suchte darzutun, daß dieser Ersatjm aßstab, mögen auch Be
ziehungen zwischen sozialem Erfolg und Erbw ert vorhanden sein, doch
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weitaus nicht zuverlässig genug ist, um ihn fü r praktische M aßnahmen zu 
verwenden.

2. Oder wir beschränken uns vorerst auf Ausmerze jener D efekte, 
deren Erblichkeit sicher nachgewiesen, deren besondere V ererbungsform  
hinreichend bekannt und deren soziale Schädlichkeit nicht zu bezwei
feln ist.

Dieses K apitel hat die Aufgabe, darzutun: die öffentliche Erbpflege 
kann m it Rücksicht auf die theoretischen Grundlagen und die volkspoli
tischen Ziele nur darauf gerichtet sein, m inderwertiges Erbgut auszu
m erzen und die Erbgesunden i n s g e s a m t  erbpflegerisch zu fördern . 
F ü r feinere Unterscheidungen des Erbw ertranges innerhalb der erbgesun
den Bevölkerung ist die Zeit noch nicht reif und überdies w ären solche 
Maßnahmen volkspolitisch nicht ungefährlich.

W ir müssen uns damit abfinden, daß es leichter ist, das U n ter
menschentum befundmäßig festzustellen und seine V erm ehrung zu ver
hindern, als den Übermenschen objektiv zu erkennen und das Menschen
geschlecht „hinaufzupflanzen“ . Ist es Tücke der Geschichte, daß der große 
U rheber des Übermensch-Gedankens im erbbiologischen Sinn ein U n ter
mensch war? —

Schon innerhalb des Systems der Ausmerze zeigt sich, daß die erb
biologische Diagnose bei Grenzwerten unsicher wird, sobald die physisch
psychischen Befunde sozial beurteilt werden. Unbedingt fest steht eigent
lich nur die M inderw ertigkeit der Schwachsinnigen. Innerhalb  der im 
wesentlichen erbgesunden Bevölkerung aber m üßte v o r  der B e w e r 
t u n g  n a c h  d e m  E r b r a n g  eine U n t e r s c h e i d u n g  n a c h  
T y p e n  stehen.

Unsere zeitgenössischen K ulturen beruhen auf den —  durch sie 
selbst hervorgerufenen oder ermöglichten -—■ V ielförm igkeiten ih rer 
Bevölkerungen. Die objektiven Spițjenleistungen, die das hochkultürliche 
Leben kennzeichnen, sind n u r k ra ft jener spezialistischen A ufgabenteilung 
denkbar, die wiederum die M annigfaltigkeit von Sonderbegabungen vor- 
aussetjt. Ausgeprägte Sonderbegabungen weichen aber schon von der 
Norm ab, und damit ist fü r unsere Hochkulturen sogar die Grenze 
zwischen „gesund“ und „k rankhaft“ verwischt. Es ist m it den Sonder
begabungen ähnlich wie m it unseren Haustierzuchten: w ir züchten die 
H austiere auf bestim mte Spezialleistungen und E igenarten hin, die uns 
erwünscht scheinen, wissen aber dabei sehr wohl, daß dieselben Zucht
ergebnisse in anderer Hinsicht „E ntartungen“ darstellen. D er Unterschied 
zwischen Mensch und H austier ist dabei, daß die Züchtung auf bestim mte 
Eigenarten hin beim Menschen nicht planmäßig betrieben w ird, und daß 
die Zahl der Sondertypen viel reicher ist.
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Es ist die E igenart der Hochkulturen, daß sie nicht nur krankhaft 
abweichenden Typen das leidliche Bestehen im Leben ermöglichen, son
dern daß sie ih rer teilweise geradezu als Spezialisten bedürfen. Darum 
ist es recht gefährlich, den Begriff des „Asozialen“ überhaupt in euge- 
nische Denkzusammenhänge einzulassen. „Asozial“ kann entw eder im 
objektiven Sinn, d. h. von der Gesellschaft her gemeint sein; dann fallen 
u n ter den Begriff alle Menschen, die von der Gesellschaft als Ballast, 
Schädlinge oder als gefährlich betrachtet werden. Dieses U rteil ist natu r
gemäß im mer zeitsubjektiv; Typen, die heute in der so geordneten Ge
sellschaft „asozial“ sind, wären es vielleicht in einer a n d e r s  geordneten 
Gesellschaft nicht. —  „Asozial“ kann aber auch im subjektiven Sinn, von 
der Person her, gemeint sein; dann würde es bedeuten, der so bezeichnete 
Mensch versage sich schlechthin dem geselligen Zusammenleben mit 
Seinesgleichen. Ob es dergleichen überhaupt gibt, ist recht fraglich, weil 
die „Sozialität“ wesenhaft in der N atur des Menschen verankert ist; 
allenfalls möchte es auf den schizophrenen Autisten zutreffen, der sogar 
die Brücken des Ausdrucks und der Verständigung zur Mitwelt abgebro
chen hat, indem er sich einer nur ihm selbst verständlichen Sprache 
bedient. Von diesem Extrem fall abgesehen, kann der Mensch sich zwar 
gegenüber der ihn  umgebenden Gesellschaft ablehnend ja feindlich ver
halten, wäre aber vielleicht einer anders geordneten Gesellschaft ein 
regierliches und positiv förderndes Mitglied.

In dem von dem K rim inalpathologen A s c h a f f e n  b ü r g  entw or
fenen Katalog der „Asozialen“ finden wir z. B. außer Gebrechlichen, 
Geisteskranken, Psychopathen und Anbrüchigen zum Schluß auch die 
„A ntisozialen“ (Gesellschaftsfeinde), also jene Gruppe, aus der die 
sozialen und politischen Verbrecher hervorgehen. D arunter sind gewiß 
viele geistig K ranke oder schwer Abnorme, zum Teil aber auch durchaus 
überwertige Menschen, nämlich jene, die mit einer schlecht geordneten 
Gegenwart unzufrieden, den Mut haben, die Folgerung daraus zu ziehen, 
vielleicht das M artyrium  auf sich zu nehmen. D er politische Verbrecher 
von heute k a n n  der Volksheld von morgen, der große Mann von über
m orgen sein. W ir haben aufschlußreiche Untersuchungen über die Rolle 
der Psychopathen verschiedenster A rt in der Weltgeschichte, und ihre 
Rolle ist weitaus nicht im mer die des V erderbers, oft die einer großen 
und segensreichen historischen Sendung.

In früherem  Zusammenhang war auf L u x e n b u r g e r s  sachlich 
wohlherechtigte Feststellung verwiesen, die manisch-depressiv Belasteten 
seien bedingt als sozial überw ertig zu betrachten. Ja in den Hochkulturen 
vermag sogar der schizophrene Autist, obwohl er sich subjektiv außerhalb 
der Gesellschaft stellt, als G elehrter oder K ünstler sozial wertvolle Lei
stung zu vollbringen. Das ist dadurch möglich, daß das K ulturleben in
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zunehmendem Maße den „indirekten“ Weg nimmt, nicht m ehr allein au f 
dem unm ittelbaren zwischenmenschlichen V erkehr, sondern auf ob jek
tiven Schöpfungen beruht, die sich als gegenständliche Gebilde Zwischen
schieben.

Wenn so schon das soziale W erturteil über Extrem fälle k ran k h afte r 
Veranlagung in solchem Maße re lativ iert wird, um wieviel verw ickelter 
wird das Problem  des Erbw ertes im Bereich der „N orm “ ! Es wäre besser, 
gar nicht von „N orm “, sondern statt dessen von demjenigen S treuungs
bereich zu sprechen, in dem uns die V ariationen als norm al erscheinen, 
weil sie innerhalb unseres fein differenzierten Leistungssystems u nauf
fällig bleiben.

Die wissenschaftliche B erufspsychologie, die spezifische B erufs-N eigungen und  
«Eignungen auf bestim m te psychische Sondertypen  zu rückführt, beru h t ja geradezu  
auf d e r Einsicht, daß unsere au f fe in d u rch g efü h rte r A rbeits- und F un k tio n en te ilu n g  
beruhende Gesellschaft so m annigfacher V arian ten  der körperlichen und psychischen 
Anlage bedarf. V ergleichende Iu te llig en zp rü fu n g en  zeigen z. B., daß ein V orsprung, 
den d ie K inder der sozial gehobenen städtischen Schichten im Hinblick auf d ie Schul
in te lligenz haben, durch eine höhere praktische In telligenz der p roletarischen und d e r 
K inder vom Lande w ettgem acht w ird. Es ist noch nicht einm al lange her, daß  a llen  
E rnstes ein bescheidenes Maß von to rp idem  Schwachsinn (S tum pfsinn) als eine fü r u n 
gelern te  und angelern te  In d u striea rb e it günstige E igenschaft angesehen w urde. D ie 
neuere technische und organisatorische Entw icklung de r In d u strie  fo rd ert a llerd ings 
auch am u n tergeordneten  Platj ein gar nicht kleines Maß von In te llek t, vor allem  a b e r 
eine besondere A rt von D isziplin, die norm ale V erstandesk räfte  vorausseßt.

Die eugenischen Program m e übersehen in der Theorie nicht, daß 
vorerst berufsbedingte Verschiedenartigkeit der Sonderanforderungen in 
Rechnung zu stellen, dann erst innerhalb der Sozialschichten der quan
titativ  w ertende Maßstab anzulegen sei. So ist z. B. in den Leitsä^en der 
Deutschen Gesellschaft fü r Rassenhygiene ausdrücklich von „E rhaltung 
der wertvollen Erbstäm m e in allen Volksschichten“ die Rede. Die gute 
Absicht differenzierender W ertung bleibt aber praktisch belanglos, wenn 
nicht die Maßstäbe angegeben w erden, nach denen innerhalb der einzel
nen Volksschicht „w ertvoll“ und „m inder w ertvoll“ unterschieden w er
den soll. Diese Maßstäbe bleibt die Eugenik in ihrem  heutigen Stand uns 
notgedrungen schuldig. Leider sețjen sich die Leitsätze der Deutschen Ge
sellschaft fü r Rassenhygiene dem M ißverständnis aus, sie wollten doch 
ind irek t auf Grund der sozialen Stellung Erbwert-Unterschiede im Be
reich der Norm machen. Jedenfalls könnte diese Deutung naheliegen, 
weil —  allerdings in umschreibender Weise — gegen die Förderung der 
wirtschaftlich „M inderleistungsfähigen“ Stellung genommen wird. Daß 
solche Unterscheidungen gewollt sind, geht mit zwingender K raft daraus 
hervor, daß die Leitsätje das Hauptgewicht auf die p o s i t i v e  Eugenik 
legen. Diese aber wäre ohne W ert-Unterscheidung nur eine quantitative
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Bevölkerungspolitik, fü r die allerdings gelegentlich der recht unzutref
fende und widerspruchsvolle Name „quantitative Eugenik“ geprägt 
worden ist.

Die Akadem iker, höheren Beam ten usw. nehmen, als wäre das 
selbstverständlich, allenthalben die Stellung des Sorgenkindes ein. Darin 
offenbart sich eine einseitige Bewertung der Intelligenz, noch dazu einer 
Intelligenz bestim m ter A rt: der literarisch-abstrakten. Dergleichen möchte 
vor dreißig, fünfzig Jahren  nahegelegen haben, als wir noch ganz in 
literarisch-historischem K ulturdenken befangen waren. Heute müßten wir 
doch darauf aufmerksam geworden sein, daß nicht nur eine zeitlich be
stimmte H ochkultur in ihrem Querschnitt m annigfaltiger Menschentypen 
zur Erfüllung ihres Leistungsprogramms bedarf, sondern daß außerdem 
im Längsschnitt m it dem Wechsel der K ulturstile das Menschenideal 
seihst Wandlungen durchmacht. Gerade die Eugeniker m üßten sich dessen 
bewußt sein: steht doch die eugenische Bewegung selbst m itten im Strom 
eines solchen Stilwandels vom besitjseligen Historismus zu einem K ultur
naturalism us. Es spielt w eiter keine Rolle, wieviel Recht die biologische 
Rom antik oder sonst eine neuere Richtung des naturalistischen Denkens 
hat; im Augenblick diene sie nur als Beispiel dafür, wie sich eine K ultur
wende zugleich in neuen Zielbildern vom Menschen ankündigt. Die In te l
lektuellen selber m üßten es wahrlich am eigenen Leib spüren, wie sehr 
sie im K urs gesunken sind; die anbrechende neue Zeit füh rt nicht m ehr 
das Buch als Symbol ih rer K ultur im Banner. (F rank M a t z k e  „Jugend 
bekennt: So sind w ir“ legt beredtes Zeugnis davon ah.) Mit gutem Grund 
sprechen w ir vom Menschen der Gotik, der Renaissance, des Barocks usf. 
in endloser Reihe. Was hätte das K olonisationszeitalter der Romanik, 
das des bärennackigen Haudegens und harten  Organisators bedurfte, 
mit dem aristokratisch-verfeinerten Renaissancetypus anzufangen ge
wußt? Was die städtische K ultur des Spätm ittelalters mit dem ritte r
lichen Typus? Was die frühe Gotik m it dem rechenhaft-harten U nter
nehm ertypus des 20. Jahrhunderts? Und es darf als sicher gelten, daß 
diese F iguren nicht nur P rodukte ih rer Umgebung und ih rer Erziehung 
sind, sondern zum guten Teil in ihren hervorragenden V ertretern  wenig
stens durch Erbgut fü r ihren persönlichen Stil bestimmt. W ir finden ja 
den großen Haudegen der ritterlichen Epoche auch noch in der B lüte
zeit der spätm ittelalterlichen S tädtekultur: als Strauchritter, der den 
Pfeffersäcken auflauert, als Landsknechtführer im unsichern Sold der 
Städte und H erren ; wir finden den im Barockzeitalter zu hohem Ansehen 
gedeihenden K ünstler schon in der Gotik als H andw erker, der G elehrten
typ des Humanismus saß zur Zeit der Rom antik im K loster verborgen, 
der Grand-Seigneur der feudalen Epoche ist noch heute nicht ausge
storben. Diese andeutenden Sätje sind nicht absolut zu nehmen: kaum
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eine, am wenigsten eine hochkultivierte Epoche ist auf e i n e n  Menschen
typus gestellt, und der unauffällige Durchschnitt paßt sich zu allen Zeiten 
recht und schlecht den Forderungen des zeitgenössischen K ulturstils an —  
die umweltstabil ausgeprägten Typen aber beschwören die neue Zeit 
herauf, werden von ih r em porgetragen und von der nächsten in den 
Schatten gedrängt. W ir berühren  damit von einer andern  Seite her das 
schon einmal angeschlagene Thema des Auf- und Abstiegs von Gesell- 
schaftschichten in der jeweiligen sozialen Rangskala1).

Schon angesichts so flüchtiger Überlegungen aus dem Gedanken
bereich einer „historischen Sozialpsychologie“ ist die Frage sehr ernst zu 
nehmen, ob wir überhaupt an den gesunden Bevölkerungsdurchschnitt 
erbpflegerisch mit positiv unterscheidenden M aßstäben der Auslese h er
an treten  dürften, seihst wenn unsere Erkenntnism ittel dazu ausreichten. 
Die M inute der Eugenik, ihre Zeitm aß-Einheit ist die G eneration. Die 
W anderstrecken zu ihren Zielen und Erfolgen rechnet sie nach Jah r
hunderten. Angenommen also, die Berufsauslese funk tion iert einiger
maßen richtig, so bedeutet züchterische Bevorzugung e iner bestimmten 
Berufsschicht einen kulturpolitisch gefährlichen Eingriff. Entw eder bevor
zugt sie zeitsubjektiv und konservativ den im jeweiligen geschichtlichen 
Augenblick am meisten gefragten Typus; dann sind zwei Fälle möglich: 
es könnte damit zugleich der augenblickliche K ulturstil, dem dieser Typus 
entspricht, stabilisiert, der lebendige K ulturw andel verh indert werden; 
oder der K ulturstil verändert sich k raft im m anenter Geseke geistigen 
Lebens doch —  dann findet eine spätere Epoche gerade die bevorzugten 
Menschentypen einer früheren  Zeit gehäuft vor, Typen also, die fü r sie 
m inder wichtig und wertvoll geworden sind. Die andere Möglichkeit wäre 
ein kulturpolitischer Aktivismus, der bew ußt auf einen vorausgedachten 
und geplanten „idealen“ K ulturstil h insteuert und die ihm entsprechen
den Menschentypen planm äßig züchtet. Ein U nterfangen, das so sehr 
rationalistische Hybris wäre, daß es kaum ernsthafter E rörte rung  bedarf.

Die Eugeniker werden antw orten, die Abwehr so w eitreichender 
Züchtungsabsichten renne offene Türen ein. Leider ist das nicht der Fall, 
denn der Gedanke artpflegerischer Bevorzugung bestim m ter Sozial- und 
Berufsschichten ist bei zahlreichen Schriftstellern ernst gem eint und führt 
in seiner lebten Konsequenz zu dem oben angedeuteten Ende.

G a l t o n  hat gesagt: die Eugenik müsse zunächst das akademische 
Stadium durchlaufen, ehe sie ins praktische übergeleitet w erden könne. 
Das akademische (theoretische) Stadium hat wohl lange genug gewährt, 
um nunm ehr mit ausmerzenden Maßnahmen praktisch zu beginnen. Auch

*) Vgl. dazu m eine A bhandlung: „N atü rlith e  Auslese, soziale Schichtung und das 
P rob lem  der G enerationen.“ K ölner V ie rte ljah rsh efte  fü r  Soziologie. X II./2 .
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darin w erden uns auf der theoretischen Linie noch manche Entdeckun
gen beschieden sein; sie werden uns gestatten, die Ausmerze allmählich 
w eiter auszudehnen und feiner unterscheidend durchzugestalten. In der 
Propaganda fü r öffentliche Maßnahmen anreichernder Erbflege, die 
innerhalb der gesunden Bevölkerung nach dem Rang des positiven W er
tes und Überw ertes unterscheiden will, scheint mir das praktische Stadium 
dem akademischen bedenklich vorauszueilen. Bei Tieren, die in reinen 
Linien auf treten , ist die Frage der Erbw ertigkeit verhältnism äßig leicht 
zu entscheiden: was nicht Minus-Abweicher ist, gehört dem Bereich der 
Norm an; im Bereich der Norm sind die Unterschiede zwischen Tieren 
im  wesentlichen nur quantitativ; die Erbw ertigkeit des Menschen ist aber 
keine nur erbbiologische, sondern eine soziologische und sozialgeschicht
liche Frage, sobald spezifische Anlagen, Fähigkeiten und Sozialfunktio
nen  in Rechnung gestellt werden.

Ein Teil der Eugeniker wird die Gründe, die hier gegen eine quali
ta tiv  unterscheidende Anreicherungspolitik vorgebracht sind, em pört ab
lehnen, ein anderer Teil wird ihnen vielleicht Gehör schenken, und in 
der bisherigen Zuversicht schwankend werden, es aber im Interesse der 
Sache um som ehr bedauern, daß dieser Richtung erbpflegerischen H an
delns so große und heute noch nicht überw indbare Schwierigkeiten im 
Wege stehen. Mir will scheinen, daß dieses Bedauern unnötig ist; es be
d a rf wahrscheinlich einer qualitativ unterscheidenden Planzüchtung 
g ar nicht.

Zur Begründung darf an die Bemerkungen zu der Frage erinnert 
w erden, ob sich bisher Zeichen einer E ntartung nachweisen lassen. Bei 
sonst norm aler Bevölkerungsbewegung wird es uns weder an tüchtigen 
Menschen im allgemeinen, noch auch an geistiger Prom inenz mangeln.

Prom inenz —  noch einmal muß ich auf dieses Thema zurückkom
m en. Bei dem Vererbungsbiologen M c D o w e l l  finde ich die Klage dar
über, daß n u r 1% der Am erikaner hochbegabt (über Index 130 nach 
B i n e t )  seien; das sei doch sehr wenig, wenn man bedenke, daß Index 
100 die Norm ist und daß von 70 abwärts der Schwachsinn liegt. Diese 
schmale Spitje von 1% sei es doch, von der „praktisch aller Fortschritt, 
alle Führung, alles Heil der W elt“ seinen Ausgang nehmen müsse. Auch 
das ist ein Nachklang objektivistisch-fortschrittsgläubigen K ulturdenkens. 
In  der hochbürgerlichen Kulturepoche selbst gilt der homo literarum  et 
artium  als der Gebildete schlechthin, wird die Summe der geistigen E r
rungenschaften gleich „der K ultu r“ gesetzt. Dem entspricht das ku ltu r
geschichtliche Denken dieser entschwundenen Zeit; es vereint in sich die 
E lem ente des Historism us und des Fortschrittsoptim ismus. Der K ultu r
stand frü h ere r Epochen wurde daran gemessen: welche objektiven K ultur
bestände hat sie hinterlassen, welche großen M änner hat sie hervor- 

6Geiger, Erbpflege.
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gebracht. Die jeweiligen T räger der im weitesten Sinn literarisch-künst
lerisch-wissenschaftlichen K ultur werden in dieser Schauweise schlechthin 
zu Repräsentanten des Zeitalters. Das Lehen der anonymen Volksinassen, 
ihr m aterieller und geistiger Standard verblassen in dieser A rt k u ltu r
geschichtlicher Betrachtung, die wir heute aufgegeben haben. Forschung 
und kulturgeschichtliches Bewußtsein knüpfen w ieder an die Denkansätje 
der Rom antik an, bew erten die anonyme K ultur der breiten  Volksschich
ten. K ulturstil und Geschichtsdenken einer Epoche pflegen einander zu 
gleichen. H istorie treiben heißt die eigene Zeit im Spiegel der V er
gangenheit sehen, oder die Vergangenheit ins Licht der eigenen Zeit 
rücken. Eine Epoche mit wesentlich repräsentativer K ultur w ird auch v er
gangene K ulturen in repräsentativer Auffassung sehen. Damit tu t sie 
Epochen mit genossenschaftlich-anonymer K ultur Zwang an, jenen vor
wiegend m ateriellen K ulturen also, deren Gesamtleistung von der Gesamt
heit getragen wird, aus deren Epochen keine lorbeerbekränzten H äupter 
hervorragen; nicht weil es an Tüchtigen fehlte, sondern weil alle tüchtig 
sein mußten, und weil die Zeit sich den Luxus der W erke, die Lorbeer 
belohnt, nicht leisten konnte. In solcher Zeit, in den alten B auernku ltu 
ren, in den großen Epochen der Kolonisation, kommt es auf die Güte des 
Durchschnitts an, nicht auf die im Strahlenglanz mythischen Ruhmes 
stehenden Größen —  und es scheint fast, als gingen wir einem K ultu r
zeitalter entgegen, das diesem Stil w ieder näher kommt, als die ausge
sprochen repräsentative K ultur des 19. Jahrhunderts.

Lassen wir aber dahingestellt, ob der K ulturstil des bevorstehenden 
Geschichtsabschnittes repräsentativ  oder genossenschaftlich sein wird, 
wir haben un ter allen Umständen G rund, dem Durchschnitt größte A uf
m erksam keit zu schenken und die Ausschau nach Geistesriesen zweite 
Sorge sein zu lassen. Die Zuverlässigkeit der Schätjung, auf 100 Menschen 
komme nur ein Hochbegabter, darf an sich schon füglich angezweifelt 
werden; trifft sie aber sogar zu, so genügt diese Zahl doch vollkommen 
für den Bedarf der neuschöpferischen Sonderleistung und der politischen 
Führung. Es kommt nur darauf an, daß diese wenigen Hochbegabungen 
durch einen gut funktionierenden Auslesemechanismus die Chance der 
Entfaltung und des fruchtbaren W irkens bekommen. Fehlt es uns denn 
an Hochbegabungen auf irgendeinem  Gebiet kulturellen Lebens? —  ach 
nein, es fehlt viel eher an der Fähigkeit des Durchschnittes, m it der 
erstaunlichen Entfaltung unserer objektiven K ultur Schritt zu haken! 
Drückt uns Mangel an politischen Köpfen —  oder fehlt es an dem Niveau 
des politischen Gemeindenkens, das dem staatsmännischen K opf eine 
gerade und gute Politik  ermöglicht? Das Schicksal der K u ltu r hängt 
keineswegs nur „von dem 1%“ ab, wie der oben zitierte M c D o w e l l  
meint, sondern zulețjt davon, einen wie guten oder unzulänglichen Reso
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nanzboden dieses 1% und seine neuschöpferisdien Leistungen bei den 
anderen 99% finden; der S tandard einer n id it rein repräsentativen K ul
tu r ist durch das V erhältnis zwischen dem Niveau der kulturschöpferi- 
sdien Spitjenbegabungen und ih rer Leistung auf der einen, und dem 
durchschnittlichen Niveau der Gesamtheit als Adressatin der Neuleistung 
und als T rägerin des Kulturgefiiges bestimmt.

Beim gesunden Durchschnitt aber gewinnt die Lebenspflege neben 
der Erbpflege ihre größte Bedeutung. Der Durchschnitt ist erblich in dem 
Maß begabt, das die alte jesuitische G nadentheorie als „gratia m edia“ 
bezeichnet hat: m it dem Maß von Gaben, das zum Heil ausreicht, dem 
gegenüber jedoch dem Menschen die Gnadenwahl bleibt. Der mit „gratia 
efficax“ , m it unbedingt wirksamer Gnade, ins erbbiologische übersetjt 
also: m it ausgesprochener Sonderbegabung ausgestattete Ausnahmemensch 
wird sich vermutlich auch gegen schwerste Hindernisse durchsetzen. Am 
Untermenschen ist H opfen und Malz verloren, er ist von Anbeginn ver
dammt. Aus dem unauffälligen Durchschnitt aber kann durch Umwelt
hege und Erziehung viel gemacht und um gekehrt kann durch Vernach
lässigung viel an ihm verdorben werden. E r ist verhältnism äßig bildsam. 
Nicht nur die einzelnen Erbanlagen unterscheiden sich dadurch, daß die 
einen m ehr um weltfest, die andern verhältnism äßig umweltbildsam sind; 
die form ende K raft der Umwelt schwankt wohl auch von Mensch zu 
Mensch bei jeder einzelnen Anlage je nach der Stärke, m it der sie im 
Erbgut selbst ausgeprägt ist.

D er Gedanke einer Anreicherungspolitik, die innerhalb der an sich 
erbgesunden Bevölkerung bestimmte als überdurchschnittlich wertvoll 
verm utete G ruppen oder Erbstäm m e ausliest, um sie durch besondere 
M aßnahmen zu erhöh ter Fruchtbarkeit anzuregen, —  dieser Gedanke 
knüpft an eine besondere Form  der Bevölkerungsbewegung an, die heute 
schon nicht m ehr vorliegt.

Solange die Gesamtbevölkerung eine durchschnittlich ausreichende 
Fruchtbarkeitsziffer zeigt, kommt es nur darauf an, die unbedingt Min
derw ertigen möglichst auszuschalten (Ausmerze) und so die Q ualität des 
Durchschnittes ind irek t zu heben. Wenn innerhalb des Gesamtvolkes die 
Hochbegabten, die Prom inenten oder einzelne ihrem  sozialen Rang nach 
hochbew ertete Schichten (G roßbürgertum , Akadem iker, „G ebildete“ ) 
u n ter der zur R eproduktion nötigen Fruchtbarkeitsziffer bleiben, so ist 
das nicht gar bedenklich, solange nur insgesamt die Geburtenzahl aus
reicht, um in jed er nächsten G eneration die nötige Zahl gesunder Men
schen zu stellen. Die Prom inenz sowohl als auch ganze Sozialschichten, 
die verhältnism äßig kinderarm  sind, ergänzen sich dann in jeder Gene
ration aus dem reichlich nachgefüllten Reservoir des Durchschnittes im
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Weg der sozialen und beruflichen Auslese. Der unberechenbare Erbaus
fall beschert uns in jeder G eneration aus dem Durchschnitt heraus unsere 
Spițjen- und Sonderbegahungen, und es liegt kein G rund zur Sorge vor, 
wenn bestim mte Volksgruppen sich nicht aus sich heraus, sondern von 
Geschlecht zu Geschlecht durch Auslese aus dem Nachwuchs anderer Be
völkerungselem ente ergänzen. Die Voraussetjung dafür ist außer einer 
hinreichenden D urchschnittsfruchtbarkeit der G esam thevölkerung, daß 
die sozialen Schichtgrenzen durchlässig seien; dies eben ist der Grundzug 
einer gesunden Volksordnung. Mit Unrecht wird vielfach unterstellt, die 
Demokratie beruhe auf dem Gedanken der G leichwertigkeit aller Men
schen. Das Gegenteil ist der Fall; wenn die Menschen nicht von G eburt 
ungleich wären, bedürfte es nicht der individuellen Auslese und der 
Durchlässigkeit der sozialen Schichtgrenzen. Wegen der Ungleichheit der 
Menschen soll dem Tüchtigen die Möglichkeit des Aufstiegs gegeben, soll 
fü r den Versager das F allb re tt geöffnet werden. D er Unterschied ge
nossenschaftlicher und aristokratischer Auffassung besteht darin: das 
aristokratische Denken legt viel größeres Gewicht auf T rad ition  (also 
Milieu!!) und soweit es das „B lut“ in Rechnung stellt, fu ß t es auf der 
irrigen Annahme „reiner Linien“ . Denn nur, wo reine Linien bestehen, 
ist auf Grund der bloßen Familien- oder Sippenzugehörigkeit des Men
schen der Schluß auf seine persönliche und erbliche W ertigkeit gestattet. 
Gerade das genossenschaftliche Denken, das der Idee nach von jedem 
einzelnen Menschen soziale Bewährung fordert, entspricht viel m ehr 
unsern neuzeitlichen biologischen Lehren vom Menschen; da es bei ihm 
keine reinen Linien gibt, ist der Erbausfall jeder denkbaren Paarung 
unsicher.

Indem aber die genossenschaftliche Volksordnung die Ungleichheiten 
der Entfaltungsbedingungen nach Möglichkeit zu beheben sucht, handelt 
sie folgerichtig im Sinn der Erblichkeitslehre: sie verh ilft den angebore
nen Anlagen zu möglichst reinem Durchbruch, weil sie die durch die 
Umwelt bedingten M odifikationen verm indert. Je m ehr es einer ge
nossenschaftlich geordneten Gesellschaft gelingt, Gunst und Ungunst der 
Umwelt auszugleichen, desto m ehr würden Erscheinungsbild und offene 
Erbanlage einander angenähert. Das hier analysierte V orurteil gegen die 
„D em okratie“ ist einer von jenen falschen Gemeinplätjen, die ein Autor 
vom andern übernim m t, ohne auch nur über die Stichhaltigkeit nach
zudenken. Seine Wurzel liegt in  der schon erw ähnten Verwechslung von 
„D em okratie“ als genossenschaftlicher Volksordnung und „D em okratie“ 
als der auf dem M ehrheitsprinzip in der politischen W illensbildung be
ruhenden Verfassung.

Es ist sehr bezeichnend, daß G a 11 o n, auf den ja die Sorge über un
zureichende Verm ehrung der „oberen Schichten“ zurückgeht, gerade die
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englische A ristokratie im Auge hatte, also eine Schicht, die sich als Kaste 
in der T at wesentlich aus sich selbst erseht. Gerade das ist ja aber bei den 
Sozialschichten der genossenschaftlich verfaßten Gesellschaft sinngemäß 
n i c h t der Fall.

Die Sorge um die Erbmasse wurde in Deutschland erst in dem 
Augenblick aktuell, wo nicht nur die „oberen Schichten“ ihren Nachwuchs 
ra tionierten , sondern wo auch schon die Industriearbeiterschaft, ja das 
Bauerntum  (wie seit 100 Jahren in Frankreich) vom Neomalthusianismus 
erfaß t wurde. D arin liegt eine eigenartige Inkonsequenz: wenn schon die 
Angehörigen d er gehobenen Schichten als besonders erbwertvoll betrach
tet w erden, so ist doch eigentlich die volkspolitische Gefahr ih rer Über
wucherung durch die angeblich m inder wertvollen Unterschichten in dem 
Augenblick gebannt, wo die schichttypischen Fruchtbarkeitsziffern sich 
w ieder annähern, gleichviel ob das durch Zunahme oben oder durch Ab
nahme unten geschieht. Die einzige Sorge m üßte dann sein: die überdurch
schnittlich fruchtbaren Erbkranken auszumerzen, damit sie nicht über
wuchern, und die Fruchtbarkeitsziffer des gesunden Gesamtdurchschnittes 
auf das Niveau der Bestanderhaltungsziffer zu heben. S tatt dessen wird 
gerade in diesem Augenblick, wo es viel m ehr um die Bestanderhaltung 
aller Gesunden geht —  eine W ertskala aufgestellt, in der (ich vergröbere 
absichtlich pointierend) der unauffällige Durchschnitt von den züchterisch 
zu bevorzugenden „G ebildeten“ auf der einen Seite, von den Schwach
sinnigen auf der anderen Seite flankiert wird.

W enn z. B. die Leitsätje der Deutschen Gesellschaft fü r Rassen
hygiene die Gleichheit der K inderzulagen fü r alle Gehaltstufen ablehnen, 
„da sie vorzugsweise die Fortpflanzung der M inderleistungsfähigen för
dern“ , so liegt die Frage nahe: ist es uns heute wichtiger, den gesunden 
Durchschnitt auch der wirtschaftlich m inder Leistungsfähigen auf die 
Fruchtbarkeitsziffer der Bestanderhaltungsziffer zu heben —■ oder können 
wir es uns angesichts eines drohenden allgemeinen Bevölkerungsschwun
des leisten, m it vielfach größerem Aufwand pro Kopf oder Ehepaar vor 
allem bei den wirtschaftlich besser gestellten (und also wertvolleren?) 
fö rdernd  einzugreifen. Sollen wir warten, bis ein so angeregter K inder
reichtum der oberen 500 000 unseren schütteren Nachwuchs auffüllt — 
oder sollen wir nicht lieber die W iederkehr der Zeit anstreben, in der uns 
die K inderarm ut der oberen 500 000 keine Sorgen zu machen brauchte, 
weil die „un teren  M illionen“ uns genug tüchtigen Nachwuchs auch fü r die 
in jeder G eneration verwaisten Plățțe im Pyram idengipfel schenkten?

W ir form ulieren die Aufgabe der Erbpflege abschließend so: die 
Ausmerze soll die T räger befundmäßig unbedingt m inderwertigen Erb
gutes treffen. Damit ist die dringendste Entartungsgefahr behoben. 
Gegenüber der im großen Ganzen erbgesunden Bevölkerung kommt es
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vor allem darauf an, daß die Fruchtbarkeitsziffer der B estanderhaltung 
im Gesamtdurchschnitt w ieder erreicht wird. F ür feinere Stufungen des 
Erbw ertranges im Bereich der Norm und Übernorm  fehlen die nötigen, 
nicht nur nach der R a n g h ö h e ,  sondern auch nach Befähiguugs t y p e n  
unterscheidenden M aßstäbe. D aher ist der Gedanke der A n r e i c h e 
r u n g  im System der ö f f e n t l i c h e n  Erbpflege n u r  q u a n t i t a t i v  
durchzuführen: es ist eine ausreichende Zahl von G eburten aus den ge
sunden Stämmen anzustreben. H i e r  w i r d  a l s o  e i n e  im  w e s e n t 
l i c h e n  q u a n t i t a t i v  f ö r d e r n d e  B e v ö 1 k e r  u n  g s p o 1 i t i k 
v o r  g e s c h 1 a g e n , d i e  d u r c h  A u s m e r z e  e i n d e u t i g  M i n 
d e r w e r t i g e r  i h r e r  A u s d e h n u n g  n a c h  b e g r e n z t  u n d  
d a m i t  q u a l i t a t i v  m o d i f i z i e r t  i s t .

Innerhalb einer sich norm al fortpflanzenden gesunden Bevölkerung 
sorgt der Erbausfall von selbst fü r den nötigen Nachwuchs an Sonder
und Spitjenbegabungen.



Erbpflegerische Maßnahmen.
Planung und Kritik.

Bisher sind Möglichkeiten und Grenzen erbpflegerischer Zielsețjung 
abgetastet. Jeg t geht es darum, welche konkreten Maßnahmen im ein
zelnen zweckdienlich sind. Dabei ist ein Übergriff auf andere Maß
nahm ensystem e, insbesondere auf die der Individualhygiene, der Sozial
politik  und der W ohlfahrtspflege unvermeidlich. Teils wird er durch 
kritische W ürdigung bisher eingebrachter gesețjgeberischer Vorschläge1) 
erzwungen, sofern sie nämlich ihrerseits zugleich Angriffe auf die ge
nannten M aßnahmensysteme, besonders das der Sozialpolitik enthalten. 
Zum andern  Teil kann aber, wie schon in der „Umschau über Theorie 
und P raxis“  einbekannt ist, die Erbflege nur im Zusammenhang des 
Gesamtsystems unserer Volkspolitik verwirklicht werden, d. h.: die Maß
nahm ensystem e sind aufeinander abzustimmen, der Gedanke der E rb
pflege muß auch als G e s i c h t s p u n k t  im  G e s a m t s y s t e m  d e r  
V o l k s p o l i t i k  zur Geltung kommen.

Ausmerzende Erbpflege („Negative Eugenik“).
Das Sterilisierungsgesețj vom 14. Juli 1933 ist der erste geseggebe- 

rische Schritt auf der Linie der ausmerzenden Erbpflege in Deutschland. 
Obwohl es von allen bisher in den verschiedenen Ländern bestehenden 
Gesegen das weitaus bestdurchdachte ist, wird es doch noch nicht das 
legte W ort in der Sadie sein. Teils mag die Praxis seiner Anwendung 
noch manche Änderung wünschenswert machen, teils wird die vererbungs
wissenschaftliche Forschung im Laufe der Zeit eine weitere V erfeine
rung der M aßnahmen ermöglichen. Das Geseg ist erst nach Niederschrift 
dieses Buches erschienen, daher ist hier auf seine Bestimmungen nur 
durch nachträgliche Zusäge und Hinweise Bezug genommen.

D er Weg der ausmerzenden Erbpflege ist die über Erbm inderwertige 
zu verhängende Fortpflanzungssperre. D afür stehen m ehrere Techniken 
und M ethoden zu Gebote: 1. Das Eheverbot. 2. Die Verwahrung oder

*) Das neu e  „Gesetj zur V erhü tung  erbkranken  Nachwuchses“ liegt n u r auf der 
L inie d e r  n egativen  Erbpflege und e n th ä lt keinerle i Folgerungen in de r oben erw ähn
te n  Richtung.
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Einsperrung. 3. Die U nterbrechung der Schwangerschaft. 4. Die Un
fruchtbarmachung, und zwar a) mit Einwilligung des Betroffenen, 
b) zwangsweise.

Die Frage, welches M ittel am besten gewählt wird, soll noch zurück
stehen, zumal vermutlich nicht ein einziges das allgemein und unbedingt 
richtige ist.

V orher also: über wen soll die Fortpflanzungssperre verhängt 
werden?

D er Erbausfall ist niemals sicher vorauszusehen. Schwerbelastete 
E ltern  können nicht nur erscheinungsbildlich sondern sogar der gesamten 
Erbanlage nach gesunde K inder haben. Die Fortpflanzungssperre ver
h indert also wahrscheinlich belasteten, vielleicht aber auch gesunden 
Nachwuchs. Damit ist der erste praktische Grundsațj gewonnen: die 
Verhängung der Fortpflanzungssperre muß das Ergebnis einer sorg
samen Abwägung von Risiko und Chance sein, und zw ar nach möglichst 
klaren allgemeinen Normen, die der Subjektivität des U rteils nicht zuviel 
Spielraum lassen. Die Möglichkeit dazu ist durch die Vererbungsgesețje 
oder erfahrungsgemäß bekannten Vererhungswahrscheinlichkeiten d er 
einzelnen Defekte gegeben. Risiko und Chance sind aber nicht rein 
zahlenmäßig, sondern auch gewichtmäßig m iteinander zu vergleichen. 
Schwachsinn z. B. wird mit so hoher W ahrscheinlichkeit vererb t, daß die 
Gefahr, die Fortpflanzungssperre könnte die Geburt einzelner vollw erti
ger Nachkommen verhindern, wenig bedeutet; daher ist die V erhängung 
der Sperre auch in m inder schweren Schwachsinnsfällen nahegelegt. Da
gegen wird z. B. die B lu terkrankheit geschlechtsgebunden überdeckbar 
vererbt (nur von Frauen auf deren männliche Nachkommen), also mit 
einem niedrigen W ahrscheinlichkeitssațj; aber das Übel ist unheilbar und 
entw ertet den Menschen so sehr, daß es sozial vielleicht richtig ist, die 
mögliche G eburt e i n e s  Bluters durch den Verzicht auf die mögliche 
G ehurt von zwei oder drei Gesunden zu erkaufen.

Neben der zahlenmäßigen Vererbungswahrscheinlichkeit ist also der 
G rad der Unerwünschtheit des E rbdefektes zu berücksichtigen. Die E n t
scheidung über beide Fragen steht in erster Linie den Erbhiologen und 
Sozialhygienikern zu. Der u n ter ihnen annoch herrschende M einungs
streit über die zweckmäßige Ausdehnung der Fortpflanzungssperre 
m ußte vor gar zu draufgängerischer Gesețjgebungsinitiative w arnen. Der 
deutsche Gesețjgeber war sich dessen offensichtlich verantw ortungsvoll 
bewußt.

Das Problem  wird dadurch besonders verwickelt, daß manche — 
und leider gerade sehr schwere —  Erbleiden überdeckt vererb t werden 
oder erst verhältnism äßig spät im Lebenslauf offenkundig in Erschei
nung treten. Soll also die Fortpflanzungssperre n u r über die erschei
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nungsbildlich D efekten oder soll sie vorsichtshalber über alle „erblich 
G efährdeten“ verhängt werden? Der mehrfach genannte L u x e n  b u r 
g e r  z. B. geht darin  sehr weit. Auch diese Frage wird wohl nicht all
gemein, sondern n u r fü r jeden einzelnen D efekt gesondert zu beant
w orten sein. So spricht z. B. viel dafür, nicht nur alle erblich Schwach
sinnigen, sondern auch die nicht selbst schwachsinnigen Kinder aus 
Schwachsinns-Familien von der Fortpflanzung auszuschließen. Viel w ert
voller Nachwuchs kann  da keinesfalls verloren sein, aber bei dem be
kannten K inderreichtum  solcher Familien ist um gekehrt die Gefahr auch 
fü r  die folgenden G enerationen ungeheuer groß.

Dennoch sieht das deutsche Gesețj vorsichtigerweise nur die U n
fruchtbarm achung m anifest schwachsinniger Personen vor, wie es über
haup t auch in den andern Fällen nur den erscheinungsbildlich K ranken, 
niem als den erbverdächtigen Gesunden trifft (§1). Bei den Geisteskran
ken und ih ren  psychopathischen Abkömmlingen ist die Entscheidung 
sehr erschwert, weil den Psychopathien ein bedingter sozialer W ert inne
wohnt. So liegt es nahe, nur die erscheinungsbildlich Geisteskranken (wie 
nach dem deutschen Gesețj) und vielleicht die schweren Psychopathen 
von der Fortpflanzung auszuschließen, um nicht relativ wertvolle Ab
weichungen von der Norm mit auszurotten. Dieser Weg befriedigt aber 
doch nicht ganz, weil z. B. Schizophrenie oft erst im fünften Lebensjahr
zehnt offen ausbricht, nachdem der K ranke vielleicht schon m ehrere 
K inder in die W elt gesețjt hat.

In  diesem Sinne unterscheiden S t a e m m l e r ,  nach ihm L u x e n -  
b u r g e r  u. a. zwischen Gruppen- und Einzelindikation zur U nfrucht
barmachung.* Im ersten Falle handelt es sich um Erbfehler, deren diagno
stische Feststellung un ter allen Umständen, ohne Rücksicht auf das 
sonstige Persönlichkeitsbild, die Ausmerze rechtfertigt: die ganze G ruppe 
d ieser D efekten soll ausgemerzt werden. Einzelindikation heißt: die 
T räger der betreffenden Defekte sollen nach ih rer Gesamtpersönlich
keit beurte ilt w erden, sonstige Hochwertigkeit kann den D efekt aus- 
gleichen. Das deutsche Gesețj teilt zwar die E rbdefekte nicht in dieser 
weise ein, läß t aber die Möglichkeit solchen Vorgehens noch offen. Es ist 
so gefaßt, daß fü r Ausführungsbestimmungen in diesem Sinne noch genug 
Spielraum  bleibt. Im  Zusammenhang mit der Frage „Zwang oder F re i
w illigkeit?“ soll an späterer Stelle (S. 95 f.) begründet w erden, warum es 
wünschenswert ist, daß die noch zu erw artenden Ausführungsbestim m un
gen diesen Weg beschreiten.

Endlich ist aber auch zu unterscheiden, ob beide Fortpflanzungs
p a rtn e r m it dem gleichen Erbdefekt behaftet (oder überdeckt belastet) 
sind oder ob der eine von beiden gesund ist. So liegt z. B. die V er
erbungswahrscheinlichkeit bei Schizophrenie un ter 10%, wenn nur d e r
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eine E lternteil K rankheitsträger ist. Die schizophrene Belastung von 
seiten b e i d e r  E ltern  würde aber wohl die Verhängung der Fortpflan
zungssperre auch über den (noch) nicht erkennbar kranken Nachkommen 
rechtfertigen.

N ur dem Sozialhygieniker kom m t das U rteil über die V ererbungs
gefahren zu; der Soziologe hat keine eigene Meinung d arüber zu fällen, 
sondern nur die Tatsachen zur Erwägung anheimzugeben. Die Unsicher
heit des wirklichen Erbausfalles wird zu Unrecht manchmal als A rgu
m ent gegen jede Ausmerzebestrebung überhaupt ins Feld geführt. Aus
merze ist eine vorbeugende Maßnahme. Im Wesen der Vorbeugung liegt 
aber stets ein Risiko. N ur soviel ist zu fordern: Risiko und Chance m üs
sen in einem vernünftigen V erhältnis zueinander stehen. Es ist hier noch 
nicht abzugrenzen, in welchem Ausmaß ein öffentliches In teresse den 
Eingriff in die freie Lebensgestaltung des Einzelnen rechtfertig t, wir 
bleiben vielm ehr zunächst innerhalb rein volkspolitischer Denkzusam 
menhänge: je geringer die allgemeine durchschnittliche F ruchtbarkeit, 
desto schwerer wiegt zwar die G efahr reichlicher V erm ehrung M inder
w ertiger, desto schwerer aber auch das Risiko der V erhinderung vielleicht 
gesunden Nachwuchses. In diesem Dilemma befinden w ir uns gerade zur 
Zeit. Unser H auptaugenm erk hat also der Ausmerze des Schwachsinns zu 
gelten, weil von hier vor allem die Gefahr der Überwucherung droht. 
Zeigen die T räger eines E rbdefektes im allgemeinen keine typische Nei
gung zu überdurchschnittlichem K inderreichtum  und ist die V ererbungs
wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, so ist Zurückhaltung m it Zwangs
m aßnahmen ratsam. Die Eugeniker machen mit Recht geltend, das V or
kommen hoher Intelligenzen in irgendwie belasteten Fam ilien könne 
nicht gegen Fortpflanzungssperre fü r Belastete sprechen, denn es gebe 
genug unbelastete Intelligenzen, und die seien den B elasteten u n te r allen 
Umständen vorzuziehen. Wenn aber aus einer gedachten Ehe erschei
nungsbildlich gesunder Menschen, deren H erkunft auf das V orhandensein 
verdeckter Keimmängel schließen läßt, 25% Defekte und 75% Normale 
zu erw arten sind, wird man bei niedriger allgemeiner F ruchtbarkeit doch 
lieber den Erbausfall abw arten, die erscheinungsbildlich gesunden K in
der als willkommenen Nachwuchs hinnehm en und mit dem öffentlichen 
Eingriff erst hei den erscheinungsbildlich kranken K indern  einsețjen, 
weil hier das Risiko geringer ist. In  diesem Sinne entscheidet sich je^t 
auch der Psychopathologe L u x e n b u r g e r ,  der sonst fü r besonders 
scharfe Ausmerze eingetreten war.

Damit fällt dann auch ein zweites Bedenken fo rt: die G efahr der 
A usrottung relativ w ertvoller Abweichungen von der Norm . W enn wir 
nur die wirklich G eisteskranken und schweren Psychopathen von der 
Fortpflanzung ausschließen, besteht keine Gefahr, daß die entsprechen
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den brauchbaren oder relativ überw ertigen Norm-Abweichungen aus
sterben. Sie w erden bei den Nachkommen der zur Fortpflanzung zu
gelassenen leichteren Fälle der Psychopathie und im Nachwuchs der e r
scheinungsbildlich U nauffälligen (hier in Form  des rezessiven E rb
ganges) im m er w ieder auftreten. Problematisch ist dabei die G r e n z 
z i e h u n g  zwischen ausm erze-reifer und noch fortpflanzungswürdiger 
Psychopathie, weil es da besonders schwer ist, subjektive Entscheidungs
w illkür auszuschalten. W ürde nämlich in Ermangelung exakter Befund- 
M erkmale die soziale Bewährung zum Maßstab erhoben, wie es viele 
Ä rzte Vorschlägen, so hätte  das zur Folge: Psychopathien gleicher A rt 
und gleichen G rades erscheinen ja nach der sozialen Funktion des K ran
ken in einem F all ausrottungswürdig, im andern Fall erträglich; die 
durch soziale Stellung des Defekten bedingte Verschiedenheit des Maß
stabes ist zw ar im U rteil über die p e r s ö n l i c h e  B r a u c h b a r k e i t  
des D efektträgers erlaubt, dagegen im U rteil über seinen E r b w e r  t 
u n sta tth aft, weil er zwar seine Anlage vererben kann, nicht aber seine 
B erufsfunktion.

Ein anderer Einwand gegen die Ausmerze lau tet etwa so: die Zahl 
derer, die von der Fortpflanzungssperre vernünftigerw eise betroffen 
werden können, ist verhältnism äßig gering, höchstens etwa 5%o (S. 50); 
füh lbare Erfolge sind von der Ausmerze erst nach m ehreren G eneratio
nen zu erw arten . Lohnt es um so karger und langsam reifender Erfolge 
willen, einen großen A pparat in Bewegung zu setjen und in die persön
lichen Angelegenheiten von M itbürgern brutal einzugreifen? —  Wenn 
w ir Ausmerze in der Absicht betreiben würden, bestim mte Defekte ein 
fü r  allemal aus unserer Erbmasse auszurotten, wären die Aussichten fre i
lich recht trübe. So ist z. B. berechnet worden: wenn ein überdeckbar 
vererbliches Übel gegenwärtig bei 1% der Bevölkerung offen au ftritt 
und w ir von heute ab jeden erkennbar damit Belasteten von der F o rt
pflanzung ausschließen könnten, wäre erst nach etwa 300 Jahren die 
Zahl der erkennbar Defekten auf 7i % herabgedrückt. Aber die Rech
nung beruh t auf einem falschen Ansa§: die Ausmerze dient nicht nur 
der durchgreifenden Säuberung der Erbmasse, sondern in erster Linie 
dem Schutj gegen ihre weitere Verschlechterung. Darum ist die Rech
nung nicht von der Gegenwart, sondern von der Zukunft her aufzu
machen. Die F rage heißt nicht: wann wird das Übel ausgerottet sein, 
wenn w ir ausm erzen? sondern: wie stark wäre es in 100 oder 200 Jahren  
verbreitet, wenn w ir n i c h t  ausmerzten? Da würde sich dann zeigen, 
daß z. B. der Schwachsinn bei geringer allgem einer Fruchtbarkeit in 
einigen G enerationen sehr viel zahlreicher vertreten  sein m üßte als 
heute. Diese V erm ehrungsgefahr und der W ert ih rer Beseitigung sind
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der richtige Maßstab, nicht aber die Chancen der tatsächlichen Aus
rottung.

Das deutsche Gesetj zählt aus der langen Reihe der erblichen K rank
heiten und M ißbildungen nur die folgenden auf: angehorner Schwach
sinn, Schizophrenie, zirkuläres Irresein, erbliche Epilepsie, Chorea H un
tington, erbliche B lindheit und Taubheit, schwere erbliche M ißbildung 
des Körpers. Die Aufzählung hat als ausschließend zu gelten. Durchweg 
kommt es zunächst nur darauf an, das Vorliegen des betreffenden E rb 
leidens m it ärztlicher Sorgfalt festzustellen; das ist freilich laut frü h er 
Gesagtem im Falle des angebornen Schwachsinnes und der erblichen Epi
lepsie nicht immer mit Sicherheit möglich, weil hier die genuine und die 
erworbene Form  nicht ohne weiteres diagnostisch unterscheidbar sind. 
Im Falle der körperlichen Mißbildung ist der Entscheidungsw illkür 
größerer Spielraum gelassen, sofern von Fall zu Fall auch zu prüfen  ist, 
ob die Mißbildung als „schwer“ im Sinne des Gesekes zu gelten hat. In 
allen Fällen aber behält die entscheidende Instanz nach Feststellung des 
ärztlichen Befundes die Freiheit, sich nach Ermessen fü r oder gegen die 
Ausmerze zu erklären. Sie ist also nach der gegenwärtigen Fassung des 
Gesetjes nicht an eine G ruppenindikation im Sinne S t a e m m l e r s  ge
bunden, sondern verfügt individuell (vgl. S. 89). —  Schwerer A lkoholis
mus ist mit Recht nicht als E rbkrankheit genannt, denn er hat kein 
einheitlich bestimmbares K rankheitsbild und ist nicht im streng nachweis
baren Sinn erblich.

W e l c h e  Techniken sind geeignet, die Fortpflanzungssperre durch- 
zusetjen?

Das radikalste M ittel ist die Unfruchtbarm achung oder Sterilisie
rung. Sie ist nicht mit der K astration zu verwechseln. Bei der K astra
tion werden Geschlechtsorgane en tfern t, es wird also die geschlechtliche 
Betätigung überhaupt unmöglich gemacht; der Eingriff ist sehr schwer, 
zumal er die innere Sekretion stört, sogar die physische Erscheinung des 
Menschen verändert. Die Sterilisierung (Steinach’sche O peration) ver
h indert dagegen nur die Möglichkeit der Zeugung bzw. der Em pfängnis, 
stört aber sexuelle Betätigung und innere Sekretion des Menschen nicht. 
Beim Mann werden die Sam enleiter abgebunden, eine O peration von weni
gen Minuten, die nicht einmal Unterbrechung der B erufstätigkeit e rfo r
dert. Bei der F rau werden die M uttertrom peten abgebunden. D er Eingriff 
dauert 15 bis 20 Minuten, ist m it einem Leibschnitt verbunden und er
fo rdert also etwa 10— 12 Tage B ettruhe. S tatt dessen können die E ier
stöcke auch durch Röntgenbestrahlung stillgelegt w erden, aber diese 
M ethode scheint wegen der Gefahr anderw eitiger Schädigungen wenig 
empfehlenswert.
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Die meisten Schriftsteller sprechen sich fü r Sterilisierung nach E in
willigung des D efekten aus. Das ist meines Erachtens keine befriedi
gende Lösung. Gewiß ist es volkspolitisch am günstigsten, die Bevölke
rung so zu erziehen, daß jeder Einzelne aus eigenem V erantw ortungs
gefühl heraus an die Zukunft der Gesamtheit im allgemeinen und an 
das Schicksal seiner möglichen K inder im hesondern denkt. Wenn aber 
ein dringendes öffentliches Interesse vorliegt, ist es nicht folgerichtig, 
seine Durchsegung davon abhängig zu machen, ob nun auch jeder Ein
zelne ihm verantw ortungsvoll dient. Dieser allgemeine Grundsatz be
kom m t dadurch hesondern Nachdruck, daß gerade diejenigen Defekten, 
die unserer Erbm asse am gefährlichsten sind, eben nicht das nötige V er
antw ortungsbew ußtsein haben: die Schwachsinnigen, geborenen K rim i
nellen und die sonstigen von G eburt moralisch M inderwertigen oder 
Anbrüchigen. F r e i w i l l i g e  Sterilisierung —  das bedeutet in der legten 
Konsequenz, daß w ir die Ausmerze der p r i v a t e n  Erbpflege über
lassen. F ü r den verantw ortlich denkenden Staatsbürger gewiß das W ün
schenswerteste. A ber die persönliche Entscheidung segt „norm ale Be
stim m barkeit des Willens durch M otive“ voraus; und eben die ist bei 
denen getrüb t oder ausgeschaltet, an deren Ausmerze uns am meisten 
gelegen ist. Beschränkung auf freiwillige Sterilisierung hätte  eine recht 
verkeh rte  Folge: die skrupelhaften Abkömmlinge manisch-depressiv be
las te te r Fam ilien ließen sich wahrscheinlich sterilisieren; dadurch en t
geht uns neben manchem schwer D efekten auch besonders wertvoller 
Nachwuchs. Die Schwachsinnigen, K rim inellen und Halbverbrecher w ür
den sich w eiter wie die Kaninchen verm ehren und überschwemmen uns 
erst recht m it ihrem  m inderw ertigen Nachwuchs. W eder fü r sich selbst 
noch fü r ih re K inder werden sie im allgemeinen der Sterilisierung zu
stimmen.

W ir müssen dreierlei sehr scharf unterscheiden:
1. Ziel einer volkserzieherischen Einwirkung wird vor allem die 

p o s i t i v e  Eugenik sein, und zwar aus zwei Gründen: einmal, weil die 
Fragen der anreichernden Eugenik so fein differenziert sind, daß sie 
sich einer Zwangsregelung wesentlich entziehen. Dann aber deshalb, weil 
w ir uns m it den Forderungen positiver Eugenik an die gesunden, voll
w ertigen Volksgenossen wenden.

2. Aufgabe erzieherischer Tätigkeit wird es fe rner sein, das V o lk  
a l s  G a n z e s  fü r die Gedanken und Forderungen der anreichernden wie 
ausm erzenden Eugenik zu gewinnen. In  dem Maße, wie das gelingt, w er
den die verantw ortungsbew ußten Volksgenossen, soweit sie erbkrank 
sind, ganz von selbst die Folgerungen ziehen. H ier ist dann Zwang nicht 
nu r unnötig, sondern psychologisch sogar verfehlt.
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3. Denken wir aber doch daran, daß wir es gerade in den Fällen, 
in denen die Sterilisierung volkspolitisch am dringendsten ist, mit P e r
sonen zu tun haben, an denen erzieherische Einflüsse meist abprallen, 
an den Schwachsinnigen, an den antisozialen A lkoholikern, Süchtigen 
u. ä. Das V o lk  als solches kann erzogen werden. Aber der G ruppe der 
in erste r Linie fü r die Sterilisierung in Betracht kommenden Volksge
nossen gegenüber versagt die Erziehung zur verantwortlichen F re i
willigkeit.

Ich sehe da einen eigenartigen W iderspruch: einerseits beruht das 
ganze Gedankengebäude der ausmerzenden Eugenik darauf, daß die 
beste Erziehung aus dem M inderw ertigen keinen Vollmenschen machen 
kann —  wie darf man dann andererseits dam it rechnen, eben diese 
M inderwertigen durch erzieherischen Einfluß fü r Unterw erfung u n ter 
die Forderungen der Eugenik zu gewinnen?

Die hier vertretene Ansicht über den Sterilisierungszwang ergibt 
schon von selbst, daß neben dem Zwang die Möglichkeit freiwilliger 
Sterilisierung wünschenswert ist. Wenn die Anwendung von Zwang auf 
jene Fälle beschränkt bleiben soll, wo er allein zum Ziel führt, m uß 
daneben die freiwillige Entscheidung denen offen bleiben, auf deren 
volksbürgerlidies Gewissen sidi der Staat verlassen kann. Das gilt fü r 
die körperlich D efekten und fü r die m it Geisteskrankheiten oder Psycho
pathien Belasteten, sofern sie einer überlegten Eigenentscheidung fähig 
sind.

Die gleichzeitige Freigabe der gewollten Sterilisierung gestaltet die 
Ausmerze wirksamer, als es durch Zwangssterilisierung allein möglich 
wäre. Man würde sich z. B. hüten müssen, alle manisch-depressiv Ge
fährdeten  zwangsweise zu sterilisieren —  aber m an kann ihnen die fre i
willige Sterilisierung gestatten und in schweren Fällen nahelegen. Die 
einen werden davon Gebrauch machen, andere nicht. In welchen Fällen 
die Erlaubnis erte ilt werden darf, w ird vom persönlichen Befund allein 
nicht abhängen —  der A ntragsteller braucht ja erscheinungsbildlich nicht 
schwer abnorm zu sein. Maßgebend muß das genealogische Bild der 
Familie sein. Infolgedessen sind amtlich geführte Gesundheitsstamm
rollen fü r eine planvolle Ausm erzepolitik unerläßlich.

Das neue Gesețj hat den Mittelweg zwischen Freiwilligkeit und 
Zwang gewählt. Es legt in seinem § 2 zunächst dem K ranken oder seinem 
gesetzlichen V ertre ter nahe, den A ntrag freiwillig zu stellen. Nach § 3 
kann der Antrag aber auch vom beam teten oder A nstaltsarzt (bei in ter
nierten K ranken) ausgehen. Die Sterilisierung ist nach § 12, wenn sie 
einmal verhängt ist, auch zwangsweise auszuführen, es sei denn, der 
K ranke selbst (nicht sein V ertre ter oder eine andere Person nach § 3) 
hat den Antrag ursprünglich gestellt. In  diesem lețjten Fall kann, wenn
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nötig, der Am tsarzt ein neues Sterilisierungsurteil durch seinen Antrag 
erw irken; dagegen hülfe dann der Einspruch des E rbkranken nicht mehr.

Diese Regelung scheint zunächst den Vorzug zu haben, daß die in 
erster Linie vorgesehene Freiwilligkeit als volkspädagogischer Appell 
w irkt, daß aber der in zweiter Linie einseßende Zwang die Belange des 
Gemeinwesens nicht rettungslos der U nvernunft von schädlichen E rb
kranken oder deren geseßlichen V ertretern  ausliefert. Wie sich die eigen
artige rechtliche K onstruktion in der Praxis bew ähren wird, muß abge
w artet werden.

H ier ist der O rt fü r einige Bemerkungen zur Durchführung des 
neuen Geseßes. Gewiß, ja biegsamer das Geseß vorerst gestaltet ist, desto 
leichter kann die Praxis seiner Anwendung fü r die Zukunft den besten 
Weg in den Einzelheiten herausarbeiten. Anderseits wäre vielleicht doch 
eine gewisse feinere Unterscheidung der verschieden gelagerten Fälle 
schon von Anfang an in einem Durchführungsgeseß angezeigt. Da näm 
lich das Geseß Freiwilligkeit und Zwang nebeneinander vorsieht, wird 
sich die Praxis so gestalten, daß im allgemeinen bei nicht in tern ierten  
Personen zunächst der freiwillige A ntrag abgewartet wird. Bleibt er aus, 
so ist die Frage, inwieweit ersaßweise mit Zwang nachgeholfen werden 
soll. Es hat sich nun aber in all den Jahren, während deren die Un
fruchtbarmachung e rö rte rt wurde, immer wieder gezeigt, wieweit noch 
die Meinungen ih rer Strenge nach voneinander abweichen. Was sich da 
bisher als gelehrter M einungsstreit bekundete, wird jeß t als Ungleich
mäßigkeit der Auslegung und der Anwendungspraxis in Erscheinung 
treten  und die H andhabung des Geseßes örtlich recht verschiedenartig 
machen, falls nicht die Durchführungsbestimmungen festere Maßstäbe 
bringen.

Am größten ist die Gefahr bei § 1 Ziff. 8 des Geseßes, falls der 
Relativhegriff der „schweren“ körperlichen Mißbildung geseßgeberisch 
nicht noch näher bestim mt wird.

Für die Praxis wäre gerade im Rahm en dieser Rechtskonstruktion 
ein Unterschied zwischen Freiwilligkeits- und Zwangsindikation sehr 
wünschenswert; d. h., daß zwischen den Erbfehlern  nach A rt und Grad 
solche unterschieden werden, bei deren Vorliegen dem freiwillig ge
stellten Antrag entsprochen und solche, bei denen auch ohne solchen 
Antrag mit Zwang durchgegriffen werden soll. W ir werden in vielen 
Fällen den freien Entschluß, sich sterilisieren zu lassen, ärztlich b i l l i 
g e n ,  ohne in jedem dieser Fälle auch die Ausübung von Z w a n g  ver
antw orten zu wollen. Die Notwendigkeit der Unterscheidung wird hei 
dem im allgemeinen sehr zurückhaltenden Sterilisierungsprogramm  des 
neuen Geseßes noch nicht so dringlich in Erscheinung treten , wie bei 
etwa späterer Ausdehnung auf weitere E rbdefekte. Um der Einheitlich
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keit der Sterilisierungspraxis willen ist es erwünscht und notwendig, 
gesetzgeberisch (durch Ausführungsbestimmungen) abzugrenzen, in wel
chen Fällen die Volksgesamtheit einen freien Entschluß des Kranken 
oder seiner Angehörigen b i l l i g e n  will, und in welchem (wesentlich 
enger zu umschreibenden) Umfang die Unfruchtbarm achung als u n 
a b w e i s b a r e s  E r f o r d e r n i s  im Interesse der Volksgesamtheit an
zusehen ist.

Das hätte im Rahm en der R echtskonstruktion des neuen Gesetzes 
eine zwiefache rechtliche Bedeutung:

a) Es wäre den antragsberechtigten Am tspersonen nach § 3 die 
Richtlinie gegeben, in welchen (schweren) Fällen sie von amtswegen zur 
Antragstellung verpflichtet sind, nachdem die P rivatin itiative der Nächst
beteiligten nach § 2 versagt hat.

b) Die Erbgesundheitsgerichte und -obergerichte hätten  damit feiner 
abgestimmte E n t s c h e i d u n g s n o r m e n  fü r das U rteil über freiwillig 
einerseits, von amtswegen andererseits gestellte Anträge.

Über Z u l a s s u n g  und öffentliche V e r a n l a s s u n g  der Sterili
sierung muß ja m. E. nach verschiedenem M aßstab entschieden werden.

In  ähnlichem Sinne würde ich es begrüßen, wenn das Gesetz die 
S t a e m m l e r  sehe Unterscheidung von Gruppen- und Einzelindikation 
übernähm e. F ü r die Sterilisierungspraxis liegen die Dinge jețjt so: da 
das Gesețj nicht un ter bestimmten Voraussetzungen das Sterilisierungs
urteil f o r d e r t ,  sondern durch eine K a n  n - Vorschrift an die ärztliche 
und richterliche Gewissensentscheidung appelliert, ist es d e  l e g e  
geradeso, als gäbe es nu r Einzelindikation. In  der P r a x i s  wird es sich 
aber, je nach der grundsätzlichen Einstellung der U rteiler zu gestalten: 
an einem O rt wird m an in jedem einzelnen Fall auf G rund der Gesamt
persönlichkeit alle F ür und W ider erwägen (V erfahren nach Einzelindi
kation), am andern O rt wird man rigoroser sein und praktisch in ver
hältnismäßig weitem Ausmaß nach G ruppenindikation vorgehen. Es ist 
zwar zu hoffen, daß sich durch die Entscheidungen der Obergerichte bald 
eine leidlich einheitliche Übung herausbildet. Dennoch wäre es m. E. 
noch besser, wenn schon das Gesetz selbst Richtlinien gäbe, in welchen 
Fällen auf die Gesamtpersönlichkeit geachtet, in welchen ohne Rücksicht 
auf Ausgleichwerte wegen der Schwere des Erbfehlers un ter allen Um
ständen sterilisiert werden soll.

Der Gedanke an einen Zwangseingriff schreckt viele Zeitgenossen, 
weil er ihnen ungewohnt ist. Besonders die Juristen  w ehrten sich gegen 
diesen „Eingriff in die persönliche F reiheit“ . Das ist ein beim legiti- 
mistisch und in den K ategorien des positiven Rechtes denkenden Juristen 
verständliches V orurteil, ein Stück liberalistischer Ideologie. Bei Licht 
besehen stellt sich die Sache doch wesentlich anders dar: wieviel ist denn
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die „persönliche F reiheit“ wert, in die da zwangsweise eingegriffen wird? 
Derselbe Jurist, der grundsäglich die Zwangssterilisierung der Schwach
sinnigen um ih rer persönlichen Freiheit willen ablehnt, spricht den 
Schwachsinnigen von der Anklage der Brandstiftung auf Grund des § 51 
frei, weil er zurechnungsunfähig ist, d. h. aber: weil ihm die freie W il
lensbestimmung fehlt. So steht es um diese geheiligte „persönliche F rei
heit“ ! Wie halten w ir es aber sonst m it ihr? Derselbe Jurist w eiterhin 
läßt den Rechtsbrecher einsperren, sucht vom Zeugnisverweigerer durch 
H aft bis zu 6 Wochen eine Aussage zu erzwingen. Der schöne liberale 
und demokratische Grundsag, der die persönliche Freiheit heiligt, war 
ja längst an allen Ecken und Enden ausgefranst und durchlöchert. 
Warum soll er dort, wo wirklich ein dringendes Gemeininteresse auf 
dem Spiel steht, unantastbar werden? Der Jurist ist beruflich daran 
gewöhnt, in gestrigen Legitim itäten zu denken; er entschließt sich 
schwer zu K onstruktionen, die in den Zusammenhang eines grundsäglich 
anders gearteten Gesellschafts- und Rechtsgefüges hinüberweisen. Gerade 
die Erbpflege steht aber im Raume einer neuartigen Gesellschaftsmoral. 
Wahrscheinlich ist un ter dem Eindruck der traditionellen und etwas 
starren Haltung mancher Juristen (z. B. E b e r m a y e r )  der Ruf nach 
kollektivem Zwang aus den Reihen der entschiedensten Eugeniker 
schriller geworden.

Schwerer als die Opposition der Juristen wiegt die des Katholizis
mus, denn sie entspringt nicht gestrigen Liberalismen und positiv-recht
lichen Bedenklichkeiten, sondern einer sehr tief in großen Teilen des 
Volkes verwurzelten religiös-sittlichen W ertordnung. H ier muß dem 
eugenischen Streben die Verbindung mit dem naturalistischen K ollekti
vismus zur Belastung werden. Der Staat als positiv-moralische Instanz 
wird vom katholisch-religiösen Denken anerkannt, aber die Auslöschung 
der sittlichen Persönlichkeit, ihre Aufhebung in einem wesenhaft souve
ränen Kollektivwesen ist m it katholischem Denken unvereinbar.

Mit dem Katholizismus ergeben sich übrigens auch, abgesehen von 
verm eidbaren ideologischen Gegensägen, Konflikte hinsichtlich des nüch
ternen Programms. Der Katholizismus kann sich noch nicht entschließen, 
der Sterilisierung, geschweige denn dem Sterilisierungszwang beizu
stimmen. Man braucht nur M u c k e r m a n n s  Beitrag zu der von G. J u s t 
herausgegebenen Aufsagreihe „Eugenik und W eltanschauung“ zu lesen; 
das Ringen zweier Seelen in einer Brust: des überzeugten Eugenikers 
und des gehorsamen Katholiken, tr itt  fast tragisch zutage und verm ittelt 
einen Eindruck davon, gegen welche Mächte sich M aßnahmen einer en t
schiedenen Erbpflege im Volksdenken erst noch durchzusegen haben. Die 
Kirche verpönt die Sterilisierung als einen unerlaubten Eingriff in die 
gottgewollte Lebensordnung (Enzyclica „Casti connubii“ ). Aber sie hat

Geiger, Erbpflege. 7
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sich bei der ih r eigenen Elastizität in  derartigen Einzelfragen schon 
manchmal revidiert. Man könnte der Kirche, innerhalb ih rer eigenen 
Ideengänge verharrend, entgegenhalten: der negative Eingriff in die 
natürliche Lebensordnung sei notwendig, um die menschliche Gesellschaft 
gegen lețjthin auch das religiöse Lehen bedrohende Schäden zu schüfen, 
die als unerwünschte Begleitersdieinung positiver V eränderungen der 
natürlichen Lebensordnung auf treten , nämlich der K ultu r und Zivilisation.

Der heroische Kollektivismus als neue Haltung äußert sich in einer 
bei den ärztlichen V ertretern  der Eugenik oft recht brüsk hervortreten
den P r o p a g a n d a  d e r  R ü c k s i c h t s l o s i g k e i t  gegen den Ein
zelnen von Staats wegen. U nter den Juristen  war es Graf G l e i s p a c h  
auf dem lebten K rim inalistenkongreß, der dieser Einstellung sdiärfst 
betonten Ausdruck verlieh: „D er Einzelne hat a priori überhaupt keine 
Freiheitssphäre.“ Ich zweifle, ob es notwendig und zweckmäßig ist, auf 
solche Weise weltanschauliche Gegensätje gegeneinander auszuspielen, 
wo es sich einfach um praktische M aßnahmen —  seien es strafrechtliche, 
erbpflegerisdie oder irgend andere —  handelt. Im wirklichen sozialen 
Leben ist der Sațj von der a priori fehlenden Freiheit der Persönlichkeit 
ebenso wenig praktikabel, wie der um gekehrte Sațj von der a priori 
bestehenden persönlichen Freiheit. Entw eder hat nämlich der Einzelne 
„a p rio ri“ seine persönliche Freiheit, und die politische Gemeinschaft 
beschneidet und vergattert sie ihm nach Maßgabe ih rer Notwendigkeiten 
m it Bedingungen; das hat sie im mer reichlich getan. Ih r steht ja auch 
lețjthin die Entscheidung darüber zu, wieweitgehende W illküreinbuße sie 
von den Ihren  fordern  zu müssen glaubt. Oder er hat zwar „a p rio ri“ 
keine Freiheitssphäre —  dann wird sie ihm „a posteriori“ von der poli
tischen Gesellschaft eingeräumt. Das hätte  aber die fü r die politische 
Gemeinschaft und ihren Gesețjgeber noch m ehr als fü r den Einzelnen 
unbequeme Folge, daß „alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt 
worden ist“ . Die positive Rechtsgestaltung beruht überhaupt nicht auf 
glattem  „Ja“ und „N ein“ , sondern auf einem „M ehr“ und „W eniger“ .

Begeisterte V ertreter des Sterilisierungszwanges mögen in der radi
kalen Entrechtung des Einzelnen zugunsten volklicher Gesamtheiten eine 
treffliche Chance fü r ihre Absichten sehen. N ur sollten sie sich darüber 
k lar sein, daß die erbpflegerische Bewegung, sofern und soweit sie in 
den Gesinnungsbereich dieser Ideologie gerät, bei weiten Volkskreisen 
auf heftigste Abneigung stößt. Da aber diese Abneigung ebenfalls ideo
logischen Ursprungs ist, wendet sie sich nicht nur gegen Gesinnungen, 
aus denen Maßnahmen gefordert werden, sondern kritiklos zugleich 
gegen die Maßnahmen selbst. Mir will nicht einleuchten, warum es nötig 
sein soll, grundsä^lich die Oppositionsstellung gegen die Lebensrechte 
der Persönlichkeit zu beziehen. In schweren Fällen mag mit kollektivem
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Zwang in die persönliche Selbstbestimmung eingegriffen werden. Das ist 
soziales Notstandshandeln, dessen nüchterne Notwendigkeit auch der 
ethische „Individualist“ nicht leugnen oder verkennen wird. Im übrigen 
aber wäre es so leicht und natürlich, den „individualistischen“ Gesichts
punkt, die Sorge fü r die menschliche Persönlichkeit, ja die Idee des 
christlichen M itleids wirksam vor den Wagen der Erbpflege zu spannen. 
Am wirksamsten dort, wo öffentlicher Zwang doch versagen muß. D ient 
denn die Ausmerze n u r  der Gesamtheit? K ann sie nicht ebenso dam it 
begründet werden, es sei Frevel am Ebenbild Gottes, K rüppel und 
K ranke in die W elt zu Segen? Insofern ist Erbpflege ja auch wieder 
„persönliche Fürsorge“ —  nur freilich in die Zukunft schauende und 
desto wirksamere. Wenn der Arzt dem Erbkranken die freiwillige S terili
sierung empfiehlt, wird der Hinweis auf das elende Leben des zu erw arten
den Kindes tieferen Eindruck machen als der Hinweis auf das öffentlich- 
nationale Interesse, denn der Eltern-Kind-Bezug ist der anschaulichere. 
Wenn aber die Zwecke der Gesamtheit erreicht werden, kann es ihr 
gleichgültig sein, ob der Volksbürger seine Lebenswünsche der Gesamtheit 
geopfert hat, oder ob seine Liebe zu einem möglichen Kind so groß war, 
daß er darauf verzichtet es zu zeugen, um ihm das Elend der K rankheit 
zu ersparen.

Das neue deutsche Gesetj hat nun den inneren W iderstand des K atho
lizismus überrannt, wozu vermutlich die Durchsetjungskraft des vorigen 
Staates nicht ausgereicht hätte. Ich halte das fü r einen Segen. Die Kirche 
wird hier wie seinerzeit im Streit um die staatliche Eheschließung 
sich auf den Standpunkt zurückziehen, daß sie „ to lerat m ulta, probat 
nulla“ . Ob sie die Sterilisierung billigt, darf dem deutschen Staat und 
Volk wenig wichtig sein, wenn es nur gelingt, auch die kirchlich gesinnten 
Menschen erbpflegerisch zu erziehen.

Die konservative Haltung der Juristen hat ih r Gegenstück in der 
Neigung mancher Ärzte und Biologen, mit gar zu leichter Handbewegung 
über die persönlichen Belange des Einzelnen hinwegzugehen. Sie beruhi
gen uns gern durch den Hinweis: die Sterilisierung ist gar kein so 
schlimmer Eingriff, der Betroffene verliert ja nicht die Möglichkeit, den 
Geschlechtsverkehr auszuüben. Als ob es sich nur darum handelte! Ist 
den berechtigten Lebenswünschen m it der E rhaltung der Geschlechts
fähigkeit Genüge getan? Habe ich kein berechtigtes Interesse an M utter
oder Vaterschaft? Wie niedrig muß ein Arzt die Menschen einschățjen, 
wenn sein soziales Gewissen dadurch beruhigt ist, daß der Sterilisierte ja 
„nicht um den Geschlechtsgenuß betrogen“ ist! Der Eingriff ist in der Tat 
un ter allen Umständen schwer. Aber wie drückend im mer er fü r den 
Betroffenen sein mag, er ist gerecht, wenn das Wohl des Volkes ihn 
erfordert. Wenn in  den Vereinigten Staaten Program m e geschmiedet
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werden, die vorsehen, daß von den hundert Millionen E inw ohnern 15 Mil
lionen sterilisiert werden sollen, wenn in Deutschland F an a tik er ähnlich 
radikales Durchgreifen verlangen, dann kann man sich nicht wundern, 
wenn der Sterilisierungsgedanke allgemein darun ter leidet. D er Sterili
sierungszwang muß gesețjgeberisch so gestaltet werden, daß er nicht als 
Strafm aßnahm e angesehen werden kann. Es wäre volkserzieherisch 
unheilvoll, wenn dem Sterilisierungszwang etwas Entehrendes anhaftete. 
Wie sollte dann die Erbpflege im volksbürgerlichen V erantw ortungs
gefühl verankert werden können? Darum bin ich ein Gegner der von 
B o e t e r s  vorgeschlagenen Zwangsalternativen: „Entw eder du läßt dich 
sterilisieren, oder du wirst eingesperrt.“ Der Gedanke, dem D efekten 
wenigstens eine Wahl zu lassen, liegt nahe —  aber die W ahl zwischen 
zwei Zwängen scheint m ir volkspädagogisch falsch, zumal wenn die eine 
A lternative „E insperrung“ heißt.

Etwas ganz anderes ist es m it der K astration von V erbrechern; 
Sexualverbrecher, zu denen im weiteren Sinn auch die von sexuellen 
Motiven getriebenen Gewohnheitsdiebe u. ä. gehören, werden durch 
Sterilisierung nicht unschädlich. Bei ihnen m üßte durch K astration das 
sexuelle Triebleben ausgelöscht werden. Davon soll h ier gar nicht die 
Bede sein, weil diese Maßnahme außerhalb des Systems der Erbpflege steht. 
Es ist daher sehr zu begrüßen, daß die deutsche Gesețjgebung der nahe
liegenden Versuchung w iderstanden hat, die K astration von Verbrechern 
und die Sterilisierung E rbkranker in  einem Gesețj zu regeln.

Es ist klar, daß der Zwang vorsichtig gehandhabt w erden muß und 
daß dem Staatsbürger entsprechende Bechtsgarantien zu bieten sind. 
Strenge Prüfung jedes einzelnen Falles liegt nicht nur im Interesse des 
Einzelnen, sondern auch in dem des Gemeinwesens, dem eine nicht 
sachlich gerechtfertigte Sterilisierung im Hinblick auf die an sich geringe 
Bevölkerungsvermehrung keineswegs erwünscht sein kann. Darum hat 
denn auch das neue deutsche Gesețj fü r freiwillig beantragte wie für die 
zwangsweise zu verhängende Sterilisierung den gleichen Instanzenzug ein
geführt. Das Erbgesundheitsgericht als erste und das Erbgesundheits
obergericht als zweite Instanz sind so zusammengesețjt, daß nach mensch
lichem Ermessen Fehlentscheidungen vermieden werden, soweit sie nicht 
auf Unzulänglichkeit unserer wissenschaftlichen Kenntnisse von den E rb
defekten beruhen. Gegen solche Irrtü m er kann gegenwärtig nur Vorsicht 
in der Anwendung des Sterilisierungsgesețjes bzw. in der Annahme seiner 
Voraussetjungen schütjen, in der Zukunft werden sie m it dem Fortschrei
ten der Vererbungswissenschaft im mer m ehr ausgeschaltet werden 
können.

Zu welchem Zeitpunkt soll sterilisiert werden?
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Beim In k rafttre ten  eines Ausmerzegesetjes werden der Zwangssteri
lisierung unverzüglich alle noch fortpflanzungsfähigen erkennbar Defek
ten zuzuführen sein, sofern der Defekt un ter Sterilisierungszwang fällt. 
In  der Folgezeit ist in jedem einzelnen Fall so früh als möglich, d. h. in 
dem Augenblick zu sterilisieren, in dem die gesețjlichen Voraussetjungen 
vorliegen, frühestens beim E in tritt ins schulpflichtige A lter. Wo also die 
bloße Belastungsgefahr nicht genügt, sondern ein erkennbares K rank
heitsbild  vorliegen muß, kommt die Sterilisierung erst in Frage, wenn 
die K rankheit ausbricht. So würde man etwa den Abkömmling zweier 
schizophrener E ltern mangels ih rer eigenen Entscheidungsfähigkeit schon 
im frühen  K indesalter zwangsweise sterilisieren; ist nur ein E lter schizo
phren , so wäre nach m einer Meinung Anwendung von Zwang gegen das 
K ind zunächst nicht angebracht, denn die Wahrscheinlichkeit, daß es 
selbst schizophren wird, ist nur 10%. Nach E in tritt der M ündigkeit kann 
es sich freiwillig sterilisieren lassen. U nterzieht sich der G efährdete nicht 
freiw illig der Sterilisierung und wird er etwa mit 30 Jahren geisteskrank, 
so kann e r nunm ehr zwangsweise sterilisiert werden. Vielleicht hat er 
selbst schon wieder K inder; das muß wohl in Kauf genommen werden 
und m an darf zufrieden sein, daß wenigstens w eiterer Nachwuchs 
verh indert wird. Denn Schizophrene haben bei richtiger ärztlicher Be
handlung Zeiten, zu denen sie fast norm al erscheinen; dadurch ist die 
G efahr w eiterer Fortpflanzung besonders groß, wenn sie nicht sterili
siert sind.

Die Frage, welcher P artn er sterilisiert werden soll, der Mann oder 
die F rau , spielt eine erhebliche Rolle, wo nur freiwillige Sterilisierung 
vorgesehen ist. Beispiel: der Mann ist halbkrim ineller T rinker, die F rau 
gesund. K ann der Mann nicht zur Sterilisierung gezwungen werden, und 
ist also die F rau  w iederholter Schwangerschaft ausgesețjt, so liegt es nahe, 
sie auf ih ren  Wunsch zu sterilisieren und damit dem Elend ein Ende zu 
machen. Solche Fälle beweisen nur, wie notwendig der Sterilisierungs
zwang fü r unverantw ortliche Defekte ist. Grundsätjlich richtig ist stets 
n u r die Sterilisierung der D efekten selbst. W ir können es uns nicht guten 
Gewissens leisten, daß wir aus erbpflegerischen Gründen die T räger 
g e s u n d e r  Erbmasse von der Fortpflanzung ausschalten. Das neue 
Gesetj sieht denn auch die Sterilisierung stets nur fü r den Defekten 
selbst vor.

E inige A u to ren  denken daran , von he ilbaren  E rb k ran k en  d ie E inw illigung zur 
S te rilisa tio n  als E n tg e lt fü r  die H eilung zu fo rdern . D er G edanke bestickt insofern , 
als h ie r  w irklich soziale L eistung und soziale G egenleistung e in ander entsprechen; 
d e r k u ltu re lle  F o rtsch ritt erm öglicht die H eilung des Menschen —  der geheilte  Mensch 
d a rf  n icht zum  D ank d a fü r die Gesellschaft m it e rb k ranken  Nachkom m en bedrohen. 
Dennoch s trä u b t sich in m ir etwas gegen diese A rt von „G eschäft“ . W enn der A rzt 
dem  K ran k en  ins Gewissen red e t, w ird er m eist selbst de r S terilisierung  zustim m en.
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Wo die rechtzeitige Sterilisierung versäum t worden ist oder der erb
kranke Mann sich ih r nicht freiwillig unterzog, könnte auf Wunsch der 
schwangeren F rau die Schwangerschaft un ter den gleichen Sicherungen 
unterbrochen werden, wie sie fü r die freiwillige Sterilisierung gelten, doch 
findet die Schwangerschaftsunterbrechung auf Grund eugenischer Ind i
kation  nur sehr wenig ärztliche Anhänger.

Die E insperrung zum Zweck, D efekte an der Fortpflanzung zu ver
hindern , scheint m ir nicht gerechtfertigt. Haben wir die Möglichkeit der 
Zwangssterilisierung, so ist die Einsperrung nicht nötig. Als Ersatj fü r 
den operativen Eingriff ist sie ungeeignet. Sie greift viel lästiger in die 
persönliche Freiheit ein als die operative Unfruchtbarmachung. Für die 
öffentliche Hand ist sie viel kostspieliger —  nicht nur, weil der Einge
sperrte  aus Steuerm itteln erhalten werden muß, sondern auch deshalb, 
weil er sich in Freiheit vielleicht doch einigermaßen nütjlich machen 
könnte.

Dagegen bedarf es neben der Sterilisierung eines Eheverbots, teils 
im System der Ausmerze, teils vielleicht im Interesse quantitativer Be
völkerungspolitik.

Im System der Ausmerze: ein P aar plant die Ehe; beide Teile sind 
selbst unauffällig, aber in  den beiderseitigen Elternschaften ist das 
gleiche überdeckt vererbbare Übel (z. B. Epilepsie) vertreten. Die schwere 
G efahr, die fü r den Nachwuchs besteht, läßt die Ehe höchst untunlich 
erscheinen. Offene Epileptiker sollten zwangsweise sterilisiert werden. 
Das unauffällige Kind eines Epileptikers gegen den eigenen Willen zu 
sterilisieren, geht m ir zu weit. Aber die Ehe m it einem Gleichgefährdeten 
ist zu verhindern. Dabei ist freilich auch die K ehrseite zu beachten; ist 
der Sproß einer Epileptikerfam ilie überdeckt belastet, und heiratet er 
einen Gesunden, so verdirb t er un ter Umständen die eine oder andere 
Linie des gemeinsamen Nachwuchses. Deshalb treten  manche Eugeniker 
fü r Sterilisierung auch der Unauffälligen, aber Erbverdächtigen ein.

Aus Gründen der quantitativen Bevölkerungspolitik wird aber 
außerdem  ein allgemeines Verbot der Ehe Sterilisierter mit fortpflan
zungsfähigen Gesunden empfohlen, weil sonst gesunde Erbstämme brach
gelegt werden. S terilisierte können untereinander heiraten. (Übrigens 
ist fü r eine Reihe von geistigen und psychischen D efekten nachgewiesen, 
daß die damit B ehafteten sich erotisch besonders zu ebenfalls Defekten 
hingezogen fühlen.)

Allgemeine Eheverbote fü r E rbkranke sind neben einem Sterilisie- 
rungsgesețj nicht nötig. Es genügt das bedingte Eheverbot, das nicht steri
lisierte Belastete von der Ehe mit gleichartig B elasteten ausschließt.
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Anreichernde Erbpflege („Positive Eugenik“).
Zu den reizvollsten Erscheinungen im eugenischen Schrifttum gehört 

es, wie die einzelnen Autoren je nach ih rer sozialen und weltanschau
lichen Haltung die Gewichte zwischen Ausmerze und Anreicherung ver
teilen. B o e t e r s  legt den Ton auf die Ausmerze; ihn beschweren keine 
Rücksichten auf absterhende liheralistische Persönlichkeits- und Freiheits
ideale, und er sieht —  mit Recht —  die Ausmerze der D efekten als 
dringlichste Aufgabe an. Ähnlich, wenn auch m inder radikal denkt 
G. J u s t .  Dagegen enthalten die Leitsätze der Deutschen Gesellschaft für 
Rassenhygiene im wesentlichen Vorschläge zur Anreicherungspolitik; da 
ist die redigierende Hand des individual-ethisch und legitimistisch den
kenden K atholiken M u c k e r m a n n  zu spüren. Ü berhaupt stellen diese 
Leitsätje sichtlich die m ittlere Linie dar, auf der Biologen und Mediziner 
sich mit den Juristen zu finden vermochten. Vor dem Sterilisierungszwang 
scheute man zurück, von der Durchschlagkraft der freiwilligen Sterilisie
rung ist m an m it gutem Grund nicht gar zu tief überzeugt, so bleibt 
n u r doppelter E ifer in Richtung anreichernder Erbpflege.

Ihre Möglichkeiten sind schon im vorigen K apitel grundsätjlich 
beu rte ilt worden. Die dort geäußerten Zweifel werden bestätigt, wenn 
w ir die Reihe derjenigen Vorschläge durchgehen, die auf eine unterschei
dende Bewertung der an sich gesunden Erbmasse abzielen. Zuerst soll 
ab er von den Möglichkeiten quantitativer Anreicherung die Rede sein, 
d. h. von den Maßnahmen, die geeignet sind, den allgemeinen Frucht
barkeitsdurchschnitt ohne Rücksicht auf erbrangm äßig unterschiedene 
Bevölkerungsteile wieder auf die Bestanderhaltungsziffer zu heben.

B o e t e r s  meint in offenbar übertriebenem  Optimismus, man habe 
es nicht nötig, sich auf die mühselige K leinarbeit einer Anreicherungs
politik  einzulassen. W er die M inderwertigen ausrotte, der schaffe dadurch 
freie  Nahrungsplätje fü r Vollwertige. Nehmen wir aber an, alle von 
V e r s c h u e r  (S. 50) aufgeführten Defekten (5°/oo) w ürden sterilisiert. 
W ir haben festgestellt, wie langsam sich der qualitative Erfolg durchsetjt; 
um  wieviel langsamer würde sich erst die Entlastung des Nahrungsspiel
raum es bem erkbar machen und wie gering wäre sie im Verhältnis zu dem 
Fehlbetrag  an unserer Geburtenzahl! D er Erfolg wäre nach zwei, drei 
G enerationen ein allmähliches Sinken des öffentlichen Aufwandes für 
D efekten-Fürsorge —  sonst nichts. B o e t e r s  stütjt seine etwas sangu
inische Hoffnung überdies auf eine irrige Annahme; wäre die Entlastung 
des Nahrungsspielraum es durch Ausmerze auch sehr viel erheblicher, als 
sie ist —  sie könnte sich nach der positiven Seite hin nur voll auswirken, 
wenn wirtschaftliche K nappheit der subjektive Grund fü r die Nachwuchs-
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beschränkung w äre; jederm ann weiß, daß auch heute die stärksten 
M otive anderer, psychischer A rt sind.

Gewiß spielen wirtschaftliche Tatbestände und Lagen eine erhebliche 
Rolle. Aber die persönliche Lage des Einzelnen ist fü r ihn in viel gerin
gerem  Maße subjektiver Beweggrund, als vielm ehr der allgemeine W irt
schaf tsstandard objektive Ursache fü r die statistisch zu beobachtende 
Tendenz ist. Um von der begrifflichen Form ulierung gleich auf die p rak 
tische Anschauung überzuschwenken; dehnte sich der allgemeine nationale 
Nahrungsspielraum  erheblich aus, so wäre wahrscheinlich ein Anstieg der 
durchschnittlichen Fruchtbarkeit die Folge. D er nationale Nahrungsspiel
raum  kann aber nur auf dreierlei Weise ausgedehnt werden:

1. Durch Gewinnung von Landreserven, d. h. also durch Eroberung 
dünnbesiedelten Landes bzw. durch Erw erbung von Kolonien.

2. Durch technischen Fortschritt, der eine intensivere Ausnuțjung der 
Nahrungsbasis (Ertragssteigerung) ermöglicht.

3. Durch wirtschaftsorganisatorischen Fortschritt, der eine ra tio 
nellere N utung der Erträgnisse gestattet.

Gehen w ir die d rei P u n k te  de r R eihe nach durch: Landerw erb  kom m t v e rm u t
lich n icht in Frage, ebensowenig w erden w ir in absehbarer Z eit w ieder K olonien ge
w innen. Übrigens sind K olonien ebenso wie die überseeische A usw anderung im In te r 
esse q u a lita tiv er B evölkerungspolitik  n icht unbeding t wünschenswert. Beides sind  
V entile  fü r einen B evölkerungsüberschuß, de r die F assungskraft (N ahrungsspielraum ) 
des eigenen M utterlandes übersteig t. A ber volkspolitisch kom m t es da rau f an, w e r  
ausw andert. Die P uritan erau sw an d eru n g  w ar fü r England, die 48er A usw anderung fü r  
D eutschland, die H ugenottenw anderung  und die F lucht de r Royalisten nach 1790 fü r  
F rankreich  volkspolitisch ungünstig: denn die A usw anderer w aren charakterlich b e 
sonders w ertvolle, gesinnungsfeste Menschen. Die A usw anderung der 80er bis 90er 
Ja h re  w ar fü r Deutschland kein  Schaden, v ielleicht ein V orteil, denn die Abziehenden 
w aren größ ten teils G estrandete, D efrau d an ten , d isz ip lin ie rte  Beam te, aus e h ren 
rü h rig en  G ründen verabschiedete Offiziere, m ißgeratene Söhne, jedenfalls sozial Un- 
angepaß te . D rüben mag aus m anchen noch etw as gew orden sein —  viele w aren 
zw eifellos u n term  D urchschnitt. Die V erein ig ten  S taaten  haben ja auch zuerst aus 
rassischen G ründen die E inw anderung k o n tin g en tie rt; das M otiv de r A rbeitsm ark tlage 
kam  e rst in den leg ten  Jah ren  hinzu. U nsere (bescheidene) N achkriegs-A usw anderung 
w irk t eher nachteilig, weil gerade hochqualifizierte K rä fte  dem  V aterland  den Rücken 
kehren .

Schwer zu beklagen ist der V erlust de r einzigen Landreserve, die wir in n erh a lb  
u n se rer V orkriegsgrenzen noch im Osten h a tten . Ob w ir allerd ings diese Reserven ve r
n ü n ftig  ve rw erte t h ä tten , ist angesichts de r A grarpo litik , die w ir se it Jah ren  b e 
trieb en  haben, recht zw eife lhaft (vgl. u n ten !).

Wie ist es mit der technischen Ausdehnung unseres Nahrungsspiel
raum es? Die Hoffnung darauf ist gering. Ein Industrievolk, wie das 
deutsche, hat ja in gewissem Sinne seinen Nahrungsspielraum  an sich 
über die politischen Grenzen hinaus ausgedehnt. Seine hohe Bevölkerungs
zahl ist dadurch möglich, daß seine Rohstoffbasis zum Teil exterritorial
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ist: es tauscht ständig die fehlenden Rohstoffe gegen überschüssige 
Arbeitsleistung ein. Die Möglichkeit w eiterer Ausdehnung des Nahrungs
spielraumes auf diesem Wege hängt von der Erschließung neuer Absatj- 
m ärkte fü r Industriew aren ab. Auch darin haben uns die lebten Jah r
zehnte zurückgebracht. Unsere technische K apazität ist viel größer als die 
Absatymöglichkeit. Der binnenländische Nahrungsspielraum könnte sich 
auf technischem Wege nur durch Erfindungen ausweiten, die uns die 
synthetische H erstellung oder den Ersat} fehlender Rohstoffe ermöglichen, 
die also unsere Abhängigkeit vom W eltm arkt in der Rohstoffbeschaffung 
(und Nahrungsmittelerzeugung) herabm indern.

So bleibt als dritte  Möglichkeit die Ausdehnung des N ahrungsspiel
raumes auf dem wirtschaftlich-organisatorischen Wege. Dabei kann es 
sich nicht um Rationalisierung der Produktion handeln, denn dadurch 
wird ja nur das gespart, was wir im Überfluß haben: A rbeitskraft. Die 
Rationalisierung m üßte auf dem Gebiet der M aterialwirtschaft und der 
Konsumtion liegen.

Rationalisierung der Stoffbewirtschaftung bedeutet, daß im P roduk
tionsprozeß, vielleicht um den Preis erhöhten Arbeitsaufwandes, mit 
Werk- und Betriebsstoff gespart wird. Unser erwerbswirtschaftlich einge
stelltes Kalkül fragt nur nach den Gestehungskosten und der Absatj- 
möglichkeit und vergeudet vielfach Rohstoff, wenn das billiger ist als 
sparsame Stoffbewirtschaftung. Das Gegenbeispiel haben w ir w ährend des 
Krieges erlebt: da wurde die Rohstoffersparnis un ter dem Druck der 
K nappheit bis zur Unwirtschaftlichkeit getrieben. Ein m ittlerer Weg wäre 
planwirtschaftlich denkbar. Insbesondere würde aber die Planwirtschaft 
den durch K onkurrenzkäm pfe, durch Reklame usw. bedingten Stoffver
brauch, der dem Konsum verloren geht, erheblich m indern.

Der Konsum selbst kann auf zwei A rten rationalisiert werden: durch 
Senkung des allgemeinen Lebenshaltungsstandes und durch gleichmäßigere 
Verteilung des Sozialproduktes. Der erste Weg füh rt zu nichts, denn Mil
lionen Deutscher stehen schon weit un ter dem Lebenshaltungsniveau, das 
auf die D auer m it den Forderungen der Volksgesundheit vereinbar und 
als Grundlage einer m odernen Hochkultur tragbar ist.

D er von überzeugten  V e rtre te rn  e in e r m engenm äßig fö rd ern d en  B evölkerungs
po litik  gern w iederho lte  Satj „K u ltu r und äußere  Ansprüche aus Leben haben  nichts 
m ite inander zu tu n “  (so in de r Fassung S t a e m m 1 e r s a. a. O. S. 73) g ilt doch nicht 
so unbedingt. A uf den e i n z e l n e n  Menschen angew endet mag er richtig sein, aber 
es h an d elt sich in  de r B evölkerungspolitik  um M assenerscheinungen, und fü r  ganze 
B evölkerungen in ih re r  G esam theit gilt de r Sat$ nicht uneingeschränkt. Im  V erband  
eines k u ltu re ll hochstehenden Volkes kann de r E inzelne auch bei persönlich b ed rän g 
te r  w irtschaftlicher Lage und äu ß ere r B edürfnislosigkeit einen hohen K u ltu rstan d  
einnehm en. W enn aber ein ganzes Volk als solches in K argheit und A rm ut lebt, 
so t r i t t  irgendw o der P u n k t ein, an dem w eitere w irtschaftliche V erknappung  auch die
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geistigen Entfaltungsm öglichkeiten  an g re ift, v ielleicht die G efah r k u ltu re lle r V er
ödung h e ran fiih rt. Das heiß t derb  gesprochen: ein  niedriges E inkom m en des E in 
zelnen ist in unse rer hochkultiv ierten  W elt keine  E ntschuldigung fü r n iedrigen  
geistig -ku ltu rellen  S tandard . E ine allgem eine V erarm ung des Volkes aber fü h rt  auf 
längere  Sicht zu e in e r Senkung des K ultu rstandes. G erade eine solche allgem eine V er
arm ung bedrückt uns aber seit Jah ren . So unbequem , ja schmerzlich die Festste llung 
ist: s ta rk e  V olksverm ehrung ohne entsprechende A usw eitung des N ahrungsspielraum es 
ist e in  w eiteres V erarm ungsm om ent. Man kann  das e rste  nicht wollen, ohne Wege 
fü rs zw eite zu sehen. —  D er oben an g efü h rte  Sah k n ü p ft sichtlich an die Lebens
auffassung  unserer „oberen  10 000“ an ; gerade sie spielen ab er bevölkerungspolitisch 
eine nicht gar große Rolle. Die gleiche Festste llung  w äre gegenüber den w irtschaftlich 
aufs schärfste  e ingeengten M illionen b itte r  ungerecht.

So bleibt nur Umstellung des W irtschaftssystems. Ich halte allen 
Ernstes das quantitative Bevölkerungsproblem  im Rahmen der bisherigen 
W irtschaftsorganisation fü r unlösbar. Sicher ist jedenfalls, daß durch 
Planw irtschaft und besser ausgeglichene V erteilung des gesamten Sozial
produktes der nationale Nahrungsspielraum  strenger ausgenuțjt würde 
und daß dies um so m ehr geboten ist, je näher wir zahlenmäßig an die 
Grenze der relativen Übervölkerung heranrücken.

Wohl haben wir innerhalb unserer heutigen Grenzen noch beschei
dene Landreserven. Brachliegendes Land kann u n ter den Pflug genom
men, und als unrentabel aufgegebener Großgrundbesit} kann der bäuer
lichen Siedlung wieder zugeführt werden, der er durch das Bauernlegen 
entzogen wurde. Der zweite Weg hätte  den V orteil, daß schon kultiviertes 
Land fü r die Siedlung verfügbar w ird; das bevorstehende Erscheinen 
der neugezüchteten bitterstofffreien Lupine gäbe der bäuerlichen Vieh
wirtschaft auch auf schlechten Böden eine Chance, denn Lupine ist 
anspruchslos und wird, wenn sie bitterstofffrei ist, vom Vieh (leider auch 
vom Wild) gefressen. Dichte bäuerliche Besiedlung der Ostgrenzen wird 
eine nationalpolitische Tat sein, zumal Polen jenseits der Grenzpfähle 
sehr zielbewußt ein bäuerliches Siedlungswerk durchführt. Aber unsere 
A grarpolitik  war seit Jahren nur darauf abgestellt, den alten Familien 
ihren unrentablen Grofigrundbesițj d irekt aus Steuerm itteln oder indirekt 
durch Zölle, Spritmonopol u. dgl. zu erhalten. Sonderbarerw eise wurde 
diese großagrarische Politik, an der rund 19 000 Eigentüm er mit m ehr 
als 100 ha Nutjfläche in teressiert sind, un ter der Devise vertreten , das 
Volk dürfe seine 2% Millionen (hauptberuflichen) B a u e r n  nicht ver
gessen. E rst die agrarpolitische Ära D a r r e  wurde m it einem entschiede
nen Bauernsiedlungsprogram m  und grundsätjlicher Absage an die keines
wegs nationale G roßagrarpolitik eingeleitet.

Von den 1,9 Millionen H ektar bisher ungenutjten Landes sind höch
stens 1,4 Millionen kulturfähig —  und auch diese Böden sind es nur 
nach Aufwand erheblicher Kosten fü r Entwässerung u. dgl. Fast ein-
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einlialb M illionen H ektar —  das klingt so großartig und bedeutet doch 
bestenfalls 200 000 K leinbauernstellen —  gegenüber 6 bis 7 M illionen 
Erwerbslosen!

Die Aussichten der „Re-Agrarisierung“ überschüssig gew ordener 
Stadt- und Industriebevölkerung sind also nicht rosig. Im m erhin könnte 
die Ausnütjung der bescheidenen Möglichkeiten einige Erleichterung auf 
dem A rbeitsm arkt bringen. In den Leitsätjen der Deutschen Gesellschaft 
fü r  Rassenhygiene (Ziff. 8) werden dagegen die Aussichten der Re-Agrarie- 
sierung irrig  eingeschätjt. Sie hätte nur den an sich recht beachtlichen 
Erfolg, daß eine Anzahl bisher brotloser Familien untergebracht wäre. 
E ine Anregung zur Bevölkerungszunahme ist kaum davon zu erw arten. 
D er Leitsațj 8 fo rdert mit Recht, daß nur gesunden Familien Siedlungs
land zugewiesen werde (übrigens sollte auch die wirtschaftliche Eignung 
geprüft werden). Aber der Gedanke des Erblehens, das m it der Bedin
gung belastet ist, in jeder G eneration m üßten mindestens vier K inder 
vorhanden sein —  dieser Gedanke ruht auf dem Irrtum , die B auern
bevölkerung sei an sich fruchtbarer als die städtische oder könne sich 
u n te r allen Umständen leisten, es zu sein. Die Fruchtbarkeit der Land
bevölkerung hat bestimmte Voraussetjungen: entw eder b ietet die Land
wirtschaft selbst fü r eine zahlreichere nächste G eneration Lebensmöglich
keiten, oder eine sich ausdehnende städtische Industrie ist fähig, den 
ländlichen Menschenüberschuß aufzunehmen. Man vergleiche Deutschland 
und Frankreich vor dem Krieg: das industriell sich entfaltende Deutsch
land hat auf dem Lande hohe Geburtenziffern, weil die Industrie die 
überschüssigen Massen aufnimmt. Von 1875 bis 1925 hat sich das Ver
hältnis zwischen Stadt- und Landbevölkerung bei uns von 1 : 2 auf 2 :1  
um gekehrt und der ganze Zuwachs von 20 Millionen Stadtbevölkerung 
w ar ländlicher Geburtenüberschuß. Im m ehr agrarisch gebliebenen F rank
reich, wo das industrielle Bevölkerungsventil fehlte, war die Landbevöl
kerung dem Neomalthusianismus ergeben, denn die Abwanderungsmög
lichkeit zur S tadt war gering und das p latte Land war besețjt. Auch das 
Bauerntum  ist also nicht an sich, sondern nur un ter bestim mten V oraus
setjungen kinderreich. Die überschüssigen Städter, die wir heute reagrari- 
sieren können, werden untergebracht sein. Zugleich träg t das E rbhof
system zur Gesundung und W iederherstellung des Bauerntum s bei. W ird 
freiw erdendes Land aus bisherigem Großbesitj zur Bauernsiedlung heran
gezogen, so ist außerdem  unser A grarboden volkswirtschaftlich intensiver 
genuțjt, denn die bäuerliche Familie muß nicht nach M aßstäben u n ter
nehm erischer R entabilität wirtschaften, sie betrachtet den Boden und die 
ihm gewidmete A rbeit un ter dem Gesichtspunkt, ob sie „ihren Mann 
ernähren“ . Bäuerliches Connubium und standesübliche Mitbeschäftigung 
Fam ilienangehöriger sichern auch fürs erste die Möglichkeit eines ge
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wissen Bevölkerungswachstums. Leider ist die Grenze auch dafür nicht 
sehr weit gesteckt. Wenn eine sehr erfolgreiche Siedlungspolitik den 
N ahrungsspielraum  im agrarischen W irtschaftsbereich organisatorisch 
sehr stark hebt, nehmen wir einmal kühn an auf das 1% fache der jețjt 
5 Millionen betragenden selbständigen Agrarbevölkerung, so dürfte da
m it die Sättigungsgrenze erreicht sein. W eiteres Wachstum hätte Ü ber
lastung der Höfe mit zu großen Fam ilien oder Höfeteilung oder endlich 
Abwanderungszwang zur Folge. Die Städte, die dann eben erst durch 
Reagrarisierung von ihrem  Menschenüberfluß befreit wurden, dürften in 
absehbarer Zeit kaum wieder erheblich aufnahm efähig fü r ländliche Be
völkerungsüberschüsse sein. —  So wertvoll und wichtig also Bauernsied
lung und bäuerliche Sippenfestigung durch agrarisches Erbrecht sind, so 
sehr sie im Augenblick auch bevölkerungspolitisch entlasten, — ihre be- 
völkerungs-quantitative W irkung auf lange Sicht ist leider durch die 
K nappheit der Landreserven recht begrenzt.

Im gegenwärtigen Augenblick kann leider in Richtung auf eine quan
tita tive Anreicherung nicht gar viel getan werden. Solange wir mit Mil
lionen Arbeitsloser in den Berufen aller A rt und jeden Sozialranges 
belastet sind, können die volkspolitisch bestgemeinten Ermahnungen zum 
K inderreichtum  keinen erheblichen Eindruck machen. Auf lange Sicht 
aber verspricht eine gesunde Lohnpolitik einigen Erfolg. Die gegen
w ärtige K inderarm ut unserer Arbeiterschaft ist gewiß nicht darauf 
zurückzuführen, daß „auch die A rbeiter schon von der egoistischen Ge
nußsucht und Bequemlichkeit des Bürgertum s angesteckt“ sind; sie ist 
vielm ehr geradezu ein willkommenes Anzeichen fü r „private Erbpflege“ . 
D er sozial und geistig gehobene A rbeiter pflanzt sich nicht m ehr planlos 
fo rt, sondern ist sich seiner V erantw ortung fü r die K inder bewußt; soll 
er Dauerarbeitslose in die W elt sețjen? Vor dreißig Jahren machte man 
ihm zum Vorwurf, er verm ehre sich hemmungslos im V ertrauen darauf, 
der Staat werde die K inder schon ernähren; heute tadelt m an seine F o rt
pflanzungsträgheit. Wenn die A rbeitsm ärkte entlastet und die Lohntarife 
so gestaltet sind, daß sie ein Auskommen sichern, w ird auch die F o rt
pflanzungstätigkeit wieder zunehmen.

Die Frauenarbeit ist insoweit zu bekämpfen, als sie den A rbeits
m ark t ungesund belastet. Alleinstehenden Frauen jedes A lters muß die 
Verdienstmöglichkeit offenstehen. V erheiratete Frauen drängen heute 
nachweislich vor allem dann an den A rbeitsm arkt, wenn die K inder her
anwachsen und das Einkommen des Mannes nicht m ehr ausreicht. Die 
F rau  aus Berufen zu verdrängen, die entw eder typisch weiblich sind oder 
in denen die F rau sich als besonders brauchbar erweist, hätte  keinen Sinn. 
Dagegen würde die weibliche Lohnarbeit m it einem Ruck auf ein gesun
des Maß zurückgeführt, wenn die F rau dem Mann lohntariflich gleich
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gestellt würde, wo sie die gleiche Arbeit verrichtet, wie er. E in großer 
Teil der weiblichen Lohnarbeit ist durch das Interesse des U nternehm ers 
an Einsparung der Lohndifferenz bedingt. Dieses Interesse durch T arif
gleichheit beseitigen, heißt mit einem Schlag die Nachfrage nach weib
lichen A rbeitskräften verm indern, den A rbeitsm arkt fü r M änner günsti
ger gestalten und dam it die Heiratsmöglichkeiten fü r sie verbessern, also 
die Aussichten der V olksfruchtharkeit heben. Auf unserm zerstörten 
A rbeitsm arkt würde sich das heute nicht k lar auswirken können, wohl 
aber in dem Augenblick, wo die W irtschaft wieder einigermaßen im 
Gleichgewicht ist.

Bevölkerungspolitisch verheerend wirken alle Lebensmittelzölle und 
die V erbrauchsteuern (ausgenommen die auf Luxuswaren gelegten). Sie 
sind eine indirekte Präm ie fü r den Kinderlosen, weil sie das Fam ilien
oberhaupt ohne Rücksicht auf das Familieneinkommen im V erhältnis zur 
Kopfzahl belasten; sie wirken genau so, wie die grobe K opfsteuer 
(„N egersteuer“) .

Zu den wirtschaftsorganisatorischen Maßnahmen würde auch eine 
Revision des Schulungs- und Berechtigungswesens gehören; ih rer nimmt 
sich der Reichsinnenminister Dr. Frick entschlossen an. Dadurch wäre näm 
lich vielleicht eine Herabsețjung des durchschnittlichen H eiratsalters zu 
erreichen. Doch sollten wir darauf keine übertriebenen Hoffnungen setjen. 
Der größte Teil der Bevölkerung besucht nur Volks- und Fortbildungs
schule, ist also durch die Ausbildungsdauer nicht an der Eingehung einer 
Frühehe verhindert. Soweit mit dem Berechtigungswesen Unfug getrie
ben wird, —  sollte er abgestellt werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, 
daß eigentlich erst der Überschuß an A rbeitskräften die übertriebenen 
A nforderungen an die Ausbildung herbeigeführt hat; ein allgemeiner 
Abbau des Berechtigungswesens hätte heute nur zur Folge, daß noch 
einige junge Leute m ehr das Pflaster treten, statt wenigstens in einer 
Schule untergebracht zu sein. Bei den akademischen Berufen im beson- 
dern ist wohl nicht viel abzubauen. Unsere Forderungen an das Wissen 
und Können des Menschen werden immer höher und das ist an sich gut. 
Nicht auf eine Abkürzung, sondern viel eher auf wirtschaftlichere Aus- 
nuțjung der Ausbildungszeit kommt es da an.

Im  höheren  Schulwesen m üßte viel schärfer gesiebt w erden, um den Überschuß 
an jungen A kadem ikern  unterdurchschnittlicher L eistungsfähigkeit zu bekäm pfen. 
U nsere bisherige S tipendien-Politik  h a t offenbar nicht im m er die richtigen W ege e in 
geschlagen. Sie beru h te  im G runde gerade dort, wo Sozialisten den entscheidenden 
Einfluß ha tten , im m er noch au f dem  recht bürgerlichen V o ru rte il der R angüberlegen
he it „ s tu d ie rte r“  B erufe. Es ist gewiß nicht erfreulich , wenn der w eniger als m itte l
mäßige Nachwuchs w irtschaftlich w ohlgestellter E lte rn  die Bänke unse rer höheren  
und Hochschulen drückt, um dann als A nw ärter fü r gehobene S tellen au fzu tre ten . 
A ber m an bekäm pft diesen M ißstand nicht, indem  m an durch eine im wesentlichen



110 Erbpflegerisd ie M aßnahm en

am B edürftigkeitsbegriff o rien tie rte  S tipend ienpo litik  gleich m ittelm äßigem  N ach
wuchs der besitjlosen Schichten den Weg zur höheren  und Hochschule eröffnet. K an n  
m an w ohlhabenden E lte rn  le ider nicht verb ie ten , daß sie ih re  m inderbegabten  K in d e r 
au f e i g e n e  K osten  stud ieren  lassen, so ist das kein  G rund, m äßig begabte K in d e r 
aus den besißlosen Schichten au f a l l g e m e i n e  V olksunkosten dem S tudium  zu
zuführen . A uf de r einen Seite w äre also bei d e r Stipendien-G ew äbrung zuerst d ie 
B egabungsfrage, dann erst die F rage der B ed ü rftig k e it zu p rü fen . Um aber das H a n 
dicap de r m inderbem itte lten  Schichten zu beseitigen, dazu d ient dann allein  e ine  
scharfe, auch den Abköm m lingen sozial gehobener Fam ilien gegenüber rücksichtslose 
Auslese im  A usbildungsgang und in der B eru fslau fbahn . Die Aussichten fü r bessere  
G esta ltung  der A usb ildungspolitik  scheinen übrigens nicht schlecht zu sein, se itdem  
die vorurteilsvo ll hohe Einschätjung des A kadem ikers zu schwinden beginnt. D er Z u
d ran g  zur „höheren“  Schule w ar ja zum großen Teil durch soziales G eltungsbedürfn is 
bed ing t, nicht aber das E rgebnis e in e r B erufsauslese nach G esichtspunkten de r 
spezifischen E ignung. W enn sich einm al im V olksdenken allgem ein das W ertu rte il 
durchgesetjt haben w ird, daß es besser ist, ein  überragend  tüchtiger Schlosser zu sein, 
als e in  h ö h erer B eam ter von m ittelm äßigen  Fäh igkeiten , ist schon sehr viel e rre ich t. 
Die gegenw ärtig  in n erh a lb  der Lohn- und G ehaltsem pfänger a lle r A rt durchgese^te 
V erflachung der E inkom m ensstufen u n te rs tü g t den A bbau des V orurteils w irkungs
voll. Dann w ird auch ganz von selbst de r gröbste, so recht deutsche, U nfug des 
B erechtigungsw esens ein Ende nehm en, daß eine literarisch-akadem ische B ildung fü r  
B eru fe  verlang t w ird, in denen sie ganz und gar nicht am P lage  ist, und wo e ine  
tüchtige praktische Fachschul-Bildung viel m ehr am  P lage  wäre.

Die „Bünde der K inderreichen“ fo rdern  besondere finanzielle Be
günstigungen und finden damit teilweise ein williges Ohr. Die V oraus
setjung fü r Begünstigungen irgendwelcher A rt wäre zum mindesten, daß 
in jedem einzelnen Fall geprüft wird, ob die Öffentlichkeit an dem K in
derreichtum  ein Interesse hat. Da bestim mte Kategorien M inderw ertiger 
besonders fruchtbar sind, muß wirklich un ter den Kinderreichen viel 
keineswegs förderungswürdiges Menschenmaterial sein. Also ist es sinn
widrig, ja schädlich, durch Präm ien wahllos zum Kinderreichtum  an
zureizen.

Die lohnpolitischen Forderungen der Kinderreichen haben übrigens 
eine sehr bedenkliche Seite: würde das „Soziallohnsystem“ allgemein ein
geführt, d. h. auch der Privatw irtschaft tarifrechtlich ein der Fam ilien
kopfzahl entsprechender Lohnzuschlag auferlegt, so wäre damit dem 
U nternehm er eine Präm ie fü r Beschäftigung von Ledigen und K inder
losen ausgesetjt. Soweit die Zahl der A rbeitspläne h in ter dem A rbeits
angebot zurückblieben, würden gerade die Fam ilienväter stellungslos 
sein. Das Gegenteil des erstrebten Erfolgs wäre erreicht.

G r o t j a h n ,  B u r g d ö r f e r  u. a. em pfehlen in Anknüpfung an 
französische und belgische Ausgleichskassen eine Familienversicherung, 
die an eine der bestehenden Sozialversicherungen anzugliedern wäre. 
Jeder Deutsche soll Pflichtbeiträge einbezahlen. Die Fam ilienväter er
halten je nach Kinderzahl Versicherungsleistungen ausbezahlt, die sich
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nach der Höhe ihres Einkommens (und damit ih rer Beitragsleistung) be
messen. Im Grunde ist damit der Gedanke einer Junggesellensteuer ins 
Versicherungstechnische übersetjt. E r hat viel Verlockendes, nur macht 
mich bedenklich, daß die Einrichtung ihrem  Wesen nach der Rechtsform 
der Versicherung widerspricht. Versicherung bedeutet kollektive V or
sorge fü r individuellen Zukunftsbedarf durch Risikoverteilung; das heißt 
aber: erst Beitragszahlung, dann —  im Versicherungsfall —  Versiche
rungsleistung. Bei der Elteinschaftsversicherung ist es aber beinahe um
gekehrt: wenn der den Leistungsanspruch begründende Versicherungs
fall der Elternschaft in einem angemessenen A lter nicht eingetreten ist, 
müssen Beiträge gezahlt werden, von denen ich von vornherein weiß, 
daß sie nicht m einen Zukuuftsbedarf, sondern den Bedarf anderer decken 
werden. Das ist keine Versicherung, das ist eine Steuer. Diese Form  der 
Versicherung soll wahrscheinlich die wirtschaftliche Eigenverantw ortung 
der E ltern zumindest im Prinzip wahren. In der Praxis ist sie aber herab- 
gesețjt. Es m elden sich auch schon K ritiker, die eine Begrenzung der 
anspruchbegründenden Geburten nach oben empfehlen, weil kein In te r
esse an planloser Vermehrung besteht.

H at der G r  o t j a h n - B u r  g d ö r f e r sehe Gedanke seinen N ieder
schlag im Leitsatj 6 der Deutschen Gesellschaft fü r Rassenhygiene ge
funden, so knüpft Leitsatj 5 an den steuerpolitischen Vorschlag von 
L e n z  an: die Familiennachlässe bei der Einkom m ensteuer sollen w irk
samer gestaltet werden, d. h. so, daß sie auch bei hohem Einkommen eine 
fühlbare Erleichterung bedeuten.

Die gestaffelten Leistungen der Elternschaftsversicherung, die steuer- 
politischen Vorschläge von L e n z  und die Abwehr gegen die K inder
zulagen der Beamten nach unbeweglichen Sätjen (Leitsatj Ziff. 7) gehen 
durchweg auf die Absicht zurück, eine nach Gesichtspunkten des sozialen 
Ranges positive Anreicherungspolitik zu betreiben.

Welche W irkung können die vorgeschlagenen Maßnahmen haben? 
Die Steuererleichterungen mögen als solche noch so bedeutend sein, am 
Lebenshaltungsaufwand gemessen können sie in keiner Einkommensstufe 
einen Anreiz zum Kinderreichtum  bilden; um gekehrt aber: wer 50 000 
M ark Einkommen hat, den hindert die Höhe der Einkom m ensteuer w irt
schaftlich nicht daran, eine große Familie zu erhalten, ob nun die Steuer 
5000 oder 10 000 Mark beträgt. Bei allen diesen Vorschlägen w ird zu 
wenig daran gedacht, daß in den begüterten und gut bürgerlich lebenden 
Schichten der Nachwuchsverzicht gar nicht in erster Linie aus der Sorge 
entspringt: wie ernähren wir unsere K inder? sondern —  neben andern 
Motiven —  aus der Sorge: welche beruflichen Chancen werden die K in
der haben? Außerdem sollte man sich rechnerisch klar machen, was 
eigentlich eine stärkere Begünstigung der wirtschaftlich besser gestell-
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ten Existenzen fü r die Erbpflege bedeuten kann. Von 23,2 M illionen 
Lohnsteuerpflichtigen waren 1926 nur 12,5 Millionen steuerbelastet, die 
andern waren wegen zu geringen Einkommens teils unbesteuert (10,4 
Millionen), teils befreit (0,3 M illionen). Von den 12,5 M illionen Steuer
belasteten hatten  nur 1,39 Millionen m ehr als 3000 M ark, das sind also 
ganze 6% der Lohnsteuerpflichtigen. Von 3,8 M illionen zur E inkom m en
steuer Veranlagten hatten  nur 1 Million m ehr als 3000 M ark. A nnähernd 
dürfen wir also folgern: noch nicht 9% aller E inkom m enbezieher kamen 
damals über 3000 Mark. W enn es schon 1926 nur so wenige waren, wie
viele sind es jet}t? Wenig über 1% der Steuerpflichtigen haben m ehr als 
8000 Mark Einkom m en; kann angesichts einer viel zu niedrigen a l l g e 
m e i n e n  F ruchtbarkeit unsere größte Sorge der Nachwuchs dieser 
300 000 sein? Das scheint m ir unmöglich, selbst wenn zu träfe, was die 
Leitsä^e 6 und 7 sagen: die gleichen Kinderzulagen fö rderten  nur die 
M inderleistungsfähigen, und wenn ferner zuträfe, was dabei stillschwei
gend vorausgesetjt w ird: die (wirtschaftlich) Leistungsfähigeren seien 
erbpflegerisch besonderer Begünstigung würdig. Aber beides trifft nicht 
einmal zu. Eingestanden, daß Kinderzulagen, wie sie zu gleichen Sätjen 
allgemein gegeben werden können, sei es als Gehaltszulage, sei es in 
Form  einer Elternschaftsversicherung, fü r den M inisterialrat keine Bei
hilfe sind. Will aber jem and im E rnst behaupten, fü r  den Eisenbahn
betriebs-Assistenten m it 150 M ark Gehalt liege in der kleinen K inder
zulage ein Anreiz zum K inderreichtum ? Das K inderzulagensystem  w ird 
dabei offenbar in falscher Perspektive gesehen: es liegt keine Ungerech
tigkeit darin, daß die Zulage in den obersten E inkom m enstufen nicht 
höher ist als in den unteren. In  den oberen Stufen bedürfte  es eigentlich 
gar keiner Zulage. Den Beziehern kleinster Einkom men aber ist es ein
fach unmöglich, auch noch K inder aufzuziehen. Bei ihnen nachzuhelfen, 
war der Sinn der Zulagen; fü r sie sind sie eingeführt und nur der P aritä t 
wegen werden sie allgemein gezahlt. Es war die Absicht do rt zu „ fö r
dern“ , wo es dringend nötig ist; die hohen Gehälter gew ähren an sich den 
nötigen Spielraum. „N ur in den un tern  Besoldungsstufen wirksame“ 
Kinderzulagen sind gerade beabsichtigt und diese Absicht ist auch ver-

‘ nünftig, weil es fü r die Gesamtheit vielmal wichtiger ist, daß die 90%
kleiner Leute überhaupt K inder haben können, als es ih r sein kann, ob 
die 10% an sich und keineswegs nur aus wirtschaftlichen G ründen fo rt
pflanzungsträgen Bessergestellten je zwei oder ob sie drei K inder haben. 
Die Bevölkerung w ird nicht von ihnen, sondern von den andern  90% m it 
Nachwuchs gesättigt, welche Maßnahmen auch im m er getroffen  werden 
mögen.

Die im Leitsațj 7 bis zur Einrichtung der allgem einen Elternschafts
versicherung geforderte Staffelung der K inderzulagen ist volkspolitisch
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von recht un tergeo rdneter Bedeutung, weil sie ja doch nur die rund 
800 000 Beam ten trifft. Sie ist aber auch undurchführbar. Entweder w ird 
nach wie vor die gleiche Gesamtsumme fü r Kinderzulagen aufgewendet 
und n u r anders verte ilt; dann werden die Zulagen fü r die untern  Stufen 
so winzig, daß sie wie ein Hohn wirken; eine nennenswerte Hilfe stellen 
sie schon in der je^igen Höhe nicht dar. Oder die Staffelung nach oben 
w ird durch zusätzlichen Aufwand ermöglicht —  dann entstehen Mehr- 
Ausgaben, die in einer Zeit allgemeinen Gehaltsabbaus nicht zu tragen 
sind und m aßlos verb ittern  müßten.

An die Stelle dieser P ro jek te tra t jețjt fürs erste die sogenannte 
Ehestandsbeihilfe, die durch eine A rt von Ledigensteuer aufgebracht 
wird. Der C harak ter der Maßnahme ist k lar und unverhüllt der einer 
Sondersteuer, deren Ertrag einer in erster Linie quantitativen Bevölke
rungspolitik  dienen soll, sofern eben die Eingehung von Ehen w irt
schaftlich erle ich tert wird. Der qualitative Gesichtspunkt kommt dadurch 
zur Geltung, daß erbliche Belastung als Ausschließungsgrund für die Ge
w ährung der Beihilfe gilt. Die K onstruktion des Gesetjes und seiner 
D urchführungsverordnungen tragen in begrüßensw erter Weise der T at
sache Rechnung, daß die Ehe- und Kinderscheu der gehobenen Schichten 
nicht wirtschaftliche Gründe hat. N ur zur Überwindung wirklicher w irt
schaftlicher Schwierigkeiten wird die Beihilfe geleistet. Darum ist der 
H öchstbetrag u n te r allen Umständen auf tausend M ark beschränkt, 
schwankt aber zwischen diesem Höchstbetrag und einem Mindestsatz von 
hun d ert M ark nach Maßgabe der standesgemäßen Ausstattung.

Neben dieser in ih ren  W irkungen gewiß nicht sehr weitreichenden 
M aßnahme ist aber auch der verlockende Gedanke der Ausgleichskassen 
gesețjgeberisch aufgegriffen worden, seine Gestaltung wird gegenwärtig 
vorbereitet. D aher ist es angebracht, das F ü r und W ider zusammen
fassend zu erwägen.

ld i  ste lle  h ie r  als Beispiel den E n tw u rf eines solchen Staffelungsschemas nach 
S t a e m m 1 e r  (a. a. O. S. 80) voran, weil es in seiner etw as überschlägigen A rt 
am w enigsten P la tj rau b t, dennoch ab er ein  annäherndes Bild vom P rinzip  gibt:

Es e rh a lten  in Z ehn teln  des N enn-Einkom m ens

Bei e inem  Jahres- 
e inkom m en  von

L ed i
ge

V erh.
o.K ind

1 2 3 4
C in d e

5 6 7

— 1000 10 10 11 12 13 14 15 16 17
1001—  1500 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1501— 3000 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 0 1 — 6000 6 7 8 9 10 11 12 13 14
600 1 — 10000 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10001— 20000 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ü b e r  20000 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geiger, Erbpflege, 8
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B u r g d ö r f e r  h a t ein  sehr viel fe ineres Schema e n tw o rfen  und  v e rte ilu n g s
technisch bis in die E inzelheiten  durchgerechnet, auch in  V erb indung  m it den W ir
kungen e iner s tä rk eren  S teuerstaffelung nach dem  F am ilienstand .

1. Die Einkommensunterschiede nach der sozialen Stellung sind an 
sich u n ter dem Druck der wirtschaftlichen Not in den legten  Jah ren  er
heblich eingeehnet. Die jegt geplanten M aßnahmen bedeuten noch w eiter
gehende Einebnung, drängen also das Prinzip des Leistungsranges als 
Maßstab für das Einkommen um ein w eiteres zurück. Eine so scharf 
sozialisierende Maßnahme ist unbedingt in Kauf zu nehm en, wenn sie 
entsprechenden bevölkerungspolitischen Nugen verspricht. W ir müssen 
uns eben mit dem bisher ungewohnten G edanken v e rtrau t m achen: ein 
Staatsvolk, das nicht m ehr mit Personen sondern m it Geschlechtern rech
net, bew ertet seine Volksgenossen zwar einerseits nach ih re r beruflichen 
Leistung, anderseits aber auch nach ihrem  generativen Rang.

2. Je w eiter aber beim Großteil der Bevölkerung die Einkom m ens
unterschiede schon eingeebnet sind, desto geringer w ird der Erfolgspiel
raum  einer Staffelung nach dem Fam ilienstand. Die Abgaben der Ledigen 
und Kinderlosen müssen ja, so scharf sie im m er sein mögen, bei einer 
un tern  Einkommensgrenze halt machen. Das durchschnittliche E inkom 
men des Deutschen liegt aber bei der gegenwärtigen allgemeinen V er
armung des Volkes schon so tief, daß die denkbare O bergrenze der 
Abzugsfreiheit nicht erheblich u n ter ih r bleiben kann. Die M ehrzahl der 
K inderlosen und K inderarm en könnte also wenig oder nichts beisteuern, 
das Aufkommen wäre dürftig.

D aher will z. B. S t a e m  m 1 e r, um nennensw erte  A usgleichsm ittel h e rau s
zuholen, schon Ledige und K inderlose m it 1001— 1500 RM. Jah reseinkom m en  um 
2 hzw. 1 Zehntel kürzen. D er k inderlos V erh e ira te te  m it 1200 RM. N enn-E inkom m en 
bekäm e also nu r 1080 RM. Die K ürzung wäre fü r ihn m eh r als em pfindlich, aber die 
Zulage von 120 RM. fü r  jedes K ind wäre um gekehrt zu gering, um  ihn zu re ich er 
K inderschaft anzuregen. B u r g d ö r f e r  geht sogar noch w eite r, e r  will die A bgabe
pflicht, wenn auch nu r in Höhe von 3 % , schon bei L edigen m it 600 RM. Ja h re se in 
kom m en e in tre ten  lassen.

N ur durch diese A usdehnung der Abgabepflicht nach u n ten , w enn auch in den 
n ied rigsten  E inkom m enslagen m it k leinen B eträgen, kom m en w irklich  b edeu tende  
Ausgleichssum men zustande. Die Masse b ring t es. Ich fü rch te  aber, daß  d ie w eite re  
D rosselung der k leinsten  und kleinen E inkom m en bevölkerungspolitisch  eine de r e r 
streb ten  entgegengesetjte W irkung haben möchte. Sie kan n  h ie r  e h e r abschreckend 
w irken. W er 1000 RM. N enneinkom m en als L ediger hat, bekäm e nach S t a e m m l e r  
als V e rh e ira te te r ebensoviel; nach B u r g d ö r f e r  fielen bei ihm  die S teuern  fo rt, 
w eil auch fü r die F rau  de r s teu erfre ie  Sa§ von 600 RM. g ew ährt w ird , außerdem  e n t
fiele die 3% ig e  Abgabe. W enn es hoch kom m t, sind 50 RM. jäh rlich  im Fall d e r 
H e ira t gewonnen. Das kann bei an sich so b ed rän g ter Lage n icht v iel M ut zur E he 
m achen und w ürde dann also auch auf die Fortp flanzungsaussich ten  drücken.

3. Die vielleicht bei den Beziehern höherer Einkom m en erreichbare 
M ehrung der Kinderschaften ist dann schon nicht m ehr so verlockend.
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Sie kann den quan tita tiven  Schaden, der u. U. in den untern Stufen ein- 
tr it t , nicht m engenm äßig ausgleichen, und der etwa zu erwartende quali
tative Gegenw ert ist sehr zweifelhaft. Dazu ist sehr fraglich, ob über
haupt, auch bei den erheblichen Zulagen nach S t  a e m m l e r ,  in den 
oberen Stufen eine Belebung einträte. Staemmler sieht bei K inderarm en 
der oberen Stufen sehr vie, schärfere Abzüge (bis 70% ), dafür aber viel 
höhere K inderzulagen auch bei ihnen (10% pro Kind) vor; B u r g d ö r 
f e r  läßt die höchsten Stufen schon bei 2 K indern abzugfrei, geht bei 
Ledigen nicht über 25% Abzug und gewährt dafür bei drei und m ehr 
K indern schon Zulagen, jedoch nur 840 RM. je Kind. (Nach Staemmler 
sind es bei 20 000 RM. Nenn-Einkommen 2000 RM.!) Ich vermute, daß 
in keinem Fall die Zulage einen nennenswerten Erfolg hätte.

Ist die K inderarm ut wirtschaftlich begründet, so muß vor allem in 
den un tern  Einkom menslagen kräftig nachgeholfen werden. In den 
obern Einkom m enslagen sind die Gründe —  das betonen auch die V er
fechter des Staffelsystems —  überwiegend anderer Art. Dann werden 
aber bei ihnen w eder Zulagen fü r K inder noch Abzüge für K inderarm ut 
merklich durchschlagen.

Daß h ie r  e in  Bruch im  G edankengang vorliegt, w urde m ir aus e in e r B em erkung 
S t a e m m i e r s  (a. a. O. S. 81) k lar, dessen sorgsam e Folgerichtigkeit id i troț} m einer 
Bedenken gegen m anchen se iner Vorschläge freudig  anerkenne. Es he iß t da: „W er 
keine K in d e r h a t, obw ohl e r  welche haben könnte, ist m inderw ertig .“  Dann sind also 
k inderlose  B ezieher von 20 000 RM. Jahreseinkom m en m inderw ertig ; ein  U rteil, das 
sich ja auch an d erw e it (z. B. bei Oda O 1 b e r  g) findet. D enken w ir ab er w eiter: wenn 
die E inkom m ensstaffelung n u n  also E rfolg  ha t, so h ä tte  sie aus M itte ln  der V olks
gesam theit d ie F o rtp flan zu n g  M inderw ertiger angeregt. Denn das R eagieren auf den 
B ew eggrund de r E inkom m ensstaffelung m acht den b isher M inderw ertigen doch gewiß 
n icht fo rtp flanzungsw ürd iger. Diese polemische B em erkung h ier n u r nebenbei.

4. D er P lan  der Staffelung geht grundsätjlich von dem Gedanken der 
Standesgem äßheit aus. Die Kinderzulagen (und Abzüge) sollen der E in
kommenshöhe entsprechen und damit eine standesgemäße K inder
erziehung in jed er Einkommenslage sichern; nur durch absolut ungleiche 
Bemessung w irken sie als Familien m o t i v gleich stark. Mir scheint der 
Gedanke der Standesgem äßheit nicht nur persönlich in diesem Zusam
menhang verfeh lt, ich habe auch den Eindruck, daß er sich in die sonstige 
W elt der heute gültigen Gedanken nicht ganz folgerichtig einfügt. 
K inderzulagen w erden nicht dem Einkommensbezieher um seiner Stel
lung willen, sondern fü r das Kind um der Volksgesamtheit und ih rer 
Zukunft w illen gew ährt. Was m idi angeht, so würde ich also zunächst 
anzweifeln, ob gerade die K inder der sozial und einkommensmäßig besser 
Gestellten in stärkerem  Maße und in größerer Zahl fü r die kostspieligere 
höhere Ausbildung erbbiologisdi vorherbestim m t sind. Sehen wir aber 
den Gedanken im Zusammenhang der neuen nationalen Ideenwelt und
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ih re r Vorstellung von der künftigen Volksordnung: Bemessung der w irt
schaftlichen Ausbildungsmöglichkeiten fü r die K inder nach dem Einkom 
men der E ltern  bedeutet ja unm ittelbar eine V erfestigung von Standes
grenzen in der Geschlechterfolge, bedeutet das Setjen einer Gleichung 
zwischen der sozialen Stellung der E ltern  und dem W ert des Kindes für 
die Zukunft der Volksgesamtheit. Das stünde m it den von m aßgebender 
Stelle über die Frage der sozialen Gliederung des Volkes verbindlich 
geäußerten Gedanken nicht im Einklang.

5. Endlich ist nebenher ein technisches B edenken nicht ganz von der 
H and zu weisen: die Abzüge und die Bemessung der Zulagen sind bei 
den Festbesoldeten leicht durchzuführen. Bei den zur Einkom m ensteuer 
Veranlagten w ürden aber zwei schwer zu verh indernde Erscheinungen 
eintreten: sofern sie kinderarm  sind, wird ein zusätjlicher Beweggrund 
fü r Steuerbetrug geschaffen, um nämlich nicht n u r der höheren Einkom 
m ensteuer sondern auch dem Abzug fü r die Ausgleichskasse zu entgehen. 
Bei den Kinderreichen dagegen würde um gekehrt in  einzelnen Fällen ein 
Beweggrund fü r überhöhte Selbstveranlagung geschaffen, weil etwa die 
zu zahlende höhere Steuer bei erheblichem Einkom m en geringer ist als 
die in Aussicht gestellte Zulage fü r entsprechend viele K inder.

Abschließend möchte ich mich so form ulieren: beim gegenwärtigen 
Stand unserer Bevölkerungsbewegung muß uns die Förderung  des all
gemeinen Fortpflanzungsdurchschnittes am m eisten angelegen sein. Das 
bedeutet, daß alle positiven Maßnahmen in e rs te r Linie auf ihre W ir
kung bei der großen Menge der Bevölkerung abzustellen sind. Förde
rungsmaßnahmen, die auf einzelne kleinere Volksteile nach deren W ert
rang unterscheidend ausgerichtet sind, bleiben dem gegenüber heute auch 
dann weniger vordringlich, wenn wirklich die V erm utung eines etwas 
höheren biologischen Durchschnittswertes begründet wäre. E rst n a c h  
Vorsorge fü r die wirksame Steigerung der allgem einen Fruchtbarkeit 
kann auch daran gedacht werden, aus darüber hinaus zu beschaffenden 
M itteln un ter verhältnism äßig hohem Aufwand die K inder aus bestimm
ten Bevölkerungsschichten besonders zu fördern , falls feststeht, daß 
solche Aufwendungen q u a l i t a t i v  lohnen. Bis dieser Nachweis er
bracht und der entsprechende Finanzspielraum  geschaffen ist, handeln 
wir richtiger, wenn wir die zu Gebote stehenden M ittel q u a n t i t a t i v  
in  möglichst viel Erfolg versprechender Weise verwenden.

In  diesem Sinne ist ein Abzugs- und Zulagensystem gewiß ange
bracht; ich bin nicht fachzuständig fü r den E ntw urf eines in seinen Mög
lichkeiten exakt durchgerechneten Staffelungsvorschlages. (D er Mangel 
an S t a e m m l e r s  Tabelle ist offenbar, daß ihre finanziellen A usw irkun
gen nicht berechnet und daß nicht nachgeprüft ist, ob sich bei ihren 
Sätjen der Ausgleich auch wirklich ergibt.) Ich beschränke mich hier auf
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A nführung der Gesichtspunkte, die m. E. bei Aufstellung eines Staffel
schemas m aßgebend sein m üßten.

1. W irtschaftliche Förderung kann nur in den Volksschichten zum 
bevölkerungspolitischen Ziel führen, von denen angenommen werden 
kann, daß bisher vorwiegend wirtschaftliche Gründe größeren K inder
reichtum verh in d ert haben. D aher werden

a) fü r  die un tersten  Einkommensstufen, in denen die überwiegende 
M ehrzahl der Bevölkerung vereinigt ist, die Zulagen so hoch zu bemessen 
sein, daß sie k rä ftig  w irken können.

b) F ü r Einkom m en über 8— 10 000 RM. sollten Zulagen überhaupt 
nicht m ehr vorgesehen werden, teils weil in den Volksschichten dieser 
Einkommenslage erfahrungsgem äß die K inderarm ut nicht auf w irtschaft
lichen G ründen beruh t, also auch durch wirtschaftliche Erleichterung 
nicht behoben w erden kann; teils aber auch deshalb, weil beim heutigen 
Stand d er Einkommenschichtung die Gewährung von Zulagen jenseits 
dieser Grenze unverhältnism äßig hohe M ittel erfordern  und die Be
zuschussung M inderbem ittelten entziehen würde; endlich, weil auch bei 
äußerster denkbarer Anspannung die Zuschüsse in so hohen Einkom 
menslagen nicht so bemessen werden könnten, daß sie wirklich schwer 
ins Gewicht fallen.

Ich beschränke mich h ier au f zwei F ragen: welchen Einfluß hat die Aussicht auf 
840 RM. jäh rliche  Zulage au f einen Mann m it 20 000 RM. Einkom m en, wenn es sich 
darum  h an d elt, ob d ie Fam ilie  um ein d ritte s  K ind zu verm ehren sei? —  W ieviele 
M änner m it 1200 RM. Jahreseinkom m en können je  eine fü r sie w irtschaftlich en t
scheidende K in d erzu lag e  aus den 2000 RM. erhalten , d ie nach S t a e m m l e r  fü r 
ein  K ind in  d e r e lte rlichen  E inkom m ensstufe von 20 000 RM. aufzubringen ist?  — 
Die beiden F rag en  kennzeichnen die Skylla und Charybdis im Fahrw asser zur Lösung 
des P roblem s.

2. Soll som it die Zuschußgewährung bei einer oberen Einkommens
grenze ha lt machen, so sollte um gekehrt fü r die Abgabepflicht eine 
untere Grenze gesețjt, und zwar sollte sie nicht zu niedrig, jedenfalls 
höher als bei 600 oder 1000 RM. gezogen werden. Die 1500-RM.-Grenze 
schiene m ir fü r A bgabefreiheit, wenigstens eines kinderlosen Ehepaars, 
angemessen. G eht m an noch weiter, so besteht die G efahr gegenteiliger 
W irkung bei den zahlreichsten Scharen der M inderbemittelten.

3. Die Zulagen selbst sollten m. E. absolut gleichmäßig oder doch 
sehr vorsichtig und nicht im gleichen Maße wie die Grundeinkommen 
gestaffelt sein; dadurch werden sie in den unteren Einkommenslagen, 
also beim G roßteil der Bevölkerung, wirksamer und verlieren an rela
tivem Gewicht in dem Maße, wie nach oben zu wirtschaftliche F o rt
pflanzungshemmnisse an sich geringer werden und die bevölkerungs
politische W irksam keit der Beihilfe daher fragw ürdiger wird.
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4. Die Zulagen sollten nicht u n te r  allen U m ständen gegeben w erden, 
falls die einkommensrechnerischen V oraussetjungen vorliegen. Vielm ehr 
ist auch hier eine die Q ualität sichernde V ergatterung der quantitativ  
fördernden Maßnahme wünschenswert (so auch B u r g d ö r f e r ) .  Das 
könnte allenfalls auf folgendem Weg geschehen: F ü r Fam ilien, in denen 
bei einem E lternteil die V oraussetjungen freiw illiger U nfruchtbar
machung vorliegen, werden keine K inderzulagen gew ährt. Sofern fre i
willige und zwangsweise U nfruchtbarm achung nebeneinander bestehen, 
werden ja zwar die schwersten Fälle durch Zwang e rfaß t, die T räger 
weniger schwerer Erbdefekte und bloß G efährdete, aber nicht m anifest 
K ranke, werden sich nur teilweise freiw illig der S terilisierung u n te r
ziehen. Das ist ih r gutes Recht —  aber die Öffentlichkeit hat kein In te r
esse daran, ihre reichliche Fortpflanzung auch noch zu fö rdern .

5. W ir hätten  dann drei Einkom m enszonen, von denen die un terste  
abgabefrei und nur zuschußberechtigt, die oberste nicht zuschußberechtigt 
aber abgabepflichtig ist, w ährend in  der m ittle ren  Zone anteilige A b
gaben zu leisten wären, die Zuschüsse aber ih re r  absoluten G röße nach 
nicht oder nur unvollkommen der H öhe des G rundeinkom m ens folgten.

D ieser le^ te  Grundsatz sețjt sich auch im V orschlag B u r g d ö r f e r s  schon 
durch; in S t a e m m l e r s  gröberem  Schema ist e r  dadurch  ersetzt, daß  in  d e r zeh n te l
weisen Staffelung der Bezug des vollen  N enneinkom m ens m it ste igendem  E inkom m en 
jeweils e rs t bei entsprechend h ö h erer K in d erzah l e in tr i tt .

Ich bin m ir durchaus bew ußt, daß  e ine  R egelung nach den h ie r  an g edeu te ten  
Grundsätzen in noch stä rkerem  M aß e in eb n en d  w irk t, als die von G r o t j a h n ,  
S t a e m m l e r ,  B u r g d ö r f e r  u. a. vorgeschlagenen Schem ata. D ie B ezieher k le iner 
E inkom m en w ürden ganz geschont, um  sie n ich t ehescheu zu m achen. D ie höchsten E in 
kom men aber w ürden e indeu tig  in F orm  e in e r F am ilien s teu er zu r E rh a ltu n g  de r 
K inder aus m inderbem itte lten  Volksschichten herangezogen . Teilw eise trä te  d ieser 
E rfo lg  ja wohl auch nach den h ier k ritisch  e rö r te r te n  System en e in ; denn  die in A us
sicht gestellten  Zulagen w ürden bei den G u t-V erd ien ern  se lten er in K ra f t  tre ten , weil 
eben h ier die W irkung auch hoher Z ulageversprechen  versagen w ürde. Ich ha lte  es 
aber bei der heu tigen  V olksarm ut fü r  u n trag b a r, sogar den  B eziehern  von 50 000 RM. 
Einkom m en fü r ih r d ritte s  K ind eine Zulage zu versprechen, w ährend  m an dem  E he
an w ärte r m it 1000 RM. noch Abzüge m acht. D ie, w enn auch in d e r  G esam tsum m e ge
ringen E rsparnisse an Zuschußzahlungen zu hohen E inkom m en können , im  breiten  
Pyram idensockel verw endet, m ehrfach g rö ß eren  E rfo lg  e rzielen .

Der Ausgleich würde also einerseits z w i s c h e n  der un tern  und 
obern Einkommenslage, anderseits i n n e r h a l b  der m ittleren  zwischen 
kinderarm  und kinderreich stattfinden.

D er Gedanke der Standesgem äßheit trä te  natürlich in  diesem V or
schlag ganz zurück. Das scheint m ir aber kein Schaden. Die Standes
gemäßheit findet ihren Ausdruck im G rundeinkom m en, aus dem in der 
Tat der sozial Gehobene auch höhere A ufw endungen zu machen hat. Der 
angebrachte Aufwand für Erziehung und Ausbildung der K inder aber
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sollte nicht gruppenw eise nach G esichtspunkten der Standesgemäßheit im 
Sinne der elterlichen Stellung, sondern im Einzelfall nach Grad und A rt 
der Sonderbegabung des Kindes bemessen werden.

Es w ird sehr schwierig sein, in  dieser Frage geseßgeberisch den rech- 
ten Weg zu finden; B u r g d ö r f e r  deutet es durch die sehr an
sprechende Vorsicht in  der W erbung fü r seinen eigenen Vorschlag an. 
Die Zurückhaltung, m it der das Reich auf der Linie der ausmerzenden 
Erbpflege vorgegangen ist, gibt wohl die Gewähr, daß auch in dieser 
Frage der anreichernden Erbpflege zunächst versuchsweise zurückhaltende 
Schritte getan w erden, auf deren  praktischem  Ergebnis dann weiter- 
gehende M aßnahm en aufgebaut w erden können.

Private Erbpflege.
B isher w urde an im m er neuen E inzelheiten klar: die erste Aufgabe 

der öffentlichen Erbpflege ist rigorose A usrottung schwerer Erbübel. Auf 
der positiven Linie der A nreicherung sind z. Z. nur Maßnahmen zur 
Hebung der allgem einen ehelichen F ruchtbarkeit möglich, Maßnahmen 
also, die sich quan tita tiv  auf die G esam theit erbgesunder Bevölkerung, 
nicht qualifizierend auf einzelne Bevölkerungsgruppen beziehen. Damit 
sind Bem ühungen in Richtung auf positiv auslesende Erbpflege nicht 
schlechthin ausgeschlossen. Sie sind n u r nicht in Form  gesetzlich norm ier
te r  öffentlicher M aßnahm en durchzuführen, sondern der privaten V er
antw ortlichkeit und In itia tive zu überlassen. Der öffentlichen Hand fällt 
dabei eine ind irek te  Aufgabe zu: die Erziehung des Volkes zu erbpflege
rischem D enken und H andeln.

Ich kann  es nicht einm al bedauern , wenn die öffentliche Hand in 
Dingen der auslesend anreichernden Erbpflege auf Zurückhaltung hin
gewiesen ist. V olkserzieherisch ist der Gedanke ansprechend, daß der 
Staat zw ar negativ und m it Zw angsm itteln gegen grobe Schäden vorgeht, 
die positive Erbpflege aber jedem  einzelnen Volksbürger ins Gewissen 
schiebt. Volkspolitische M aßnahm en sind im m er dann am wirksamsten, 
wenn sie nicht auf V orschriften ruhen, denen gemäß bestim mte Minimal
forderungen recht und schlecht durchgesețjt werden, sondern wenn der 
einzelne V olksbürger selbst aktiv  eingeschaltet ist.

Die ^nti-A lkoholbew egung hat volkserzieherisch schon den Boden 
bereitet und der aufklärende K am pf gegen die Geschlechtskrankheiten 
tra t ih r unterstützend an die Seite.

W enn der S taat als V olkserzieher eingreifen will, so kann er schon 
in der allgem einen Volksschule beginnen; da geben biologischer und 
Geschichtsunterricht manche G elegenheit, das Gewissen des werdenden 
Staatsbürgers zu schärfen. Die M öglichkeiten, wirkliches Verständnis für
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die Problem e der Vererbung und Erbpflege zu wecken, sind freilich in 
der Volksschule ziemlich bescheiden; denn die Tatsachen selbst sind sehr 
verwickelt und die „kindertüm liche Vereinfachung“ führt gar zu leicht 
zu Vergröberung und Verfälschung, die m ehr schadet als nütjt. M inde
stens müssen entsprechend geschulte L ehrer zur Verfügung stehen. Ein 
bißchen Biologie und Erblichkeitslehre während der mit hundert andern 
Studienaufgaben zum Bersten gefüllten Ausbildungszeit der L ehrer tu t 
es nicht.

Bei den Jugendlichen in den höheren und Berufs-Schulen darf schon 
tieferes V erständnis für die grundlegenden Tatsachen und ihre biopoli
tische Bedeutung vorausgesetjt werden. Besonders segensreich kann aber 
im Bezirk der Erwachsenenbildung gew irkt werden, weil man hier nicht 
wie in der Schule Menschen anspricht, fü r die das Thema erst irgend
wann im späteren Leben aktuell w i r d ,  sondern für die es jeden Tag 
aktuell i s t . \

Die reichsten Möglichkeiten haben die am tlichen^Jheberatungsstellen \ 
und die praktischen Arate als persönliche Eheberater ih rer Patienten. 
Die EheberatungssteUen bedürfen an sich einer Reformierung, weil sie 
z .T . zu A uskunftsstellen über Em pfängnisverhütung geworden zu sein 
scheinen. Der praktische Arzt hat insofern die besten Einfluß-Chancen, 
weil er das persönliche V ertrauen des Patienten genießt. E r kann in  der 
Sprechstunde nicht nur manche bedenkliche Gattenwahl verhindern, son
dern  auch erfolgreich auf den P atienten  einwirken, daß er sich gegebenen
falls zur freiwilligen Sterilisierung entschließe. Soweit die Sterilisierung 
freiwillig ist, fä llt sie ja praktisch in den Bereich der privaten Erbpflege, 
wenn auch die Krankenkasse oder die öffentliche Hand die geringen 
Kosten trägt.

D er Staat hat auf zweierlei Weise die private Erbpflege zu unter- 
stütjen: durch amtliche Führung von Erbstam m rollen; sie liefern nicht 
n u r A nhaltspunkte fü r das Sterilisierungszwangsverfahren, sondern auch 
fü r die Erledigung freiw illiger ^leriJisferung^atitfăge, fü r die Entschei
dung über Eheverbote, fü r amtliche und private Eheberatung, endlich 
auch fü r Gesundheitszeugnisse zum Zweck, der Eheschließung. Das neu 
errichtete Rassenamt wird sich dieser Aufgaben organisierend annehmen.

Die zweite vornehme staatliche Aufgabe ist es, fü r geeignete U nter
richtung der in Frage kommenden Berufskreise über Eugenik und E rb
pflege zu sorgen. Voran handelt es sich um die Ärzte im allgemeinen, die 
A m tsärzte im besondern; um die Lehrerschaft, die Sozialbeamten. Die 
jungen A nw ärter dieser Berufskreise sollten aber nicht nur vom natur- 
wissenschaftlich-rassenkundlichen S tandpunkt aus über Erbpflege belehrt 
w erden, vielm ehr wäre gerade hier die Beteiligung eines mit der M aterie 
eng vertrauten  Sozialwissenschaftlers dringend geboten, damit die Beleh-
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rung ihren Gegenstand a l l s e i t i g  um faßt. Den künftigen B erufsträgern 
m üßte dabei das Gewissen besonders geschärft werden, damit sie sich in 
der späteren Berufsausübung streng an wirklich feststehende Tatsachen 
halten und nicht so weit übers Ziel schießen, wie es leider in werbenden 
Aufsägen manchmal geschieht.

Erbpflege und Lebenspflege.
Erbpflegerisches Denken sieht im Menschen den Träger von Erbgut. 

Außerdem hat er aber als Persönlichkeit sowohl gesellschaftlichen W ert 
als auch ein Lebensrecht; darum geht es in der Lebenspflege, die als 
Individual- und Sozialhygiene, als Erziehung, als Sozialpolitik oder W ohl
fahrtsfürsorge wirksam wird. Eine etwas überrohuste, insbesondere der 
Sozialpolitik und dem W ohlfahrtswesen abgeneigte Haltung mancher 
Eugeniker erweckt gelegentlich den Anschein, als widersprächen sich Erh- 
und Lebenspflege oder als gälte es mindestens, die Lebenspflege aus euge- 
nischen Erwägungen abzubauen. Richtig verstanden hat die Lehenspflege 
jeder A rt teils neben der Erbpflege ihre besondern Aufgaben, un terstüg t 
sie die erbpflegerischen Maßnahmen geradezu. H. M u c k e r m a n n  ist 
un ter den zeitgenössischen Eugenikern derjenige, der diesen Gedanken 
gegenseitiger Ergänzung gegen Einseitigkeiten mancher Fachgenossen mit 
erquickender Deutlichkeit vertritt.

Die Gesellschaft hat ein Interesse daran, daß schlechtes Erbgut nicht 
weitergegeben w erde; dagegen soll sie sich durch die e rö rterten  Aus- 
merzemaßnahmen schügen. Einmal gezeugtes Leben ist aber, mag es auch 
m inderwertig sein, fü r die Mitwelt verbindlich. Es geht hier nicht darum , 
ob es im Falle hoffnungsloser K rankheit notwendig ist, subjektiv un
wertes Leben vielleicht qualvoll zu fristen. H ier ist wichtig, ob und in
wieweit Lebenshaltung und Heilung Erbm inderw ertiger eugenisch v e rtre t
bar sind. Mit Schrecken liest man gelegentlich Säge wie diesen: „Die 
Ärzte werden künftig nicht m ehr so sehr die Aufgabe haben, zu heilen.“ 
Oder: „Erhöhte K indersterblichkeit bei höherer Geburtenzahl wäre 
eugenisch erw ünscht, weil sie schwächliches Leben ausmerzt.“ Oder: 
„Unsere Tuberkulosebekäm pfung ist Tuberkuloseverbreitung.“ Die Rich
tigkeit und berufsmoralische V ertretbarkeit solcher Säge vom ärztlichen 
Standpunkt aus soll nicht geprüft werden. Vom sozialen Standpunkt aus 
ist aber zu sagen: die Menschlichkeit verlangt, daß ärztliche Kunst auch 
den erblich schwer Defekten heile, wenn sie es vermag; wenn nicht, daß 
daß sein subjektiv-lebenswertes Leben erhalte und daß wir ihn menschen
brüderlich versorgen. Und das Interesse der Gesamtheit fordert, daß auch 
fortpflanzungsunwürdiges Leben doch als solches erhalten und im Rahmen 
seiner Möglichkeiten fü r soziale Nugleistung leidlich instand gesegt werde.
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D arin liegt ja gerade die unabsehbare v o l k s p o l i t i s c h e  B e d e u 
t u n g  d e r  E r b p f l e g e :  w e n n  s i e  r i c h t i g  b e g r i f f e n  u n d  
b e t r i e b e n  w i r d ,  l ö s c h t  s i e  d a s  D i l e m m a  z w i s c h e n  d e m  
L e b e n s r e c h t  d e s  E i n z e l n e n  u n d  d e m  Z u k u n f t s - G e d e i h  
d e s  V o l k e s  a u s .  Sie gibt uns die Möglichkeit, Defekte zu heilen und 
zu hegen, ohne daß wir die Folgen davon fü r die nächste G eneration zu 
fürchten brauchen, wie bisher.

Die Sozialpolitik hat vor allem die schon früher erw ähnte Aufgabe, 
Um w elthärten zu m ildern, also nicht etwa: m indertüchtigem Leben das 
Bestehen um ein übriges zu erleichtern, sondern um gekehrt: die sozial 
verursachte Ungleichheit der Umweltbedingungen wenigstens einiger
m aßen zu verm indern. D arüber hinaus aber w irkt die Sozialpolitik —  
welche Mängel ih r auch im Einzelnen anhaften mögen —  z. T. geradezu 
unterstütjend im Sinne der Erbpflege. So nimmt die Tuberkulose, einst 
„P ro le tarierk rankheit“ genannt, sichtlich ab. Es mag richtig sein, daß 
dam it die Zahl der überlebenden, nicht tuberkelfesten Menschen ver
m ehrt wird. Da aber die Em pfänglichkeit fü r die K rankheit noch nicht 
krank  macht, ist uns ebenso gedient, wenn die Gefährdung an sich Emp
fänglicher durch Verbesserung der Wohn- und Ernährungsverhältnisse 
und damit die Zahl der E rkrankten  selbst abnimmt. Übrigens hat die 
Arbeiterschaft, z. B. in der T extilindustrie und anderen Zweigen eine 
zusätjliche Berufsgefährdung zu tragen, also eine kulturbedingte Milieu
benachteiligung, der andere soziale Schichten nicht ausgesetjt sind.

D er Alkoholmißbrauch ist erheblich zurückgegangen, seitdem die 
Arbeiterschaft wirtschaftlich, intellektuell und moralisch gehoben ist. Die 
Elendstrunksucht war in  der industriellen Frühzeit an der Tagesordnung. 
Wenn sie bisher, troțj des Unglücks der Erwerbslosigkeit, nicht wieder 
zugenommen hat, ist es darauf zurückzuführen, daß zwischen damals und 
heute eine Epoche planmäßig und erfolgreich betriebener Sozialpolitik 
und straff disziplinierender Volksbewegungen liegt. Die Geschlechts
krankheiten nehmen insbesondere bei den A rbeitern und Angestellten 
ab; bestimmt nicht nur infolge der neueren Gesetjgebung; die konnte nur 
so durchschlagend wirken, weil sie sich an eine aufgeklärte Bevölkerung 
wandte. Ebenso w ird es m it der Erbpflege selbst gehen: je besser gesichert 
und geordnet die wirtschaftliche Existenz der breiten Massen ist, desto 
erfolgreicher setjt sich eugenisches Denken und Verantwortungsgefühl bei 
ihnen durch. Kann eine erbpflegerische Gesetjgebung nicht an solche 
in tellektuelle und sittliche Voraussețjungen appellieren, so ist sie aus
sichtslos.
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S o e b e n  e r s c h e i n e n :

Rassenkunde und Rassengeschichte 
der Menschheit

Von Egon Freiherr v. Eickstedt
Universitätsprofessor und Direktor des Anthropologischen und des 
Ethnologischen Institutes zu Breslau
S u b s k r i p t i o n s p r e i s  : Geh. ca. RM. 63.—, in Lei
nen geb. ca. RM. 67.—. Bisher erschienen: Lieferung 
1—4 je RM. 10.—, Lieferung 5 RM. 11.—.
Anfang November erscheint: Lieferung 6 ca. RM. 12.—. Mit 
dem Erscheinen der letzten (6.) Lieferung erlischt der 
Subskriptionspreis; der spätere Preis wird ca. 15% 
höher sein.

Biologisches Zeotralblatt: Das vorliegende Werk bedeutet einen Markstein in der wissenschaftlich-anthropologi
schen Weltliteratur. Neue wesentliche, noch niemals aulgestellte Gesichtspunkte, eigene Jahrzehnte lang durch- 
geführte Forschungen verbunden mit reichstem umfassendem Wissen haben hier eine Rassenkunde und eine 
Rassengeschichte geschaffen, welche, in lebendigem, flüssigem Stil geschrieben, einzig ist. Ausgestattet mit vor
züglichen Bildern von Menschen und Landschaft lebt sich der Leser zugleich in die Darstellung und in die 
ungeheure Fülle des Wissensstoffes hinein . . . Die beiden vorliegenden Lieferungen versprechen einen Ausbau 
zu einem Gesamtwerk, auf das die deutsche anthropologische Wissenschaft stolz sein kann. Jedem Biologen sei 
das Studium angelegentlichst empfohlen. In der Fülle der geistvoll entwickelten neuen Probleme, in der eigenen 
Lebendigkeit und frischen Art des von Eickstedtschen Stils wird das Werk nicht nur Belehrung bringen, son
dern zugleich fruchtbringend weitere Forschungen anregen.

Anatomischer Anzeiger: Das im Erscheinen begriffene große Werk verspricht, eine gewiß von sehr vielen oft 
und schmerzlich empfundene Lücke auszufüllen. Von Rassenfragen wird gerade in unserer Zeit so sehr viel 
gesprochen. Aber wie wenige von den laut geäußerten Meinungen und Urteilen haben eine gesicherte Grundlage 
von Kenntnissen! Dieser Mangel beruht nicht allein auf Oberflächlichkeit, sondern zum guten Teil auf dem 
Umstand, daß es recht schwer ist, trotz, oder vielleicht gerade wegen des überaus reichen Schrifttums, sich eine 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Meinung über Rassenfragen zu bilden. Hier verspricht endlich das vor
liegende Werk Abhilfe zu schaffen, dem kein ähnliches in deutscher Sprache aus neuerer Zeit zur Seite zu stellen 
ist. Die vielseitige Ausbildung des Verf. und seine reichen persönlichen Erfahrungen, die er auf langen Reisen 
im Verkehr mit fremden Völkern und Rassen erworben hat. geben ihm in besonderem Maße das Recht und die 
Befähigung zur Abfassung eines Werkes wie des vorliegenden. Außerordentlich reich ist die Beigabe schöner, 
großenteils neuer Abbildungen und Karten. Die fesselnde, im besten Sinne populäre Darstellung ermöglicht das 
Verständnis des Werkes auch dem Nichtfachmann, der bereit ist, in ernster Arbeit sich über Rassenkunde zu 
unterrichten. So wird das Buch zwar in erster Linie dem Anthropologen und Ethnologen eine auf den neuesten 
Forschungen fußende, persönlich durchgearbeitete, überaus anregende zusammenfassende Darstellung geben, aber 
auch weiteren Kreisen von Gelehrten und Laien — nicht zu vergessen die Studierenden — bald unentbehrlich 
sein. Umfangreiche und gewissenhafte Hinweise auf das Schrifttum erleichtern es dem Leser, den Weg zu den 
wissenschaftlichen Quellen zu finden. Die Ausstattung des Buches ist nach jeder Richtung vorzüglich, sein Preis 
gewiß nicht hoch. (v. Eggeling.)

Indianer-R assen und vergangene Kulturen
B e tr a c h tu n g e n  z u r  V o lk se n tw ic k lu n g  a u f e in e r  F o r sch u n g sr e ise
durch S ü d - u n d  M itte la m er ik a

Von Prof. Dr. med. et phil. Richard N. Wegner
Mit 156 Bildern auf 128 Tafeln und 31 Zeichnungen im 
Text. 330 Seiten. Geh. ca. RM. 14.—, in Leinen geb. ca. 
RM. 16.50.

Richard N. W e g n e r  läßt seinem bekannten, vor drei Jahren erschienenen 
Roisewerke „Zum Sonnentor durch altes Indianerland“ einen Band zur Kultur
geschichte der indianischen Rassen und ihrer Mischlinge folgen. Das Buch greift 
mitten hinein in die heute so sehr im Vordergründe stehende Erörterung der 
Probleme der Rassenforschung im Zusammenhang mit der Bedeutung der kultur
schöpferischen Leistungen einer — hier der indianischen Rasse. — Ein Bild
material, das in solcher Schönheit noch nicht zusammengestellt wurde, ist dem 
Werke heigegeben. Seine Bildnisse sind geradezu Urkunden einer psychischen 
Rassenkunde, die in der Lebendigkeit des Ausdrucks etwas vom seelischen Erleben 
des Abgebildeten widerspiegeln.

FERDINAND ENKE VERLAG STUTTGART
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